
  Plenarprotokoll 6/54 

 

Sächsischer Landtag 

54. Sitzung  6. Wahlperiode 

Beginn: 10:01 Uhr Mittwoch, 17. Mai 2017, Plenarsaal Schluss: 18:59 Uhr 

 Inhaltsverzeichnis  
 

 

0 Eröffnung 4833 

 Änderung der Tagesordnung 4833 

 Dr. Jana Pinka, DIE LINKE 4833 

 Christian Piwarz, CDU 4834 

 Dagmar Neukirch, SPD 4834 

 Valentin Lippmann, GRÜNE 4834 

1 Wahl der Mitglieder des  

Verfassungsgerichtshofes des  

Freistaates Sachsen 2017 gemäß  

§ 3 Absatz 2 des Sächsischen  

Verfassungsgerichtshofgesetzes  

 Drucksache 6/9058,  

Wahlvorschlag der Staatsregierung 
 

 Drucksache 6/9588,  

Wahlvorschlag des Präsidiums 4835 

 Thomas Colditz, CDU 4836 

 Geheime Wahl 4836 

 Wahlergebnis 4836 

 Dr. Jürgen Rühmann 4836 

 Prof. Dr. Markus Jäger 4836 

 Simone Herberger 4836 

 Prof. Dr. Arnd Uhle 4836 

 Prof. Dr. Arnd Uhle 4837 

 Prof. Dr. Markus Jäger 4837 

2 Aktuelle Stunde 4838 

 Erste Aktuelle Debatte  

 „Dem Volk aufs Maul schauen“ – 

Luther heute – Kennen und leben 

christlicher Werte in unserer Zeit?  

 Antrag der Fraktionen  

CDU und SPD 4838 

 Martin Modschiedler, CDU 4838 

 Iris Raether-Lordieck, SPD 4839 

 René Jalaß, DIE LINKE 4840 

 Alexander Krauß, CDU 4841 

 Dr. Kirsten Muster, AfD 4841 

 Franziska Schubert, GRÜNE 4842 

 Gernot Krasselt, CDU 4843 

 Hanka Kliese, SPD 4844 

 Sarah Buddeberg, DIE LINKE 4845 

 Dr. Kirsten Muster, AfD 4846 

 Brunhild Kurth, Staatsministerin  

für Kultus 4847 

 Marco Böhme, DIE LINKE 4848 

 Brunhild Kurth, Staatsministerin  

für Kultus 4848 

 Sebastian Fischer, CDU 4848 

 Zweite Aktuelle Debatte  

 Soziale Gerechtigkeit im Osten – wie 

steht es um die soziale Absicherung 

von Selbstständigen in Sachsen?  

 Antrag der Fraktion DIE LINKE 4848 

 Luise Neuhaus-Wartenberg,  

DIE LINKE 4848 

 Alexander Krauß, CDU 4850 

 Jörg Vieweg, SPD 4851 

 Karin Wilke, AfD 4852 

 Volkmar Zschocke, GRÜNE 4852 

 Franz Sodann, DIE LINKE 4853 

 Frank Heidan, CDU 4854 

 Jörg Vieweg, SPD 4855 

 Luise Neuhaus-Wartenberg,  

DIE LINKE 4856 

 Jörg Vieweg, SPD 4856 

 Karin Wilke, AfD 4856 

 Klaus Tischendorf, DIE LINKE 4857 

 Frank Heidan, CDU 4858 

 Martin Dulig, Staatsminister für 

Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 4858 

 

 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 54. Sitzung 17. Mai 2017 

3 Zweite Beratung des Entwurfs 

Sächsisches Ausreise-

gewahrsamsvollzugsgesetz  

(SächsAusrGewahrsVollzG)  

 Drucksache 6/6352, Gesetzentwurf 

der Staatsregierung  

 Drucksache 6/9561, Beschluss-

empfehlung des Innenausschusses 4860 

 Christian Hartmann, CDU 4860 

 Juliane Nagel, DIE LINKE 4861 

 Albrecht Pallas, SPD 4863 

 Sebastian Wippel, AfD 4865 

 Petra Zais, GRÜNE 4866 

 Christian Hartmann, CDU 4867 

 Petra Zais, GRÜNE 4868 

 Christian Hartmann, CDU 4868 

 Klaus Bartl, DIE LINKE 4869 

 Markus Ulbig,  

Staatsminister des Innern 4870 

 Abstimmungen und  

Annahme des Gesetzes 4871 

4 Zweite Beratung des Entwurfs 

Gesetz zur Neuregelung der  

Berufsakademie im Freistaat  

Sachsen und Aktualisierung von 

gesetzlichen Regelungen für den 

tertiären Bildungsbereich  

 Drucksache 6/7080, Gesetzentwurf 

der Staatsregierung  

 Drucksache 6/9551,  

Beschlussempfehlung des  

Ausschusses für Wissenschaft und 

Hochschule, Kultur und Medien 4871 

 Aline Fiedler, CDU 4871 

 Falk Neubert, DIE LINKE 4872 

 Holger Mann, SPD 4874 

 Dr. Kirsten Muster, AfD 4875 

 Dr. Claudia Maicher, GRÜNE 4876 

 Sabine Friedel, SPD 4877 

 Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin 

für Wissenschaft und Kunst 4878 

 Dr. Kirsten Muster, AfD 4879 

 Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin 

für Wissenschaft und Kunst 4879 

 Abstimmungen und Änderungsantrag 4881 

 Änderungsantrag der Fraktion  

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  

Drucksache 6/9638 4881 

 Dr. Claudia Maicher, GRÜNE 4881 

 Aline Fiedler, CDU 4881 

 Dr. Claudia Maicher, GRÜNE 4882 

 Aline Fiedler, CDU 4882 

 Holger Mann, SPD 4882 

 Abstimmung und Ablehnung 4883 

 Abstimmungen und  

Annahme des Gesetzes 4883 

5 – Zweite Beratung des Entwurfs 

Erstes Gesetz zur  

Änderung des Sächsischen  

Normenkontrollratsgesetzes  

 Drucksache 6/8368, Gesetzentwurf 

der Staatsregierung  

 Drucksache 6/9559, Beschluss-

empfehlung des Verfassungs-  

und Rechtsausschusses  

 – Bericht der Sächsischen Staats-

regierung an den Sächsischen Land-

tag gemäß § 7 Satz 2 Sächsisches 

Normenkontrollratsgesetz  

 Drucksache 6/8538, Unterrichtung 

durch die Staatsregierung  

 Drucksache 6/9560, Beschluss-

empfehlung des Verfassungs-  

und Rechtsausschusses 4883 

 Martin Modschiedler, CDU 4883 

 Klaus Bartl, DIE LINKE 4884 

 Harald Baumann-Hasske, SPD 4885 

 Klaus Bartl, DIE LINKE 4885 

 Dr. Kirsten Muster, AfD 4885 

 Katja Meier, GRÜNE 4886 

 Sebastian Gemkow,  

Staatsminister der Justiz 4887 

 Abstimmungen und  

Annahme des Gesetzes 4887 

 Abstimmung und Zustimmung  

Drucksache 6/9560 4888 

6 Stärkung der grenzüberschreitenden 

nachbarsprachigen Bildung  

 Drucksache 6/6634, Antrag der 

Fraktionen CDU und SPD, mit 

Stellungnahme der Staatsregierung 4888 

 Heinz Lehmann, CDU 4888 

 Harald Baumann-Hasske, SPD 4890 

 Heiko Kosel, DIE LINKE 4890 

 Karin Wilke, AfD 4892 

 Petra Zais, GRÜNE 4892 

 Lothar Bienst, CDU 4893 

 Karin Wilke, AfD 4894 

 Lothar Bienst, CDU 4895 

 Brunhild Kurth,  

Staatsministerin für Kultus 4895 

 Heinz Lehmann, CDU 4896 

 Abstimmung und Zustimmung 4896 

 

 

 

 

 

 

 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 54. Sitzung 17. Mai 2017 

7 Kinderarmut im Freistaat Sachsen 

gemeinsam beseitigen!  

 Drucksache 6/9430, Antrag der 

Fraktion DIE LINKE 4896 

 Susanne Schaper, DIE LINKE 4896 

 Alexander Krauß, CDU 4898 

 Juliane Pfeil-Zabel, SPD 4900 

 André Wendt, AfD 4902 

 Volkmar Zschocke, GRÜNE 4903 

 Janina Pfau, DIE LINKE 4904 

 Juliane Pfeil-Zabel, SPD 4905 

 Barbara Klepsch, Staatsministerin für 

Soziales und Verbraucherschutz 4906 

 Susanne Schaper, DIE LINKE 4906 

 Abstimmungen und Ablehnungen 4907 

8 Profilquote für Spitzensportler  

 Drucksache 6/9503, Antrag der 

Fraktion AfD 4907 

 Andrea Kersten, AfD 4907 

 Wolf-Dietrich Rost, CDU 4908 

 Uta-Verena Meiwald, DIE LINKE 4909 

 Holger Mann, SPD 4910 

 Petra Zais, GRÜNE 4911 

 Andrea Kersten, AfD 4912 

 Jörg Vieweg, SPD 4913 

 Andrea Kersten, AfD 4913 

 Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin 

für Wissenschaft und Kunst 4913 

 Andrea Kersten, AfD 4914 

 Abstimmung und Ablehnung 4915 

9 Informationen zum Spracherwerb 

für zugewanderte Menschen in 

Sachsen  

 Drucksache 6/7712, Antrag  

der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN 4915 

 Petra Zais, GRÜNE 4915 

 Jörg Kiesewetter, CDU 4916 

 Lutz Richter, DIE LINKE 4917 

 Juliane Pfeil-Zabel, SPD 4918 

 Uwe Wurlitzer, AfD 4919 

 Petra Köpping, Staatsministerin für 

Gleichstellung und Integration 4920 

 Petra Zais, GRÜNE 4921 

 Abstimmung und Ablehnung 4922 

 

 

 

 

 

10 – Wesentliche Ergebnisse der  

Prüfung der Bavaria Media GmbH 

sowie das Beteiligungscontrolling 

über die Global Screen GmbH und 

die CineMedia Film AG durch den 

Bayerischen Obersten Rechnungshof 

(BORH)  

 Drucksache 6/5987, Unterrichtung 

durch die Staatsregierung  

 Drucksache 6/9552,  

Beschlussempfehlung des  

Ausschusses für Wissenschaft und 

Hochschule, Kultur und Medien  

 – Wesentliche Ergebnisse der  

Prüfung der Haushalts- und  

Wirtschaftsführung der Sächsischen 

Landesanstalt für privaten  

Rundfunk und neue Medien  

 Drucksache 6/6341,  

Unterrichtung durch den  

Sächsischen Rechnungshof  

 Drucksache 6/9553,  

Beschlussempfehlung des  

Ausschusses für Wissenschaft und 

Hochschule, Kultur und Medien  

 – Wesentliche Ergebnisse der  

Prüfung ausgewählter  

Auftragsproduktionen des  

Mitteldeutschen Rundfunks  

 Drucksache 6/7215,  

Unterrichtung durch den  

Sächsischen Rechnungshof  

 Drucksache 6/9554,  

Beschlussempfehlung des  

Ausschusses für Wissenschaft und 

Hochschule, Kultur und Medien 4922 

 Abstimmung und Zustimmung  

Drucksache 6/9552 4922 

 Abstimmung und Zustimmung  

Drucksache 6/9553 4922 

 Abstimmung und Zustimmung  

Drucksache 6/9554 4922 

11 Beschlussempfehlungen und  

Berichte der Ausschüsse zu Anträgen  

 – Sammeldrucksache –  

 Drucksache 6/9562 4923 

 Zustimmung 4923 

12 Beschlussempfehlungen  

und Berichte zu Petitionen  

 – Sammeldrucksache –  

 Drucksache 6/9563 4923 

 Zustimmung 4923 

 Nächste Landtagssitzung 4923 



Sächsischer Landtag 6. Wahlperiode – 54. Sitzung 17. Mai 2017 

 4833 

Eröffnung 

(Beginn der Sitzung: 10:01 Uhr) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Ich eröffne die 54. Sitzung des 

6. Sächsischen Landtags. 

Folgende Abgeordnete haben sich für die heutige Sitzung 

entschuldigt: Frau Dr. Petry, Herr Barth und Frau  

Klotzbücher. 

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Das Präsidium hat für 

die Tagesordnungspunkte 3 bis 9 folgende Redezeiten 

festgelegt: CDU 105 Minuten, DIE LINKE 70 Minuten, 

SPD 56 Minuten, AfD 49 Minuten, GRÜNE 35 Minuten, 

Staatsregierung 70 Minuten. Die Redezeiten der Fraktio-

nen und der Staatsregierung können auf die Tagesord-

nungspunkte je nach Bedarf verteilt werden. 

Ein als dringlich bezeichneter Antrag der Fraktion 

DIE LINKE liegt Ihnen in der Drucksache 6/9600 vor: 

„Erhalt des bedeutenden Innovationsstandortes für Solar-

zellenproduktion in Freiberg – Langfristige Perspektive 

für die Beschäftigten sichern“. Der Landtag hat die 

Möglichkeit, gemäß § 53 Abs. 3 der Geschäftsordnung die 

Dringlichkeit des vorliegenden Antrags festzustellen. Der 

Antrag müsste in diesem Falle noch in dieser Sitzung 

abschließend behandelt werden. Voraussetzung für eine 

Dringlichkeitserklärung ist, dass im üblichen Verfahren 

eine rechtzeitige Entscheidung des Landtags über den 

Antrag nicht mehr erreichbar ist. 

Ich bitte nun um die Begründung der Dringlichkeit. Bitte, 

Frau Dr. Pinka. 

(Dr. Jana Pinka, DIE LINKE,  

begibt sich zum Rednerpult.) 

Sie sprechen von hier vorn aus? 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Ja, bitte. Ich habe dort 

hinten kein Mikrofon. – Herr Präsident! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Am vergangenen Mittwoch ereilte 

Freiberg, Sachsen, Deutschland eine bittere Nachricht: 

Der Vorstandsvorsitzende der SolarWorld kündigte die 

Insolvenz des letzten großen Solarherstellers Deutsch-

lands an. – Damit stehen eine Technologieentwicklung 

zur Erneuerbare-Energien-Gewinnung, die durch sächsi-

sche Ingenieure an die Weltspitze gebracht wurde, sowie 

die industrielle Produktion von Solarmodulen vor dem 

Aus. 

Mehr denn je braucht es in dieser akuten Situation ein 

ebenso schnelles wie auch deutliches Signal der Volksver-

tretung dieses Landes, der Mitglieder dieses Hohen 

Hauses, dass der Freistaat Sachsen alles daransetzen wird, 

den bedrohten Standort und die Arbeitsplätze der 1 200 

Beschäftigten zu retten. Hierzu braucht es die Entschei-

dung des Plenums – hier und heute! –, sowohl über die 

mit unserem Dringlichen Antrag begehrte Beistandserklä-

rung des Landtags für den Innovationsstandort Freiberg 

als auch über die resultierenden Forderungen an die 

Staatsregierung, allen voran an den sächsischen Wirt-

schaftsminister. 

Wir, die politischen Verantwortungsträger in Sachsen, 

stehen gegenüber den Betroffenen in der unmittelbaren 

Pflicht, nicht in einem Monat, sondern heute unverzüglich 

zu klären, was der Freistaat Sachsen für die Rettung der 

Industriearbeitsplätze, die Sicherung des wissenschaftli-

chen Kenntnisstandes des Tochterunternehmens Solar-

world Innovations sowie die Abfederung der finanziellen 

Folgen für die Stadt Freiberg und deren Beteiligungen, 

zum Beispiel Wasser- und Abwasserzweckverbände, 

unternehmen kann. Nicht vergessen werden darf bei den 

Folgeproblemen die hoffnungsvolle Erkundung der 

Lithium-Lagerstätte in Zinnwald, für die der Beginn der 

Gewinnung in Kürze angedacht war. 

Gestern Nachmittag habe ich mich persönlich beim 

Betriebsrat nach der Information der Betriebsversamm-

lung durch den Insolvenzverwalter erkundigt. Auch diese 

Kolleginnen und Kollegen erwarten von der Politik 

unverzügliches Handeln und Vorschläge, wie dem innova-

tiven Standort geholfen werden kann. Ideen gibt es, wie  

man beispielsweise im Sinne der Sächsischen Roh-

stoffstrategie das Recycling von Solarmodulen ausbauen, 

neue Entwicklungen im Life-Cycle-Assessment denken 

oder Innovationen der Zellenproduktion befördern kann. 

Auch wenn die Produktion vorläufig weiterläuft – die 

Suche nach einem Investor hat erst begonnen. Hierbei 

erwartet der Betriebsrat eine aktive Unterstützung durch 

die sächsische Wirtschaftsförderung. 

Sollte sich trotz des intensiven Bemühens des Insolvenz-

verwalters kein neuer Eigner finden, dann muss der 

Freistaat Sachsen auch finanzielle Hilfen an eine Auffang- 

oder Transfergesellschaft leisten. 

Die Dringlichkeit des Antrags begründet sich nach § 53 

unserer Geschäftsordnung, weil die Information zur 

Insolvenz erst nach der regulären Frist für die Behandlung 

von Anträgen bekannt geworden ist. 

Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit 

der Änderung des morgigen Debattentitels die Dringlich-

keit und Aktualität des Problems erkannt. 

Ich denke, für alle Fraktionen ist erkennbar, dass wir 

zwingend anhand eines Antrags heute debattieren müssen, 

auch um dem Wirtschaftsminister, Herrn Dulig, Rücken-

deckung zu geben. Stimmen Sie also der Dringlichkeit zu 

und zeigen Sie Ihre Solidarität mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der SolarWorld! 

(Beifall bei den LINKEN und des 

Abg. Valentin Lippmann, GRÜNE) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Frau Dr. Pinka hat für 

ihre Fraktion, die Fraktion DIE LINKE, die Dringlichkeit 

dieses Antrags begründet. 
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Jetzt kommt am Mikrofon 5 Herr Kollege Piwarz für die 

CDU-Fraktion zu Wort. Bitte. 

Christian Piwarz, CDU: Vielen Dank, Herr Präsident! 

Meine Damen und Herren! Vorangestellt: Natürlich ist es 

eine schwierige Nachricht, die uns in der letzten Woche 

erreicht hat. SolarWorld ist eines der großen Unternehmen 

im Freistaat Sachsen, insbesondere im Landkreis Mit-

telsachsen. Dass diese Entwicklung uns als Politik be-

schäftigen muss, ist völlig selbstverständlich. 

Nichtsdestotrotz haben wir uns Regeln gegeben. An diese 

sollten wir uns auch an dieser Stelle halten. 

Frau Dr. Pinka, Sie haben wieder den Fehler gemacht, 

dass Sie zwar die eine Voraussetzung erläutert haben, die 

eine Dringlichkeit begründen würde, aber in Bezug auf 

die zweite Voraussetzung jegliche Argumentation schul-

dig geblieben sind. Dabei geht es darum, dass die Dring-

lichkeit nur dann gegeben ist, wenn wir im regulären 

Verfahren keine Entscheidung des Sächsischen Landtags 

mehr erreichen könnten, dass vorher also ein Ereignis 

stattfinden würde, angesichts dessen wir, der Landtag, zu 

spät kämen. 

Das haben wir schlicht und ergreifend an dieser Stelle 

nicht. Wir sind am Beginn eines Insolvenzverfahrens. 

Gestern hat die Betriebsversammlung stattgefunden. Es 

gibt erste Äußerungen des Insolvenzverwalters, die 

zumindest vorsichtig positiv sind. Jetzt ist es bei Solar-

World wie bei anderen Unternehmen so, dass es gilt, 

dieses Insolvenzverfahren zu begleiten. Aber dies wird 

einige Monate in Anspruch nehmen. Das heißt, es ist ohne 

Probleme möglich, diesen Antrag im regulären Verfahren 

durch den Geschäftsgang zu geben und zum nächsten 

Plenum, das im Juni stattfindet, auf die Tagesordnung zu 

setzen. Dann können wir hier ordnungsgemäß diskutieren. 

Diesen Weg gehen Sie nicht. Ganz im Gegenteil, Sie 

servieren uns hier einen Antrag, der noch nicht einmal im 

Inhalt in irgendeiner Weise eine Dringlichkeit begründet, 

weil keinerlei Daten genannt werden, an denen ich fest-

machen könnte, dass wir als Landtag bei einer Befassung 

im Juni zu spät kämen. 

Das ist schludrig. Das geht auch an der Sache vorbei. Ich 

habe vielmehr den Eindruck, dass es der LINKEN nur 

wieder darum gegangen ist, möglichst die Ersten zu sein, 

die dieses Thema in irgendeiner Weise besetzen. Das kann 

weder die Dringlichkeit begründen, noch würden wir das 

mitmachen. 

Letzter Gedanke! Sie selbst haben angesprochen, dass es 

auch andere Möglichkeiten gibt, die Sie hätten ergreifen 

können. In ungefähr einer Stunde werden wir in die 

2. Aktuelle Debatte, dessen Thema von Ihnen bestimmt 

wird, eintreten. Sie hätten ohne Probleme diese Aktuelle 

Debatte so aktuell gestalten können, dass dieses Thema 

hier auf die Tagesordnung kommt. 

(Marco Böhme, DIE LINKE: Es geht  

uns um die Beratung über einen Antrag!) 

Die Kollegen der GRÜNEN haben das völlig richtig so 

gemacht. 

Wir als Sächsischer Landtag werden uns mit SolarWorld 

beschäftigen. Die Staatsregierung tut es bereits seit 

vergangener Woche – auch schon davor – sehr intensiv. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Ich denke,  

wir brauchen nicht darüber zu reden?  

Warum sollen wir es dann morgen trotzdem tun?) 

Aus all den genannten Gründen ist die Dringlichkeit nicht 

gegeben. Dieses Windhundrennen, das Sie hier versuchen, 

werden wir nicht mitmachen. Wir lehnen den Antrag ab. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war Herr Kollege 

Piwarz, CDU-Fraktion. – Jetzt spricht, ebenfalls zur 

Dringlichkeit, am Mikrofon 3 Frau Kollegin Neukirch für 

die SPD-Fraktion. 

Dagmar Neukirch, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident, 

vielen Dank! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich will 

mich den Worten von Kollegen Piwarz anschließen. Auch 

aus der Sicht der SPD-Fraktion begründen die in dem 

Antrag der Linksfraktion genannten Punkte keine Dring-

lichkeit nach Geschäftsordnung. Sie begründen vor allem 

nicht, dass ein Beschluss außerhalb des normalen parla-

mentarischen Verfahrens notwendig wäre. 

Aus unserer Sicht enthält der Antrag viele Selbstverständ-

lichkeiten, weshalb die Staatsregierung sofort mit der 

Umsetzung begonnen hat. Das Wirtschaftsministerium ist 

seit einiger Zeit in engem Kontakt sowohl mit der  

Geschäftsführung als auch mit dem Betriebsrat von 

SolarWorld und prüft derzeit schon alle Möglichkeiten, 

den Standort und vor allen Dingen die vielen Arbeitsplät-

ze, die für die Region Freiberg besonders wichtig sind, zu 

erhalten. 

Von daher ist der Kontakt mit dem Insolvenzverwalter 

hergestellt, wie das Kollege Piwarz schon sagte, und wir 

brauchen an der Stelle kühle Köpfe, um die Möglichkei-

ten, die bei dieser wirklich sehr schwierigen Situation 

noch anstehen, nutzen zu können. Da hilft der Antrag im 

heutigen Plenum nicht, sondern wir müssen alle Möglich-

keiten prüfen, damit im nächsten Plenum eventuell 

Beschlüsse zu fassen sind. Die Staatsregierung handelt 

bereits. Von daher ist die Dringlichkeit aus unserer Sicht 

für den Antrag nicht gegeben. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Vielen Dank, Frau 

Kollegin Neukirch. Als Nächster Kollege Lippmann für 

die Fraktion GRÜNE. 

Valentin Lippmann, GRÜNE: Sehr geehrter Herr 

Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag 

ist zweifelsohne politisch dringlich: Ein wichtiger Arbeit-

geber der Region steht vor dem Aus, eine erhebliche Zahl 

von Arbeitsplätzen auf dem Spiel und die Zukunft der 

deutschen Solarindustrie ist bedroht. Es braucht aus 

unserer Sicht schon dringend deutliche Signale, auch des 
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Landtags, in Richtung der Staatsregierung, alles Mögliche 

zu unternehmen, um den Verlust von 1 200 Arbeitsplätzen 

und den dauerhaften Verlust der Forschungs- und Ent-

wicklungskompetenz in einer Schlüsselindustrie zu 

vermeiden. 

Der Antrag ist aber aus unserer Sicht auch nach der 

Geschäftsordnung dringlich. Es kann ja selbst vonseiten 

der Koalition nicht negiert werden, dass die Insolvenz erst 

nach Ende der Antragsfrist für dieses Plenum bekannt 

geworden ist. Im normalen Geschäftsgang hätte der 

Antrag somit nicht eingereicht werden können. Er ist aber 

auch deshalb dringlich, weil es aus unserer Sicht notwen-

dig ist, hier und heute einen Beschluss des Landtags in 

dieser Sache herbeizuführen und das Thema nicht auf die 

lange Bank zu schieben, auch wenn meine Fraktion 

inhaltlich den Antrag nicht vollumfänglich teilt. 

In einem Insolvenzverfahren bleibt nur ein schmales 

Zeitfenster für die Positionierung und etwaige standortsi-

chernde Entscheidungen durch die Staatsregierung. Eine 

wochenlange Verschiebung dieses wichtigen Antrages 

wäre der Sache nicht dienlich und würde das Ziel des 

Antrages vollkommen konterkarieren. 

Wir bitten daher die Koalition noch einmal, die Dring-

lichkeit zu bejahen. Der Verweis auf die Aktuelle Debatte 

morgen ist zwar schön und gut, aber dann doch etwas 

mehr als schräg. In einem Parlament ist es zwar sinnvoll, 

über Dinge zu diskutieren – sonst hätten wir auch die 

Aktuelle Debatte bei uns nicht getauscht –; es ist aber 

beileibe nicht alles. Es ist manchmal auch notwendig, 

dass ein Parlament nicht nur über etwas redet, sondern 

dann auch etwas beschließt und die Staatsregierung 

verbindlich auffordert zu handeln. 

Werte Koalition! Die Ablehnung der Dringlichkeit dieses 

Antrages wäre nicht nur kleingeistig, sondern vor allem 

ein Affront gegenüber all jenen, die jetzt um ihre Arbeits-

plätze fürchten müssen. 

Danke. 

(Beifall bei den GRÜNEN und den LINKEN) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Herr Kollege Lippmann 

sprach für die Fraktion GRÜNE. Wir haben also die 

einbringende Fraktion gehört, die die Dringlichkeit 

begründet hat, wir haben Gegenreden gehört und eine 

Stellungnahme dafür. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Es geht um die 

Dringlichkeit dieses Antrages. Ich bitte die Kolleginnen 

und Kollegen, die die Dringlichkeit bejahen, um ihr 

Handzeichen. – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – 

Keine. Damit ist die Dringlichkeit abgelehnt. 

Ich sehe jetzt keine weiteren Änderungsanträge oder 

Widerspruch gegen die Tagesordnung. Die Tagesordnung 

der 54. Sitzung ist damit bestätigt und wir können in diese 

eintreten. 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf den 

Tagesordnungspunkt 1 

Wahl der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes des Freistaates Sachsen 

2017 gemäß § 3 Absatz 2 des Sächsischen Verfassungsgerichtshofgesetzes 

Drucksache 6/9058, Wahlvorschlag der Staatsregierung 

Drucksache 6/9588, Wahlvorschlag des Präsidiums 

Gleich zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes begrüße 

ich neben den Nominierten auch die Präsidentin des 

Verfassungsgerichtshofes Frau Birgit Munz sowie weitere 

Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes auf unserer 

Besuchertribüne ganz, ganz herzlich. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Gestatten Sie mir zunächst folgende Vorbemerkungen. 

Das Verfassungsgerichtshofgesetz sieht vor, dass die 

Amtszeit der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 

des Verfassungsgerichtshofes neun Jahre beträgt. Die 

Amtszeit endet für berufsrichterliche Mitglieder außer-

dem dann, wenn sie aus dem Amt als Berufsrichter 

ausscheiden. Das bisherige stellvertretende berufsrichter-

liche Mitglied als Vertreterin der Präsidentin des Verfas-

sungsgerichtshofes Frau Dr. Bettina Dick ist am 1. Febru-

ar 2017 in den Ruhestand getreten. Zudem enden im 

Laufe des Monats Juni dieses Jahres die neunjährigen 

Amtszeiten des Vizepräsidenten des Verfassungsgerichts-

hofes Dr. Jürgen Rühmann, des nicht berufsrichterlichen 

Mitglieds Herrn Prof. Dr. Hans-Heinrich Trute sowie des 

stellvertretenden berufsrichterlichen Mitglieds Frau 

Simone Herberger. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, den genannten Damen 

und Herren von dieser Stelle aus im Namen des Sächsi-

schen Landtages dafür zu danken, dass sie durch ihr 

langjähriges Wirken am Verfassungsgericht Verantwor-

tung für den Freistaat Sachsen und die Menschen, die in 

ihm leben, getragen haben. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Wir haben nun in zwei Drucksachen Vorschläge der 

Staatsregierung sowie des Präsidiums für zwei Neuwah-

len bzw. zwei Wiederwahlen von Mitgliedern und stell-

vertretenden Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofes 

vorliegen. Die Drucksache 6/9058 enthält drei Wahlvor-

schläge der Staatsregierung. Vorgeschlagen zur Wieder-

wahl als Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofes wird 
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der Präsident des Sächsischen Finanzgerichts Herr 

Dr. Jürgen Rühmann. Zur Wahl als Vertreter der Präsiden-

tin des Verfassungsgerichtshofes wird der Richter am 

Bundesgerichtshof Herr Prof. Dr. Markus Jäger vorge-

schlagen. Weiterhin wird zur Wiederwahl als stellvertre-

tendes berufsrichterliches Mitglied die Vorsitzende 

Richterin am Landgericht Frau Simone Herberger vorge-

schlagen.  

Als Nachfolger des nichtberufsrichterlichen Mitglieds 

Prof. Dr. Trute nominiert ferner in Drucksache 6/9588  

das Präsidium des Sächsischen Landtages Herrn 

Prof. Dr. Arnd Uhle. 

Meine Damen und Herren! Gemäß § 3 Abs. 3 des Sächsi-

schen Verfassungsgerichtshofgesetzes in Verbindung mit 

§ 67 der Geschäftsordnung wählt der Sächsische Landtag 

die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes ohne Aus-

sprache in geheimer Wahl mit der Mehrheit von zwei 

Dritteln seiner Mitglieder, das sind 84 oder mehr Stim-

men. 

Zur Durchführung der Wahl berufe ich aus den Reihen der 

Schriftführer als Wahlkommission die Abgeordneten 

Herrn Colditz, CDU, als Leiter, Herrn Sodann, DIE 

LINKE, Frau Friedel, SPD, Herrn Wendt, AfD, und Frau 

Meier, GRÜNE. Ich bitte Herrn Kollegen Colditz, in 

bewährter Weise den Wahlaufruf vorzunehmen. 

Thomas Colditz, CDU: Meine Damen und Herren! Die 

Abgeordneten werden in alphabetischer Reihenfolge 

aufgerufen und erhalten einen Stimmschein, auf dem 

entsprechend den angegebenen Drucksachen die Kandida-

ten als Mitglied des Verfassungsgerichtshofes aufgeführt 

sind. Sie können sich zu jedem Kandidaten durch An-

kreuzen im entsprechenden Feld für Ja, Nein oder Stimm-

enthaltung entscheiden. 

Der Präsident hat eben schon darauf hingewiesen: Wer 

mindestens die erforderliche Zweidrittelmehrheit, das sind 

mindestens 84 Jastimmen, erhält, ist gewählt. Wir begin-

nen mit der Wahl. 

(Namensaufruf – Wahlhandlung) 

Befindet sich noch jemand im Raum, der nicht aufgerufen 

wurde? 

(Kurze Unterbrechung) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete! Ist noch 

jemand im Saal, der nicht gewählt hat? – Das kann ich 

nicht feststellen. Ich schließe die Wahlhandlung und bitte 

die Wahlkommission, das Ergebnis festzustellen. 

(Unterbrechung von 10:31 bis 10:48 Uhr) 

Meine Damen und Herren! Inzwischen liegt das Ergebnis 

der geheimen Wahl der Mitglieder des Verfassungsge-

richtshofes vor. Abgegeben wurden 123 Stimmen, ungül-

tig war kein Stimmschein. Es wurde wie folgt abge-

stimmt: 

Dr. Jürgen Rühmann 118 Jastimmen, eine Neinstimme, 

drei Enthaltungen. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Prof. Dr. Markus Jäger 118 Jastimmen, drei Neinstimmen, 

keine Enthaltung. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Simone Herberger 118 Jastimmen, zwei Neinstimmen, 

zwei Enthaltungen. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Prof. Dr. Arnd Uhle 116 Jastimmen, drei Neinstimmen, 

zwei Enthaltungen. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Damit sind als Mitglied bzw. stellvertretendes Mitglied 

des Verfassungsgerichtshofes durch den Sächsischen 

Landtag Herr Dr. Jürgen Rühmann, Herr Prof. Dr. Markus 

Jäger, Frau Simone Herberger und Herr Prof. Dr. Arnd 

Uhle gewählt. 

Meine Damen und Herren! Ich darf die gewählten Kandi-

daten zu mir in das Rund des Plenarsaals bitten. 

(Die Abgeordneten erheben sich. – Die gewählten 

Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes treten in 

das Rund des Plenarsaals zur Vereidigung ein.) 

Wir beginnen mit Herrn Dr. Rühmann. Nehmen Sie die 

Wahl an? 

Dr. Jürgen Rühmann: Ja, Herr Präsident, ich nehme die 

Wahl an. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Ich darf Sie beglück-

wünschen. – Herr Prof. Dr. Jäger, nehmen Sie die Wahl 

an? 

Prof. Dr. Markus Jäger: Ja, ich nehme die Wahl an. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Meinen herzlichen 

Glückwunsch. – Frau Herberger, nehmen Sie die Wahl 

an? 

Simone Herberger: Ja, Herr Präsident, ich nehme die 

Wahl an. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Herzlichen Glück-

wunsch. – Herr Prof. Dr. Uhle, nehmen Sie die Wahl an? 

Prof. Dr. Arnd Uhle: Herr Präsident, ich nehme die Wahl 

an. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Vielen Dank. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Auch an Sie herzlichen Glückwunsch, Herr 

Prof. Dr. Uhle. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen nun zur Vereidi-

gung der gewählten Kandidaten. Wir haben uns alle von 

unseren Plätzen erhoben. Nach § 4 Abs. 1 des Sächsi-

schen Verfassungsgerichtshofgesetzes leisten die Mitglie-

der des Verfassungsgerichtshofes vor Aufnahme ihres 

Amtes in öffentlicher Sitzung des Landtages einen Amts-
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eid. Gleiches gilt nach § 2 Abs. 2 des Sächsischen Verfas-

sungsgerichtshofgesetzes für die stellvertretenden Mit-

glieder. Im Falle einer Wiederwahl – das betrifft zwei von 

Ihnen – bedarf es nach § 4 Abs. 3 des Sächsischen Verfas-

sungsgerichtshofgesetzes keiner erneuten Vereidigung, 

sodass Herr Dr. Rühmann und Frau Herberger heute nicht 

zu vereidigen sind. 

Ich bitte zuerst Herrn Prof. Dr. Uhle vorzutreten und den 

Amtseid zu sprechen. Ich spreche Ihnen diesen absatzwei-

se vor und Sie können ihn mit der Beteuerung „So wahr 

mir Gott helfe“ abschließen. 

Dr. Matthias Rößler: Ich schwöre, – 

Prof. Dr. Arnd Uhle: Ich schwöre, – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – das Richteramt getreu 

dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland – 

Prof. Dr. Arnd Uhle: – das Richteramt getreu dem 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – getreu der Verfassung 

des Freistaates Sachsen – 

Prof. Dr. Arnd Uhle: – getreu der Verfassung des Frei-

staates Sachsen – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – und getreu dem 

Gesetz auszuüben, – 

Prof. Dr. Arnd Uhle: – und getreu dem Gesetz auszu-

üben, – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – nach bestem Wissen 

und Gewissen – 

Prof. Dr. Arnd Uhle: – nach bestem Wissen und Gewis-

sen – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – ohne Ansehen der 

Person zu urteilen – 

Prof. Dr. Arnd Uhle: – ohne Ansehen der Person zu 

urteilen – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – und nur der Wahrheit 

und Gerechtigkeit zu dienen. 

Prof. Dr. Arnd Uhle: – und nur der Wahrheit und Ge-

rechtigkeit zu dienen – so wahr mir Gott helfe. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Vielen Dank. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Herr Prof. Dr. Jäger, ich 

bitte Sie, jetzt ebenfalls vorzutreten und den Amtseid zu 

sprechen. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Ich schwöre, – 

Prof. Dr. Markus Jäger: Ich schwöre, – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – das Richteramt getreu 

dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland – 

Prof. Dr. Markus Jäger: – das Richteramt getreu dem 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – getreu der Verfassung 

des Freistaates Sachsen – 

Prof. Dr. Markus Jäger: – getreu der Verfassung des 

Freistaates Sachsen – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – und getreu dem 

Gesetz auszuüben, – 

Prof. Dr. Markus Jäger: – und getreu dem Gesetz 

auszuüben, – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – nach bestem Wissen 

und Gewissen – 

Prof. Dr. Markus Jäger: – nach bestem Wissen und 

Gewissen – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – ohne Ansehen der 

Person zu urteilen – 

Prof. Dr. Markus Jäger: – ohne Ansehen der Person zu 

urteilen – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – und nur der Wahrheit 

und Gerechtigkeit zu dienen. 

Prof. Dr. Markus Jäger: – und nur der Wahrheit und 

Gerechtigkeit zu dienen – so wahr mir Gott helfe. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Vielen Dank. Noch 

einmal Ihnen allen einen herzlichen Glückwunsch. Wir 

wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. 

(Beifall des ganzen Hauses) 

Dieser Tagesordnungspunkt ist beendet. 

Ich rufe auf 
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Tagesordnungspunkt 2 

Aktuelle Stunde 

Erste Aktuelle Debatte: „Dem Volk aufs Maul schauen“ –  

Luther heute – Kennen und leben christlicher Werte in unserer Zeit? 

Antrag der Fraktionen CDU und SPD 

Zweite Aktuelle Debatte: Soziale Gerechtigkeit im Osten – wie steht  

es um die soziale Absicherung von Selbstständigen in Sachsen? 

Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Die Verteilung der Gesamtredezeit der Fraktionen hat das 

Präsidium wie folgt vorgenommen: CDU 33 Minuten, 

DIE LINKE 25 Minuten, SPD 18 Minuten, AfD 14 Minu-

ten, GRÜNE 10 Minuten; Staatsregierung zweimal 

10 Minuten, wenn gewünscht. 

Ich rufe auf 

Erste Aktuelle Debatte 

„Dem Volk aufs Maul schauen“ – Luther heute –  

Kennen und leben christlicher Werte in unserer Zeit? 

Antrag der Fraktionen CDU und SPD 

Als Antragsteller haben zunächst die Fraktionen CDU und 

SPD das Wort. Es geht dann weiter mit den Fraktionen 

DIE LINKE, AfD, GRÜNE, Staatsregierung, wenn 

gewünscht. Für die einbringende CDU-Fraktion sehe ich 

Herrn Kollegen Modschiedler. Er hat für diese einbrin-

gende Fraktion das Wort. 

Martin Modschiedler, CDU: Herr Präsident, herzlichen 

Dank. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nächste Woche 

findet im Rahmen des 500. Reformationsjubiläums der 

Evangelische Kirchentag in Berlin und in Wittenberg 

statt. Leitidee ist „Dialog als Grundhaltung“, also – das 

können wir auch anders sagen – miteinander auf Augen-

höhe reden. 

Der Kirchentag ist ein Angebot für die Gläubigen und 

auch für die Nichtgläubigen. Sie sollen sich kennenlernen 

und miteinander ins Gespräch kommen. Aber – und das 

ist viel wichtiger – es ist auch der Dialog zwischen den 

Religionen. 

Schauen wir uns die Türkei an. Dort finden solche Kir-

chentage, solche Diskussionen nicht statt, und das ist das 

Zeichen unserer Toleranz gegenüber anderen Glaubens-

vorstellungen. Das ist nicht selbstverständlich, und das 

war auch nie selbstverständlich. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

Wir müssen selbst zugestehen, dass wir sagen, im Chris-

tentum war das auch ein langer und teilweise blutiger 

Weg. Deshalb brauchen wir neben dem religiösen auch 

den politischen Dialog. Wenn man also „dem Volk aufs 

Maul schaut“, können wir alle auch in den Bürgersprech-

stunden merken: Das Gesprächsklima ist rauer geworden. 

Es ist teilweise überhaupt kein Dialog mehr möglich, die 

Fronten sind immer verhärtet. Es gibt Hasskommentare in 

den sozialen Netzwerken, ein klassischer Fall der Fa-

kenews. Das ist nur einer der Spielbälle in den letzten 

Jahren. Also: Worauf kommt es uns an, wenn wir „dem 

Volk aufs Maul schauen“? 

Wir sollten nicht über den Bürger reden, sondern wir 

sollten mit den Bürgern reden. Wir sollten ihnen zuhören. 

Wir sollten sie informieren, und wir sollten aus dem, was 

sie uns sagen, Schlüsse für unser politisches Handeln 

ziehen. Was wir aber nicht tun sollten – und das ist mir 

sehr wichtig –, ist, nicht einfach dem Volk nach dem 

Munde zu reden und vor allem durch larifari-popu-

listische Forderungen immer wieder und wieder ohne 

jeden Grund Ängste zu schüren und Feindbilder zu 

pflegen, wie das einige hier bei uns tun. Das ist ein 

Irrweg, und das ist falsch. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

Die Gesellschaft ist in Bewegung: Sie ist schnelllebiger 

geworden, sie ist dynamischer geworden. Genau diese 

Veränderungen – das merkt man auch in den Bürger-

sprechstunden – verunsichern die Gesellschaft. Globali-

sierung, Brexit, Flüchtlingskrise – scheinbar befinden wir 

uns andauernd in einer Art Krisenmodus.  

Es wird immer wieder gesagt, dass der Zusammenhalt in 

unserer Gesellschaft brüchig erscheint. Daher müssen wir 

uns wieder die Frage stellen: Welche Werte halten unsere 

Gesellschaft zusammen? Was gibt den Menschen Halt, 

was gibt ihnen Geborgenheit, und was gibt ihnen Orien-
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tierung? Wir haben die Familie, wir haben die Kultur, und 

wir haben die Sprache. 

Was wir auch viel in Deutschland haben: Wir haben 

Glauben, wir haben Gebete, Bräuche sowie unser Ge-

meindeleben in den Kirchen. Aber – und das ist unser 

großes Problem – immer weniger Menschen glauben an 

irgendetwas. Hier ist meiner Ansicht nach wieder das 

politische Gemeinwesen gefragt. Wir müssen Zusammen-

halt fördern, wir müssen das Wir-Gefühl stärken, und wir 

müssen unseren demokratischen Staat mit seinen Frei-

heits- und Mitbestimmungsrechten wieder mehr in den 

Vordergrund stellen. Das sind nämlich unsere Grundpfei-

ler der Gesellschaft. Wir dürfen auch nicht vergessen: 

Diese stehen in der christlichen Tradition. 

Jeden Tag aufs Neue stellt sich immer wieder die gleiche 

Frage: Wer sind wir? Und in welcher Gesellschaft wollen 

wir leben? Ich finde, hier sind Luther und die Reformati-

on ein guter Anlass, sich wieder einmal auf christliche 

Traditionen und Werte zu besinnen. Denn – das ist ein 

Irrglaube – Glaube und Politik sind keine isolierten 

Lebensbereiche. 

Ich wünsche mir – ich will nicht sagen, dass es ein Traum 

ist –, dass wir uns zukünftig in Toleranz, in Respekt und 

Nächstenliebe sowie vor allem auf Augenhöhe begegnen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Kollege Modschiedler 

eröffnete die Debatte für die einbringende CDU-Fraktion. 

Jetzt erhält die SPD-Fraktion das Wort. Frau Kollegin 

Raether-Lordieck, bitte. 

Iris Raether-Lordieck, SPD: Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Meine Damen und Herren! Luthers theologische 

Gedanken haben die mittelalterliche Kirche in ihren 

Grundfesten erschüttert, die Reformation und damit den 

Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit begründet, die 

moderne Kirche gestaltet und unsere Kultur in ihren 

Wurzeln geprägt. Wir feiern 500 Jahre Luther-Jubiläum 

mit Veranstaltungen von theologisch hochkarätigen bis zu 

volkstümlichen Mittelalterspektakeln, wo man nachfühlen 

kann, wie es den Menschen im Mittelalter zu Luthers 

Zeiten ging. Aber werden wir den Menschen, werden wir 

Luther und Luthers Andenken damit wirklich gerecht? 

Luther sagte einmal: „Wie käme ich denn als armer, 

stinkender Madensack dazu, dass man die Kinder Christi 

sollte mit meinem heillosen Namen nennen?“ Er wollte 

gar nicht im Mittelpunkt stehen, aber seine Thesen – diese 

sind nach wie vor hochaktuell. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU) 

Luther hat den Menschen aufs Maul geschaut, aber seine 

eigenen Schlüsse gezogen. Heute brauchen wir wieder 

eine zeitgemäße Auslegung der Bibel, sollen Reformation 

und das Reformationsfest nicht in bloßem Heldengeden-

ken stagnieren. Eine von Luthers Kernaussagen war die 

Autonomie des Individuums. Er hat den Menschen ins 

Zentrum gestellt – ein unglaublicher Protest gegen kirch-

liche Obrigkeit zur damaligen Zeit. Jeder Mensch, so 

sagte er, ist gleich viel wert, unabhängig von seiner 

Leistung. Das ist ein Affront gegen unsere heutige Leis-

tungsgesellschaft. Heutzutage haben Menschen zu funkti-

onieren, und wer das nicht schafft, wird aussortiert. 

Menschen fühlen sich abgehängt, und wir müssen wieder 

Menschen, dem Volk aufs Maul schauen. Unsere Ministe-

rinnen und Minister tun das in vorbildlicher Weise: 

Martin Dulig reist mit seinem Küchentisch durch die 

Lande und Petra Köpping thematisiert die teils gravieren-

den Verletzungen der Nachwendezeit. 

(Zuruf des Abg. Enrico Stange, DIE LINKE) 

Also: Man muss Menschen wertschätzen, ernst nehmen 

und ihnen aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Maul 

reden. 

Ein zweiter Aspekt war für Luther sehr wichtig, und zwar 

die Freiheit. „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ 

lautete eine zentrale Schrift Luthers. Der Mensch darf 

sich als Wesen der Freiheit betrachten und aus dieser 

Freiheit heraus handeln. Es ist noch nicht so lange her, da 

gab es eine Zeit der Unfreiheit: Zu DDR-Zeiten durften 

Menschen nicht frei ihren Glauben leben. Es gab Restrik-

tionen, wenn man sich hat taufen lassen; Konfirmation 

und Kommunion blieben nicht folgenlos, und man wurde 

vom Staat in seiner beruflichen Aus- und Weiterbildung 

behindert. 

Joachim Gauck sagte über die Christen in dieser Zeit: 

„Diese vom Glauben getragene Fähigkeit durchzuhalten 

und zu hoffen sowie die Fantasie für Frieden, Gerechtig-

keit und Veränderung im Leben zu erhalten, wo andere 

längst die Segel gestrichen hatten, ist eine meiner größten 

menschlichen und religiösen Erfahrungen.“ Kirche 

übernimmt hier eine Schlüsselrolle – gerade im Osten. 

1989 öffneten die Kirchen ihre Tore für Nichtchristen in 

einer turbulenten Phase, in einer Zeit der Unsicherheit 

und der Suche nach der Freiheit. Christen und Atheisten 

gingen gemeinsam auf die Straße und kämpften für ihre 

Freiheit. Zu Luthers Zeiten folgte auf die Reformation 

sogleich der Dreißigjährige Krieg. 1989 dagegen haben 

wir eine Revolution erlebt, die friedlich vonstatten ging – 

erstmals in der Geschichte. Das ist von unschätzbarem 

Wert und eine unschätzbare Erfahrung. 

Heute, 28 Jahre später, brauchen wir wieder neue Orien-

tierungsmodelle in einer von Egoismus und Materialis-

mus gefangenen Gesellschaft. Angst macht sich breit – 

Angst vor der Sinnlosigkeit des Lebens. Menschen 

werden anfällig für Populismus und einfache Lösungen. 

Es sind Populisten, die vorgeben, den Menschen aufs 

Maul zu schauen, sie aber nur für ihre Zwecke instrumen-

talisieren. Statt irrationaler Furcht vor Veränderungen der 

Moderne oder der Furcht vor Unübersichtlichkeit in 

einem vereinigten Europa – – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Ihre Redezeit ist abge-

laufen. 
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Iris Raether-Lordieck, SPD: in einer globalisierten Welt 

nehmen wir uns Luthers Mut zum Vorbild. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Mit Frau Kollegin 

Raether-Lordieck, die für die einbringende SPD-Fraktion 

sprach, ist die Aktuelle Debatte nun eröffnet. Wir fahren 

fort mit der Fraktion DIE LINKE. Herr Kollege Jalaß, Sie 

haben das Wort. 

René Jalaß, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hallo AfD! Meine 

Damen und Herren, das ist meine erste Rede, aber ich 

habe hier nur Wasser und kein Luther-Bier – ich glaube, 

das wäre angemessener; ich hätte mich sehr gefreut. Es 

hilft mir nicht über meine Verwunderung sowie darüber 

hinweg, dass wir uns gerade über Ihre privaten Freizeit-

angelegenheiten unterhalten wollen. Sie wollen also über 

christliche Werte reden. Ich frage Sie: Können Sie mir 

überhaupt sagen, ob es einen unumstrittenen, eineindeuti-

gen christlichen Wertekanon gibt? Ich glaube, nicht 

einmal die Religionswissenschaft kann mir dabei helfen. 

(Beifall bei den LINKEN, der SPD und der CDU – 

Zurufe der Abg. Alexander Krauß, CDU,  

und Sebastian Wippel, AfD) 

Wir können versuchen zu subsumieren, wir können uns 

über Nächstenliebe unterhalten, wir können uns über 

Toleranz unterhalten; wir können vielleicht sogar die 

ganzen Menschenrechte unter den christlichen Werteka-

non packen. Ich sage Ihnen an dieser Stelle: All dies 

musste in der Geschichte zuerst und ganz häufig vor 

allem gegen das Christentum erkämpft und verteidigt 

werden. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Bis heute hat die CDU Lernbedarf an dieser Stelle. Ich 

sage dazu nur Stichpunkte: Obergrenzen, Kruzifix-

Debatte, Gleichberechtigungsdiskurs, Abtreibungsrecht, 

bargeldlose Versorgung Asylsuchender oder Ihre ewigen 

Unionspositionen zum Mindestlohn oder zur Strafbarkeit 

der Vergewaltigung in der Ehe. 

Luther heute – wo säße er, wenn er unter uns weilen 

würde? Ich glaube, bei uns würde er keinen Platz be-

kommen, ich gehe davon aus, bei den GRÜNEN auch 

nicht. Ich glaube, er würde nicht zur SPD gehen und nicht 

zur CDU. Ich glaube, Sie wären ihm einfach nur zu 

langweilig. Und die AfD? Da gäbe es inhaltliche An-

dockmöglichkeiten, aber Sie müssten wahrscheinlich sehr 

hohe kognitive Hürden noch abbauen, um dem entgegen-

zukommen. 

Luther als glühender Antisemit hat es geschafft, zum 

Beispiel über seine Judenschriften antisemitische Stereo-

type in die Neuzeit zu transportieren, und trug damit dazu 

bei, dass der deutsche Nationalismus ab 1871 und vor 

allem auch die Nazis in ihrer Judenverfolgung immer 

wieder Bezug auf Luther und die christliche Ideologie 

nahmen. 

(Zuruf von der CDU: Völlig unsinnig! – Zuruf  

von der AfD: Keine Ahnung von Geschichte!) 

Gab es noch etwas Gutes an der Reformation? Ich glaube 

ja, denn nachdem wir sie und die Glaubenskriege hinter 

uns hatten, konnte sich der moderne Staat etablieren mit 

dem Bildungswesen, mit einer Verwaltung, mit allen 

Passagierscheinen A 38. 

Meine Damen und Herren! Sie wollen dem Volk aufs 

Maul schauen. Können Sie mir sagen, wer das sein 

könnte? Sind das alle Deutschen, sind das alle, die in 

Sachsen leben, sind das vielleicht nur die Bio-Sachsen? 

Sind das vielleicht die Bio-Sachsen, die nicht dem linken 

Weltbild angehören? Das wäre für mich sehr interessant. 

Ich sage Ihnen eines: Ich brauche keinen religiösen 

Unterbau für Frieden und Solidarität. Ich brauche keine 

Kreuze in Klassenzimmern, ich brauche keine Konfession 

bei Suchthilfeeinrichtungen, bei Jugendhilfeträgern, und 

das sage ich als Sozialarbeiter bei aller Achtung vor der 

historischen Leistung der Kirche im Sozialbereich. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren! Humanismus, Toleranz, 

Solidarität, Zivilcourage – das alles geht ohne religiösen 

Kladderadatsch. 

(Zuruf von der CDU: Das haben wir ja gesehen!) 

Sie brauchen ein säkulares Werteprofil, und dies genügt 

völlig, wenn Sie diese Moral mit einer praktischen Ver-

nunft verbinden. Das reicht völlig aus. Kleiner Tipp noch: 

Sie wollen den Leuten aufs Maul schauen und christliche 

Werte kennen und leben.Vielleicht wollen Sie dabei 

Nächstenliebe leben, vielleicht wollen Sie dabei Solidari-

tät leben, Toleranz leben. Kleiner Tipp: Gehen Sie heute 

nach draußen, stellen Sie sich der Demonstration gegen 

den Abschiebegewahrsam und nehmen Sie dazu Stellung, 

dass Sie vorhaben, Menschen einzusperren ohne deren 

geringste Schuld. Sie begehen Waterboarding an den 

Grundrechten, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei den LINKEN – Zurufe  

von der CDU und den GRÜNEN) 

Und jetzt sperren Sie gerne mal die Lauscher auf, Sie 

können noch kurz etwas lernen. Im Artikel 1 unseres 

Grundgesetzes – vielleicht ist es Ihnen noch nicht ganz 

bewusst – steht das Wort „Würde“, und ich sage Ihnen: 

Damit ist kein Konjunktiv gemeint. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Lassen Sie mich kurz den Flüchtlingsrat Sachsens zitie-

ren: „Die Inhaftierung aller Schutz suchenden Menschen 

aber ist an moralischer Entgrenzung nicht zu überbieten.“ 

Meine Damen und Herren! Sie verarschen heute nicht nur 

uns, wenn Sie darüber abstimmen, 
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(Zuruf von der Staatsregierung:  

Haben Sie gerade über Würde geredet?) 

sondern Sie verarschen alle, die sich hier, mindestens in 

Sachsen, für Solidarität, für Nächstenliebe, für Frieden 

und für Toleranz jeden Tag einsetzen. 

Danke für nichts. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war Kollege Jalaß 

für die Fraktion DIE LINKE. Herr Kollege, ich weiß jetzt 

nicht, welche Möglichkeiten uns die Geschäftsordnung 

bietet. Wir sollen uns ja an unserer Kleidung mit Symbo-

len und anderem zurückhalten. Ich weiß jetzt nicht, wie es 

damit im Einzelnen ist. So schnell kann ich das gar nicht 

identifizieren. Ich kann Ihnen nur sagen: Ihr Auftritt jetzt  

(Zurufe von den LINKEN und der CDU) 

– das nehme ich jetzt auf meine Kappe – ist parlamenta-

risch unangemessen. 

(Beifall bei der CDU und der AfD) 

Aber wir setzen uns hier mit Argumenten auseinander. Es 

ist eine Kurzintervention angemeldet. Bitte, Herr Kollege 

Krauß. 

Alexander Krauß, CDU: Lieber Kollege Jalaß, ich bin 

Ihnen dankbar, dass Sie relativ klar gesprochen haben. Ich 

meine, dabei ist ja auch schon Gewinn. Wenn Sie von 

„christlicher Ideologie“ sprechen, dann muss man sich 

einmal durch den Kopf gehen lassen, was Sie zu einem 

Drittel oder einem Viertel der Einwohner hier sagen: dass 

sie ideologisch verblendet seien. Das, was Sie hier rüber-

gebracht haben, ist das klassische DDR-Bild über die 

Kirchen. 

(Lachen bei den LINKEN) 

Das muss man ganz deutlich herausstellen. Sie sprechen 

von „christlichem Kladderadatsch“ usw. Ich bin dankbar, 

dass Sie so deutlich gesagt haben, was Sie wirklich von 

den Kirchen halten. Das sollte man, bitte schön, auch 

einmal ins Land hinaus transportieren. Dafür wäre ich 

dankbar. 

(Beifall bei der CDU und der AfD  

sowie vereinzelt bei der SPD) 

Jetzt noch einmal: Sie haben das Argument gebracht, es 

sei eigentlich relativ egal, aus welchem Grund heraus man 

Solidarität – wir würden als Christen „Nächstenliebe“ 

sagen – übt. 

Ich glaube, es gibt einen gewissen Unterschied. Das 

können Sie an der Behindertenpolitik sehen: so wie sie zu 

DDR-Zeiten gemacht worden ist, mit einem kommunisti-

schen Grundverständnis, und wie wir das heute machen. 

Ein behinderter Mensch ist in der Ideologie der LINKEN 

jemand, der nicht zur Wertschöpfung beiträgt, es ist kein 

Werktätiger. 

(Lebhafte Zurufe von den LINKEN) 

So ist man auch zu DDR-Zeiten damit umgegangen. Sie 

haben die Behinderten weggesperrt, Sie haben sich nicht 

um sie gekümmert. Das ist maximal in kirchlichen Ein-

richtungen passiert, dass man sich um diese Menschen 

gekümmert hat, weil man gesagt hat: Sie haben eine 

Menschenwürde, und diese Menschen kann man fördern. 

(Zurufe von den LINKEN –  

Gegenrufe von der CDU) 

Da hat man Ihr Menschenbild gesehen, weil Ihnen diese 

Leute relativ egal waren. Der Behinderte konnte ja nichts 

zur Wertschöpfung der Gesellschaft beitragen. Da ist 

unser Menschenbild ein anderes. Bei uns hat jeder 

Mensch eine Würde, egal, ob er behindert oder nicht 

behindert ist, ob er alt oder jung ist. 

(Lebhafte Zurufe von den LINKEN) 

Es zeigt sich dann auch, dass die christliche Fundierung 

im Weltbild eine andere ist als die, die Sie mit Ihrer 

Regierungspolitik zu DDR-Zeiten gezeigt haben. Darauf 

wollte ich gern noch einmal hinweisen. 

(Beifall bei der CDU und der AfD –  

Zurufe von den LINKEN) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war eine Kurzinter-

vention von Herrn Kollegen Krauß. Sie bezog sich auf 

den Redebeitrag von Herrn Kollegen Jalaß. Dieser hat 

jetzt nach unserer Geschäftsordnung die Möglichkeit, auf 

diese Kurzintervention zu reagieren. 

(René Jalaß, DIE LINKE:  

Nein, ich habe nur Mimimi gehört!) 

Dann wird unsere Rederunde fortgesetzt. Als Nächste 

spricht für die AfD-Fraktion Frau Dr. Muster. 

Dr. Kirsten Muster, AfD: Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Die Koalition hat ein spannendes 

Debattenthema gewählt: „,Dem Volk aufs Maul schauen‘ 

– Luther heute – Kennen und leben christlicher Werte in 

unserer Zeit?“ Herr Jalaß, ich probiere es einmal mit 

Fakten. 

Was meinte Luther mit der Redewendung „Dem Volks 

aufs Maul schauen“? Luther tat diesen Ausspruch, als er 

die Bibel in die deutsche Sprache übersetzte. Der sächsi-

sche Kurfürst Friedrich der Weise hatte ihn im Mai 1521 

auf die Wartburg verbringen lassen. Luther war mit 

Reichsacht und Kirchenbann belegt. Luther setzte sich 

sofort hin und hat das Neue Testament aus dem Griechi-

schen ins Deutsche übersetzt. Bereits im September des 

gleichen Jahres war er mit dieser Arbeit fertig. 

Es war Luther geradezu eine Herzsensangelegenheit, für 

den einfachen Menschen eine verständliche Bibel zu 

schaffen. Wir spüren in der Lutherbibel noch heute seine 

Sprachgewalt, seine kluge Einbindung des Ober- und 

Niederdeutschen. Er prägte unsere deutsche Sprache und 

hat sie weiterentwickelt. Genau bei dieser Übersetzungs-

arbeit hat er den Spruch getan „Dem Volk aufs Maul 

schauen“. Er meinte auf keinen Fall, dem Volk nach dem 
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Munde reden, sondern er meinte, eine verständliche Bibel 

zu schaffen. 

Nun zum zweiten Punkt der Debatte „Luther heute“. 

Luther heute können wir nur verstehen, wenn wir Luther 

in seiner Zeit kennen. Luther war Theologieprofessor. 

Nach seinem Bibelverständnis machen nicht gute Werke 

den Menschen gerecht, sondern – Korintherbrief – „allein 

Gottes Gnade“. Zwei Schlussfolgerungen hat er daraus in 

seiner Rechtfertigungslehre gezogen. 

Erstens. Der Glaube führt zu einer direkten Beziehung 

zwischen Gott und dem Gläubigen. Das heißt, Mittler wie 

Priester sind fast überflüssig. 

Zweitens. Gute Werke wie Mönchstum und Wallfahrten 

verlieren an Bedeutung. Luther befreite den Glauben von 

der Kirche, und er zentrierte ihn auf die Bibel. 

Es gab Folgerungen. Nur eigene aufrichtige Reue führe 

zur Vergebung der Sünden. Luther geißelte den Ablass-

handel in den 95 Thesen. Alle Predigten in der Kirche 

sollten in deutscher Sprache und nicht mehr in Latein 

stattfinden. Alle Bürger sollten die Bibel lesen können. Er, 

Luther, gründete Volksschulen für Mädchen und Jungen, 

damit sie lesen lernten und selbst die Bibel lesen konnten 

– zu einer Zeit von Leibeigenschaft und Analphabetismus 

ein ganz neuer Gedanke. 

Übrigens wollte Luther keine neue Kirche gründen. 

Kollegin Raether-Lordieck hat es gesagt: Er wollte 

lediglich dem christlichen Glauben mit seinen christlichen 

Werten wieder Gewicht verleihen. 

Nun zu den christlichen Werten. Ich selbst gehe gern in 

die Moritzburger Kirche – zu Weihnachten, Ostern oder 

gerade zum Konfirmationsgottesdienst –, und ich singe 

mit Leidenschaft im Kirchenchor. Sie werden sich fragen: 

Warum? Ganz einfach: Christliche Werte sind mir wich-

tig. 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE:  

Davon merkt man aber nichts!) 

Nächstenliebe, Achtung des anderen und friedliches 

Beisammensein sind mir sehr wichtig. Da bin ich gedank-

lich ganz bei Luther. 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE:  

Nur mit dem eigenen Volk!) 

Ich bin im Übrigen auch sehr traurig, Herr Jalaß, dass Sie 

die Rede gehalten haben. Frau Pinka hätte sicherlich 

etwas anderes ausführen können. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Echt?) 

Aus diesem Grunde seien Sie gespannt auf den zweiten 

Teil. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD – Zuruf der Abg. 

Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war Frau Kollegin 

Dr. Muster für die AfD-Fraktion. Nun kommt Frau 

Kollegin Schubert zu Wort. Sie spricht am Ende dieser 

ersten Runde für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE  

GRÜNEN. 

Franziska Schubert, GRÜNE: Sehr geehrter Herr 

Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Als 

Katholikin lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, in 

diese Debatte zu Luther einzusteigen. 

Die Lehre Luthers hätte in einer Aktuellen Debatte zu 

Zeiten Friedrich des Weisen, Georg des Bärtigen oder 

Heinrich des Frommen sicherlich eine größere landespoli-

tische Dimension gehabt – so wie das später mit umge-

kehrten Vorzeichen auch für August den Starken gegolten 

hat. Die politische Aktualität ist deshalb heutzutage nicht 

so ohne Weiteres begründbar, und zwar ungeachtet des 

unbestrittenen Wertes von Luthers theologischem Werk 

für die Menschen. 

Es fällt schwer, Martin Luther heutzutage als politischen 

Lenker zu aktualisieren. Warum sage ich das? Ich sage 

das auch, weil das zunächst hieße, den historischen 

Kontext zu übersehen oder zu unterschätzen, wie sehr 

Martin Luther ein Kind seiner Zeit geblieben ist. Es läuft 

so jedes Zeitalter Gefahr, sich seinen eigenen Luther zu 

kreieren. 

„Luther heute“, wie es im Debattentitel steht, heißt nichts 

anderes, als dass dieses „Luther heute“ im Laufe der 

Geschichte immer wieder anders ausgesehen hat, wenn 

wir zum Beispiel an die Zeit des Wilhelminismus oder des 

Nationalsozialismus denken. Erich Honecker, der, woran 

die „LVZ“ in dieser Woche erinnert hat, sogar dem 

Martin-Luther-Komitee der DDR vorstand, meinte ein-

mal: „Der Sozialismus vollendet das humanistische 

Vermächtnis von Martin Luther.“ Das spottet doch den 

realsozialistischen Auswüchsen, deren humanistische 

Grundsätze heutzutage unter anderem in der Gedenkstätte 

Bautzen II nachzuvollziehen sind. 

(Beifall des Abg. Gernot Krasselt, CDU) 

So hat jede Zeit ihren Luther. Ich finde es nicht gut, wenn 

wir durch eine vermeintliche Aktualisierung des Schaf-

fens und Wirkens Luthers in die Gefahr kommen, sein 

Werk damit zu banalisieren. Das geschieht unter anderem 

durch das Zitat im Debattentitel, das ich schon gern ein 

Stück genauer betrachtet wissen möchte. Das überstrapa-

zierte „dem Volk aufs Maul schauen“ ist ein Beispiel für 

Beliebigkeit. Es wird wirklich immer aus dem richtigen 

Zusammenhang herausgerissen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ging Martin Luther lediglich um den Grundsatz der 

Verständlichkeit beim Übersetzen der Bibel, als er sagte – 

und ich zitiere hier einmal aus dem „Sendbrief vom 

Dolmetschen“ von 1530 –: „Man muss die Mutter im 

Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann 

auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul 

sehen, wie sie reden, und danach dolmetschen.“ 

Heute wird das ohne Weiteres auf die Politik übertragen. 

Man solle dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach 
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dem Munde reden usw. usf. Das verkommt zur Aller-

weltsweisheit, die mit Luther nicht mehr viel zu tun hat 

und ihm auch nicht gerecht wird. 

Wenn man an Jubiläen falsche Zitate in den falschen 

Kontext setzt, ist das nicht Aktualisierung, sondern 

Banalisierung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Jener Luther auf dem Sockel hat uns weniger zu sagen als 

der Luther, den sich jede und jeder aus dem historischen 

Kontext erschließen kann, um beispielsweise einmal 

darüber nachzudenken, was die Gewissensfreiheit bei 

Luther bedeutet. Gewissensfreiheit ist ein mächtiges Wort 

und ein mächtiger Orientierungspunkt. Darüber hätte ich 

heute gern debattiert. 

Der dritte Teil des Titels dieser Aktuellen Debatte „Ken-

nen und leben christlicher Werte in unserer Zeit?“ ist von 

der Koalition tatsächlich mit einem Fragezeichen verse-

hen worden. Aber was ist eigentlich die Frage? 

Wir können gern darüber debattieren, inwiefern es Aufga-

be der Politik im säkularen Staat ist, christliche Werte zu 

postulieren. Ich halte das für bedenklich; denn Staatsreli-

gionen neigen dazu, politisch instrumentalisiert zu wer-

den. Dazu müssen wir uns nur in der Welt umschauen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und den LINKEN) 

Wer meint, politisches Handeln auf eine christliche 

Letztbegründung zurückführen zu müssen, der halte sich 

bitte an folgenden Satz: „Was ihr dem geringsten meiner 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ 

Ein Nachdenken über die eigene Haltung und die eigene 

Ethik, zum Beispiel in den letzten zwei Jahren angesichts 

der Ereignisse in Sachsen, aber auch jeden Tag aufs Neue, 

das ist doch das, was Luther in uns auslösen sollte, wenn 

wir uns mit seinen Kernthesen tatsächlich ehrlich ausei-

nandersetzen wollen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und den LINKEN) 

Es ist im Übrigen kein christliches Alleinstellungsmerk-

mal und keine ausschließlich christliche Haltung, wie man 

sich Schwachen und Fremden gegenüber zu verhalten hat. 

Dieses ethische Fundament lässt sich aus allen Weltreligi-

onen heraus begründen, aber nicht nur daraus, sondern 

auch aus einer humanistischen Haltung, die nicht immer 

dezidiert religiös begründet sein muss. 

(Vereinzelt Beifall bei den LINKEN) 

Das sollte uns anhalten, mal wieder die Bergpredigt 

herzunehmen, gern in der Übersetzung Martin Luthers. 

Was dort zu sehen ist, ist eine ziemlich radikale Ansage an 

die Einzelnen, aber kein politisches Handbuch, kein 

Wertekanon für eine Mehrheitsgesellschaft und schon gar 

keine Beschreibung einer wie auch immer gearteten 

Leitkultur. 

Ich möchte mit der Bergpredigt enden, die ich an dieser 

Stelle gern in der Fassung der Lutherbibel 2017 zitiere: 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Die Redezeit geht zu 

Ende. 

Franziska Schubert, GRÜNE: „Habt aber acht, dass ihr 

eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von 

ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei 

eurem Vater im Himmel.“ 

(Beifall bei den GRÜNEN, den LINKEN  

und des Abg. Jörg Vieweg, SPD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Mit Frau Kollegin 

Schubert sind wir am Ende der ersten Rederunde ange-

kommen und eröffnen eine neue. Diese beginnt mit der 

CDU-Fraktion. Für sie ergreift Kollege Krasselt das Wort. 

Gernot Krasselt, CDU: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will unser heutiges 

Debattenthema auf „Luther heute“ kürzen. 

Dennoch möchte ich vorab einige Gedanken zur Refor-

mation vor 500 Jahren äußern. Es gab Vorläufer eines 

Martin Luther. Ich will an Jan Hus und John Wyclif 

erinnern. Es gab Zeitgenossen, die, wie ich denke, in 

diesem Zusammenhang genannt werden sollten: Ulrich 

Zwingli, Johannes Calvin und – ich denke, er war  

mehr als die rechte Hand von Martin Luther – Philipp 

Melanchthon. 

Luther hat zu seiner Zeit die Kirche vom Kopf auf die 

Füße zurückgestellt. Der Glaube und die Bibel sind das 

Entscheidende, nicht Macht, Prunk und Unterdrückung. 

Luther hat die Christen zu Christen befreit. Jeder sollte 

Bildung haben, damit jeder in der Lage war, die Bibel 

selbst zu lesen, und sich nicht sagen lassen musste, was 

darin stehen könnte. Natürlich war der damals aufge-

kommene Buchdruck als Neuerung eine Grundvorausset-

zung dafür, dass das Ganze so geschehen konnte. 

In fünf Minuten kann man auf vieles, was gesagt werden 

müsste, nicht eingehen. Ich denke aber, dass wir zu Recht 

500 Jahre Reformation feiern. Luther ist und bleibt die 

zentrale Symbolfigur dieser Zeit. Die großen Kirchentage 

in Berlin und Wittenberg, aber auch die in Leipzig, Erfurt, 

Weimar, Magdeburg und Dessau werden viel Zeit für 

Diskussionen bieten. Jeder kann sich dort ein erhebliches 

Maß an Bildung holen. Ich will daran erinnern, dass in 

deren Zentrum kein Kult um Luther stehen wird, sondern 

das Gemeinsame, das Miteinander, die Frage, was es 

heute heißt, Christ zu sein. 

Im Zentrum der Reformationsfeiern steht die gemeinsame 

Geschichte der christlichen Kirchen, die Ökumene, die in 

den letzten Jahrzehnten enorm Fahrt aufgenommen hat. 

Heute ist in allen Christen das Verbindende viel deutlicher 

und klarer als Trennendes. Zu Christi Himmelfahrt 

werden aus diesem Grund in vielen deutschen Städten 

ökumenische Gottesdienste stattfinden. Altbischof 

Joachim Reinelt sagte zum Evangelischen Kirchentag in 

Dresden auf den Elbwiesen sinngemäß: Das Verbindende 

ist so überbordend, dass das Trennende bis zur Unkennt-

lichkeit verschwommen ist. Recht hat er! Das ist die 

Zukunft der christlichen Kirchen. 
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(Beifall bei der CDU) 

Die Reformation – wir haben es bereits gehört – führte zu 

einer Bildungsrevolution. Ich weiß nicht, wo wir heute 

stünden, wenn es diese nicht gegeben hätte. Es ist sensati-

onell, dass Martin Luther vor 500 Jahren sagte: „Auch 

Frauen sollen lesen und schreiben.“ Denken Sie an andere 

Länder dieser Welt und wo wir dort heute stehen! 

Luther hat die deutsche Sprache zu dem entwickelt, was 

sie am Ende geworden ist – großartige Leistungen, die gar 

nicht hoch genug eingeschätzt werden können. Er hat die 

Freiheit der Christenmenschen gepredigt. Ich weiß nicht, 

ob uns in einem freien Land überhaupt klar ist, was das 

bedeutet. In Wittenberg wird es zum Kirchentag eine 

Weltausstellung zur Reformation geben. Die Welt ist 

eingeladen, zu diskutieren, christliche Wertvorstellungen 

zu leben, zu deuten und zu verbessern. Wo wären wir 

ohne die christlichen Wertstellungen wie die Bewahrung 

der Schöpfung? 

(Stephan Hösl, CDU: Bei den LINKEN!) 

Nächstenliebe, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Bescheiden-

heit, Frieden und Freiheit, und ganz besonders ist auch 

der Glaube für Christen ein wesentliches Element ihres 

Lebens. Bei allen Versuchen, den Glauben mit Wissen ad 

absurdum zu führen, müssen wir heute feststellen, dass es 

nicht funktioniert hat, und ich garantiere Ihnen: Das wird 

auch in Zukunft nicht funktionieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Kirche heute ist Mitmenschlichkeit, Hilfe für Schwächere, 

sind christliche Schulen und Krankenhäuser. Aber gerade 

auch in der Flüchtlingspolitik und in der Seelsorge haben 

die Kirchen bahnbrechende Arbeit geleistet. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Was macht ihr?) 

Lassen Sie mich abschließend eines sagen, was den 

LINKEN besonders wehtun wird: Wie wäre wohl die 

friedliche Revolution in Deutschland ausgegangen, wenn 

nicht die Kirchen das Fundament gebildet und statt mit 

Kerzen in der Hand mit Waffen demonstriert hätten? 

(Beifall bei der CDU, der SPD,  

der AfD und der Staatsregierung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Die Redezeit ist zu 

Ende. 

Gernot Krasselt, CDU: Es war die erste friedliche 

Revolution in der Welt. Herr Jalaß, Ihnen würde ich 

empfehlen, sich einmal mit der Thematik zu befassen, 

damit Sie nicht nur dummes Zeug daherreden. 

Danke. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war die einbringen-

de CDU-Fraktion, es sprach Herr Kollege Krasselt. Nun 

ergreift Frau Kollegin Kliese für die einbringende SPD-

Fraktion das Wort. 

Hanka Kliese, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Es war der 10. Oktober im 

Jahr 2015, als Kleinkinder, Frauen und Männer aus Syrien 

und Afghanistan in einer sächsischen Stadt eine Turnhalle 

beziehen sollten. Daran hindern wollten sie die selbster-

nannten Retter des Abendlandes, die ihnen selbst den 

Platz in einer Turnhalle missgönnten. Die Situation spitzte 

sich derart zu, dass die anliegende Dietrich-Bonhoeffer-

Gemeinde den Geflüchteten Asyl bot. Am späten Abend 

bezogen die Familien den Gemeindesaal, der ihnen von 

der Pfarrerin zur Verfügung gestellt wurde. Verfechter der 

abendländischen Kultur ließen es sich nicht nehmen, das 

Gotteshaus mit Steinen zu bewerfen. Es ging neben den 

Scheiben ein Bild zu Bruch, das Kinder gemalt hatten. Es 

zeigte die Giraffe, den Löwen und den Elefanten auf 

Noahs Arche. Seither wandert dieses Bild als eine Art 

Mahnung durch die Kirchen. Dort, wo es zerstört wurde, 

hat man es bewusst nicht repariert, sondern ein Zitat aus 

der dazugehörigen Sintflut-Geschichte eingefügt – ich 

zitiere –: „Aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit 

groß war auf Erden.“ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde diese Ge-

schichte für unsere heutige Aktuelle Debatte sehr passend, 

denn sie zeigt zweierlei: zum einen die Absurdität der 

Rettung des Abendlandes durch Menschen, die dessen 

Werte nicht kennen und nicht achten, und zum anderen 

die Bedeutung der Kirche für unsere Gesellschaft, in 

diesem Fall für die Arbeit mit Geflüchteten. Kirchen mit 

ihren engagierten Mitgliedern sind ein wesentlicher 

Stützpfeiler, ob in der Hospizarbeit, im Christlichen 

Körperbehindertenverband oder bei der Seelsorge. Schon 

Montesquieu beschwor die dritte Kraft zwischen Staat 

und Bürgern als wesentlich für den Erhalt einer Demokra-

tie. Er meinte mit der dritten Kraft nicht die Kirche, 

sondern das Ehrenamt, und dieses wird durch Menschen, 

die sich in der Tradition Luthers sehen, auf unverzichtbare 

Weise in unserem Land geprägt. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

Man muss – das hat die Kollegin Franziska Schubert zu 

Recht erwähnt – freilich nicht evangelisch sein, um Gutes 

zu tun. Doch ob konfessionell gebunden oder nicht, wir 

sind alle ein bisschen Luther: in der Sprache nämlich, die 

wir verwenden. Denn Martin Luther hat durch seinen 

Anspruch der Volksnähe unseren Wortschatz geprägt. Wir 

verdanken ihm Wendungen wie „Perlen vor die Säue“, 

das bekannte „Buch mit sieben Siegeln“ oder geläufige 

Begriffe wie den „Lückenbüßer“ oder das „Machtwort“. 

Ich staune, Herr Jalaß, dass Sie Ihre Fraktion so weit 

entfernt von Luther sehen; denn schließlich können sich 

Marxisten problemlos mit Luther identifizieren – sah 

Marx sich doch selbst als neuen Luther und konnte dessen 

frühe Kritik an Banken und Handelsgesellschaften sehr 

gut nachvollziehen. 

(Beifall bei der SPD, der  

CDU und der Staatsregierung –  

Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 
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Luther und Marx hatten mehr gemeinsam, als Sie denken. 

Beim theoretischen Studium werden Sie es feststellen. Sie 

sagten nämlich beide die Aufhebung der menschlichen 

Herrschaft voraus. Martin Luther wollte nicht mehr nur 

verständlich diskutieren, sondern auch kontrovers. Das 

brachte ihm wenige Freunde ein. Nicht nach dem Munde 

reden, das fällt auch Politikern zuweilen schwer. Gerade 

in Wahlkampfzeiten auf der Jagd nach Facebook-Likes ist 

das Bedürfnis nach Zustimmung meist größer als der 

Wunsch, sich eine sprichwörtlich blutige Nase zu holen. 

Deshalb möchte ich an dieser Stelle ein eindringliches 

Plädoyer für die Etablierung einer Kultur der Gegenrede 

halten, die den Gegner achtet, aber eine klare Haltung 

bezieht und nicht aus Angst vor Populisten selbst populis-

tisch wird. 

(Beifall bei der SPD, der CDU,  

den GRÜNEN und der Staatsregierung) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht ohne Grund waren 

es Pfarrer, die damals als Moderatoren der Runden Tische 

hereingeholt wurden. Nicht ohne Grund werden bis heute 

zu Moderationszwecken, wenn es Streitigkeiten zwischen 

gesellschaftlichen Gruppen gibt, Pfarrer bemüht; denn die 

Kirchen waren damals die Räume, in denen offen disku-

tiert werden durfte. Dort, wo freie Meinungsäußerung als 

staatsfeindliche Hetze justiziabel war, gedieh die Freude 

an der Kontroverse natürlich spärlich. 

Zum Abschluss möchte ich zumindest eine von Luthers 

Thesen zum Vortrag bringen; denn ich möchte nicht 

Luther interpretieren, sondern seine Worte aus seinen 

Thesen anbringen. Dafür habe ich mir eine herausgesucht, 

die ich für besonders wichtig für unsere heutige Zeit halte 

– Zitat –: „Man muss die Christen lehren: Wer einen 

Bedürftigen sieht, sich nicht um ihn kümmert und für 

Ablässe etwas gibt, der erwirbt sich nicht Ablässe des 

Papstes, sondern Gottes Verachtung.“ 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Frau Kollegin Kliese 

sprach für die SPD-Fraktion, die Miteinbringerin ist.  

Nun spricht für die Fraktion DIE LINKE Frau Kollegin 

Buddeberg. 

Sarah Buddeberg, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr 

Präsident! Meine Damen und Herren! Die Koalition 

wünscht sich also eine Aktuelle Debatte zu Luther. Die 

Wertediskussion in Sachsen halte ich für absolut wichtig. 

Nach Vorfällen unter anderem in Clausnitz, Bautzen und 

Freital denke ich: Ja, wir müssen dringend über Werte 

sprechen. 

(Vereinzelt Beifall bei den LINKEN) 

Allerdings hätte für mich der Debattentitel auch gut und 

gerne lauten können: „Edel sei der Mensch, hilfreich und 

gut – Goethe heute: Kennen und leben humanistischer 

Werte in unserer Zeit“. 

(Martin Modschiedler, CDU:  

So weit ist Ihr Horizont?) 

– Na, ja, wenn Sie Goethe für einen eingeschränkten 

Horizont ... Das ist jetzt Ihre Interpretation. 

(Martin Modschiedler, CDU: So ist Ihre 

Einschätzung, Ihr christlicher Horizont!) 

Ich will Ihnen erklären, warum. Bei der Debatte um 

christliche Werte stoße ich immer wieder auf ein Grund-

problem, das ich Ihnen kurz illustrieren möchte. Ich hatte 

vor einiger Zeit eine Diskussion mit einem Kollegen aus 

der CDU-Fraktion. Ich möchte seinen Namen nicht 

nennen, aber ich vermute, er erkennt sich wieder. Wir 

hatten eine Diskussion zu Gleichstellung, und er lehnte 

meine politische Position ab mit dem Argument – Zitat –: 

„Gott hat Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit 

nach seinem Ebenbild geschaffen, nachzulesen am Be-

ginn der Bibel.“ 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Er hat also seine politische Position mit dem Wort Gottes 

untermauert und die Bibel gleichsam als Totschlagargu-

ment zu verwenden versucht. 

Meine Damen und Herren! Ich kann eine solche Argu-

mentation nur ernst nehmen, wenn Sie sie auch konse-

quent betreiben. Unter dem Motto „Ganz oder gar nicht!“ 

kann man dann auch mit der Bibel verfahren, denn es gibt 

einfach viele Gebote und Vorschriften in der Bibel, die für 

unsere Lebensgestaltung heute nicht mehr maßgeblich 

sind. 

(Ines Springer, CDU: Sie sollten nicht von sich auf 

andere schließen! – Zuruf von der CDU: Irrtum!) 

So ist es mir zum Beispiel nicht vergönnt, mehrere Tage 

im Monat Homeoffice zu machen, weil im Fünften Buch 

Moses steht: „Wenn eine Frau ihren Blutfluss hat, so soll 

sie sieben Tage für unrein gelten. Wer sie anrührt, der 

wird unrein bis zum Abend.“ 

(Peter Wilhelm Patt, CDU:  

Ins Neue Testament schauen!) 

Die christlichen Kolleginnen haben sich bisher nicht 

erkundigt, bevor sie mir die Hand gegeben haben. 

(Alexander Krauß, CDU:  

Das ist damit nicht gemeint!) 

Worauf ich hinauswill: Wir müssen eine Unterscheidung 

finden – wenn wir über christliche Werte reden – zwi-

schen dem biblischen Wort und dem christlichen Wert. 

(Andreas Nowak, CDU:  

Mal einen Theologiekurs besuchen!) 

Das gestehe ich natürlich zu: Insbesondere das Neue 

Testament bietet gute und positive Anknüpfungspunkte 

für eine Wertediskussion, nämlich Werte, die in unserer 

heutigen Leistungsgesellschaft durchaus zu kurz kom-

men: Nächstenliebe und Barmherzigkeit. 
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Barmherzigkeit – damit bin ich beim Gleichnis vom 

barmherzigen Samariter. Ich möchte es kurz in Erinne-

rung rufen, falls Sie es nicht mehr so präsent haben. Ein 

Mann wird ausgeraubt und schwer verletzt. Da ist es nicht 

der Priester, der ihm hilft, nicht der Tempeldiener, son-

dern eben der Samariter, der ein bisschen Fremde, der gar 

nicht so richtig dazugehörte. Er fragt das Opfer nicht 

zuerst nach seiner Krankenkassenkarte, und er fragt auch 

nicht, ob er vielleicht selbst für sein Unglück verantwort-

lich ist, er erwartet keine Gegenleistung – nein, er hilft 

ihm einfach. Er ist sozusagen ein Gutmensch. Das Wort 

„Gutmensch“ gilt in unserer heutigen Gesellschaft als 

Beleidigung. Das ist dazu verkommen, und darüber, 

meine Damen und Herren, müssen wir reden. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Wenn ich mich frage, ob Jesus in irgendeiner Form als 

Vorbild, als Role Model, wie man heute sagen würde, 

dienen kann, würde ich schon sagen: Ja, weil er sich den 

Ausgegrenzten zuwendet, den Aussätzigen, den Prostitu-

ierten, den Fremden. Genau das könnte beispielhaft sein 

in unserer Zeit. Das sind christliche Werte, bei denen ich 

sage: Wenn die heute gelebt werden – wunderbar. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Aber das Gegenteil ist oft der Fall. Würde Jesus, der ja 

aus dem Nahen Osten kam, am Montagabend durch 

Dresden gehen, dann müsste er wahrscheinlich um seine 

körperliche Unversehrtheit fürchten. Dabei bin ich mir 

nicht sicher, wie viele barmherzige Samariter es in Dres-

den gäbe, die ihm dann helfen würden. 

Letzter Punkt in der Wertediskussion. Anders als die Zehn 

Gebote sind gesellschaftliche Werte nicht in Stein gemei-

ßelt. Sie unterliegen einem gesellschaftlichen Wandel. Ein 

Beispiel dafür. Vor 27 Jahren, am 17. Juni 1990, beschloss 

die Weltgesundheitsorganisation, Homosexualität aus dem 

Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen. Daran 

erinnert der heutige Aktionstag gegen Homo-, Trans- und 

Interfeindlichkeit. 

Dieser Aktionstag ist auch heute noch sehr wichtig – auch 

in Sachsen –, weil bis heute LSBTTIQ als Minderheit 

ausgegrenzt, stigmatisiert und pathologisiert werden. Sie 

werden strukturell ausgeschlossen und erfahren physische 

und psychische Gewalt. 

(Sebastian Fischer, CDU: Was soll denn das?) 

Wenn diese Gewalt durch christliche Werte begründet 

wird, muss ich Ihnen sagen: Da steige ich aus der Debatte 

aus, denn das ist finsteres Mittelalter. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN –  

Ines Springer, CDU: Es wäre besser: auszusteigen! 

– Zuruf von der CDU:  

Das ist nicht so Ihr Weltbild! –  

Rico Gebhardt, DIE LINKE: Aber  

christliche Werte leben! Und das in einer 

aufgeklärten Gesellschaft. Das ist einfach  

nur peinlich, Frau Springer! –  

Gegenruf von der CDU: Gehen Sie  

zum Reden ans Rednerpult oder  

machen Sie eine Kurzintervention!) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Ich verweise in dieser 

Diskussion noch einmal alle auf das bewährte Instrument 

der Kurzintervention. Das bringt dann die Diskussion so 

richtig in Gang. 

Aber jetzt geht es weiter in der Rederunde. Für die AfD-

Fraktion spricht Frau Dr. Muster. 

Dr. Kirsten Muster, AfD: Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Luther war ein Mann des Friedens. 

Luther lehnte gewalttätige soziale Unruhen und Bauern-

kriege ab. 

Im Jahr 1525 haben die Bauern zwölf Artikel verfasst. Es 

ging um die Aufhebung der Leibeigenschaft, den freien 

Holzeinschlag, die freie Jagd, den freien Fischfang und 

vieles mehr. Und wie reagierte Luther? 

(Zuruf des Abg. Mirko Schultze, DIE LINKE) 

Luther äußerte in seiner Zwei-Reiche-Lehre etwas karg: 

Das Reich Gottes verbindet alle Christen in Liebe und 

Gewaltlosigkeit. Ungerechtigkeit in der weltlichen Obrig-

keit muss der Christ erdulden. Der Christ hat kein Wider-

standsrecht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie sich 

das einmal auf der Zunge zergehen: „Erdulden“ – „kein 

Widerstandsrecht!“. 

Luther schrieb zu den zwölf Artikeln der Bauernbewe-

gung im April 1525 die Schrift „Ermahnung zum Frieden“ 

und rief die Fürsten zum gewaltfreien Maßhalten auf. Als 

die Bauernkriege sich verschärften, veröffentliche Luther 

die Schrift „Wider die räuberischen und mörderischen 

Rotten der Bauern“, in denen er sich deutlich von ihnen 

absetzte und deutlich sagte, dass er ihr Verhalten für 

falsch hält. 

Ganz anders Lutherschüler Thomas Müntzer. Er hat sich 

für eine christliche Demokratie mit Waffengewalt einge-

setzt. Im März 1525 hat er in Mühlhausen das Gottesreich 

auf Erden gegründet. Er verband die Lehre der Bibel mit 

sozialrevolutionären Forderungen. Wir wissen aber auch 

alle: Er starb durch das Schwert. 

Zusammenfassend möchte ich sagen: Luthers Menschen-

bild war neu. Es gab keine Rangordnung mehr, es gab 

keine Gesellschaftsschichten mehr. Luther startete eine 

Bildungsoffensive. Alle Menschen sollten lesen lernen. 

Was würde er wohl zu unserem heutigen Schulgesetz 

sagen, zu dem ewig langen Entstehungsprozess? Was 

würde er wohl sagen, dass Frau Ministerin Kurth von der 

CDU Lehrer und Eltern ausdrücklich aufforderte, Ände-

rungen zum Schulgesetz vorzuschlagen? 660 Änderungen 

kommen zusammen, und Frau Kurth setzt diese nicht um. 

Luther liebte die deutsche Sprache. Der heute exzessiv 

zelebrierte Genderismus wäre ihm, um es freundlich 

auszudrücken, fremd. Luther übrigens, liebe LINKE, war 
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in der Lage, mit bloßem Auge Mann und Frau zu unter-

scheiden. 

(Beifall bei der AfD –  

Heiterkeit bei der AfD und der CDU –  

Zuruf der Abg. Sarah Buddeberg, DIE LINKE) 

Was hätte Luther zur inneren Sicherheit in Sachsen 

gesagt, der Kernkompetenz der „C“, also christlich – der 

CDU? Was hätte er zu den rapide angestiegenen Krimi-

nalstatistiken gesagt? Auf jeden Fall hätte er den Minis-

terpräsidenten ermahnt, ein guter Fürst zu sein, und hätte 

Ergebnisse eingefordert. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD – Rico Gebhardt, 

DIE LINKE: Er denkt, dass er es ist!) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Frau Dr. Muster war das 

gerade für die AfD-Fraktion. Jetzt könnte die Fraktion 

GRÜNE noch einmal das Wort ergreifen. – 

(Valentin Lippmann, GRÜNE:  

Nein, danke, Herr Präsident!) 

Das ist nicht der Fall. Wir könnten eine dritte Rederunde 

eröffnen. Wie sieht es bei der einbringenden CDU-

Fraktion aus? – Die miteinbringende SPD-Fraktion? – 

Möchte eine Fraktion das Wort in einer dritten Rederunde 

ergreifen? – Das kann ich nicht feststellen. 

Jetzt kommt die Staatsregierung zu Wort, Frau Staatsmi-

nisterin Kurth. Die Kirchen gehören zu Ihrem Geschäfts-

bereich. 

Brunhild Kurth, Staatsministerin für Kultus: Sehr 

geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren Abgeordneten! Ich freue mich, dass wir im Jahr 

des 500. Reformationsjubiläums im Parlament auch 

dieses zentrale Thema beleuchten: Kennen und leben 

christlicher Werte in unserer Zeit. 

Damit ist die Reformationsgeschichte jedoch keineswegs 

beendet, denn, meine Damen und Herren, es geht nicht 

um Feiern, sondern um die Vergegenwärtigung dessen, 

was unser Gemeinwesen im Innersten zusammenhält. 

Martin Luther sagte vor 500 Jahren, dass er dem Volk aufs 

Maul schaue, das heißt, er hat zugehört, was die Men-

schen bewegt. Dabei hat er sich ein Ziel gesetzt und eine 

Herausforderung bestanden; sein Ziel, die biblische 

Botschaft in einer verständlichen Sprache zu vermitteln. 

Die Herausforderung, die er dabei gemeistert hat, war, 

eine einheitliche Sprache zu finden, die es vorher so noch 

nie gab. Luther schuf Begriffe, Luther schuf Sprachbilder 

völlig neu. Immer vor Augen hatte Luther, einem Men-

schen Gottes Wort und sein Menschenbild zugänglich zu 

machen. Damals und heute geht es, meine Damen und 

Herren, um grundlegende Lebenshaltungen oder auch 

Werte. Bei dem Thema Werte möchte ich mich ganz kurz 

aufhalten. 

Der heutige Wertekanon, meine Damen und Herren 

Abgeordneten, lässt sich aus den antiken Kardinaltugen-

den ableiten – wie Gerechtigkeit, Tapferkeit, Klugheit und 

Mäßigung –, und er lässt sich aus der christlichen Bot-

schaft Glaube, Liebe und Hoffnung ableiten. Da bin ich 

schon gleich beim Artikel 101 unserer Sächsischen 

Verfassung; denn unsere Sächsische Verfassung enthält im 

Artikel 101 ein ganz klares Bekenntnis zu den Grundwer-

ten. Ich zitiere: „Die Jugend ist zur Ehrfurcht vor allem 

Lebendigen, zur Nächstenliebe, zum Frieden und zur 

Erhaltung der Umwelt, zur Heimatliebe, zu sittlichem und 

politischem Verantwortungsbewusstsein, zu Gerechtigkeit 

und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zu 

beruflichem Können, zu sozialem Handeln und zu frei-

heitlicher, demokratischer Haltung zu erziehen.“ 

Meine Damen und Herren, auch in unserem neuen Schul-

gesetz ist ein ganz klarer Bildungs- und Erziehungsauf-

trag formuliert. Bildung, das sage ich hier ganz klar, ist 

für mich untrennbar mit christlichen Werten verbunden. 

(Beifall bei der CDU, des Abg.  

Thomas Baum, SPD, und bei der Staatsregierung) 

Menschen sind mündige Bürger. Sie hinterfragen Selbst-

verständlichkeiten, sie hinterfragen Institutionen, sie 

hinterfragen Traditionen. Die Äußerungen, meine Damen 

und Herren, in unserem Volk sind sehr vielfältig. Sie sind 

einmal lautstark oder sehr leise. Sie sind emotional bis 

sachlich, sie sind von absolut tabulos bis respektvoll, mal 

mehr, mal weniger klug. 

Kirchentage, meine Damen und Herren Abgeordneten, 

bieten Menschen unterschiedlicher Herkunft, Meinung 

und Religion die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch 

zu kommen. Sie sind gewissermaßen ein Forum für die 

Übersetzung christlicher Werte ins Heute. Unter dem 

Motto „Leipziger Stadtklang: Musik. Disput. Leben.“ 

bietet der Kirchentag auf dem Weg eine Fülle von Veran-

staltungen. Christen wollen eben gerade nicht als fromme 

Gemeinde unter sich bleiben, sondern mit allen Menschen 

diskutieren – Fragen, die uns alle bewegen. Auch Sie, 

meine Damen und  Herren von den LINKEN, werden 

aufgegriffen. „Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit 

– ein Grundrecht für alle?“, „5 000 Kilometer Flucht und 

Ankommen“, „Ohne Gott glücklich“ oder „Glaube und 

Wissenschaft – geht das zusammen?“, um einen kleinen 

Auszug aus dem Kirchentag auf dem Weg zu nennen. Das 

ist bei Weitem kein religiöser Kladderadatsch. 

(Beifall bei der CDU, des Abg. Jörg Vieweg, SPD, 

und vereinzelt bei der Staatsregierung) 

Meine Damen und Herren, Kirchentage bieten Einzigarti-

ges. Sie bieten Begegnung zwischen Religiösen und 

Nichtreligiösen. Sie bieten Begegnung zwischen Theorie 

und Praxis, zwischen Professionellen und einfach Interes-

sierten. Kirchentage sind eine ganz offene Einladung zu 

politischer und gesellschaftlicher Debatte; denn eine 

friedliche Gesellschaftsordnung besteht nicht automatisch 

– die müssen wir Tag für Tag neu erkämpfen. Wir müssen 

im Diskurs der mündigen Bürger wie Luther die richtigen 

Worte finden und beherzigen. Dazu ist ein Kennen und 
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Leben christlicher Werte in unserer Zeit auf alle Fälle der 

richtige Kompass. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU, der  

SPD und der Staatsregierung) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war Frau Staatsmi-

nisterin Kurth für die Staatsregierung. Jetzt habe ich eine 

Kurzintervention am Mikrofon 1 durch Herrn Böhme. 

Marco Böhme, DIE LINKE: Frau Staatsministerin, Sie 

haben jetzt die Debatte zusammengefasst; darauf möchte 

ich gern reagieren, und ich stelle mir die Frage: Ist Ihnen 

bewusst, dass ich auch ohne Glaube für Toleranz und für 

eine bessere Welt streiten kann; dass ich auch ohne 

Glaube Menschen in Not helfen kann; dass ich auch ohne 

Glaube für das Recht auf Religionsfreiheit, Meinungsfrei-

heit und das Demonstrationsrecht streiten kann und dafür 

auch kein Wir-Gefühl brauche oder mich in meiner 

politischen Arbeit auf christliches Handeln beziehen 

muss? 

Ich finde es nicht nachvollziehbar, was Sie da gesagt 

haben, und damit spreche ich auch nicht gegen die Kirche 

oder gegen das Christentum an sich; das hat damit näm-

lich nichts zu tun. Die Kirchen – oder das Christentum – 

sind gerade die größten Verbündeten in diesen rauen 

Zeiten und auch gegen Ihre menschenverachtende Politik, 

die hier passiert. 

(Beifall bei den LINKEN – Zurufe von der CDU) 

Das nehmen wir auch immer mehr wahr in diesen Zeiten. 

Da Sie Leipzig angesprochen haben – und damit will ich 

zum Thema Wende kommen –: Meine Eltern waren 1989 

auch auf der Straße, aber nicht in der Kirche. Es braucht 

also auch dafür keinen Glauben, um für Toleranz, De-

monstrationsfreiheit oder Reisefreiheit zu kämpfen. 

(Beifall bei den LINKEN –  

Zuruf des Abg. Frank Heidan, CDU) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Auf die Kurzinterventi-

on, die sich auf den Redebeitrag von Frau Staatsministe-

rin Kurth bezog, könnten Sie jetzt reagieren – wollen Sie 

das, Frau Staatsministerin? – Bitte. 

Brunhild Kurth, Staatsministerin für Kultus: Herr 

Präsident! Meine Damen und Herren! Natürlich können 

Sie das alles auch ohne Glauben, aber sicher nicht ohne 

Wertekanon. 

(Beifall bei der CDU und  

des Abg. Jörg Vieweg, SPD) 

Den Wertekanon und den Ursprung des Wertekanons – 

wenn Sie zugehört haben – habe ich in meinen Ausfüh-

rungen ganz klar benannt. 

(Beifall bei der CDU und der  

Abg. Iris Raether-Lordieck, SPD –  

Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Eine weitere Kurzinter-

vention trägt jetzt Herr Kollege Sebastian Fischer, CDU-

Fraktion, vor; bitte. 

Sebastian Fischer, CDU: Ich möchte mich auf die 

Staatsministerin beziehen und noch einmal illustrieren, 

was sie gesagt hat – ich teile ihre Meinung zu hundert 

Prozent. 

Bei uns im ländlichen Raum in den Sechzigerjahren war 

das nämlich auch durch Ihre Vorgänger in Gefahr. Wir 

hatten eine schlimme DDR-Diktatur, die versuchte, nicht 

nur das Leben auf dem Land zu zerstören, sondern auch 

den Zusammenhalt der landwirtschaftlichen Bevölkerung 

bei uns. Das wurde damals illustriert von einer SED, die 

postulierte „Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die 

Ernte ein“. Ich habe von meinem Großvater eines gelernt 

– und das hielt ich Ihnen damals entgegen und das halte 

ich Ihnen auch heute entgegen: Ohne Sonnenschein und 

Gott – 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Herr Kollege Fischer, es 

ist einzugehen – 

Sebastian Fischer, CDU: – geht die ganze Welt bankrott! 

(Beifall bei der CDU – Zuruf der  

Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: – auf den Redebeitrag 

von Frau Staatsministerin. – Möchten Sie darauf reagie-

ren, Frau Staatsministerin Kurth? – Nicht. Damit sind wir 

am Ende der ersten Aktuellen Debatte angekommen; sie 

ist abgeschlossen. 

Wir kommen nun zu 

Zweite Aktuelle Debatte 

Soziale Gerechtigkeit im Osten – wie steht es um die  

soziale Absicherung von Selbstständigen in Sachsen? 

Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Für die einbringende Fraktion DIE LINKE ergreift jetzt 

Frau Kollegin Neuhaus-Wartenberg das Wort. 

Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE: Sehr geehr-

ter Herr Präsident, herzlichen Dank! Sehr geehrte Kolle-

ginnen und Kollegen! In der medialen Öffentlichkeit 
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greift scheinbar nun doch die Erkenntnis, dass häufig 

Selbstständigkeit und Armut irgendwie zusammenhängen. 

Ich erinnere zum Beispiel an den Beitrag des ARD-

Magazins „Plusminus“ vom 3. Mai dieses Jahres „Selbst-

ständig in Armut“. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war scheinbar ein 

Fehler, die Sozialsicherungssysteme hauptsächlich auf die 

abhängig Beschäftigten auszurichten. Die Krankenkas-

senverbände beklagen steigende Beitragsschulden, gerade 

bei den Selbstständigen. Die Antwort auf eine Anfrage 

meiner Kollegin Susanne Schaper war: Wir reden über 

80 000 Menschen in Sachsen, davon meist Selbstständige, 

die den Krankenkassen die Beiträge schulden. 

Selbst Arbeitsministerin Andrea Nahles warnt vor Alters-

armut bei ehemals Selbstständigen. Was von ihrem 

Vorschlag zu halten ist, Selbstständige in die Rentenversi-

cherung zu zwingen, dazu komme ich gleich. 

Zunächst ein paar Worte zur Gesundheitsvorsorge von 

Selbstständigen. Die Beiträge zur Gesetzlichen Kranken-

kasse werden nicht nach dem Einkommen der Selbststän-

digen berechnet; vielmehr gilt für ebendiese die soge-

nannte Mindestbemessungsgrundlage. Dabei wird von 

einem monatlichen Einkommen von 2 231 Euro ausge-

gangen, bei Existenzgründung und in Härtefällen sind es 

1 487 Euro. Darunter geht nichts mehr. Das heißt, je 

geringer das Einkommen, desto höher der Anteil der 

Krankenkassenbeiträge. Deshalb geraten viele mit ihren 

Beitragszahlungen in Rückstand und die Folge ist eine 

eingeschränkte gesundheitliche Versorgung. 

Das darf nicht sein und hier müssen Änderungen her, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Deshalb fordern wir in einem ersten Schritt, dass sich der 

Mindestbeitrag nach der Geringfügigkeitsgrenze – aktuell 

450 Euro im Monat – bemisst und dass sich der Beitrag 

ab dieser Grenze nach dem tatsächlichen Einkommen 

richtet, und das bitte punktgenau. Das ist, wie gesagt, nur 

ein erster Schritt; denn eigentlich wollen wir LINKE eine 

Krankenkasse für alle, eine Krankenkasse, in die alle 

einzahlen, auch die gut und sehr gut Verdienenden. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Nun zum Problem der Altersvorsorge. Lediglich ein 

Viertel der Selbstständigen ist in ein obligatorisches 

System der Altersvorsorge einbezogen. Nun will Arbeits-

ministerin Nahles sie in die Kassen zwingen. Doch 

genauso wie bei den Krankenkassenbeiträgen gilt – und 

das übersieht Frau Nahles meiner Meinung nach an dieser 

Stelle –: Selbstständige sind nicht so schlecht kranken- 

oder kaum bis gar nicht rentenversichert, weil sie nicht 

zahlen wollen, sondern weil sie es schlichtweg nicht 

können. 

Gerade hier im Osten nach 1990 – das muss ich Ihnen 

nicht erklären – haben Leute oft aus der Not eine Tugend 

gemacht, haben sich selbstständig gemacht, haben ange-

fangen, 60 bis 70 Stunden in der Woche zu arbeiten, 

haben so gut wie nie Urlaub gemacht, haben ihre Ehefrau 

oder ihren Ehemann als Buchhalterin oder Buchhalter 

angestellt, ihre Kredite fleißig abbezahlt und auch sehr 

redlich Steuern bezahlt. 

Bei all den Amplituden, unterschiedlichen Marktlagen 

usw. usf. der letzten 27 Jahre – auch das muss ich Ihnen 

nicht erklären – blieb schlichtweg bei vielen für die 

Altersvorsorge nichts übrig, und ihr Betrieb war ihre 

Altersvorsorge; so war zumindest ihr Plan. 

Jetzt reden wir genau über die Flächenlandkreise. Wenn 

man am Ende des Arbeitslebens genau diesen Betrieb 

eben nicht verkauft bekommt – das scheinen keine Einzel-

fälle mehr zu sein; es hat auch etwas mit der Infrastruktur 

in der Fläche zu tun, dass nicht mehr so viele Leute solche 

Betriebe kaufen wollen –, dann reden wir genau an der 

Stelle über Altersgrundsicherung. Wir reden von den 

Selbstständigen, die aus Scham oder Stolz noch nicht 

einmal diese Altersgrundsicherung in Anspruch nehmen 

und so lange arbeiten, bis es gar nicht mehr geht. Unserer 

Meinung nach darf ein Lebensabend so nicht aussehen, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Meine Fraktion hatte Ende März zu einer Veranstaltung 

zu genau diesem Thema eingeladen. Mehr als 50 Gäste 

waren erschienen. Sie werden verwundert sein: Mehr als 

30 Leute waren Selbstständige, und zwar wirklich aus der 

Wirtschaft. Was ich dort zu hören bekam, war zuweilen 

gruselig. Den Leuten graut vor Alter und Krankheit, und 

sie fühlen sich alleingelassen. Oder sie nehmen es mit 

Galgenhumor wie ein fast 70-jähriger Handwerker aus 

Zittau, der meinte, sich nächstens in seinen Transporter 

einen Sarg zu stellen, um fix hineinspringen zu können, 

wenn es so weit ist. 

Das Problem Altersarmut, verehrte Kolleginnen und 

Kollegen, ist kein zukünftiges, sondern meiner Meinung 

nach ein bereits vorhandenes. 

Was nun tun? Zuallererst wäre es schlau, das Problem 

überhaupt anzuerkennen. Wir reden in Sachsen von über 

220 000 Selbstständigen; 56 % von ihnen sind Solo-

Selbstständige. Wir fordern, in einem ersten Schritt auf 

die fiktiven Arbeitnehmerbeiträge bei der Renten-, aber 

auch bei der Arbeitslosen- und der Pflegeversicherung zu 

verzichten. Die Staatsregierung – das zeigen die Antwor-

ten auf Kleine Anfragen von mir – fühlt sich an dieser 

Stelle nicht zuständig, weil es sich um ein Bundesthema 

handele. Aber die Bundesregierung fühlt sich irgendwie 

auch nicht zuständig bzw. sie sagt, es gebe keinen Hand-

lungsbedarf. 

Trotzdem gab es im Bundesrat jüngst eine Initiative dreier 

Regierungen. Mich würde interessieren, wie die Sächsi-

sche Staatsregierung abgestimmt hat. 

Aber sei es drum! Es wäre schön, wenn wir uns darum 

kümmern würden. Die Selbstständigen haben uns gesagt – 

das ist mittlerweile auch Thema in den Kammern –, dass 

eine Mindestrente von 1 050 Euro ein ganz vernünftiger 

Schritt wäre. 
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1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende 

kommen! 

Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE: Ja. – Es 

wäre schön, wenn wir jetzt nicht wieder über „Jammer-

Ossis“ oder die Misswirtschaft in der DDR reden, sondern 

uns einfach einmal einem Problem nähern würden, das 

wir jetzt haben. 

Danke schön. 

(Beifall bei den LINKEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die CDU-

Fraktion Herr Abg. Krauß, bitte. 

Alexander Krauß, CDU: Frau Präsidentin! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Das Thema der sozialen 

Absicherung für Selbstständige ist wichtig – übrigens 

nicht nur im Osten –, deshalb ist es gut, dass wir darüber 

sprechen. Ich bin auch dankbar, dass DIE LINKE das 

Thema aufgerufen hat, weil die Selbstständigen bislang 

nicht unbedingt die Zielgruppe waren, für die Sie sich 

übermäßig verkämpft hätten. Sie haben ja ein anderes 

Gesellschafts- und Wirtschaftsbild, in dem ein Unterneh-

mer bzw. ein Selbstständiger im Regelfall nicht vor-

kommt. 

(Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE:  

Herr Krauß, da täuschen Sie sich!) 

Insofern sehe ich es als Vorteil an, dass auch Sie sich mit 

diesem Thema beschäftigen. 

Zu den Unternehmern. Es gibt ein Zitat von Winston 

Churchill, das die Bewertung des Unternehmers durch die 

Gesellschaft sehr schön beschreibt: 

„Es gibt Leute, die halten den Unternehmer für einen 

räudigen Wolf, den man totschlagen müsse. Andere 

meinen, der Unternehmer sei eine Kuh, die man ununter-

brochen melken könne. Nur ganz wenige sehen in ihm das 

Pferd, das den Karren zieht.“ 

Nicht wenige haben vom Unternehmer ein bestimmtes 

Bild: Das sind Leute, die wenig arbeiten und ganz viel 

Geld haben. – Meist ist das Gegenteil richtig. Das sind 

Leute, die keinen Acht-Stunden-Tag haben, die deutlich 

mehr als andere arbeiten und die mitunter auf einen 

Stundenlohn kommen, der unter dem der Mitarbeiter 

liegt. Sie sind auf jeden Fall die Leistungsträger in unserer 

Gesellschaft. Die ganze Gesellschaft würde nicht funktio-

nieren, wenn wir nicht diese Leistungsträger hätten, die 

Selbstständigen, die sich Tag für Tag richtig engagieren. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD) 

Lassen Sie uns auf die soziale Absicherung blicken und 

dabei insbesondere auf das Thema Altersvorsorge. Wir 

haben unterschiedliche Regelungen. Wir verlangen von 

jedem Angestellten – das stellen wir ihm nicht frei –, sich 

für die Rente zu versichern; denn wir wollen nicht, dass er 

im Alter in ein Loch fällt. Es handelt sich also um eine 

Pflichtversicherung. Wir verlangen von jedem Handwer-

ker, dass er mindestens 18 Jahre lang Mitglied der gesetz-

lichen Rentenversicherung ist. Wir verlangen auch von 

einigen Selbstständigen, zum Beispiel Publizisten oder 

Künstlern, sich in der Rentenversicherung zu versichern. 

Wir haben auf der anderen Seite sogenannte Solo-

Selbstständige. Wir bekommen mit, dass deren Altersvor-

sorge nicht ausreicht. In meiner Bürgersprechstunde war 

ein Gastwirt, der kürzlich in den Ruhestand gegangen ist. 

Er sagte mir: Ich habe die Kneipe 25 Jahre lang betrieben 

und bekomme 500 Euro Rente. Davon kann ich nicht 

leben. Ich habe die letzten 25 Jahre für das Alter eigent-

lich nicht vorgesorgt. – Das kann man zu dem Zeitpunkt 

nicht mehr nachholen, wenn man nichts zurückgelegt hat. 

Wenn wir uns die Grundsicherung anschauen – das ist 

Hartz IV im Alter –, dann stellen wir fest, dass mittlerwei-

le jeder Zweite, der in die Grundsicherung hineinkommt, 

ein ehemaliger Selbstständiger ist. Seit 2005 hat sich die 

Zahl der Selbstständigen in der Grundsicherung vervier-

facht. 

Wir haben also bei dem Thema Alterssicherung oder 

Grundsicherung im Alter eine Problemgruppe, die relativ 

groß ist, und das sind die ehemaligen Selbstständigen. Ich 

finde, man muss sich das Problem anschauen und überle-

gen, was man tun kann. 

Das Bundesarbeitsministerium hat im vergangenen Jahr 

das Ergebnis einer Studie vorgestellt, wonach über die 

Hälfte der Solo-Selbstständigen nichts für das Alter tut. 

Noch einmal: Über 50 % tut überhaupt nichts für das 

Alter! Dass das später schiefgeht, ist klar. Wenn keine 

Rückstellungen gebildet worden sind, keine private 

Versicherung abgeschlossen oder nicht in die gesetzliche 

Rentenversicherung eingezahlt worden ist, dann ist man 

irgendwann auf die Grundsicherung angewiesen. 

Deshalb ist es unter den großen Parteien – und selbst bei 

der FDP – Konsens, dass wir eine verpflichtende Alters-

vorsorge brauchen, auch für Solo-Selbstständige. Jeder 

muss etwas für sein Alter tun und kann nicht darauf 

hoffen, dass der Staat ihn im Alter auffängt. Jeder muss 

etwas tun! Ich glaube, eine entsprechende Regelung wird 

der Bundestag in der nächsten Wahlperiode umsetzen. 

Wenn es um die Frage des Wie geht, sollten wir den 

Unternehmern einen Spielraum belassen. Sie sollen die 

Art der Versicherung selbst auswählen können. Das muss 

nicht unbedingt die gesetzliche Rentenversicherung sein. 

Für Ärzte und Rechtsanwälte gibt es bereits Versor-

gungswerke, die die Altersvorsorge übernehmen. Dort 

muss sich der Staat nicht einmischen. Wir sollten nur 

sagen: Ihr müsst euch kümmern! Ihr müsst etwas für das 

Alter tun! Aber wie ihr es macht, bleibt euch überlassen. 

Das könnt ihr selbst ausgestalten. 

Ich will die Gründe noch einmal nennen. Wir verlangen 

von allen anderen, dass sie für das Alter vorsorgen. Also 

finde ich, dass auch die Solo-Selbstständigen die Kosten 

für die Altersvorsorge in ihr Geschäftsmodell einpreisen 

müssen. Das verlangen übrigens auch die Unternehmer. 

Bei mir war eine Unternehmerin, die im Bereich Tro-

ckenbau tätig ist. Sie sagte: Ich muss in meiner Kalkulati-
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on die Altersvorsorge für mich und meine Mitarbeiter 

einpreisen. Wenn ein Solo-Selbstständiger kommt, der das 

nicht macht, dann haben wir ungleichen Wettbewerb. – 

Schon um diesen zu vermeiden, das heißt, damit es nicht 

zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt, müssen wir die 

Pflicht zur Altersvorsorge verlangen. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: Die Unternehmer sind 

die Leistungsträger. Deswegen ist es gut, dass wir uns 

auch mit deren sozialer Absicherung befassen. Wir haben 

anständige Alterssicherungssysteme. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende 

kommen. 

Alexander Krauß, CDU: Wir müssen es schaffen, dass 

wirklich alle Selbstständigen in eine Altersvorsorge 

einzahlen, dass sie sich mit dem Thema Altersvorsorge 

befassen. 

Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die SPD-

Fraktion Herr Abg. Vieweg, bitte. 

Jörg Vieweg, SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine 

sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, einer 

Volkswirtschaft geht es gut, wenn Erwerbstätigkeit nicht 

nur von abhängig Beschäftigten geleistet wird, sondern 

auch von Menschen, die Unternehmertum einbringen, von 

Menschen, die selbstständig unterwegs sind. Sich in die 

Selbstständigkeit aufzumachen und Gründergeist zu leben 

ist für mich auch Ausdruck eines Grundvertrauens in 

unsere Gesellschaft und unsere gesellschaftlichen Institu-

tionen. 

Die Selbstständigen machen es sich nicht leicht. Sie 

kennen die Risiken, vor allem das Risiko des sozialen 

Abstiegs, aber auch die Chancen; dazu gehört die Mög-

lichkeit, die eigene unternehmerische Idee umzusetzen, 

sich selbst zu verwirklichen und ein ordentliches Ein-

kommen zu erzielen. 

Aus diesem Grund, sehr geehrte Frau Neuhaus-

Wartenberg, kann ich Ihren Ansatz nachvollziehen, heute 

hier diese Aktuelle Debatte zu führen. Diese ist richtig 

und wichtig. Ich bin bei vielen Ansätzen, die Sie hier 

erklärt haben, was Handlungsfelder auf Bundesebene 

anbelangt, sehr nahe bei Ihnen. 

Schwierig finde ich allerdings, hier wieder die Ost-West-

Debatte aufzumachen, die mehr spaltet, als sie eint. Hier 

hätte ich mir von Ihnen mehr erwartet. Mir drängt sich ein 

ganz anderer Verdacht auf: Ich denke, Sie wollen als 

LINKE mit dieser Aktuellen Debatte Ihren wiederent-

deckten Anspruch, eine Regional- bzw. Ost-Partei zu sein, 

auf ganz scheinheilige Art und Weise verwirklichen. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Setzen Sie sich 

doch einmal mit dem Thema auseinander!) 

Kürzlich waren es die Rentnerinnen und Rentner, heute 

sind es die Selbstständigen – und da frage ich Sie: Was 

kommt als Nächstes? 

(Widerspruch der Abg.  

Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE) 

Es gibt noch viele Bevölkerungsgruppen, die auf Ihre 

sozialen Wohltaten warten, das sage ich zu Ihnen als 

einer, der von 1991 bis 2014 selbstständig war. Andert-

halb Jahrzehnte als Solo-Selbstständiger – heute würde 

man Freelancer dazu sagen, den Begriff kannte ich 

damals noch nicht –, und glauben Sie mir, ich habe mit 

vielen, vielen Berufskollegen gesprochen, aus Baden-

Württemberg, aus Nordrhein-Westfalen, auch aus anderen 

Bundesländern. Wir hatten alle die gleichen Herausforde-

rungen. Es ging um Chancen, wie wir unsere Unterneh-

meridee umsetzen können. Es ging darum, wie das beim 

Kunden ankommt und in welchen Netzwerken wir arbei-

ten. Wir haben auch darüber gesprochen, was die Kran-

kenversicherung macht: Kannst du dir eine Altersvorsorge 

leisten? Kannst du dich nach 14 Stunden Maloche noch 

um deine Familie kümmern? Wir hatten in Ost und West 

die gleichen Herausforderungen. Aus diesem Grund ist 

mir schon früher Ihre Ost-West-Debatte auf den Wecker 

gefallen, und das tut sie nach wie vor, weil ich glaube, das 

ist für Sie eine Sackgasse. Ich würde mir wünschen, dass 

Sie das sein ließen. 

Nun haben wir hier eine Frage, die auf Bundesebene zu 

klären ist. Hier sind Handlungsfelder zu beschreiben und 

ich sage: Wir in Sachsen machen unsere Hausaufgaben 

ordentlich. Wenn wir auf den Trend schauen – und die 

Zahlen kennen Sie –, folgt der Sachsentrend dem in der 

gesamten Republik. 202 000 Selbstständige 2014, haben 

Sie gesagt, das sind 24 100 weniger als 2006. Die Ursa-

chen hierfür sind genauso vielfältig wie die Selbststän-

digkeit. Zwei davon möchte ich beschreiben. 

Zum Ersten brauchen wir eine neue Kultur des Scheiterns 

in Sachsen. Heute ist es so, dass du einen Makel hast, 

wenn du als Selbstständiger scheiterst. Du bist gesell-

schaftlich abgeschrieben. Es ist aber keine Schande zu 

scheitern, es ist kein Makel in der Biografie. Du brauchst 

Möglichkeiten und Regeln, wie du als Selbstständiger 

wieder aufstehen kannst. An die Regeln musst du dich 

halten, aber auf die Regeln musst du dich auch verlassen 

können. 

Zum Zweiten brauchen wir im Freistaat eine neue Grün-

derkultur. Auch hier macht die Staatsregierung ihre 

Hausaufgaben. Ich erinnere an den Sächsischen Gründer-

innenpreis der Staatsministerin Petra Köpping. Ich erinne-

re an das Erfolgsmodell FutureSAX des Staatsministers 

Martin Dulig. Ich erinnere an unseren gemeinsamen 

Beschluss zur Kultur- und Kreativwirtschaft. Selbst der 

Ministerpräsident ist mit eigenen Gründerinnen-Initiati-

ven unterwegs. Das zeigt, dass wir die Gründer in Sach-

sen wertschätzen. Wir erfüllen unsere Aufgabe. Wir 

erkennen an, dass es eine wichtige Aufgabe ist, heute im 

Freistaat solo-selbstständig zu sein. Bitte nehmen Sie zur 

Kenntnis, dass wir als Koalition und auch als Staatsregie-
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rung unsere Hausaufgaben machen. Gleichwohl gibt es 

Ungerechtigkeiten, aber diese gelten für Ost und West. 

In der zweiten Runde würde ich gern – 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Schluss 

kommen! 

Jörg Vieweg, SPD: – auf einige Herausforderungen 

eingehen, die in den nächsten Jahren vor uns liegen. 

(Beifall bei der SPD, der CDU und  

des Staatsministers Martin Dulig) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Die AfD-Fraktion, 

bitte. Frau Abg. Wilke. 

Karin Wilke, AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Es geht um die soziale 

Absicherung der Selbstständigen in Sachsen. Das ist ein 

Widerspruch in sich. Wie das Wort „Selbstständige“ 

schon sagt, handelt es sich hier um selbst Stehende, also 

auf eigenen Füßen stehende Akteure unseres Wirtschafts-

lebens. Deren soziale Absicherung ist also eigentlich nicht 

unsere Sache. Sie liegt in deren eigener Verantwortung 

und sollte dort auch bleiben. 

Leider ist das ein frommer Wunsch. In der Realität hat 

praktisch jeder zweite Kleinstunternehmer keine ausrei-

chende Alterssicherung. Das birgt Risiken für die Be-

troffenen wie auch für die Gesellschaft. Nun ist das Leben 

aber immer mit Risiken behaftet, für alle; denn auch die 

Rente ist weder sicher, noch schützt sie vor Altersarmut, 

auch nicht die Zwangsversicherten mit ihrem staatlich 

verordneten Kettenbriefsystem, denn Generationenverträ-

ge, denen künftige Generationen fehlen, sind gescheitert. 

Der privaten Vorsorge geht es nicht besser. Die Nullzins-

politik der EZB mit der erwünschten Inflation zerstört alle 

Vorsorgekonzepte. Da hilft auch keine Flucht in Sachwer-

te wie Immobilien, Aktien oder Gold, denn wo wirtschaft-

liche Unvernunft regiert, gibt es keinen Schutz vor Werte-

verfall oder Altersarmut, jedenfalls nicht für die Masse 

der Bevölkerung, ob selbstständig oder abhängig beschäf-

tigt. Jeder halbwegs Vernünftige, der sich den Risiken der 

Selbstständigkeit aussetzt, weiß das. 

Trotzdem – gemeinsam ist allen der Optimismus, dass 

man es persönlich schon irgendwie schaffen werde und 

bis zum Ernstfall noch viel Wasser die Elbe herunterflie-

ßen würde. Das weiß natürlich auch Andrea Nahles. Wie 

jeder Bankrotteur in unserer SolarWorld lässt auch unsere 

Arbeitsministerin – und mit ihr die SPD – keinen Trick 

aus, um den Moment der Wahrheit hinauszuzögern. 

Damit sind wir beim konkreten Anlass für diese Debatte: 

Frau Nahles will jetzt die Selbstständigen zwangsversi-

chern. Das bringt neue Einnahmen zum Stopfen der jetzt 

schon entstandenen Löcher, aber um den Preis von noch 

mehr ungedeckten Verpflichtungen. Der Wahnsinn hat 

also Methode. Man will die Wirtschaft bei den Lohnne-

benkosten stärker zur Kasse bitten. Bei den Krankenkas-

senbeiträgen für die Kleinstunternehmer – wir hörten es, 

ist es jetzt schon so. Sie werden nicht nur mit dem doppel-

ten Krankenkassenbeitrag auf einen fiktiven Sockelertrag 

belastet, sondern sollen nun auch noch mit einer Zwangs-

versicherung beglückt werden. Bedenkt man, dass viele 

dieser Selbstständigen vom normalen Arbeitsmarkt in 

diese Rolle gedrängt werden, kann man sich leicht vor-

stellen, dass viele zunächst noch nicht einmal den Min-

destlohn erwirtschaften können. 

Meine Damen und Herren! Der Weg in die Selbstständig-

keit ist schwer. Ich habe es selbst erfahren. Machen wir es 

diesen Mutigen nicht noch schwerer! 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der AfD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die Fraktion 

GRÜNE Herr Zschocke, bitte. 

Volkmar Zschocke, GRÜNE: Frau Präsidentin! Meine 

Damen und Herren! Die Arbeitswelt verändert sich rasant 

und selbstständige Tätigkeit gewinnt zunehmend an 

Bedeutung, zum Beispiel dadurch, dass Dienstleistungen 

reorganisiert werden, dass outgesourct wird, dass Produk-

tionsprozesse aufgespalten werden. Auch die Digitalisie-

rung führt zu völlig neuen Formen der Selbstständigkeit. 

Es gibt die sogenannten Internetnomaden, die mit sehr 

wenig Kapital völlig zeit- und ortsunabhängig arbeiten. 

Das sind neue Trends, die einerseits sehr chancenreich 

sind, gerade in kreativen Branchen bietet das viele neue 

Perspektiven, aber andererseits birgt dieser Wandel hohe 

Risiken – die Vorredner haben darauf hingewiesen –, 

insbesondere durch brüchige Erwerbsbiografien mit 

teilweise schlimmen Konsequenzen durch schlechte 

Absicherung bei Krankheit, Alter oder Erwerbsunfähig-

keit. 

Im Dienstleistungssektor, im Gesundheits- und Pflegesek-

tor, aber auch in der Bauwirtschaft gibt es Bereiche, wo 

Beschäftigte oft unfreiwillig in die Selbstständigkeit 

gedrängt werden. Im Internet entstehen regelrechte 

virtuelle Arbeitsmärkte. Da ist die Gefahr unsteter und 

niedriger Einkommen sehr groß. Die zusätzlichen Mittel, 

die erwirtschaftet werden müssen, um die eigene Absiche-

rung zu gewährleisten, können nicht aufgebracht werden. 

Da verwundert es nicht, dass immer mehr Selbstständige 

in prekären Verhältnissen leben und akut armutsgefährdet 

sind. 

Die sozialen Sicherungssysteme, so wie wir sie jetzt 

haben, passen längst nicht mehr zu dieser sich wandeln-

den Arbeitswelt und vor allem zu diesen neuen Erwerbs-

biografien. Bei der Krankenversicherung zeigt es sich 

besonders, wie das überkommene Verständnis von Selbst-

ständigkeit den Gesundheitsschutz bedrohen kann und zu 

wirklich unangemessen hohen Beiträgen führt. Kleine 

Selbstständige schaffen es eben nicht, diese Beiträge zu 

zahlen. Ihnen wird ein Mindesteinkommen unterstellt, das 

sie gar nicht erzielen. Das ist ausgeführt worden. 

Diese ganzen nicht mehr zeitgemäßen sozialen Sicherun-

gen sind mehrfach schädlich. Zum einen schwächt das die 
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Bereitschaft, unternehmerisches Risiko zu übernehmen 

und den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, auch 

wenn man eine sehr gut funktionierende Geschäftsidee 

hat. Die unzulängliche Absicherung vor Altersarmut führt 

später auch zu hohen öffentlichen Kosten bei der Grund-

sicherung oder in der Sozialhilfe. 

Aber gerade in Sachsen brauchen wir ja die innovative 

Kraft von Gründerinnen und Gründern. Wer den Schritt in 

die Selbstständigkeit wagt, braucht auch Sicherheit bei 

der Gesundheitsversorgung und im Renten- und Pflegebe-

reich. Da braucht es Beiträge zur Kranken-, Pflege- und 

Rentenversicherung, die auch für geringverdienende 

Selbstständige finanzierbar sind. Es braucht auch Bei-

tragsflexibilität: dass man zum Beispiel in guten Zeiten 

höhere Beiträge vor- oder nachzahlen kann, damit man 

sich in schlechten Zeiten selbst entlasten kann. 

Wir müssen vielleicht auch einmal über branchenspezifi-

sche Mindesthonorare reden, analog zum Mindestlohn, 

der eben nur für abhängig Beschäftigte gilt. 

Im Gesundheitssystem ist eine gerecht finanzierte Bür-

gerversicherung notwendig, in die alle einzahlen – dann 

aber auch auf gleich hohem Niveau behandelt werden. 

Wir GRÜNE legen dazu schon seit Jahren ganz konkrete 

Konzepte vor. Das alles werden wir aber nicht hier im 

Landtag entwickeln können. Auf Landesebene können wir 

uns vor allem dafür starkmachen, dass es eine gut funkti-

onierende Wirtschaft mit gesunden Unternehmen gibt. 

Die heute hier diskutierten Fragen der sozialen Absiche-

rung müssen eben auch von landespolitischen Maßnah-

men im Bereich der Wirtschaftsförderung flankiert wer-

den. 

Unternehmen, wenn sie mit attraktiven Produkten und 

Dienstleistungen stabil funktionieren, stellen eine wichti-

ge Voraussetzung für die Eigenversorgung durch Selbst-

ständigkeit dar. Da geht es auch um den Zugang zu 

Kapital für Investitionen; da geht es zum Beispiel um den 

Zugang zu Wagniskapital, etwa bei Start-ups in innovati-

ven Branchen. 

Wir können auf Landesebene dazu beitragen, das Unter-

nehmerbild zu verbessern, weil das, wie Herr Krauß 

ausgeführt hat, eben keine räudigen Wölfe sind. Die 

Mehrzahl der Unternehmer sind Menschen, die Verant-

wortung für sich, für Angestellte, für Familien überneh-

men. Diese Verantwortungsübernahme spiegelt sich aber 

eben oft nicht im Einkommen wider. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte kommen Sie 

zum Ende. 

Volkmar Zschocke, GRÜNE: Wenn man sich die Statis-

tiken anschaut, dann sieht man ja, dass deren Einkommen 

im Durchschnitt unter dem Einkommen von unselbststän-

dig Beschäftigten liegt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Wir beginnen 

wieder mit der Fraktion DIE LINKE. Herr Abg. Sodann, 

bitte. 

Franz Sodann, DIE LINKE: Sehr geehrte Frau Präsi-

dentin! Meine Damen und Herren! Ich möchte in dieser 

Runde doch noch auf einen speziellen Wirtschaftsbereich 

schauen, in dem die Solo-Selbstständigen und die gering-

fügig Beschäftigten besonders stark ausgeprägt sind, 

nämlich in der Kultur- und Kreativwirtschaft. 

Mit weit mehr als 250 000 Unternehmen deutschlandweit, 

Umsätzen von 146 Milliarden Euro und 1,6 Millionen 

Erwerbstätigen steht diese Branche nach der Automobil-

industrie und dem Maschinenbau auf Platz 3 der Brutto-

wertschöpfungskette. Laut einer IHK-Umfrage von 2014 

gibt es in Sachsen allein 26 000 solcher Unternehmen. 

Die Zahl dürfte noch etwas höher liegen, da nur Unter-

nehmen in Betracht kamen, die bei der IHK gemeldet 

sind, und uns leider noch keine neueren, belastbaren 

Zahlen vorliegen. Denn die Fortschreibung des Kultur- 

und Kreativwirtschaftsberichts hier in Sachsen lässt auf 

sich warten, Herr Dulig. 

(Zuruf von den LINKEN) 

Die IHK stellt fest: 15 % aller Unternehmen in Leipzig 

und jeweils 10 % der Unternehmen in Dresden und 

Chemnitz gehören der Kultur- und Kreativwirtschaft an. 

Dieser Anteil liegt höher als in der Bundesrepublik 

insgesamt. Damit dürfte die Kultur- und Kreativwirtschaft 

zu einem der wichtigsten Zweige auch in Sachsen gehö-

ren. Doch zu welchem Preis? 

35 % der in ihr Tätigen erwirtschaften einen Umsatz unter 

17 500 Euro. 38 % zählen zu den Solo-Selbstständigen: 

Sie haben selbst keine Mitarbeiter, tragen aber erheblich 

zum Erfolg der Kultur- und Kreativwirtschaft bei. Beson-

ders die künstlerisch Tätigen, sei es in der Musikwirt-

schaft, in der Presse, auf dem Buchmarkt, in der Design-

wirtschaft etc., leben häufig in prekären Lebensverhältnis-

sen. Im Schnitt verdienen diese nämlich 16 000 Euro im 

Jahr, Frauen immer noch weniger als Männer. Von diesen 

„enormen“ Summen sollen sie sich dann noch selbst 

versichern, Rücklagen für Anschaffungen bilden und 

aufgrund der derzeitigen Rentenpolitik auch dafür noch 

privat Vorsorge leisten? Und leben wollen, sollen, dürfen 

sie auch noch davon. 

Dieser Missstand geht einher mit der Ausweitung von 

Arbeitszeiten, der Forderung nach ständiger Erreichbar-

keit, mangelnder sozialer Absicherung – weil man sich 

diese schlicht nicht leisten kann. Eigenlohndumping, kurz 

Selbstausbeutung, ist an der Tagesordnung. 

Doch was passiert, wenn der Druck zu groß wird und ich 

kein soziales Auffangnetz außer dem von Hartz IV habe? 

Wenn ich genau weiß, dass ich nie eine Rente über dem 

Grundsicherungsniveau bekommen werde? Wenn der 

Regelfall ist, dass ich bis zu meinem Tod arbeiten werde? 

Viele tun das jetzt schon. 
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Dazu müssen wir uns einfach nur einmal die Zahlen der 

über 65-jährigen Solo-Selbstständigen in der Bundesre-

publik anschauen. In den letzten 10 Jahren hat sich ihre 

Zahl mehr als verdoppelt: 240 000 Rentnerinnen und 

Rentner gehen noch solch einer Selbstständigkeit nach – 

aus dem einfachen Grund, weil ihre Rente schon jetzt 

nicht zum Leben reicht 

(Alexander Krauß, CDU:  

Da gibt es solche und solche!) 

und weil sie es nicht geschafft haben oder es ihnen nicht 

möglich war, für ihr Alter entsprechend vorzusorgen. Das, 

meine Damen und Herren, ist ein Armutszeugnis für 

Deutschland. 

(Beifall bei den LINKEN) 

2 460 Euro muss ich mittlerweile verdienen – und das 

45 Jahre lang –, um eine Rente von 1 100 Euro zu erwirt-

schaften. Bei dem derzeitigen Mindestlohn – halte ich das 

45 Jahre lang durch – erreiche ich noch nicht einmal 

dieses Grundsicherungsniveau. Ich weiß nicht, wie lange 

wir uns das noch leisten können, in dieser Situation und 

auch in einem Wirtschaftszweig, der ständig wächst und 

der im Zuge von Industrie 4.0 auch schneller und stärker 

wachsen wird. 

Viele der heute und morgen Studierenden müssen in 

Zukunft ihren Arbeitsbereich selbst definieren, gar erfin-

den. Für die Tausenden Solo-Selbstständigen, auch in der 

Kultur- und Kreativwirtschaft hier in diesem Land, 

müssen wir endlich debattieren, wie wir branchenspezi-

fisch – ich betone: branchenspezifisch – zu existenzsi-

chernden Mindesthonoraren kommen und wie wir diese 

Selbstständigen in die Sozialsysteme einbinden: Rente, 

Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das 

muss aber so geschehen, dass sie sich das dann auch 

leisten können: indem ihre Beiträge am wirklichen Ver-

dienst bemessen und nicht pauschalisiert berechnet 

werden. 

Es gilt, die Künstlersozialkasse auszubauen, vielleicht zu 

weiten und finanziell besser auszustatten. Wissen Sie, Sie 

rühmen sich immer der Kreativität, des kreativen Potenzi-

als, der Innovationsfähigkeit, der kulturellen Vielfalt in 

diesem Land. Sie lassen es aber zu, dass dieser Reichtum, 

den wir in unserem Land haben, auf Kosten vieler sich 

selbst ausbeutender Kreativer und Künstler geht, und 

gönnen ihnen eine Perspektive in die Zukunft, die da 

heißt: Altersarmut. Das können wir nicht zulassen. Das 

muss sich ändern. Darum auch diese notwendige Aktuelle 

Debatte in diesem Haus. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN und  

vereinzelt bei den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die CDU-

Fraktion Herr Abg. Heidan, bitte. 

(Zuruf von den LINKEN: Er muss das  

jetzt wieder auf die Bauarbeiterschiene heben!) 

Frank Heidan, CDU: Frau Präsidentin! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Frau Neuhaus-Wartenberg, 

Sie werden sicherlich überrascht sein, wenn ich Sie an 

dieser Stelle jetzt einmal lobend erwähne. 

(Oh-Rufe von den LINKEN –  

Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Genau: Das ist ein Thema – das haben Sie jetzt sicherlich 

nicht erwartet –, dem wir uns schon lange stellen müssen. 

Ich will Ihnen hier nur einmal ein paar Zahlen nennen, die 

ich aus den Angaben des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales herausgefischt habe, gerade für Ostdeutsch-

land. 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

– Nein, ich nehme nur die Zahlen vom Osten. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei den LINKEN –  

Beifall bei der CDU) 

Selbstständige ab 65 Jahre bekommen im Durchschnitt 

980 Euro Rente. Die Altersgruppe 55 bis 65 Jahre wird 

einmal 1 460 Euro bekommen. Jetzt können Sie einmal 

raten, woran das liegt. Die über 65-Jährigen haben eine 

Erwerbsbiografie mit 35 Jahren DDR. 

(Zuruf von den LINKEN:  

Gab es da Pflichtversicherungen? Hallo!) 

Aber das will ich hier jetzt nicht weiter vertiefen. 

Auch die Ruheständler im Handwerk haben ungefähr 

74 % des Nettoeinkommens ihrer westdeutschen Kolle-

gen. Weniger als 30 % der Handwerker zahlen nach 

Ablauf der 18 Jahre, das sind 216 Monate, weiter in die 

gesetzliche Rentenversicherung ein – nur in meinem 

Bereich der sogenannten zulassungspflichtigen Handwer-

ker. Im B-1-Handwerksbereich sind es weniger als ein 

Viertel, die sich auf die freiwillige Pflichtversicherung 

einlassen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade von der 

Fraktion DIE LINKE! Spielen Sie jetzt bitte nicht den 

Heiligen Martin, der sich an dieser Stelle den Problemen 

widmet. 

(Luise Neuhaus-Wartenberg,  

DIE LINKE: Martina!) 

Sehen Sie das einmal in Gänze. Sehen Sie es auch einmal 

unter dem Aspekt, was Sie noch anders politisch machen 

wollen. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Was wollen wir denn?!) 

Danach reden wir nämlich einmal darüber. Ich meine, 

dass die Handwerkerpflichtversicherung überholt ist. 

Reden wir einmal über die Wahlfreiheit. Reden wir hier 

über die Möglichkeiten. 

Vor Ihnen steht ein Handwerksmeister, der 216 Monate in 

die gesetzliche Krankenkasse eingezahlt hat. Davon 

können Sie heute gerade einmal mit der Frau schön 

Abendessen gehen. Vielleicht können Sie noch zwei oder 
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drei Freunde mitnehmen. Das ist nämlich so gering. Ich 

sehe es an meinen Bescheiden, die ich jährlich von der 

Deutschen Rentenversicherung erhalte. 

Reden wir bitte schön einmal über die Dinge, die Sie hier 

in diesem Hohen Haus und auf Bundesebene ständig 

negieren. Reden wir über die Berücksichtigung verschie-

dener Einnahmequellen, zum Beispiel über Mieten und 

Verpachtungen oder über Sonderabschreibungen. Reden 

wir über die Erbschaftsteuer. Ich kann meinen Betrieb 

ebenfalls nicht so aufstellen, dass ich mir monatlich 

1 000 Euro des Betriebsvermögens entnehme. Reden wir 

auch einmal über diese Dinge, dann klären wir bitte auch 

diese Dinge. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Gerne!) 

Ja. Sie möchten sie noch erhöhen. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Richtig!) 

Sie führen hier in diesem Hohen Haus eine Neiddebatte. 

Sie bringen eine Neiddebatte in Bezug auf die selbststän-

digen Handwerker auf die Tagesordnung. 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

– Das haben Sie doch schon gemacht. 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

– Herr Gebhardt, das haben Sie doch schon gemacht. Es 

geht um die höher Verdienenden usw. 

(Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU:  

Das legt ihr fest!) 

Ich muss wirklich einmal einen Schluck trinken. Das ist in 

der Tat so. 

(Zuruf von den LINKEN) 

Nein, die Wahlfreiheit muss erhalten bleiben. Das haben 

Sie in Ihren politischen Debatten, die außerhalb der 

heutigen Aktuellen Debatte geführt werden, sicherlich 

nicht in Ihrem Programm. Deswegen funktioniert es nicht. 

Sie picken sich einen Teil heraus und machen nichts 

weiter. Sie stellen sich vor die Leute und möchten, wie 

bereits gesagt, den Heiligen Martin spielen. Das funktio-

niert nicht. Bringen Sie Konzepte auf die Tagesordnung. 

Danach reden wir weiter. Vielleicht machen Sie daraus 

einen Antrag. Ich bin gern bei Ihnen, weil ich weiß, 

wovon ich rede. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Es folgt die SPD-

Fraktion noch einmal. Herr Vieweg, bitte. 

Jörg Vieweg, SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine 

sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 

zuerst einmal auf die Vorrede von Herrn Sodann einge-

hen. Herr Sodann, ich hoffe, Sie kennen das neue Kompe-

tenzzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft in Sachsen, 

Sitz in Dresden und Leipzig, Hauptsitz in Chemnitz. 

2,5 Millionen Euro Anschubfinanzierung gab es dafür. 

Das war eine Forderung, die aus der Branche selbst kam. 

Sehr geehrter Herr Sodann, ich gehe davon aus, dass Sie 

unserem Antrag, den die Koalition vor wenigen Monaten 

eingebracht hat, zugestimmt haben. 

(Franz Sodann, DIE LINKE: Nachdem  

Sie unseren vorher abgelehnt haben! –  

Patrick Schreiber, CDU: Was?!  

Das würden wir nie tun!) 

Ich möchte Sie bitten, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir 

handeln und dieses Kompetenzzentrum eingerichtet 

haben, welches sich selbst organisiert. Das ist eine Forde-

rung der Branche, die wir gern gemeinsam umsetzen. 

Ich komme zum zweiten Punkt. Dazu fehlte mir noch eine 

Aussage. Wir haben die Förderpolitik im Freistaat umge-

stellt. Wenn man heute als Solo-Selbstständiger oder als 

Gründer an das Ministerium herantritt, dann erhält man 

Innovationsgutscheine, einzelbetriebliche Förderung, 

Gründungsberatung oder Gründungsförderung. Ich gehe 

davon aus, dass der Minister dazu gleich noch etwas 

sagen wird. 

Zu den Handlungsfeldern, die es auf Bundesebene zu 

klären gilt, sage ich Ihnen Folgendes: Unser Handeln 

folgt einem Gleichbehandlungsgrundsatz: Selbstständige, 

Arbeiter und Angestellte müssen in der Sozialversiche-

rung gleichbehandelt werden. Wenn ich an das Thema 

Gleichbehandlung denke, dann fallen mir auch Fälle aus 

dem Kreativbereich ein. Es geht um den Bereich der 

Journalistinnen und Journalisten, die durch Tarifverträge 

geschützt sind. Die Kollegen wie beispielsweise der 

Cutter, die im technischen Bereich tätig sind, sind es 

nicht. Es gibt hier eine Gerechtigkeitslücke, die wir 

schließen müssen. Sie gilt aber für Ost und West glei-

chermaßen. 

Wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, dann brau-

chen wir – das sage ich auch als ehemaliger Selbstständi-

ger – einen erleichterten Zugang zu der sozialversiche-

rungspflichtigen Krankenversicherung genauso wie zur 

Rentenversicherung. Wir müssen Brücken anbieten. Wir 

müssen auf Bundesebene, das werden wir auch tun, 

unsere sächsischen Interessen artikulieren. 

Ich komme kurz auf das Thema Arbeitslosenversicherung 

zu sprechen. Im Moment ist es so, dass man als Selbst-

ständiger nur in die Arbeitslosenversicherung hinein-

kommt, wenn man in der Biografie eine abhängige 

Beschäftigung nachweisen kann. Hierbei muss es zukünf-

tig möglich sein, um Einkommensverluste und Altersar-

mut zu vermeiden, einen erleichterten Zugang zu ermög-

lichen. 

Das alles sind Herausforderungen, die wir als Sachsen aus 

dem Sächsischen Landtag heraus formulieren müssen. 

Das sollten wir fachlich klären. Dafür sind die Ausschüsse 

da. Wir müssen es am Ende des Tages auf die Bundesebe-

ne spiegeln. Trotzdem ist mir an dieser Stelle Folgendes 

wichtig: Die Herausforderungen gelten für Ost und West 

gleichermaßen. 
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1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte kommen Sie 

zum Ende. 

Jörg Vieweg, SPD: Insoweit lautet mein Fazit in dieser 

zweiten Runde wie folgt: Nicht alle Themen, die Sie in 

den Sächsischen Landtag einbringen und die unserer 

Aufmerksamkeit bedürfen, eignen sich für Ihre Ost-West-

Spaltung. 

Meine Kollegin Raether-Lordieck wird in der nächsten 

Runde noch einmal auf die spezifischen Herausforderun-

gen von Frauen und Selbstständigkeit eingehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und des  

Staatsministers Martin Dulig) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Es folgt die AfD-

Fraktion. Zunächst gibt es aber eine Kurzintervention. 

Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE: Danke, Frau 

Präsidentin. Ich möchte zwei Dinge noch einmal klarstel-

len. Erstens hat dies nichts mit einer Ost-West-Debatte zu 

tun oder damit, dass wir unseren Anspruch als Regional-

partei wiedergefunden haben. 

(Alexander Krauß, CDU: Das steht im Titel drin! – 

Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Genau so ist es. Herr Krauß, wer lesen kann, ist klar im 

Vorteil. 

Herr Vieweg, es geht darum, dass die Generation, die sich 

nach dem Jahr 1990 selbstständig gemacht hat, in dem 

Alter ist. Deswegen reden wir jetzt über diesen Zeitpunkt. 

Das möchte ich zum ersten Punkt sagen. 

Zweitens wurde meine Frage nicht beantwortet, die ich 

vorhin gestellt hatte. Drei Länder haben etwas in den 

Bundesrat zum Thema Krankenversicherung eingebracht. 

Es ist mit Mehrheit dort beschlossen worden. Ich habe 

keine Antwort darauf bekommen, wie sich die Sächsische 

Staatsregierung an dieser Stelle verhalten und abgestimmt 

hat. Das würde mich interessieren. 

(Beifall bei den LINKEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Herr Vieweg, bitte. 

Jörg Vieweg, SPD: Sehr geehrte Frau Kollegin Neuhaus-

Wartenberg, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der 

Staatsminister heute noch in der Aktuellen Debatte 

sprechen wird. Ich möchte Ihnen Folgendes empfehlen: 

Gehen Sie einmal zu den Veranstaltungen, die die Staats-

regierung anbietet. Sie lernen eine ganze Generation von 

Unternehmerinnen und Unternehmern kennen, die über-

haupt nicht in diesen Ost-West-Schranken unterwegs sind. 

(Luise Neuhaus-Wartenberg, DIE LINKE:  

Das hat doch damit gar nichts zu tun!) 

Sie arbeiten in nationalen und internationalen Netzwerken 

und Plattformen. Das ist die Realität hier im Freistaat. Vor 

diesen Herausforderungen stehen wir. Frau Kollegin, Ihre 

Spaltungsdebatte hilft uns dabei nicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Frau Wilke, bitte. 

Karin Wilke, AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Ich komme noch einmal auf 

die von Frau Nahles angedachten Lösungen der Zwangs-

versicherung für Selbstständige zu sprechen. Diese sind 

kontraproduktiv. Sie rauben Jungunternehmern die Spiel-

räume für Investitionen und das Überstehen der immer 

riskanten Startphase. Selbst der berühmte Paketausliefe-

rer, Kurierfahrer oder Pizzabote ist ein potenzieller 

Spediteur, der langfristig anderen Lohn und Brot ver-

schaffen kann. 

Wenn wir uns den wirklichen Problemen der Sozialversi-

cherungssysteme stellen möchten, dann brauchen wir 

einen ehrlichen Kassensturz. Alle bestehenden Verpflich-

tungen müssen bilanziert werden, auch die Beamtenpen-

sionen und Sozialhilfe. Erwirtschaften müssen sie näm-

lich immer die gleichen: die produktiv arbeitende Bevöl-

kerung. Über nennenswerte Reserven verfügen weder 

eine Bundesversicherungsanstalt noch der Staat. Die 

Zahlen schlummern natürlich schon in den Rechnern der 

Bundesarbeitsministerin. Holen wir sie dort heraus. Die 

Traumzeiten vom Schlaraffenland sind vorüber. Erst mit 

der Bilanz aller Verpflichtungen können wir die Belas-

tungsgrenzen des Systems wirklich einschätzen und 

versuchen, eine gerechte Verteilung der gewaltigen 

Verpflichtungen zu ermitteln, auch für die Selbstständi-

gen. 

Ein berufsständisches Versorgungssystem wie bei unseren 

freien Berufen – Ärzten, Architekten usw. – könnte ein 

Weg sein. Grundsätzlich müssen wir die Steuer- und 

Abgabenlast verringern, um die Anwartschaften bedienen 

zu können. Der Staat muss aufhören, Geld für Unfug zu 

verschwenden. Ich erspare mir und Ihnen die entspre-

chenden Beispiele. 

(Zuruf von den LINKEN: Danke!) 

Es ist auch ein Irrglaube, unsere neu hier Lebenden 

könnten künftig unsere Renten bezahlen. Realität ist, dass 

die meisten noch nicht einmal ihren eigenen Lebensunter-

halt bestreiten können. Das ginge nur, wenn wir unsere 

Wirtschaft auf das Niveau der Dritten Welt absenken, und 

das will ja wohl niemand. 

Ich möchte abschließend festhalten: Unsere Wirtschaft 

braucht mutige Selbstständige. Der Weg dahin ist schwer 

genug. Wir sollten es ihnen nicht noch schwerer machen, 

und ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der AfD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Wird von der 

Fraktion GRÜNE noch das Wort gewünscht? 

(Valentin Lippmann, GRÜNE: Wir haben  

keine Redezeit mehr, Frau Präsidentin!) 

– Nein, acht Sekunden lohnen sich wirklich nicht. CDU 

und LINKE hätten noch die Möglichkeit, einen Beitrag zu 
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halten. Wird das gewünscht? – Dann die Linksfraktion, 

bitte. Herr Tischendorf. 

Klaus Tischendorf, DIE LINKE: Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie 

Sie wissen, bin ich aktiver Gewerkschafter bei ver.di, und 

natürlich fehlt in dieser Debatte die Gewerkschaft nicht. 

Deshalb habe ich mich gemeldet. Jetzt werden Sie einmal 

in den Aha-Effekt kommen. Wissen Sie, wo die meisten 

Solo-Selbstständigen organisiert sind? Das sind bundes-

weit über 30 000 bei ver.di. Wir sind die mitgliederstärks-

te Interessenvertretung von Solo-Selbstständigen. Natür-

lich spielen die prekären Probleme, die hier angesprochen 

wurden, und die Arbeits- und Lebensbedingungen von 

Selbstständigen in unserer Bundesfachgruppe eine Rolle. 

Jetzt habe ich etwas für Herrn Vieweg. Ich sage Ihnen: 

Die ehemals staatlich subventionierten Ich-AGs, einst die 

Wunderwaffe von Rot-Grün, von Herrn Schröder, sind die 

Hauptverlierer in dieser Sache, und das sind diejenigen, 

die die Mitglieder in Scharen zu ver.di treiben, und zwar 

in Ost und in West – so weit zur Ost-West-Debatte. 

Wir haben uns in der Bundesfachgruppe bei ver.di darüber 

unterhalten, was mit dem gesetzlichen Mindestlohn ist. 

Ich kann es gleich sagen: Es ist kein pauschales Allheil-

mittel. Das muss man von vornherein wissen, wenn man 

das einführt, insbesondere nicht für Solo-Selbstständige. 

Die Erwerbsbedingungen – das kennen Sie auch – in den 

verschiedenen Branchen und Berufen sind sehr unter-

schiedlich. Man kann nicht alle über einen Kamm sche-

ren. Ein Beispiel: Ein hoch qualifizierter IT-Spezialist 

verdient weit mehr als 100 Euro Stundenlohn, ein Dozent 

für Fremdsprache – übrigens auch hoch qualifiziert – 

bekommt je nach Träger zwischen 15 und 35 Euro Stun-

denlohn. Wenn man einmal eine freie Journalistin, wie ich 

sie kenne, fragt, was sie verdient – sie schreibt für ein 

Zeilenhonorar von 20 bis maximal 50 Cent. Sie kommt 

kaum auf zehn Euro pro Stunde. Wohlgemerkt: Wir reden 

hier erst einmal nur vom Umsatz, wir reden noch nicht 

von dem, was derjenige eigentlich verdient. 

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsförde-

rung hat vor drei Jahren ausgerechnet, dass rund ein 

Viertel der inzwischen mehr als zwei Millionen Solo-

Selbstständigen in Deutschland weniger als 8,50 Euro pro 

Arbeitsstunde verdient. Hinzu kommen ungleiche Zah-

lungsbedingungen und Kosten in der sozialen Sicherung. 

Das ist beispielsweise davon abhängig – wir hörten es –, 

ob jemand in der Künstlersozialkasse ist, ob jemand 

Zugang zur gesetzlichen Rentenversicherung hat oder 

nicht. Zu zahlen sind aber nicht nur eine eventuelle 

Gewerbesteuer, wenn sie denn anfällt, sondern auch 

Beiträge zur IHK, zur Handwerkskammer und zu weite-

ren Fachverbänden. 

Deshalb darf meiner festen Überzeugung nach ein beauf-

tragter Solo-Selbstständiger für den Auftraggeber brutto 

nicht billiger sein als fest angestellte Beschäftigte in 

einem vergleichbaren Branchenunternehmen. Das ist die 

Botschaft, die wir brauchen. Wenn in der Bundesrepublik 

die Mindestforderung für Honorare in verschiedenen 

Bereichen erhoben wird, kann das nur auf der Grundlage 

einer Berechnung auf Monatsbasis erfolgen. Hier sollten 

wir uns nicht die Augen verwischen, da Selbstständige 

erfahrungsgemäß unstetig arbeiten. Sie haben nicht 

durchgängig immer die gleichen Aufträge. Deshalb muss 

man das auch finanziell ausgleichen. 

Es braucht auf der Auftraggeberseite zu dem sozialen 

Sicherungssystem für Selbstständige eine klare finanzielle 

Unterstützung, um sie besser abzusichern und für Auf-

traggeber endgültig den Anreiz zu beseitigen, dass Selbst-

ständige als Billigkonkurrenz von abhängig Beschäftigten 

missbraucht werden. Das fordern wir als Gewerkschaften 

ganz klar. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Klar, es gibt das Bundesgesetzbuch, das kennen Sie auch. 

Darin steht: Sittenwidrig handelt, wer als Auftraggeber 

unter zwei Drittel des ortsüblichen Lohnes Aufträge 

vergibt. Aber Sie wissen auch, wie schwer es ist, als 

Selbstständiger dagegen anzugehen. Deshalb fordern wir, 

dass die Gewerkschaften ein Verbandsklagerecht dafür 

haben, um die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. 

Das ist eine klare Forderung. Ich denke, der Herr Staats-

minister kann sich dazu äußern. 

Das umlagefinanzierte System der Rente wurde bereits 

mehrmals angesprochen. Ich will es nicht ausgiebig 

wiederholen. Ich denke, das umlagefinanzierte System ist 

die richtige Botschaft. Es schafft Ausgleich zwischen den 

gut und weniger gut Verdienenden. Es fordert übrigens 

weniger Bürokratie bei der Prüfung, ob überhaupt alle 

vorsorgen. Es macht komplizierte Übergänge – auch das 

kennen wir – zwischen unterschiedlichen Systemen 

überflüssig. Es gewährleistet allen das gleiche Leistungs-

paket der gesetzlichen Rentenversicherung und ist vor 

allem nicht den Marktrisiken kapitalgedeckter Systeme 

ausgesetzt. Also ganz klar: nein, keine weiteren Versor-

gungssysteme gerade für diesen Bereich. 

Wir wollen, dass nach unseren Vorstellungen etwa für 

Gründerphasen, aber auch für Zeiten der Auftragslosig-

keit, der Weiterbildung, in Familienphasen oder bei 

Krankheit für Sicherheit gesorgt ist. 

Ich komme noch kurz zur Krankenversicherung: Sie 

wissen es, seit Januar 2009 sind alle Bürger verpflichtet, 

sich zu versichern. Existenzbedrohende Probleme für 

Solo-Selbstständige waren seitdem vor allem die hohe 

Bemessung der Beiträge – das spielte heute schon eine 

Rolle – sowie die durch Zeiten schlechter Einnahme 

verursachten Beitragsrückstände der Kassen, die in den 

letzten Jahren mit Wucherzinsen belegt waren. Auch dank 

meiner Gewerkschaft haben wir es geschafft, dass sie 

diese Praktik weglassen. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende 

kommen! 

Klaus Tischendorf, DIE LINKE: Trotzdem bleiben 

noch genügend Baustellen. Ich könnte noch mehr berich-

ten, aber vielleicht sind fünf Minuten doch zu kurz. Wir 
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fordern deshalb, dass Selbstständige Krankenversiche-

rungsbeiträge wie Arbeitnehmer zahlen. Das heißt, die 

Bemessungsgrundlage ist das reale Erwerbseinkommen. 

Jetzt mache ich einen Schnitt. Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Ich bin sehr gespannt, was die Säch-

sische Staatsregierung, die Fachminister, in dieser bun-

despolitischen Debatte – 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Sie müssten bitte 

zum Ende kommen. 

Klaus Tischendorf, DIE LINKE: – bis jetzt beigetragen 

haben. Gehört habe ich bisher sehr wenig. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Es gibt noch eine 

Wortmeldung von Herrn Heidan. 

Frank Heidan, CDU: Frau Präsidentin! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Tischendorf, 

es war mir neu, dass Selbstständige jetzt in der Gewerk-

schaft organisiert sind. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Da können Sie mal sehen, Herr Heidan!) 

Aber man kann hier immer nur lernen. Die Lösung des 

Problems ist ein Teil dessen, was Sie vorgetragen haben. 

Aber das wird so nicht funktionieren. Deshalb komme ich 

noch einmal auf meinen Redebeitrag von vorhin zurück: 

Wir brauchen die Wahlfreiheit. Es muss verschiedene 

Möglichkeiten geben, wie ein Selbstständiger für seine 

Altersabsicherung vorsorgen kann; denn alles das, was 

Sie hier vorgetragen haben, verehrte Kolleginnen und 

Kollegen von der Linksfraktion, wird so nicht funktionie-

ren, weil es staatlich vorgegeben ist. 

Ich habe Ihnen vorhin gesagt: Wenn Sie 216 Monate, also 

18 Jahre, in die gesetzliche Rentenversicherung einge-

zahlt haben, können Sie gerade einmal mit Ihrer Frau 

essen gehen. Das sind rund 300 Euro – ich kann es an 

meinen eigenen Bescheiden nachweisen –, was Sie als 

Monatsrente im Rentenalter bekommen. 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Das kann es nicht sein! Deshalb sage ich noch einmal: 

Wir müssen Lösungen finden, bei denen die Wahlfreiheit 

für die Selbstständigen garantiert ist, wo verschiedene 

Möglichkeiten der Altersvorsorge möglich sind. Deshalb 

werden diese Dinge noch tiefer greifend hier in diesem 

Hohen Haus – aber ich hoffe, auch auf Bundesebene – mit 

den Kammern, mit den IHKs zu beraten und zu beschlie-

ßen sein. Ich bitte deshalb darum: Machen Sie das nicht 

nur einseitig. Die gesetzliche Kranken- und Rentenversi-

cherung ist überholt, auch für Selbstständige. 

Vielen herzlichen Dank. 

 

 

(Beifall bei der CDU –  

Rico Gebhardt, DIE LINKE: In Österreich  

kriegen die alle mehr als bei uns! Ist  

das nicht vielleicht doch ein Modell?) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Jetzt darf ich die 

Staatsregierung bitten; Herr Minister Dulig. 

Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Die Frage der sozialen Ge-

rechtigkeit, die Frage der sozialen Absicherung auch für 

Selbstständige, ist eine Gesamtaufgabe, die sich nicht in 

Ost und West unterteilen lässt, sondern es ist eine gesamt-

politische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

(Beifall bei der SPD) 

Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen Ost und West, 

schon allein, wenn man sich die Gründungsgeschichte 

anschaut. Wir haben eben nicht die Tradition von Fami-

lienunternehmen, die über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte 

hinweg hier im Osten ihre Traditionen fortsetzen konnten 

– sie waren unterbrochen. Viele, die als Familienunter-

nehmen neu angefangen haben, haben das unter widrigs-

ten Umständen getan. 

Wir haben in den Neunzigerjahren erlebt, wie aufgrund 

von Massenarbeitslosigkeit viele gerade aus der jungen 

Generation in die Selbstständigkeit gedrängt wurden. Das 

heißt, es handelt sich hier um einen Gründungsmythos aus 

der Not heraus. Die Umstände waren aber immer – gerade 

in den Neunzigerjahren und Anfang der Zweitausender-

jahre – schwierig. Natürlich gibt es da einen Unterschied 

zwischen Ost und West, aber bei den sozialpolitischen 

Herausforderungen gibt es diesen nicht. So müssen wir 

auch die Debatte anlegen: Es gibt nicht den typischen 

Selbstständigen. Hier müssen wir unterscheiden, ob es 

sich um Kreativwirtschaft handelt, wo sozusagen vom 

Künstler bis zum Architekten, bis hin zum Unterneh-

mensberater, zu Programmierern, freien Künstlern alles 

vertreten ist, oder um Paketzusteller, häusliche Kranken-

pflege etc. Auch das Bild von Selbstständigen hat sich 

mittlerweile komplett verändert; es verändert sich weiter. 

Was wir außerdem festgestellt haben – das hat auch die 

Debatte gezeigt –, ist, dass gleichzeitig viel mehr Selbst-

ständige ohne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 

und dabei selbst ein sehr geringes Einkommen erzielen. 

Diesen Personenkreis nennen wir Solo-Selbstständige. 

200 000 Bürgerinnen und Bürger in Sachsen haben sich 

eine selbstständige Existenz aufgebaut. Davon sind knapp 

über die Hälfte Solo-Selbstständige. Deren Einkommen 

ist oft niedrig, obwohl sie gut ausgebildet sind. Hier gibt 

es wiederum keinen Unterschied zwischen Ost und West; 

vor dieser Frage steht man überall. Die Hälfte der Solo-

Selbstständigen verdient höchstens 12,70 Euro pro geleis-

teter Arbeitsstunde. Dieser sogenannte Medianlohn liegt 

deutlich unter dem Lohn von Selbstständigen mit Be-

schäftigten, sie liegt sogar noch unter dem Wert von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Allerdings ist 

auch dort die Situation von Solo-Selbstständigen sehr 
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unterschiedlich, weil die Einkommensspreizung innerhalb 

dieser Gruppe deutlich größer ist als bei anderen Selbst-

ständigen und bei abhängig Beschäftigten. 

Die Selbstständigkeit wandelt sich so dynamisch wie die 

gesamte Arbeitswelt: Durch Outsourcing sowie durch das 

gesamte Thema Digitalisierung wächst auch der Umfang 

von selbstständig erbrachter Arbeitsleistung. In vielen 

Branchen, wie beispielsweise der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft, wechselt zudem auch noch der Status: einmal 

selbstständig, einmal angestellt, einmal künstlerisch tätig 

und dann abgesichert durch die Künstlersozialkasse, dann 

wieder gewerblich ohne ausreichende soziale Absiche-

rung. Schon heute finden sich ehemalige Selbstständige 

zu einem höheren Prozentsatz in der Grundsicherung im 

Alter wieder. Wir müssen und werden das Problem der 

Altersarmut von Selbstständigen angehen. Wer sein Leben 

lang gearbeitet hat, muss mehr Rente bekommen als 

derjenige, der es nicht getan hat. Diese Solidarrente muss 

für abhängig Beschäftigte genauso gelten wie für Solo-

Selbstständige. So sehe ich das. 

(Beifall bei der SPD und  

vereinzelt bei den GRÜNEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die allermeisten Selbst-

ständigen sorgen eigenverantwortlich für ein tragfähiges 

Unternehmenskonzept. Auch Solo-Selbstständige müssen 

Kosten der privaten Absicherung im Alter, bei Krankheit 

oder bei Unternehmensinsolvenz erwirtschaften können. 

Wir als Wirtschafts- und Arbeitsministerium unterstützen 

sie dabei mit einer Vielzahl von Angeboten – sei es im 

Rahmen der Mittelstandsrichtlinie, sei es mit einem 

Angebot der Gründungsberatung oder  mit einer Betriebs-

beratung für Fragen der Unternehmensführung. Das 

betrifft auch das Thema Unternehmensnachfolge, wo wir 

beratend zur Seite stehen. Auch das ist ein wachsendes 

Thema. 

Die Gründungs- und Wachstumsfinanzierung stellt Inves-

titionsdarlehen mit verbilligten Zinsen bereit. Wir haben 

unsere Förderrichtlinien für Selbstständige der Kultur- 

und Kreativbranche geöffnet. Unsere Angebote fügen sich 

in die des Bundes und die der Kammern ein. Damit 

erfüllen wir unsere Aufgabe als Wirtschafts- und Arbeits-

ministerium, nämlich die wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen so auszugestalten, dass die Selbstständigkeit 

gezielt gefördert und unterstützt wird. Volkmar Zschocke 

hat bereits darauf hingewiesen, dass dies auch unsere 

Landesaufgabe ist. Neben diesen wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen müssen wir auch in Bezug auf die 

soziale Absicherung der Selbstständigen neue Wege 

beschreiten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Tradition des 

deutschen sozialen Versicherungssystems ging davon aus, 

dass Selbstständige auch ihre soziale Absicherung selbst 

regeln können. Allerdings entspricht diese Annahme nur 

bei einem Teil der Selbstständigen der sozialen Realität. 

Unser Ziel muss daher auch sein, die sozialen Sicherungs-

systeme fit zu machen für einen grundlegenden Wandel 

unserer Arbeitsgesellschaft. Deshalb bin ich persönlich 

der Meinung, dass auch Selbstständige den Schutz der 

gesetzlichen Sicherungssysteme brauchen. Warum sollten 

Selbstständige in Zukunft nicht umfassend in die ver-

schiedenen Zweige der gesetzlichen Sozialversicherung 

einbezogen werden, um persönlich vor Krankheit und 

Alter besser geschützt zu sein, aber auch, um sich solida-

risch an den sozialen Sicherungssystemen zu beteiligen? 

Heute gelten pauschale Mindestbeiträge für Selbstständi-

ge, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 

sind. Warum sollten sie nicht Beiträge nach ihren tatsäch-

lichen Einkünften zahlen, genauso wie Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer auch? In Deutschland haben 0,8 % 

aller Solo-Selbstständigen keinen Krankenversicherungs-

schutz. Ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren – nicht in 

diesem Land und nicht 2017. 

(Beifall bei der SPD) 

Warum sollte nicht – langfristig und mit Übergangsrege-

lungen versehen – eine Pflichtmitgliedschaft in der 

gesetzlichen Krankenversicherung für Selbstständige 

eingerichtet werden, außer für diejenigen, die ohnehin 

Mitglied in einem bestehenden Versorgungswerk sind? 

Ich weiß: Hier unterscheiden wir uns, aber man kann ja 

einmal die Unterschiede herausarbeiten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Das, was wir jetzt an sozialpolitischen 

Herausforderungen beschrieben haben, ist tatsächlich eine 

bundespolitische Diskussion, die wir zu führen haben. 

Das sage ich nicht, weil ich dafür nicht die Verantwortung 

übernehme. Wir sind ja mitten im Bundestagswahlkampf, 

da kann man die verschiedenen Konzepte einmal neben-

einander legen. Es gibt bestimmte Bandbreiten, wo wir 

nah beieinander sind; bei anderen ist die Differenz dage-

gen etwas größer. Wichtig ist nur, dass wir im Interesse 

der Beschäftigten und im Interesse der Solo-Selbst-

ständigen Regelungen finden, weil es nicht sein kann, 

dass bestimmte Branchen nur überlebensfähig sind, weil 

sie sich durch pure Selbstausbeutung über Wasser halten. 

Das ist eine sozialpolitische Herausforderung; diese 

müssen wir im Bund angehen. Es geht mir besonders 

darum, was wir in Sachsen tun. Ich hatte bereits am 

Anfang gesagt, dass wir es mit einer Gründergeneration 

zu tun haben, die aus der Not heraus geboren wurde. Ich 

habe vor zwei Jahren in meiner Regierungserklärung vom 

zweiten Schwung gesprochen. Ich möchte diese zweite 

Dimension auch noch einmal aufnehmen, weil es eben 

nicht nur um die sozialpolitische Ebene geht. 

Wie schaffen wir es, den zweiten Schwung in Sachsen so 

zu nutzen, dass wir Gründungen aus Lust heraus und aus 

einer Motivation heraus bekommen, dass es gut ist, etwas 

leisten zu können, dass es gut ist und dass die Bedingun-

gen dafür stimmen? Wie schaffen wir es, einen neuen 

Geist zu schaffen, wie es in der Debatte  auch schon von 

Herrn Vieweg angesprochen wurde, in dem Motivation 

möglich und das Scheitern kein Makel ist, sondern daraus 

sogar Innovation erwachsen kann? 

(Beifall der Abg. Iris Raether-Lordieck, SPD) 
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Wir haben in Sachsen gute Bedingungen. Man kann sich 

das bei SpinLab in Leipzig oder bei Impact Hub in 

Dresden anschauen. Ich war kürzlich dort und total 

begeistert davon, weil dort eine Start-up-Szene unterwegs 

ist, die mir Mut macht, dass ein solcher Geist tatsächlich 

auch hier in Sachsen vorhanden ist. Dort können Sie ein 

Unternehmen kennenlernen, das Solarzellen recycelt. Das 

ist ein sehr innovatives Thema und spitzenmäßig wirt-

schaftlich tragfähig. Dort ist auch, liebe AfD, LAVIU 

angesiedelt. Das heißt, wir haben dort ein Umfeld, wo 

Innovation wachsen kann. So etwas brauchen wir öfter in 

Sachsen. Deshalb wollen wir den zweiten Schwung 

nutzen, damit Gründungen und Selbstständigkeit in 

Sachsen gelingen können, und zwar nicht aus der Not 

heraus, sondern weil es das Wesen von Sachsen ist, dass 

man etwas unternimmt, was erfolgreich ist, und dies dann 

auch im Interesse der Menschen – egal ob selbstständig 

oder beschäftigt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Meine Damen und 

Herren! Die Aktuellen Debatten sind damit abgeschlos-

sen. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 2. 

Wir kommen jetzt zu  

Tagesordnungspunkt 3 

Zweite Beratung des Entwurfs  

Sächsisches Ausreisegewahrsamsvollzugsgesetz (SächsAusrGewahrsVollzG) 

Drucksache 6/6352, Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drucksache 6/9561, Beschlussempfehlung des Innenausschusses 

Wir beginnen die allgemeine Aussprache. Das Wort erhält 

zunächst die CDU-Fraktion, gefolgt von der Fraktion DIE 

LINKE, SPD, AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie der Staatsregierung, falls sie das Wort wünscht. Ich 

erteile Herrn Abg. Hartmann das Wort. 

Christian Hartmann, CDU: Sehr geehrte Frau Präsiden-

tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Grunde 

könnten wir die heutige Debatte sehr unaufgeregt mitei-

nander bestreiten. Der Freistaat Sachsen zeichnet die 

entsprechenden Regelungen des § 62b Asylgesetz für den 

Freistaat Sachsen nach und eröffnet damit die Möglich-

keit, Ausreisegewahrsam auch in Sachsen durchzuführen, 

das Ganze als Ultima Ratio, nämlich dann, wenn alle 

anderen möglichen Maßnahmen gescheitert sind. 

Nur, meine sehr geehrten Damen und Herren, befürchte 

ich, wir werden diese Debatte so unaufgeregt miteinander 

nicht führen. Wir werden uns nicht darauf konzentrieren, 

zu sagen, dass das Bundesrecht in den Fällen, in denen 

man sich einer freiwilligen Ausreise entzieht, wenn alle 

anderen möglichen Maßnahmen gescheitert sind, letzten 

Endes über den Ausreisegewahrsam umzusetzen ist. Wir 

werden auch nicht in den Mittelpunkt stellen, dass der 

Freistaat Sachsen in seinem Gesetzesvorhaben, nämlich 

insbesondere auch durch die Mitwirkung der Regierungs-

koalition zu mehr Transparenz im Ausreisegewahrsam, 

eine Möglichkeit zur Errichtung eines Beirates geschaffen 

hat, um sicherzustellen, dass sowohl dieses Hohe Haus als 

auch Kräfte der Zivilgesellschaft die Möglichkeit haben, 

Migrantinnen und Migranten im Prozess in Ausreisege-

wahrsamseinrichtungen zu begleiten und entsprechend 

Transparenz zu schaffen. Wir werden uns auch nicht 

darauf konzentrieren, darüber zu sprechen, dass wir 

besonders schutzwürdige Personen wie auch Kinder, 

Jugendliche und Familien noch einmal besonders in den 

Mittelpunkt gestellt haben. Das ist sehr schade, denn sonst 

wären wir eigentlich mit der Debatte an dieser Stelle 

schon durch. Stattdessen werden wir jetzt in eine intensi-

ve Diskussion treten, die zum Ausdruck bringt, dass das, 

was wir da tun, eigentlich an die Grenzen des menschlich 

Erträglichen geht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte in 

der ersten Runde dazu deutlich sagen: Deutschland hat 

eines der liberalsten und weitestgehenden Asylrechte 

dieser Welt. Dieses Asylrecht eröffnet Menschen die 

Möglichkeit, bei uns Hilfe und Unterstützung zu finden, 

und zwar nach einem sehr weitgehenden Katalog bis hin 

zu der Möglichkeit des subsidiären Schutzes, nämlich der 

Möglichkeit, noch einmal ganz persönliche Argumente 

vorzutragen, die bei einer Abwägung dafür sprechen, bei 

uns zu bleiben. Das gilt für die Menschen, die nach 

unseren gesellschaftlichen Regeln und unseren Gesetzen 

sowie nach den entsprechenden Verpflichtungen in 

internationalen und überstaatlichen Vereinbarungen einen 

Anspruch darauf haben, dass wir ihnen helfen und dass 

Integration gelingt – das ist aber heute nicht Thema dieser 

Diskussion – mit allen Schwierigkeiten und Herausforde-

rungen. 

Aber die Wahrheit ist, dass bei all dem auch Menschen 

übrig bleiben, die keinen Anspruch haben, in unserem 

Land zu bleiben. Für diese gibt es auch ein entsprechen-

des rechtsstaatliches Verfahren bis hin zu einer richterli-

chen Überprüfung, bis hin zu der Möglichkeit auch der 

freiwilligen, geförderten Ausreise. Dann gibt es die 

Ausreiseaufforderung. Erst dann, wenn man dazu nicht 

bereit ist, sich also der Ausreise entzieht und sich im 

Übrigen nach § 95 Asylgesetz auch entsprechend zumin-

dest rechtswidrig in diesem Land aufhält, muss der Staat 

Sanktionierungsmöglichkeiten haben. Das Bundesrecht 
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stellt ganz klar darauf ab, dass dann noch immer geprüft 

werden muss, ob geringere Eingriffsmöglichkeiten ge-

nutzt werden können. Erteilung von Meldeauflagen, 

räumliche Beschränkung des Aufenthalts oder auch die 

Vereinbarung von Sicherheitsleistungen seien hier stich-

punktartig genannt. 

Wenn das alles nicht funktioniert und nicht umsetzbar ist, 

dann bleibt es bei der Ultima Ratio eines Ausreisegewahr-

sams. Ich will das für meine Partei, für meine Fraktion 

auch ganz deutlich sagen. Das ist für uns eine unverrück-

bare Position, das ist elementarer Bestandteil einer Politik 

des Sowohl-als-auch. Wer keinen Anspruch hat, in unse-

rem Land zu verbleiben, der muss letzten Endes rechts-

staatlich und konsequent wieder in die Heimat zurückge-

hen. 

(Beifall bei der CDU – Zuruf des  

Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

– Herr Gebhardt, das alles muss Ihnen nicht gefallen. 

Hören Sie zu! Ich lausche Ihnen dann auch. Sie haben die 

Gelegenheit, den Präsidenten zu fragen, ob Sie Fragen 

stellen dürfen. Aber ich komme ganz gut damit klar und 

kann Ihnen nur entgegnen, dass ich auf Ihre wenig hilfrei-

chen Bemerkungen an dieser Stelle auch verzichten kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, kurzum: Wir 

sprechen heute über die Schaffung der Möglichkeiten 

eines Ausreisegewahrsams im Freistaat Sachsen als 

Ultima Ratio und die Umsetzung des Bundesrechtes, um 

für den Fall, dass alle anderen Maßnahmen nicht greifen, 

die Ausreise zu gewährleisten. Wir haben als Regierungs-

koalition zusätzliche Elemente geschaffen, die eine 

transparentere, eine umfassendere Beteiligung auch der 

Zivilgesellschaft ermöglichen. Wir haben besonders auf 

Familien, auf minderjährige Jugendliche und auch auf die 

Frage der entsprechenden Schutzregelungen für besonders 

schutzbedürftige Personen abgestellt. 

Wir glauben, dass wir in diesem Zusammenhang alles 

das, was menschenrechtlich geboten ist, getan haben, um 

genau in diesem Bereich mit einer Regelung von Ultima 

Ratio verfahren zu können. Der Staat muss letzten Endes 

wehrfähig und handlungsfähig sein. Es ist eine Verpflich-

tung gegenüber unserer Gesellschaft und gegenüber den 

Bürgern in unserem Land, dass wir dies hier konsequent 

umsetzen. Ich bitte Sie insoweit um Zustimmung zu 

diesem Gesetzentwurf. Sollten wir dies in der ersten 

Runde noch nicht erreichen, freue ich mich auch über eine 

Fortsetzung der Debatte in einer zweiten Runde. 

Danke. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die Fraktion 

DIE LINKE bitte Frau Abg. Nagel. 

Juliane Nagel, DIE LINKE: Sehr geehrte Frau Präsiden-

tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen heute 

über das Sächsische Ausreisegewahrsamsvollzugsgesetz. 

Allein der Titel ist verharmlosend. Wir können, ja wir 

müssen es benennen: Wir reden über Freiheitsentzug für 

geflüchtete Personen, für Schutz suchende Menschen, 

(Beifall bei den LINKEN) 

und dies – ich werde es noch ausführen – auf einer aus 

unserer Sicht rechtlich fragilen Basis. 

Sachsen ist nach Hamburg erst das zweite Bundesland, 

das von der Möglichkeit der Errichtung eines Ausreise-

gewahrsams Gebrauch machen will. Dies ermöglicht das 

2015 in Kraft getretene Bundesgesetz zur Neubestim-

mung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung. 

Dies markiert bereits das erste Argument gegen dieses 

Vorhaben. Wir müssen den § 62b Aufenthaltsgesetz als 

Land nicht anwenden. 

Im rot-grün regierten Hamburg war die dortige Errichtung 

des Ausreisegewahrsams hoch umstritten. Auch wenn 

man unpolitisch auf die Szenerie in dem Nordland schaut, 

erweist sich der dortige praktische Abschiebeknast als 

wenig nützlich, als wenig für den Zweck geeignet, für den 

er errichtet wurde. 

Schauen wir uns nun die hiesigen Zahlen an, also sprin-

gen wir wieder nach Sachsen, so können wir sehr deutlich 

sehen, dass die Abschiebungszahlen auch ohne Inhaftie-

rung massiv gestiegen sind. Im letzten Jahr haben wir im 

Vergleich zum Vorjahr 2015 fast eine Verdoppelung auf 

3 377 Menschen beobachten können, und wir beobachten 

bei den Abschiebungen immer rigidere Mittel. Zwanzig-

mal wurden im vergangenen Jahr Familien getrennt. 

Immer wieder werden sogenannte gut integrierte Men-

schen, also Menschen, die in die Schule gehen, die eine 

Ausbildung, eine Arbeit haben, die sich sozusagen neu in 

ihrem Leben eingerichtet haben, aus diesem herausgeris-

sen. Dank der Recherchen des Sächsischen Flüchtlingsra-

tes wissen wir auch, dass es immer wieder zu Abschie-

bungen kranker Menschen kommt, die in ihren Herkunfts-

ländern keine adäquate medizinische Versorgung vorfin-

den. 

Zur sowieso harten Hand bei der Abschiebung von 

Menschen ins Ungewisse, in Not, in Ausgrenzung und 

auch in Verfolgung soll nun auch ein Abschiebegefängnis 

light hinzukommen. Daraus kann nur geschlussfolgert 

werden, dass die Koalition beweisen will, dass Sachsen 

vor nichts zurückschrecken will, nicht vor der Inhaftie-

rung von Menschen, ganz besonders auch nicht von 

Familien, von Kindern und schutzbedürftigen Menschen. 

Wir haben es bereits in der letzten Plenardebatte dargelegt 

und ich wiederhole es hier gerne: Wir als LINKE lehnen 

die Inhaftierung von Geflüchteten, wir lehnen Abschie-

bungshaft grundsätzlich ab, denn Flucht ist kein Verbre-

chen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Freiheitsentziehung – das möchte ich hier noch einmal 

betonen, denn wir reden nicht über irgendein Mittel – ist 

einer der schwersten Grundrechtseingriffe und wird hier 

über Menschen verhängt, die eben formal gar keine 

Straftäter oder Straftäterinnen sind. 
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(Zuruf von der SPD: Es ist keine Strafhaft!) 

Es geht um eine reine Erleichterung von hoheitlichem 

Verwaltungshandeln: Um Verwaltungsakte durchzuzie-

hen, werden Menschen inhaftiert. Diesen relevanten 

Unterschied – das ist zu betonen, man muss auch vom 

Menschen aus argumentieren – spüren die Menschen, die 

inhaftiert werden, nicht. Abschiebehaft macht krank, das 

ist nachgewiesen. Dazu könnte ich jetzt Zahlen herunter-

beten, aber das mache ich nicht. Es ist egal, ob Gewahr-

sam oder Haft, es ist eine Inhaftierung. 

Wir wissen auch, dass in der Vergangenheit bis zu 80 % 

der Haftanordnungen für Abschiebungshaft rechtsfehler-

haft waren, weil sie rechtsstaatliche Garantien der Be-

troffenen verletzen. Aber Sie, liebe CDU- und SPD-

Kolleginnen und -Kollegen, reden doch so gern über den 

Rechtsstaat. Dazu komme ich später noch einmal. 

Wenn wir von der grundsätzlichen Ebene, über die sich 

jetzt schon aufgeregt wurde, auf die faktisch juristische 

Ebene wechseln, hoffe ich, dass es ein bisschen ruhiger 

zugeht. 

Wenn wir uns das Konstrukt Ausreisegewahrsam an-

schauen, können wir nur zu einer ablehnenden Haltung 

kommen. Ich will das auch begründen. 

Mit dem neu geschaffenen § 62 b Aufenthaltsgesetz 

wurde die Möglichkeit eröffnet, Menschen ohne spezielle 

Haftgründe die Freiheit zu entziehen. Für die bereits 

bekannte Abschiebehaft, die im § 62 Aufenthaltsgesetz – 

nicht Asylgesetz übrigens, Kollege Hartmann – normiert 

ist, sind die Gründe ausdekliniert, ganz konkret im § 2 

Abs. 14 Aufenthaltsgesetz für den Tatbestand der Flucht-

gefahr. Obwohl der Ausreisegewahrsam ebenfalls bei 

Fluchtgefahr zum Zuge kommen soll, umgeht der ent-

sprechende § 62 b diese gesetzlichen Normen, die wir bei 

der Abschiebungshaft vorfinden. Es werden noch win-

delweichere Voraussetzungen für die Inhaftierung ge-

schaffen als die, die bereits existieren und auch hinläng-

lich von Juristen kritisiert werden. Ich kann einmal 

zitieren: „Bereits wenn die Ausreisefrist abgelaufen ist 

oder der oder die Geflüchtete ein Verhalten zeigen wird, 

das erwarten lässt, dass er oder sie die Ausreise vereiteln 

oder erschweren wird …“. Das steht in dem Gesetz, und 

das öffnet Willkür Tür und Tor. 

(Geert Mackenroth, CDU:  

Aber das ist ebenfalls ein Haftgrund!) 

Hier wird die Normierung willkürlicher Verdachtsmo-

mente, wie sie bereits existiert bei der ordentlichen 

Abschiebehaft – ich unterstreiche das noch einmal –, im 

Falle einer unterstellten Fluchtgefahr auf die Spitze 

getrieben. Das alles zulasten – das möchte ich auch noch 

einmal unterstreichen – des § 2 Abs. 2 Grundgesetz. Wir 

reden hier über das Grundrecht auf die Unverletzlichkeit 

der Freiheit der Person. 

Der Ausreisegewahrsam widerspricht in seiner bundesge-

setzlichen Grundlage – um das zu resümieren – aus 

unserer Sicht europarechtlichen Vorgaben und führt zu 

Grundrechtseingriffen. 

Auch die milderen Mittel, die per Gesetz alternativ zur 

Inhaftierung zum Zuge kommen sollen, sind unserer 

Meinung nach in Sachsen nicht ausgeschöpft. Wir haben 

das in der letzten Plenardebatte hinlänglich diskutiert. Um 

es noch einmal zu wiederholen: Wir beziehen uns mit 

dem Verweis auf die alternativen Mittel eben nicht nur auf 

ordnungspolitische Maßnahmen wie Meldeauflagen oder 

Kautionszahlungen, sondern auf solche, die der Jesuiten-

flüchtlingsdienst in seinem umfänglichen Gutachten zum 

Thema dargelegt hat, zum Beispiel eine engmaschige 

Fallbetreuung im Asylverfahren durch qualifizierte 

Beratungsstellen, vollumfängliche Informationen über 

den Fortgang und rechtliche Unterstützung im Asylver-

fahren sowie soziale Betreuung. 

Der Gedanke dahinter ist, dass Menschen, die Vertrauen 

zum Asylverfahren schöpfen und dabei begleitet werden, 

Entscheidungen besser akzeptieren können und sich 

diesen vielleicht nicht entziehen wollen. 

Schauen wir uns den Gesetzentwurf konkret an, so stoßen 

wir an vielen Stellen auf Probleme und Leerstellen, die 

auch der Änderungsantrag nicht aufheben kann. Wie auch 

in der Anhörung im Innenausschuss ausführlich von zwei 

Sachverständigen kritisiert, führt der im Gesetzentwurf 

vorgenommene Generalverweis auf das Strafvollzugsge-

setz – wohlgemerkt des Bundes und nicht des Freistaates 

Sachsen – zu Problemen und verwischt die von der EU-

Rückführungsrichtlinie vorgegebene und vom Europäi-

schen Gerichtshof bekräftigte notwendige wesentliche 

Unterscheidung zwischen der Haft zum Zwecke der 

Abschiebung und der Strafhaft. Diese Vorgabe ist zwin-

gend und hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass in 

Sachsen das Ende der Praxis, Ausreisepflichtige in norma-

len Justizvollzugsanstalten zu inhaftieren, vollzogen 

wurde. Nun machen wir rein nominell in diesem Bereich 

eine Rolle rückwärts. 

Auch im Detail führt die Übernahme der Regelungen des 

Strafvollzugsgesetzes zu Problemen und unlogischen 

Schlussfolgerungen. Was ist mit den Besuchszeiten? 

Müssen die Inhaftierten Haftkleidung tragen? Werden 

Post und Telekommunikation überwacht oder können sie 

sogar Hafturlaub nehmen? Wir haben im Innenausschuss 

darauf hingewiesen. Wir denken, dass Sie, liebe Koaliti-

on, hier in ihrem Sinne hätten nachbessern müssen. Das 

ist aber ausgeblieben. 

Obwohl Sie mit Ihrem Änderungsantrag, zu dem ich jetzt 

kommen will, richtige Punkte aufnehmen wie die Klar-

stellung der dienstrechtlichen Stellung der Vollzugsbeam-

ten und die Harmonisierung des Umgangs mit Familien, 

Kindern und Schutzbedürftigen mit den EU-Vorgaben – 

da es diese sowieso gibt, ist es gar nichts Besonderes, was 

Sie da aufgeschrieben haben, sondern müsste eigentlich 

selbstverständlich sein –, lassen Sie an zentralen Punkten 

Dinge offen. Wie steht es um die soziale Betreuung? Wie 

steht es um die psychosoziale Begleitung, um die psycho-

therapeutische Behandlung, um Zugänge für Beratungs-
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stellen, für Rechtsanwälte, für Freunde, Seelsorger? Wie 

wird das Kindeswohl garantiert, wenn Kinder inhaftiert 

werden? Vor allem: Wie wird das verfassungsrechtlich 

garantierte Gebot effektiven Rechtsschutzes für die 

Inhaftierten durchgesetzt? 

(Auf der Zuschauertribüne filmt  

jemand mit einem Handy.) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Könnten Sie bitte 

einen Moment warten. – Ich würde den Herrn da oben 

bitten, das Telefon einzustecken und keine Bilder zu 

machen. Sie haben sich schon Zugang zum Plenarsaal 

verschafft. 

Entschuldigung, Frau Nagel. Bitte. 

Juliane Nagel, DIE LINKE: Ich war stehen geblieben 

beim verfassungsrechtlichen Gebot effektiven Rechts-

schutzes für die Inhaftierten. 

In diesem Zusammenhang sei eingefügt, dass bisher das 

Gesetz sagt, dass der Ausreisegewahrsam maximal vier 

Tage verhängt werden kann. Bundesinnenminister de 

Maizière plant derzeit eine Verlängerung auf zehn Tage. 

Da kann man schon sehen, was das Papier wert ist, auf 

dem Gesetze vor allem im Asylbereich gedruckt sind. 

Der Punkt ist aber der: Ob vier oder zehn Tage, in dieser 

äußerst kurzen Frist muss gewährleistet werden, dass die 

Betroffenen rechtlich gegen die Haftanordnung vorgehen 

können. Ich habe schon darauf verwiesen, dass in der 

vergangenen Zeit – das zeigen Studien, das zeigen die 

Aussagen von Experten, die sich damit beschäftigt haben 

– ein großer Teil der Haftanordnungen rechtswidrig war 

oder den rechtlichen Grundlagen widersprach. 

Wir wissen auch, dass der Ausreisegewahrsam nur ein 

Interim ist. Der Freistaat plant mittelfristig eine echte 

Abschiebehafteinrichtung, in der der Ausreisegewahrsam 

vollzogen werden soll. Schaut man sich die recht geringen 

Zahlen von Abschiebehäftlingen in den letzten drei Jahren 

an – es sind etwa ein Dutzend, vor 2013 waren es noch 

über 200 –, ist es sicher nicht weit hergeholt zu unterstel-

len, dass die Zahl der Inhaftierungen von Geflüchteten 

gesteigert werden soll. Hier kommt ein wichtiges Argu-

ment: Wenn Ausländerbehörden die Möglichkeit haben, 

den Ausreisegewahrsam oder die Abschiebehafteinrich-

tung zu nutzen, dann werden sie aus unserer Sicht viel 

schneller darauf zurückgreifen und viel schneller andere 

Möglichkeiten außer Acht lassen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD! Sie 

werden noch einen Redebeitrag halten. Aber ich befürch-

te, dass Sie diesem Gesetz die Zustimmung geben. Ich 

würde gern noch einmal an Sie appellieren: Ihre Zustim-

mung zum Gesetz würden wir außerordentlich bedauern. 

Vor wenigen Jahren waren es SPD-regierte oder -mit-

regierte Bundesländer wie Rheinland-Pfalz, Schleswig-

Holstein, Niedersachsen und Baden-Württemberg, die die 

Abschiebehaft ganz abschaffen und Initiativen an den 

Bund starten wollten, auf dieses Instrument zu verzichten. 

(Beifall der Abg. Petra Zais, GRÜNE) 

Ich hatte in der letzten Plenarsitzung schon gesagt, dass 

die EU-Normen uns nicht verpflichten, dieses Instrument 

zu nutzen. Die Rückführungsrichtlinie normiert nur, wann 

und wie wir das machen müssen. 

Schlussendlich hat die SPD mit dem Gesetz, das den 

Ausreisegewahrsam geschaffen hat, und womöglich heute 

in dieser Plenarsitzung mitgeholfen, Inhaftierungen mit 

noch geringeren Hürden vorzunehmen. Das ist schon 

enttäuschend. 

Besinnen zumindest Sie sich auf ein zentrales Element der 

Innenausschussreise in der letzten Woche. Migration und 

Flucht nicht als Problem und Migranten und Flüchtlinge 

nicht als Belastung zu sehen, sondern menschenrechtliche 

Aspekte in den Vordergrund zu stellen, das ist die Philo-

sophie des Bürgermeisters von Palermo, Leoluca Orlando, 

den wir kennengelernt haben. In der von ihm publizierten 

Charta von Palermo, die er der Delegation des Landtags 

eindrücklich vorgestellt hat, heißt es – Zitat –: „Es ist 

notwendig, den Ansatz zu ändern in dem Sinn, dass das 

Problem Migration dem Recht auf Freizügigkeit Platz 

macht. Kein Mensch hat den Ort, an dem er geboren wird, 

ausgesucht oder sucht diesen aus; jeder Mensch hat den 

Anspruch darauf, den Ort, an dem er leben, besser leben 

und nicht sterben möchte, frei zu wählen.“ Das Aufent-

haltsrecht – so Orlando ganz persönlich zu der Delegation 

von sächsischen Landtagsabgeordneten – sei moderne 

Sklaverei. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Wenn wir uns nur ein Fünkchen dieser doch radikal 

anderen Sichtweise des Bürgermeisters von Palermo zu 

Herzen nehmen, kann das nur heißen, dass das Begehr zur 

Errichtung eines Abschiebeknastes mit dem euphemisti-

schen Namen Ausreisegewahrsam heute zurückzuweisen 

ist. 

Ich betone und wiederhole es gern: Wir lehnen diesen 

Gesetzentwurf ab! 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN und  

vereinzelt bei den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die SPD-

Fraktion Herr Abg. Pallas, bitte. 

Albrecht Pallas, SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Meine Damen und Herren Abgeordneten! Wir behandeln 

heute in zweiter Lesung den Gesetzentwurf zum Ausrei-

segewahrsamsvollzugsgesetz. 

Die Themen Flucht und Asyl, aber eben auch Abschie-

bung ausreisepflichtiger Menschen beschäftigen uns hier 

im Landtag immer wieder. In den letzten beiden Plenar-

runden gab es jeweils Anträge dazu. Es wird immer 

wieder deutlich, dass es kein leichtes Thema ist, was 

sowohl auf einer sachlichen oder juristischen als auch auf 
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einer moralischen und emotionalen Ebene abläuft. Diese 

Ebenen kommen einfach nicht zusammen. 

So wird es auch heute laufen; das ist der Charakter dieser 

Debatte. Ich denke, dass wir uns trotz aller Emotionen, 

die ich teile und nachvollziehen kann, bemühen sollten, 

sachlich zu bleiben. 

Wir haben uns sehr intensiv mit dem Gesetzentwurf und 

auch der Kritik daran auseinandergesetzt. Die Kritik 

richtetete sich einerseits nicht nur generell gegen Ab-

schiebungen und gegen Gewahrsam als solchen, sondern 

andererseits auch gegen die konkrete Ausgestaltung des 

Ausreisegewahrsams. Das wurde auch in der Anhörung 

am 25. November 2016 deutlich. Wir nehmen diese 

Bedenken sehr ernst. Das wird auch daran deutlich, dass 

wir erst heute, ein halbes Jahr nach dieser Anhörung, über 

den modifizierten Gesetzentwurf im Plenum beraten. 

Ich persönlich verstehe, dass viele Menschen Abschie-

bungen ablehnen. Das gilt umso mehr für einen Ausreise-

gewahrsam, auch wenn er nur in absoluten Ausnahmefäl-

len zur Anwendung kommen dürfte. 

Tatsächlich gab es einige Probleme in dem Gesetzent-

wurf, die wir in die Gespräche mit dem Koalitionspartner 

einbezogen haben, und ich möchte kurz auf die einzelnen 

Punkte eingehen. 

Frau Nagel hat es erwähnt: Es wird sehr intensiv mit der 

Verweisungstechnik in dem Gesetzentwurf gearbeitet. Das 

wurde von den Sachverständigen ebenfalls kritisiert. Es 

ist zwar formaljuristisch nicht falsch, es so zu tun, aber 

deshalb ist es problematisch für Anwender und auch 

Adressaten des Gesetzes, also für die potenziellen Men-

schen, die in der Einrichtung arbeiten, aber auch für 

diejenigen, die in Gewahrsam genommen werden könn-

ten. 

Der zweite wichtige Punkt war die Klarstellung, dass es 

sich um das letzte Mittel, die Ultima Ratio, handelt. Ich 

erinnere an die Debatte zum GRÜNEN-Antrag in der 

letzten Plenarsitzung, in der wir das hinreichend diskutiert 

haben. Ich will nur feststellen, dass im § 62 b des Aufent-

haltsgesetzes ganz klar geregelt ist, dass der Ausreisege-

wahrsam das letzte Mittel sein muss. Das kommt durch 

die Verweisung in dem Gesetzentwurf nicht deutlich 

heraus, aber es ist enthalten. 

Außerdem gibt es leider nur rudimentäre Regelungen 

hinsichtlich der Ausgestaltung und Durchführung der 

Gewahrsamsmaßnahmen. Bis auf Zuständigkeiten und 

Regelungen zur Unterbringung von Frauen und Männern 

sind im Entwurf selbst keine hinreichend konkreten 

Regelungen enthalten. Es fehlten auch völlig Aussagen zu 

besonders schutzbedürftigen Personen. Das war für uns 

besonders problematisch. 

Auch deshalb haben wir uns noch damit beschäftigt, 

welches Personal in der Einrichtung arbeiten soll. Einer-

seits ging es uns darum, sicherzustellen, dass neben 

Verwaltungsangestellten auch soziale Dienstleister in der 

Einrichtung arbeiten sollen und auch eine äußere Bewa-

chung stattfinden wird. Die zentrale Frage war aber: Was 

sind es für Menschen bzw. welches Personal wird die 

Sicherungsaufgaben im Inneren durchführen? Aus dem 

Gesetzentwurf war nicht ersichtlich, welche Qualifikatio-

nen diese Personen haben müssen oder ob es sich um 

Beamte handeln muss, weil die Bediensteten in einem 

äußerst grundrechtssensiblen Bereich agieren müssen. 

Mit der Regelung im Gesetzentwurf wäre es schlimmsten-

falls sogar möglich gewesen, dass Mitarbeiter von Privat-

unternehmen als Beliehene diese Aufgaben wahrnehmen. 

Das war und ist für uns als SPD nicht akzeptabel. Deswe-

gen haben wir uns um die entsprechende Klarstellung im 

Gesetz bemüht. Sichernde Aufgaben in einer Gewahr-

samseinrichtung sind hoheitliche Aufgaben, und diese 

müssen von Staatsbediensteten wahrgenommen werden. 

Allerdings handelt sich bei dem vorliegenden Gesetz um 

eine Interimslösung – Frau Nagel hatte es bereits eben-

falls erwähnt. 

Damit komme ich zur Lösung der Probleme, die wir als 

SPD mit unserem Koalitionspartner im Gesetzentwurf 

gesehen haben. 

Eine Frage ist, warum wir überhaupt ein Übergangsgesetz 

brauchen und nicht gleich in aller Ruhe ein vollständiges 

und richtiges Gesetz machen. Wir haben uns überzeugen 

lassen, dass – wenn man diese Einrichtung überhaupt 

vorbereiten und bauen will – eine gesetzliche Grundlage 

notwendig ist, damit Personalplanung, Baumaßnahmen 

und die dazu notwendigen Ausschreibungen begonnen 

werden können. 

Deshalb war es das Ziel meiner Fraktion, dass wir dieses 

vorläufige Gesetz möglichst schnell durch ein umfassen-

des und klar verständliches Folgegesetz ersetzen, welches 

ohne derart umfassende Verweisungen auskommt. Wie 

wir gehört haben, ist dieses Gesetz bereits innerhalb der 

Staatsregierung in Arbeit und wird uns sicher noch im 

Laufe dieses Jahres hier im Parlament ereilen. 

Um das zu dokumentieren, wollen wir den Gesetzentwurf 

definitiv befristen. Das findet sich in dem Änderungsan-

trag und in der Beschlussempfehlung des Innenausschus-

ses wieder. 

Trotz des Interimscharakters wollten wir bereits jetzt 

einige Änderungen oder Klarstellungen vornehmen, um 

auf die wichtigsten Kritikpunkte einzugehen. 

(Außerhalb des Gebäudes wird ein Plakat  

vor die Glasfront des Plenarsaals gehalten. – 

Unruhe – Zurufe) 

Frau Präsidentin – – 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Ich sehe das und 

hoffe, dass unsere Sicherheitskräfte darauf reagieren. 

Albrecht Pallas, SPD: Das Versammlungsrecht gilt ja 

außerhalb des Sächsischen Landtags. Vielleicht lassen wir 

uns davon nicht stören und führen die Debatte weiter, 

oder? 

(Unruhe) 
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– Wenn wieder Ruhe einziehen könnte, auch in den 

Reihen des Koalitionspartners, wäre ich sehr zufrieden. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Wir kümmern uns 

darum. Bitte, führen Sie Ihre Rede weiter. 

Albrecht Pallas, SPD: Ich möchte kurz auf die Änderun-

gen eingehen, die wir in dem Änderungsantrag einge-

bracht haben. Vielleicht als Wichtigstes schaffen wir – 

erstens – die Grundlage zur Einrichtung eines Beirates. 

Das ist deshalb wichtig, weil es eine probate Möglichkeit 

ist, Organisationen, Institutionen, die sehr kritisch sind, 

einzubinden in die Frage: Wie wird der Ausreisegewahr-

sam durchgeführt? Es sollen nicht nur Abgeordnete und 

der Sächsische Ausländerbeauftragte, sondern auch 

Vertreter der Zivilgesellschaft beteiligt sein. Das ist 

wichtig, um Transparenz herzustellen. Es ist aber auch 

wichtig, um ganz konkrete Probleme bei der Durchfüh-

rung dieses Gewahrsams anzugehen und zu bereinigen. 

Zweiter wichtiger Punkt ist die Klarstellung, dass derarti-

ge Aufgaben vorrangig durch Beamte, in jedem Fall aber 

durch Bedienstete des Freistaats Sachsen wahrgenommen 

werden. Es kommen keine privaten Sicherheitsleute zum 

Einsatz. Wichtig ist auch die dienstrechtliche Gleichstel-

lung mit Justizvollzugsbeamten, da es vorgesehen ist, 

vornehmlich Justizvollzugsbeamte in dieser Ausreisege-

wahrsamseinrichtung einzusetzen. 

Die weiteren Punkte sind ebenfalls bereits angesprochen 

worden. Es geht um die Klarstellung, dass wir neben der 

Trennung von Männern und Frauen bei Alleinreisenden 

einen besonderen Blick auf Familien, unbegleitete Min-

derjährige und auch auf den Personenkreis besonders 

Schutzwürdiger haben müssen. Konkret geht es um die 

Trennung dieser Gruppen von allein untergebrachten 

Personen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte vielleicht eines 

klarstellen: Ich bin davon überzeugt, dass die Ausreise-

gewahrsamseinrichtung nur in Ausnahmefällen zur 

Anwendung kommen wird. Ich bin auch davon überzeugt, 

dass die Ingewahrsamnahme von Familien oder gar von 

Minderjährigen nur absolute Einzelfälle sein werden, 

wenn es überhaupt dazu kommt. 

Schließlich sind Eigenschaften und Lebensumstände einer 

Person bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung und Abwä-

gung solcher Maßnahmen immer mit zu betrachten. Das 

gilt umso mehr, als dass bei freiheitsentziehenden Maß-

nahmen noch viel sorgfältiger geprüft werden muss als 

bei anderen Maßnahmen. 

Meine Damen und Herren! Ich denke, diese von mir 

skizzierten Änderungen beschreiben einen gangbaren 

Weg zur Umsetzung eines Ausreisegewahrsams im 

Freistaat Sachsen. Mit der grundsätzlichen Schaffung der 

Rechtsgrundlage bewegen wir uns auf dem Stand des 

Aufenthaltsrechts, welches vom Deutschen Bundestag 

geschaffen wurde und von den Bundesländern in Landes-

recht umgesetzt wird. 

(Juliane Nagel, DIE LINKE: Kann!) 

Natürlich wird dieses Ergebnis nicht diejenigen zufrie-

denstellen, Frau Nagel, die Abschiebemaßnahmen prinzi-

piell grundsätzlich ablehnen und die Grenzen völlig 

öffnen wollen. Aber an dieser Stelle hat sich auch die 

Position der SPD-Fraktion nicht geändert, wie ich es auch 

in den letzten Plenarwochen immer wieder geäußert habe. 

Ich halte es immer noch für wünschenswert, dass wir 

ohne Abschiebungen auskommen. Das Asylrecht beinhal-

tet die Gewährung ebenso wie die Ablehnung politischen 

Asyls. Letzteres geht eben mit einer freiwilligen Ausreise 

oder eben einer Durchsetzung durch Abschiebung als 

allerletztes Mittel einher. Andernfalls – das wissen Sie – 

geraten wir schnell in eine Schieflage, und unsere Integra-

tionsbemühungen würden deutlich bei denjenigen mit 

Bleiberecht erschwert. Gegenwärtig kommen wir also 

leider nicht ohne das Instrument der Abschiebung aus. 

Die Zahl der Abschiebungen, das wurde erwähnt, ist in 

Deutschland und in Sachsen in letzter Zeit gestiegen. Sie 

wird auch erst zurückgehen können, wenn wir moderne 

und klare Regeln für Zuwanderung haben, wonach sich 

mehr Menschen für Einwanderung und gegen einen 

Asylantrag entscheiden. Auch wenn wir uns der Tragik 

eines jedes Falls bewusst sind, insbesondere dann, wenn 

es sich um eigentlich schon gut integrierte Personen 

handelt, muss meine Fraktion akzeptieren, dass es gegen-

wärtig nicht ohne Abschiebungen geht. 

Deshalb stimmen wir diesem Gesetzentwurf in der geän-

derten Fassung zu, und ich bitte auch Sie um Zustim-

mung. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD, der CDU  

und der Staatsregierung) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die AfD-

Fraktion Herr Abg. Wippel, bitte. 

Sebastian Wippel, AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir reden über 

das Ausreisegewahrsamsvollzugsgesetz und als AfD-

Fraktion – ich mache es „unspannend“ – werden wir uns 

bei diesem enthalten. 

Wenn im jetzigen Tempo weiter abgeschoben wird, dann 

dauert die Abschiebung all derer, die heute in Sachsen 

bereits ausreisepflichtig sind, circa drei Jahre. Durch das 

Anwachsen der Ablehnungen in der nächsten Zeit müssen 

wir aber mindestens mit einer Verdopplung rechnen, und 

das heißt, wir wären schon im Jahr 2023, bis alle das 

Land verlassen haben – vorausgesetzt, es kommt kein 

neuer Asylbewerber dazu. 

Nun reden wir über das Gesetz. Auf der einen Seite 

brauchen wir dieses Gesetz. Ich habe es soeben darge-

stellt. Es lohnt sich, einen Blick auf die Zahlen zu werfen. 

Wir waren – Frau Nagel hat es schon angesprochen – 

letzte Woche auf Ausschussreise in Italien, und wir haben 

nicht nur den liebenswerten Bürgermeister von Palermo 

kennengelernt, der in der Frage leider etwas unrealistisch 

ist, sondern wir haben natürlich auch mit anderen offiziel-
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len Vertretern gesprochen. Dabei haben wir festgestellt, 

dass sich schon 200 000 Menschen in Italien illegal 

aufhalten, und sie sind im Zweifel schon vor unserer Tür. 

Auch wenn wir in Deutschland jetzt meinen, dass die 

Asylbewerberzahlen sinken, können wir davon ausgehen, 

dass die Zahlen in Zukunft steigen werden, und das 

spätestens nach der Bundestagswahl. Auch das haben wir 

in Italien lernen dürfen. Bis jetzt nimmt man noch Rück-

sicht, aber diese wird uns nicht ewig zuteil werden. 

(Juliane Nagel, DIE LINKE: Weil es  

kein europäisches Verteilverfahren gibt!) 

Schon jetzt sind 50 % der Personen nicht mit einem 

Aufenthaltsgrund, mit einem wirklich legitimierten 

Schutzgrund versehen, sondern sie sind illegale Einwan-

derer. 99 % der Personen haben keinen Pass. 

Auf der anderen Seite ist dieses Gesetz – obwohl wir es 

brauchen – teilweise schlecht erdacht und teilweise 

schlecht gemacht. Allein mit dem § 62 a und b des Auf-

enthaltgesetzes sind schon viele Dinge geregelt, die wir 

jetzt auf die Landesebene herunterbrechen, um das Gesetz 

anwenden zu können. Sie wollen in Sachsen als Regie-

rung und Koalition für Klarheit sorgen und regeln alles 

Mögliche. Sie regeln in dem Gesetz zum Beispiel die 

Einbindung der Asyl- und Migrationslobby in die An-

staltsbeiräte. Hinzu kommt Folgendes: Ihr Gesetz wird 

durch die Pauschalverweisung zum totalen Flickwerk. 

Ich darf Ihnen einmal die vier größten Unsinnigkeiten 

vorstellen, auf die Sie mit diesem Gesetzentwurf verwei-

sen: Wir haben hier 21 Tage Hafturlaub, auf die verwiesen 

wird. 

(Zuruf des Abg. Klaus Bartl, DIE LINKE) 

Es wird auf den dreimal jährlich angemessenen Paket-

empfang verwiesen. Wir haben den Verweis auf die 

Krankenbehandlung während des Hafturlaubs, 

(Interne Gespräche zwischen den Abg. Klaus 

Bartl, DIE LINKE, und Albrecht Pallas, SPD) 

und wir haben den Verweis auf die Erstellung eines 

Vollzugsplans, den wir üblicherweise nur bei Strafgefan-

genen brauchen. 

Meine Damen und Herren, das klingt vielleicht auf den 

ersten Blick sehr sinnvoll, aber doch nicht, wenn wir über 

vier Tage Ausreisegewahrsam sprechen. Entschuldigung! 

Das kann jeder Azubi besser, und insofern ist es traurig, 

dass wir heute im Parlament darüber in ungeänderter 

Form reden müssen. 

Werfen wir als Nächstes noch einen Blick auf die Bun-

desebene, denn von dort haben wir das Gesetz für Sach-

sen ja im Grunde heruntergebrochen. Die Abschiebehaft 

und der Ausreisegewahrsam sind insgesamt sehr unüber-

sichtlich geregelt. In den §§ 62 a und 62 b des Aufent-

haltsgesetzes haben wir die Möglichkeit von vier Tagen 

Ausreisegewahrsam oder sechs Wochen Sicherungshaft 

oder bis zu 18 Monaten Vorbereitungshaft. Das ist insge-

samt unpraktisch. Es kann schlecht angewendet werden 

und muss zwingend vereinfacht werden. 

(Interne Gespräche zwischen Klaus Bartl,  

DIE LINKE, und Albrecht Pallas, SPD) 

Im Grunde steht die Forderung, wer seiner Ausreisepflicht 

in Deutschland nicht nachkommt, muss inhaftiert werden. 

Das wäre einfach und damit kann man arbeiten. 

Vier Tage Ausreisegewahrsam reichen im Übrigen auch 

nicht aus. Lassen Sie mal etwas dazwischenkommen – 

auch das haben wir in der Anhörung gehört –: Ein Flug 

fällt aus, es wird jemand krank oder irgendwelche Papiere 

treffen nicht rechtzeitig ein. Es ist dann unmöglich, 

binnen vier Tagen diese Dinge nachzuholen. Das heißt, 

wir bräuchten einen Ausreisegewahrsam, der zehn Tage, 

14 Tage oder – wie in Italien – bis zu 30 Tage dauert. 

Dann haben wir alle Eventualitäten abgedeckt. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt Pro und 

Kontra, was dieses Gesetz angeht, und wir werden uns, 

wie gesagt, enthalten. Die schlechte handwerkliche 

Qualität macht es uns leider unmöglich, diesem Gesetz-

entwurf zuzustimmen. 

Lassen Sie mich abschließend noch zwei Dinge sagen: 

Wenn, wie es in den Medien von einem Sprecher des 

Innenministeriums kolportiert worden ist, ernsthaft 

überlegt wird, die Wachpolizei im Ausreisegewahrsam 

einzusetzen, dann können Sie davon ausgehen, dass wir 

uns das nicht gefallen lassen. Wir werden bei einem so 

rechtswidrigen Einsatz Widerstand leisten; das gibt das 

Gesetz nicht her. 

Zum Zweiten verstehe ich nicht: Wenn es Ihnen so wich-

tig ist, Gesetze und die Ausreisepflicht durchzusetzen, 

warum hatten wir im Jahr 2016 keinen einzigen Nafri in 

der Abschiebehaftanstalt Eisenhüttenstadt, wo wir auch 

Plätze haben, und warum haben Sie nicht versucht, die 

Verträge mit Brandenburg so zu ändern, dass wir sie als 

Ausreisegewahrsamseinrichtung schon jetzt nutzen 

können? Es ist ganz einfach – die Begründung liegt auf 

der Hand: Recht und innere Sicherheit liegen ihnen nicht 

wirklich am Herzen, sondern es sind einfach nur hohle 

Phrasen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD –  

Zuruf des Abg. Albrecht Pallas, SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die Fraktion 

GRÜNE Frau Abg. Zais, bitte. 

Petra Zais, GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst sei mir ein 

Wort zur Rede des Kollegen Pallas gestattet, der am 

Anfang seiner Ausführungen darauf verwiesen hat, dass 

bei diesem Gesetzentwurf der Staatsregierung Recht und 

Moral wohl am Ende nicht zusammenfinden werden. Wir 

als GRÜNE sind der Auffassung, dass es schon gut wäre, 

wenn das Recht auch eine moralische Grundlage hätte. 
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(Vereinzelt Beifall bei den LINKEN –  

Zuruf des Abg. Albrecht Pallas, SPD) 

Dass wir als GRÜNE den Gesetzentwurf zum Ausreise-

gewahrsamsvollzug ablehnen, haben wir mit unserem 

Antrag beim letzten Plenum deutlich gemacht. Abschie-

behaft und Ausreisegewahrsam machen krank. Sie sind 

rechtlich und moralisch – das ist meine tiefste Überzeu-

gung – fraglich. Deshalb stehen wir dafür, dass statt 

Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft Alternativen zur 

Inhaftnahme gestärkt werden. 

Herr Hartmann hat in seiner Rede darauf hingewiesen, 

davon auszugehen, dass in Sachsen diese milderen Mittel 

immer geprüft werden. In der Stellungnahme der Staats-

regierung zu unserem Antrag vom letzten Plenum hat 

allerdings der Minister darauf verwiesen: Es sei nicht 

möglich, ohne dass die Arbeit der Staatsregierung eminent 

gefährdet wird, für die zwölf Fälle von Abschiebehaft und 

Ausreisegewahrsam in den Jahren 2015 und 2016 nach-

zuweisen, welche milderen Mittel angewandt wurden. Es 

ist schon erstaunlich, dass das nicht einmal für die zwölf 

Fälle hätte möglich sein können. 

Unsere Ablehnung aus tiefster Überzeugung beruht im 

Grunde auf zwei Argumentationslinien, die teilweise 

schon genannt worden sind. Ich möchte sie noch einmal 

darlegen: Zunächst bezieht sich unsere Ablehnung natür-

lich auf die bundesrechtliche Grundlage in Form des 

§ 62 b Aufenthaltsgesetz. Hier teilen wir – das haben wir 

mehrmals deutlich gesagt – die Auffassung des Jesuiten- 

Flüchtlingsdienstes, dass dieser Paragraf gegen Europa- 

und Bundesrecht verstößt. Alle bisher vorgebrachten 

Argumente für das Gesetz – das haben wir in der heutigen 

Debatte auch von Kollegen Pallas gehört – beziehen sich 

letztlich im Kern darauf, Erleichterungen bei der Durch-

setzung der Abschiebung zu schaffen. Damit steht die 

Zulässigkeit einer solchen Haftform infrage; denn der 

Eingriff in die Freiheit als persönliches Rechtsgut ist nicht 

mit dem reibungslosen Ablauf von Verwaltungsvorgängen 

zu rechtfertigen, und nichts anderes sind Abschiebungen. 

Dann, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, fragen wir 

als GRÜNE: Warum verfolgt die Koalition in Sachsen 

diese Politik, die ja nicht zwingend vorgeschrieben ist? 

Wir als Sachsen müssen den Ausreisegewahrsamsvollzug 

nicht in Form eines Gesetzes definieren. Dazu sind wir 

nicht gezwungen. Warum macht man das? 

Es ist meine tiefste Überzeugung, dass man diese Politik 

vorantreibt, um den Kritikern des Grundrechts auf Asyl – 

von denen wir ausreichend Vertretungen hier im Sächsi-

schen Landtag haben –, aber nicht nur ihnen, sondern 

auch den Kritikern der von Deutschland unterzeichneten 

Konventionen, zum Beispiel der Genfer Flüchtlingskon-

vention, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Hier wird 

Politik für die Straße gemacht, und zwar für die Straße der 

am lautesten Schreienden. 

Dieses Ausreisegewahrsamsgesetz soll zudem – darin 

schließe ich mich der Meinung des Sächsischen Flücht-

lingsrates an – abschrecken und verhindern, dass Men-

schen den Weg nach Deutschland und damit nach Sachsen 

finden. Die EU-Rückführungsrichtlinie verlangt für die 

Verhängung von Abschiebungshaft – nichts anderes ist 

letztlich Ausreisegewahrsam – die zuvor festgestellte 

Fluchtgefahr. Die Kriterien für die Fluchtgefahr müssen 

objektiv und in einem Gesetz definiert sein. Das ist im 

§ 62 b Aufenthaltgesetz nicht passiert. Es gibt zwar die 

Formulierung „wenn der Ausländer ein Verhalten gezeigt 

hat, dass er die Abschiebung erschweren oder vereiteln 

wird“, aber diese Formulierung, sehr verehrte Kollegin-

nen und Kollegen, ist schwammig und kann keine 

Rechtsnorm begründen. 

Zudem ist § 62 b Aufenthaltsgesetz verfassungsrechtlich 

bedenklich. Es bestehen tatsächlich Zweifel an der Ver-

hältnismäßigkeit. Insbesondere ist der effektive Rechts-

schutz der Menschen, die in Gewahrsam genommen 

werden, gefährdet. Auf die Vier-Tage-Regel hat Frau 

Kollegin Nagel bereits hingewiesen. Zur komplizierten 

Rechtsmaterie insgesamt habe ich mich bereits zum 

Plenum im April geäußert. 

Der Ausreisegewahrsam – so der Bundesgesetzgeber – 

soll darüber hinaus nicht in normalen Abschiebungs-

hafteinrichtungen, sondern im Transitbereich von Flughä-

fen oder in einer Unterkunft vollzogen werden, von der 

aus die Ausreise möglich ist. Beides trifft für den gewähl-

ten Standort – bis jetzt ist er im Detail nicht wirklich 

bekannt – hier in Dresden nicht zu. 

(Sebastian Wippel, AfD: Gibt es Taxis?) 

Außerdem – auch auf dieses Thema wurde bereits hinge-

wiesen – sind die Verweise auf das Strafvollzugsgesetz 

unsinnig. So, wie Sie das im Gesetz formuliert haben, 

sollen sich die Normadressaten – hier die Bediensteten – 

auf der einen Seite und jene, die in Gewahrsam genom-

men wurden, auf der anderen Seite selbst aussuchen, 

welche Norm letztendlich anwendbar ist und welche 

nicht. Das kann nach unserer Auffassung absolut nicht 

sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN und den LINKEN) 

Das Gesetz ist abzulehnen. Abschließend sage ich Ihnen: 

Dass ein so schludriges Gesetz hier vorgelegt wurde, kann 

auch nicht dadurch wettgemacht werden, dass man sich 

von vornherein auf die geringe Halbwertszeit dieses 

Gesetzes beruft. Es geht hier um Menschen und nicht um 

Sachen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall bei den GRÜNEN den LINKEN – 

Albrecht Pallas, SPD: Deshalb  

haben wir einen Antrag gestellt!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die CDU-

Fraktion Herr Abg. Hartmann, bitte. 

Christian Hartmann, CDU: Sehr geehrte Frau Präsiden-

tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Zais, 

die von Ihnen vorgetragene Schludrigkeit können wir an 

dem Gesetzentwurf nicht erkennen, auch wenn er in der 

Tat – das ist sowohl von Herrn Pallas als auch von Frau 
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Nagel gesagt worden – sehr viel mit Verweisen auf die 

entsprechenden bundesrechtlichen Regelungen arbeitet. 

Es macht diesen Gesetzentwurf auf keinen Fall schludrig, 

auch wenn Sie ihn nicht mögen. Das sei Ihnen anheimge-

stellt. 

Wir sehen auch keine Rechtswidrigkeit, auch wenn Sie 

das nicht mögen. Ich sage Ihnen noch eines: Ein Staat 

muss willens und in der Lage sein, die Regeln und Geset-

ze in seinem Land umzusetzen, meine sehr geehrten 

Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Wippel, das war in der Tat eine politische Debatte 

und kein Mathekurs. Zu Ihren Mäkeleien, die Sie vorge-

tragen haben, ist zu sagen: In der politischen Debatte und 

in der Ausschussarbeit mangelte es an konstruktiven 

Vorschlägen seitens Ihrer Fraktion, welche konkreten 

Regelungen Sie einbringen wollen. 

(Petra Zais, GRÜNE, steht am Mikrofon. – 

Sebastian Wippel, AfD: Wir sind  

nicht für Ihre Nachhilfe zuständig!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Es gibt eine 

Zwischenfrage, Herr Hartmann. 

Christian Hartmann, CDU: Ich möchte den Gedanken 

zu Ende bringen. – Für eine Nachhilfe hätte es auch nicht 

getaugt, aber es hätte Ihnen vielleicht erspart, sich hier 

hinzustellen und filibusternderweise – übrigens macht 

man das eher in amerikanischen Parlamenten als hier, und 

Gott sei Dank ist die Redezeit beschränkt – vorzugehen. 

Sie machen ein Filibuster zu Regelungen des § 62 b und 

nehmen Beispiele, die in Bezug auf die heutige Debatte 

nur schwerlich greifen. Aber es sei Ihnen legitim gestellt, 

dass Sie eine bundespolitische Debatte hier hineintragen. 

Auf einen Punkt erlaube ich mir noch hinzuweisen: Die 

Personenbewachung ist nach Wachpolizeigesetz eine 

Aufgabe der Wachpolizei. Aber darüber können wir an 

anderer Stelle reden. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Sind Sie jetzt mit 

Ihrer Rede fertig? 

Christian Hartmann, CDU: Nein. 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Dann kann ich die 

Zwischenfrage zulassen. Bitte, Frau Zais. 

Petra Zais, GRÜNE: Herr Kollege Hartmann, Sie sagen: 

„nicht schludrig“. Trotzdem verweisen Sie im letzten Satz 

des Teils A der Begründung darauf, dass das künftige 

Gesetz, was dann alles ordentlich beachtet werden soll 

usw., ohne Generalverweise auf die Vorschriften des 

Strafvollzugsgesetzes auskommen soll. Ich interpretiere 

das so, dass man jetzt eilig handeln musste und später 

exakt handeln wird. Wie bezeichnen Sie das anders als 

schludrig? 

Christian Hartmann, CDU: Ich bezeichne das als 

gesetzesökonomisch, Frau Zais. 

(Gelächter bei den LINKEN und den GRÜNEN) 

Noch einmal: Wir haben nicht gesagt, dass wir handeln 

müssen, sondern wir haben gesagt, dass wir handeln 

wollen. Wir haben des Weiteren gesagt, dass wir in der 

Folge ein Vollgesetz, das Ausreisegewahrsam und Ausrei-

sehaft regelt, erarbeiten und vorlegen werden. Das ist ja 

gesagt worden. Dort werden wir alle Regelungen vollum-

fänglich übernehmen. Dass wir jetzt für diese gesetzliche 

Regelung eine Verweisungsregelung getroffen haben, 

macht es nicht schludrig. Sie können beklagen, dass Sie 

im Entwurf nicht alles mundgerecht lesen. Das ist eine 

Frage der Anwenderfreundlichkeit, aber es ist in sich klar 

geregelt. 

(Zuruf des Abg. Valentin Lippmann, GRÜNE) 

Frau Nagel, ja, ich habe in Palermo einen sehr beeindru-

ckenden Bürgermeister kennengelernt, 

(Zurufe von den LINKEN) 

einen Überzeugungstäter mit viel Engagement – „Täter“ 

im positiven Sinne –, einen Mann, der mit innerer Über-

zeugung gestanden und sehr deutlich sowohl über die 

Fragen von Mafia als auch über die Fragen von Men-

schenrechten und Migration gesprochen hat. Der Bezug 

steht Ihnen aber nicht zu, denn Sie waren bei der Veran-

staltung gar nicht dabei. Das ist das Bedauerliche an 

dieser Stelle. 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

Beziehen Sie sich auf die Ausführungen zu Terminen, an 

denen Sie auch teilgenommen haben. 

(Zurufe von den LINKEN) 

Wir reden hier nicht über die Inhaftierung von Menschen. 

Wir reden auch nicht über Freiheitsentzug, sondern wir 

reden über die Umsetzung eines Ausreisegewahrsams. 

Noch einmal: Wer sich nach § 95 Abs. 1 Nr. 2 des Auf-

enthaltsgesetzes widerrechtlich in diesem Land aufhält, 

macht sich strafbar. Punkt. 

Unabhängig davon geht es darum, dass wir eine Ausreise 

vollziehen, nachdem alle anderen Möglichkeiten nicht 

gegriffen haben, und das in einem engen, klar definierten 

Rahmen, als Ultima Ratio. Wenn Sie als LINKE sagen, es 

ist nicht Ihre Position, dann sage ich: Es ist alles eine 

Frage der Perspektive. Ich wehre mich aber dagegen, dass 

der Eindruck vermittelt wird, als würden wir hier rechts-

widrige Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen 

sind auf der Grundlage der geltenden gesetzlichen Best-

immungen und Ermächtigungen getroffen worden. 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Zumindest für meine Fraktion möchte ich deutlich zum 

Ausdruck bringen: Falls der Vorwurf der LINKEN lautet, 

dass wir das in Sachsen konsequent umsetzen wollen – ja, 

dann ist das so. 
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(Juliane Nagel, DIE LINKE:  

Wir haben eine andere Position!) 

Wir wollen, dass der Ausreisegewahrsam als Ultima Ratio 

möglich ist, auch wenn er uns nicht zwingend vorge-

schrieben ist, Frau Zais. 

Abschließend sei gesagt: Die rechtliche Argumentation, 

die Sie hier vorgetragen haben, kann ich nicht teilen. Wir 

vertreten eine rechtlich klare Position, die mit den bun-

desrechtlichen und europarechtlichen Vorschriften mög-

lich ist. Wenn Sie dies anders sehen, dann bedarf es nicht 

dieser Debatte, sondern Ihres Tätigwerdens vor den 

deutschen Gerichten. Dann können Sie Ihre Meinung 

entsprechend durchklagen. Vielleicht haben Sie recht, und 

wir haben uns geirrt. 

Dass wir unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema 

haben, ist der Natur der Sache immanent. Wir stehen klar 

dafür: Menschen, die aus Asyl- oder Flüchtlingsgründen 

zu uns kommen und einen Anspruch darauf haben, sollen 

hier unterstützt werden und eine Perspektive haben. Für 

Menschen, die diesen Anspruch nicht haben und sich 

einer freiwilligen Ausreise entziehen, die der entspre-

chenden Aufforderung und milderen Mitteln nicht nach-

kommen, bedarf es für das staatliche Handeln einer 

Ultima Ratio. 

Dafür stehen wir, weil wir sowohl die Verantwortung für 

dieses Land und auch für die Menschen in unserer Welt 

tragen. Dies ist ein Baustein zur Entscheidung für dieses 

Gesetz. Wir bitten nochmals um Zustimmung. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU, der  

SPD und der Staatsregierung) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die Linksfrak-

tion Herr Abg. Bartl, bitte. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Frau Präsidentin! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren Kollegen! Wir sind im 

25. Jahr der Annahme der Sächsischen Verfassung. Vor 

wenigen Tagen haben wir das in einem Festakt gewürdigt. 

Das Gesetz hat zwei Paragrafen: einen Paragraf „Ausrei-

segewahrsamseinrichtungen“ und einen Paragraf, der sich 

„Einschränkung von Grundrechten“ nennt. Dabei geht es 

um vier Grundrechte. Es beginnt bei dem Grundrecht auf 

körperliche Unversehrtheit, dem Grundrecht auf Freiheit 

etc. pp. 

Auch als Vorsitzender des Verfassungs- und Rechtsaus-

schusses sage ich: Ich halte es für außerordentlich bedau-

erlich, dass dieser Gesetzentwurf, der in vier Grundrechte 

eingreift und eine hochsensible Materie berührt, ohne Not 

nicht in den Verfassungs- und Rechtsausschuss zur 

Mitbehandlung überwiesen worden ist, damit dort eine 

Normenkontrolle vorgenommen werden kann, inwieweit 

das, was im Gesetz steht, überhaupt verfassungskonform 

ist. Dieses Gesetz ohne Not so durchzuprügeln ist für 

mich im Umgang mit der Verfassung ignorant. 

(Beifall bei den LINKEN und des  

Abg. Valentin Lippmann, GRÜNE) 

Die Verfassung gilt für jeden. 

Dann basteln Sie in § 1 Abs. 2 die Verweisung hinein. Sie 

verweisen auf insgesamt 74 Paragrafen des Bundesstraf-

vollzugsgesetzes. Das gilt, nebenbei bemerkt, bis auf die 

letzten Bestimmungen, die den Rechtsweg regeln, für 

dieses Territorium überhaupt nicht mehr; denn wir haben 

inzwischen ein Sächsisches Strafvollzugsgesetz, das im 

Jahr 2013 durch den Landtag beschlossen wurde. Für 

diesen Normenadressatenkreis gilt jetzt in Sachsen wieder 

das Bundesstrafvollzugsgesetz. Dann nehmen wir 

74 Paragrafen heraus und schreiben in § 2 Abs. 2 hinein: 

Ergänzend dazu gelten für den Vollzug die §§ 3 bis 36, 53 

und dergleichen mehr. 

(Albrecht Pallas, SPD: Entsprechend,  

Herr Bartl, entsprechend!) 

– Nein, hier steht nicht „entsprechend“. 

(Albrecht Pallas, SPD: „Entsprechend“ ist das 

entscheidende Wort, Herr Bartl!) 

– Hier steht „ergänzend gelten“. 

(Albrecht Pallas, SPD: Lesen können  

Sie auch nicht; lesen Sie mal nach!) 

– Kollege Pallas, das Verfassungsprinzip heißt Be-

stimmtheitsgebot. Normen müssen bestimmt sein, denn 

sonst kann sich der Anstaltsleiter, der Vollzugsabteilungs-

leiter oder der Ausreisegewahrsamsbetroffene heraussu-

chen, welche Normen gelten und welche nicht. Bei dem 

Normenkatalog, den Sie heranziehen, ist der Vollzugsplan 

dabei. Dabei ist die Verlegung in eine sozialtherapeutische 

Anstalt und ebenso die ganze Frage des offenen oder 

geschlossenen Vollzugs. Das alles steht in den Normen, 

auf die Sie Bezug nehmen und auf die Sie verweisen. 

(Albrecht Pallas, SPD: Sie gelten  

entsprechend für den Regelungsgehalt …!) 

Da ist das ganze Kompendium Sicherheit und Ordnung 

drin, bis hin zum BGS, den besonders gesicherten Haft-

raum. 

(Albrecht Pallas, SPD:  

Sie biegen es, wie Sie es brauchen!) 

– Wollen Sie mich nicht fragen, Herr Kollege Pallas? Ich 

habe noch nie eine Frage von Ihnen abgelehnt. – Es ist im 

Grunde nach dem Bestimmtheitsgebot schlicht und 

ergreifend nicht möglich, dass ich einfach mal sage: Ich 

werfe 74 Normen hin, und dann schaut mal, welche 

entsprechend gelten. Das ist, von der Sache her gesehen, 

kein achtsamer Umgang mit einem Gesetz, das Grund-

rechtseingriffe vornimmt. 

Dem Gesetz ist deshalb, abgesehen von unserem prinzi-

piellen Ansatz als LINKE, normalerweise von niemandem 

in diesem Haus zuzustimmen, der auf die Wahrung der 

Verfassungskonformität von Gesetzen noch Wert legt. 
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Danke schön. 

(Beifall bei den LINKEN und den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Wird noch das 

Wort gewünscht? – Das ist nicht der Fall. Ich bitte die 

Staatsregierung, das Wort zu nehmen. Herr Minister 

Ulbig, bitte. 

Markus Ulbig, Staatsminister des Innern: Sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und 

Kollegen! Zu Beginn meines Beitrages danke ich all jenen 

herzlich, die an dem vorliegenden Gesetzentwurf mitge-

arbeitet haben. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD) 

Wir haben kontrovers, aber zielgerichtet und nach mei-

nem Empfinden überwiegend konstruktiv diskutiert. Ich 

denke, wir haben ein gutes Ergebnis erreicht, das die 

Zustimmung verdient, das uns handlungsfähig macht und 

uns als Übergangslösung bis zum Inkrafttreten des Geset-

zes über den Vollzug der Abschiebungshaft und des 

Ausreisegewahrsams in die Lage versetzt, dessen Vollzug 

zu gewährleisten. 

Den angesprochenen großen Entwurf werden wir – das sei 

vorweg gesagt – voraussichtlich Mitte dieses Jahres zur 

Anhörung geben. Darauf komme ich gleich zu sprechen. 

Nun zur Sache: Bereits im letzten Plenum haben wir 

darüber diskutiert, was passieren muss, damit die Ausreise 

nach einem negativen Asylbescheid tatsächlich erfolgt. 

Ich habe gesagt, dass es eigentlich selbstverständlich sein 

sollte, der Ausreisepflicht, die immer erst nach gründli-

cher und genauer Prüfung unserer Behörden bzw. nach 

Einspruch und Entscheidung unserer Gerichte erfolgt, 

auch nachzukommen. 

(Beifall des Abg. Alexander Krauß, CDU) 

Natürlich weiß ich auch: Für viele der Betroffenen ist es 

eine schwierige Situation. Die meisten haben sich Hoff-

nungen gemacht und vielleicht auch etwas anderes erwar-

tet. Aber wenn die Behörden und abschließend die Ge-

richte so entschieden haben, dann ist es, meine sehr 

verehrten Damen und Herren, in einem Rechtsstaat, der 

wir einer sind, die relevante, entscheidende Größe, nach 

der wir uns richten müssen und richten werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Natürlich werden wir weiterhin versuchen, ausreisepflich-

tige Personen bei der Erfüllung ihrer Ausreisepflicht zu 

unterstützen und sie zur freiwilligen Rückkehr zu bewe-

gen. Aber klar ist und bleibt in jedem Fall: Wenn auch 

ausreiseunterstützende Maßnahmen, wie die entsprechen-

den Programme, nicht greifen, wenn unsere Rückkehrbe-

ratung nicht den gewünschten Erfolg hat, dann ist die 

Abschiebung nun einmal die notwendige Konsequenz. 

Nach meinem Verständnis, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, ist alles andere Rechtsbruch. 

(Beifall bei der CDU) 

Ja, Frau Nagel, im Jahr 2016 haben wir in Sachsen 

insgesamt 3 377 Abschiebungen durchgeführt. Aber zur 

Wahrheit gehört eben auch, dass es im Vorfeld teilweise 

zu erheblichen Schwierigkeiten gekommen ist bzw. 

andere geplante Abschiebungen sich verzögert oder 

verhindert haben. 

Warum ist das so? Das habe ich bereits mehrfach gesagt; 

es gibt vielfältige Gründe: Personen tauchen unter, wer-

den nicht angetroffen, Familienmitglieder werden ver-

steckt und Meldeauflagen nicht eingehalten. Kurz gesagt: 

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die es als Ultima 

Ratio notwendig machen, die betreffenden Personen – wir 

sprechen ausdrücklich von solchen Leuten, die sich 

rechtswidrig verhalten – bis zu ihrer Abschiebung festzu-

halten, nachdem – das sei nochmals gesagt – mildere 

Mittel wie die angesprochenen Förderungen oder auch 

Leistungseinschränkungen wirkungslos geblieben sind. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf schaffen wir dafür 

die Voraussetzungen und machen uns perspektivisch von 

anderen Bundesländern unabhängig, zumal deren Kapazi-

täten sowohl in Sachen Ausreisegewahrsam als auch in 

Sachen Abschiebungshaft begrenzt sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Jahr 2015 

hat der Bund eine Regelung in das Aufenthaltsgesetz 

eingefügt, wonach alternativ zur Abschiebungshaft ein 

Ausreisegewahrsam von maximal vier – geplant sind zehn 

– Tagen Dauer verhängt werden kann. Er macht also vor 

allem bei anstehenden Abschiebungen Sinn und darf nur 

auf Anordnung eines Richters erfolgen, und zwar auch 

nur dann, wenn der Ausreisepflichtige versucht, sich der 

Abschiebung zu entziehen. Damit ist auch klar: Die 

Betroffenen können dem Ausreisegewahrsam einfach 

dadurch entgehen, indem sie ihrer Ausreisepflicht freiwil-

lig nachkommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Bislang stand in Sachsen, wie Sie wissen, weder eine 

Einrichtung für den Ausreisegewahrsam noch für die 

Abschiebungshaft bereit. Das wird nun anders. Sowohl 

der Ausreisegewahrsam als auch später die Abschie-

bungshafteinrichtung werden bald – räumlich getrennt, 

aber in einem Objekt – in Dresden, in der Hamburger 

Straße, möglich sein. Ende 2017 wird der bauliche Teil 

des Ausreisegewahrsams dort fertig sein und voraussicht-

lich im Frühjahr 2018 die Abschiebungshaft. 

Die mit dem Vollzug einhergehende Freiheitsbeschrän-

kung – also die Frage nach dem Ob – ist ja bereits durch 

die bundesweite Regelung des Aufenthaltsgesetzes 

gesetzlich gesichert. Die darüber hinausgehenden grund-

rechtsrelevanten Eingriffsmaßnahmen – also die Frage 

nach dem Wie – werden nun nach dem vorliegenden 

Entwurf auf rechtlich sichere Beine gestellt. Grundsätz-

lich gilt dabei: Es sind nur solche Vorschriften des Straf-

vollzugsgesetzes anzuwenden, die zur Durchsetzung der 

nicht freiwillig erfüllten Ausreisepflicht erforderlich sind. 
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Der Ausreisegewahrsam hat keinen Strafcharakter. Des-

halb ist es falsch zu behaupten, mit dem Gesetz würden 

Ausreisepflichtige wie Straftäter behandelt werden. 

Abschließend, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

noch einige Worte zu den vom Innenausschuss vorge-

schlagenen Änderungen bzw. Ergänzungen. Ich bin 

dankbar und befürworte die zusätzlichen Regelungen. Es 

ist richtig und sinnvoll, Familien getrennt von anderen 

Ausreisepflichtigen unterzubringen, unbegleitete Minder-

jährige getrennt von Erwachsenen, und den Vollzug in der 

Ausreisegewahrsamseinrichtung durch einen Beirat 

begleiten zu lassen, sodass an dieser Stelle auch maximale 

Transparenz gewährleistet ist. Außerdem ist der Rahmen 

zu schaffen, damit die betreffenden Stellen durch gut 

ausgebildetes Personal besetzt werden können. 

Ich habe eingangs erwähnt, dass das heute vorliegende 

Ausreisegewahrsamsvollzugsgesetz ein Interim ist. Wir 

schaffen damit die rechtlichen und organisatorischen 

Voraussetzungen für den Ausreisegewahrsam und können 

so die Zeit überbrücken, bis das Gesetz über den Vollzug 

der Abschiebungshaft und des Ausreisegewahrsams im 

Freistaat Sachsen in Kraft tritt. Darin werden dann detail-

lierte Regelungen enthalten sein. 

Bereits mit dem vorliegenden Gesetz wird es Möglichkei-

ten geben, in Sachen Abschiebung handlungsfähiger zu 

werden. Aber mit dem geplanten Abschiebungshaftgesetz 

werden wir in Sachsen auch bei Gefährdern, wie zum 

Beispiel Ben Harder, eine entsprechende Möglichkeit zur 

Verfügung haben, damit in Zukunft solche Leute nicht frei 

herumlaufen können. Deshalb bitte ich Sie abschließend 

um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU, der SPD  

und der Staatsregierung) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Meine Damen und 

Herren, wir kommen zur Abstimmung. Aufgerufen ist das 

Sächsische Ausreisegewahrsamsvollzugsgesetz, Drucksa-

che 6/6352. Wir stimmen ab auf der Grundlage der 

Beschlussempfehlung des Innenausschusses, Drucksache 

6/9561. Es liegen keine Änderungsanträge vor. Deshalb 

frage ich Sie, ob ich die Überschrift und die anschließen-

den Paragrafen nacheinander vorlesen darf oder ob Sie 

Einzelabstimmung beantragen. – Ich frage: Wer möchte 

Einzelabstimmung? – Ich sehe, dass dies nicht der Fall ist. 

Somit rufe ich die Überschrift auf, danach § 1 Ausreise-

gewahrsamseinrichtungen, § 2 Beirat, § 3 Dienstrechtli-

che Bestimmungen, § 4 Einschränkungen von Grundrech-

ten und § 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten. Wer der 

Überschrift und den Paragrafen die Zustimmung geben 

kann, den bitte ich um das Handzeichen. – Gibt es Gegen-

stimmen? – Gibt es Stimmenthaltungen? – Bei einer 

Reihe von Gegenstimmen und Stimmenthaltungen ist der 

Überschrift und den einzelnen Paragrafen mehrheitlich 

zugestimmt worden. 

Ich stelle nun den Entwurf Sächsisches Ausreisegewahr-

samsvollzugsgesetz in der in der Zweiten Beratung 

beschlossenen Fassung als Ganzes zur Abstimmung. Wer 

gibt die Zustimmung? – Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es 

Stimmenthaltungen? – Gleiches Abstimmungsverhalten: 

Bei Gegenstimmen und Stimmenthaltungen ist dennoch 

der Entwurf als Gesetz beschlossen. Damit ist auch der 

Tagesordnungspunkt beendet. 

Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 4 

Zweite Beratung des Entwurfs 

Gesetz zur Neuregelung der Berufsakademie im  

Freistaat Sachsen und Aktualisierung von gesetzlichen  

Regelungen für den tertiären Bildungsbereich 

Drucksache 6/7080, Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drucksache 6/9551, Beschlussempfehlung des Ausschusses  

für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien 

Hierzu ist eine allgemeine Aussprache vorgesehen. Es 

beginnt die Fraktion der CDU, danach folgen DIE  

LINKE, SPD, AfD, GRÜNE und die Staatsregierung, 

wenn sie es wünscht. Ich erteile nun der CDU-Fraktion 

das Wort; Frau Abg. Fiedler, bitte. 

Aline Fiedler, CDU: Frau Präsidentin! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! „Ein Studierender an einer 

Berufsakademie hat sich meist sehr bewusst für die 

tertiäre Ausbildung entschieden. Die Gründe liegen hier in 

der aktuellen Attraktivität des Studiums: eine Vergütung, 

eine Sozialversicherung, absolute Praxisnähe, die Aus-

sicht auf Übernahme und ein inhaltlich nicht formeller 

akademischer Abschluss auf erster Ebene.“ – So beschrieb 

der Vorsitzende des Studentenrates der BA, Alexand-

er Klaus, zur Anhörung des vorliegenden Gesetzentwurfes 

im Wissenschaftsausschuss klar und einleuchtend die 

Vorteile der Berufsakademie. Nicht zuletzt die Anhörung 

machte die Beliebtheit der Berufsakademie Sachsen bei 

der Wirtschaft wie bei jungen Menschen gleichermaßen 

deutlich. Unsere BA ist unverzichtbar, wenn es um die 

Gewinnung und Ausbildung des Nachwuchses für die 
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sächsische Wirtschaft geht. Die klare Ausrichtung am 

Markt und am einzelnen Interesse der Wirtschaft, das 

heißt, in Sachsen insbesondere der kleinen und mittel-

ständischen Betriebe, die enge Verankerung in der Region 

und die schlanke Organisationsstruktur sind ihre Erfolgs-

faktoren. Die Vermittlungsquote von über 90 % unter-

streicht dies eindrucksvoll. 

Dieses Erfolgsmodell wollen wir mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf weiter profilieren. Die vorgeschlagenen 

Weiterentwicklungen erfolgen auf Empfehlung des 

Wissenschaftsrates. So soll unsere BA eine stärkere 

Selbstständigkeit, eine höhere Eigenverantwortung als 

Anstalt des öffentlichen Rechts erhalten. Unsere Berufs-

akademie mit ihren sieben Standorten hat zukünftig einen 

Präsidenten, einen Kanzler, einen Aufsichtsrat und eine 

zentrale Geschäftsstelle, die akademieübergreifende 

Aufgaben übernimmt. Wir finden es richtig, dass der Sitz 

der BA dauerhaft festgelegt wird. Mit Glauchau wurde ein 

Standort definiert, an dem zum einen eine Einrichtung der 

BA etabliert ist und bereits vor mehreren Jahren die 

Geschäftsstelle der BA selbst eingerichtet wurde und 

seitdem erfolgreich arbeitet. 

Es wird die Möglichkeit von Beteiligungen an Unterneh-

men eröffnet und die Drittmittelfähigkeit hergestellt. Die 

Dozenten werden aufgewertet und das Berufungsverfah-

ren deutlich vereinfacht, indem zukünftig durch die 

Berufsakademie und nicht mehr durch das Ministerium 

Dozenten als Professoren berufen werden. 

Mit unserem Änderungsantrag im Wissenschaftsausschuss 

haben wir die Personalvertretung der Studenten ermög-

licht, den Aufsichtsrat um eine Vertretung der Professoren 

aus der BA selbst ergänzt, dem Präsidenten ein Initiativ-

recht für Aufsichtsratssitzungen eingeräumt und die 

BAföG-Auszahlung, wie vom Landkreistag gewünscht, 

nicht mehr gesetzlich zentral festgelegt, sondern an die 

einzelnen Standorte verlagert. Damit haben wir einen 

guten Gesetzentwurf noch ein kleines Stück besser 

gemacht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte noch 

einmal verdeutlichen, dass es heute allein um die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen für die Berufsakademie geht, 

nicht um ihre finanzielle Ausstattung. Das ist eine Frage, 

die im Haushaltsverfahren zu klären ist. Heute können wir 

weder die derzeitige finanzielle Ausstattung der BA 

nachverhandeln noch Vorbeschlüsse für den nächsten 

Haushalt treffen. Die Koalition hat aber sehr wohl den 

Bedarf, beispielsweise was die Eingruppierung der 

Dozenten/Professoren betrifft, vernommen und als Haus-

aufgabe für zukünftige Haushalte mitgenommen. 

Aber auch bis zum nächsten Haushalt wird sich die 

Berufsakademie weiterentwickeln können. Anfang der 

Woche haben beispielsweise das Finanz- und das Wissen-

schaftsministerium die Pläne für die repräsentative Unter-

bringung der Berufsakademie Plauen im modernen 

Campus Amtsberg vorgestellt. Im September 2018 soll 

das circa 20 Millionen Euro teure Lehr- und Multifunkti-

onsgebäude fertig sein und damit zur Steigerung des 

Standortes Plauen beitragen. 

Neben einer guten Personalausstattung gehört ein guter 

baulicher Zustand der Einrichtung genauso zur Attraktivi-

tät der BA. Hier sind wir – auch dank der hohen Investiti-

onsquote des Freistaates – auf einem sehr guten Weg. 

Wir haben uns für die Aufnahme vieler Empfehlungen des 

Wissenschaftsrates in das vorliegende Gesetz entschieden. 

Darauf bin ich schon eingegangen. Wir haben auch die 

Empfehlung übernommen, die BA nicht in eine duale 

Hochschule umzuwandeln, und das aus guten Gründen: 

Die Berufsakademie ist ein wesentlicher Bestandteil 

unseres erfolgreichen Ausbildungssystems in Sachsen, 

welches im Wissenschaftsbereich aus Universitäten, 

Fachhochschulen und der Berufsakademie besteht. Genau 

diese Dreiteilung sowie die klare Unterscheidung und 

Profilierung dieser drei Einrichtungen machen dieses 

System so erfolgreich, und es ist unsere Aufgabe als 

Landespolitiker, dass dies auch so bleibt. 

Duale Hochschule bedeutet das Angebot von Bachelor- 

und Masterabschlüssen. Master bedeutet Interdisziplinari-

tät, Internationalität und kontinuierliche Forschung, das 

bedeutet – das leuchtet sicher ein – eine deutlich höhere 

Personal- und Infrastruktur. Woher diese kommen soll, 

ohne zulasten der anderen Hochschulen in unserem Land 

zu gehen, bleibt bei den Fordernden offen. Auch die 

Aussage, dass dieser Titel zur Steigerung der Attraktivität 

beitragen würde, leuchtet nur wenig ein. Heute schon 

stammt rund ein Drittel der Bewerber von außerhalb 

Sachsens, wohingegen nur 1 % der Bewerber an der 

dualen Hochschule in Thüringen aus unserem Bundesland 

kommt. 

Gewährleistet sein muss die Durchlässigkeit zur Belegung 

eines Masterstudiums an einer Hochschule. Das wurde in 

der Anhörung zu diesem Gesetzentwurf im Wissen-

schaftsausschuss noch einmal explizit bestätigt. Hierzu 

zitiere ich den Rektor der Fachhochschule Mittweida: 

„Die Absolventen der BA sind hochwillkommen bei uns.“ 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir geben dem 

vorliegenden Gesetzentwurf heute gern unsere Zustim-

mung, verbunden mit dem Signal und der Motivation an 

unsere Berufsakademie, ihren Weg weiter fortzugehen. 

Bleiben Sie bitte weiter so erfolgreich, wir unterstützen 

Sie dabei gern. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Fiedler. – Meine Damen und Herren! Nun die Fraktion 

DIE LINKE, Herr Abg. Neubert. Herr Neubert, Sie haben 

das Wort. 

Falk Neubert, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr Präsi-

dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind 

uns im Landtag sicherlich alle einig, dass die Berufsaka-

demie ein Erfolgsmodell ist. Die Stärken der Berufsaka-

demie sind die duale Ausbildung, die relativ kleinen 
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Seminargruppen, die Regionalisierung und die Praxisori-

entierung. 

Das dreijährige Studium an der BA Sachsen bietet auf-

grund der langen Praxisphasen eine enge strukturelle, 

organisatorische und inhaltliche Verzahnung zwischen 

Wissenschaft und Praxis. Ein Vorteil dieser Studienform 

besteht in dem permanten Wissens- und Technologietrans-

fer. Die Studierenden arbeiten bereits im Laufe ihres 

Studiums im Rahmen von Projekt- und Bachelor-Arbeiten 

an theoretisch und praktisch anspruchsvollen Themen, die 

für die Realisierung angewandter Forschungsleistungen 

von großem Interesse sind und deren Ergebnisse unmit-

telbar in die Unternehmenspraxis einfließen können. 

Die Berufsakademie Sachsen ist deshalb eine erste Adres-

se für die Heranbildung von Fach- und Führungskräften 

insbesondere für kleine und mittelständische Unterneh-

men. Das erklärt die hohe Vermittlungsquote der Absol-

venten der Berufsakademie von 70, 80 und mehr Prozent. 

Die Aussichten, eine berufliche Anstellung zu finden, sind 

sehr gut. 

Die Berufsakademie gewinnt vor allem durch die Regio-

nalisierung an Bedeutung. Durch den Ausbau der Berufs-

akademien in den einzelnen Regionen werden die kleinen 

und mittelständischen Unternehmen nachhaltig gestärkt. 

Durch die jeweils ansässigen Studienrichtungen können 

regionale Anforderungen an das Studium berücksichtigt 

werden. Es ist eine enge Verknüpfung zwischen Hoch-

schule, Studium und Wirtschaft möglich. Veränderungen 

der Gegebenheiten können frühzeitig Berücksichtigung 

finden. 

Die Berufsakademien sind folglich insbesondere für die 

mittelständische Wirtschaft ein wichtiger Standortfaktor. 

Sie sind ein gelungenes Modell für die Wirtschafts- und 

Mittelstandspolitik. Trotzdem haben auch die sieben 

Standorte in Plauen, in Glauchau, in Breitenbrunn, in 

Riesa, in Dresden, in Leipzig und in Bautzen mit dem 

derzeitigen Ausbildungsmarkt zu kämpfen. Der Wissen-

schaftsrat bestreitet zwar, dass die BA – ich zitiere – 

„weder durch demografische noch wettbewerbliche 

Faktoren substanziell gefährdet sei“, dennoch hatten die 

Berufsakademie zuletzt einen Rückgang der Studieren-

denzahlen zu verzeichnen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Staatsregierung hat 

den Handlungsbedarf erkannt. Sie reagiert jedoch, was die 

Weiterentwicklung der Berufsakademien betrifft, eher 

sehr defensiv. Sie hat beim Wissenschaftsrat ein Gutach-

ten in Auftrag gegeben, auf dessen Empfehlung der 

vorliegende Gesetzentwurf der Staatsregierung zur 

Neuregelung der Berufsakademie beruht. 

Die Staatsregierung erklärt, mit ihrem Gesetzentwurf die 

Berufsakademie als Anbieter dualer Studienangebote 

stärken und wettbewerbsfähig halten zu wollen. Zentrales 

Anliegen des Gesetzes sei die Stärkung der Eigenverant-

wortung der Berufsakademie. Zu dem Zweck werden die 

sieben Studienstandorte unter einem Dach zusammenge-

fasst. 

Die Gesetzesnovelle regelt, dass die Direktorenkonferenz 

der Berufsakademie eine größere Autonomie erhält und 

als leitendes Organ fungiert – ein Präsident wird die 

Direktorenkonferenz leiten –, dass der Sitz der zentralen 

Geschäftsstelle in Glauchau sein wird und transferorien-

tierte Forschung im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Mittel betrieben werden kann. Dafür dürfen künftig 

Drittmittel eingeworben werden. Das bisher geltende 

Gründungs- und Beteiligungsverbot von und an Unter-

nehmen wird aufgehoben. Ferner regelt die Gesetzesno-

velle, dass die Dozenten als Professoren berufen werden. 

Damit soll die Attraktivität der Berufsakademien in 

Sachsen für qualifiziertes wissenschaftliches Personal 

gesteigert werden, und es regelt, dass studentische Hilfs-

kräfte zur Entlastung des Lehrpersonals befristet Dienst-

leistungen in der Lehre erbringen dürfen und dass die 

Regelstudienzeit für Studierende künftig bis zu vier 

Jahren betragen kann. Darüber hinaus werden der zentrale 

Studierendenrat und die örtlichen Studierendenräte der 

Berufsakademie in Sachsen als Gremium gestärkt. 

Neu aufgenommen in den Gesetzentwurf wurden Rege-

lungen zur staatlichen Anerkennung nicht staatlicher 

Berufsakademien. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Eine Option auf Um-

wandlung der Berufsakademie in eine duale Hochschule 

fehlt allerdings im Gesetzentwurf der Staatsregierung. 

Der Berufsakademie keine gesetzliche Perspektive auf 

eine Weiterentwicklung zur dualen Hochschule zu bieten 

halten wir für falsch. Ich zitiere: „Nach Auffassung der 

sächsischen Landkreise könne vor dem Hintergrund 

gerade auch der Entwicklung in anderen Bundesländern – 

zu nennen sind hier insbesondere Baden-Württemberg 

und Thüringen – noch mehr für die Zukunftsfähigkeit und 

Attraktivität der sächsischen Berufsakademien getan 

werden, indem eine noch weitergehende Entwicklung 

derselben hin zu einer dualen Hochschule umgesetzt 

wird.“ 

Das ist ein Zitat aus dem Anhörungsprotokoll des Vertre-

ters der sächsischen Landkreise im Wissenschaftsaus-

schuss. 

Ähnlich äußern sich die Vertreter der Berufsakademien. In 

einem offenen Brief des Freundeskreises der Berufsaka-

demie Sachsen anlässlich 25 Jahre erfolgreicher Entwick-

lung der BA vom Oktober 2016 fordern die Praxispartner 

ebenfalls die Umwandlung der Berufsakademie in eine 

duale Hochschule. Ich zitiere: „Die Entscheidungsträger 

anderer Bundesländer haben erkannt, dass sich die Studi-

enbewerber zunehmend dem Masterstudium zuwenden, 

zumal auch die Wirtschaft diesen Abschluss favorisiert. 

Aus diesem Grund wird im Gründungsland des dualen 

Studiums, in Baden-Württemberg, bereits im Jahr 2009 

die dortige Berufsakademie in eine duale Hochschule 

überführt. Einen ähnlichen Weg bestreitet auch der 

Freistaat Thüringen.“ 

Sehr geehrte Damen und Herren! Auf Kritik ist auch die 

Schaffung einer zentralen Geschäftsstelle in Glauchau 

gestoßen. Von einer zentralen Geschäftsstelle verspricht 
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sich die Staatsregierung eine Entlastung der einzelnen 

Standorte von administrativen Aufgaben, beispielsweise 

dem Marketing und dem Qualitätsmanagement. Gleich-

zeitig soll die Direktorenkonferenz eine größere Autono-

mie erhalten. 

Anstelle von Glauchau als Sitz der Geschäftsstelle wurde 

in der Anhörung und in der Stellungnahme ein – in An-

führungsstrichen – „neutraler“ Sitz ohne Standort einer 

Studienakademie vorgeschlagen. Das war Chemnitz. 

Die Fraktion DIE LINKE hält diesen Vorschlag, den 

insbesondere auch Vertreter der Berufsakademien vorge-

tragen haben, für sinnvoll und unterstützt ihn. Wer die 

Wettbewerbsfähigkeit der BA im tertiären Sektor stärken 

will, muss für eine größere Sichtbarkeit und Ausstrahlung 

der Berufsakademien sorgen. Dafür ist aus unserer Sicht 

Chemnitz als Standort besser geeignet als Glauchau. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Fraktion DIE 

LINKE betrachtet den vorliegenden Gesetzentwurf, wie 

andere Kritiker auch, lediglich als einen Zwischenschritt 

zur Weiterentwicklung der BA hin zu einer dualen Hoch-

schule. In den Gesetzentwurf hätte zumindest eine Option 

auf den künftigen Hochschulstatus gehört, um der sächsi-

schen Berufsakademie eine Perspektive für die Umwand-

lung in eine duale Hochschule zu bieten. 

Vielleicht hätte sich die Staatsministerin mit ihrem Partei-

kollegen in Thüringen, dem Wirtschafts- und Wissen-

schaftsminister Tiefensee, konsultieren sollen. Er hat nicht 

nur den Hochschulstatus für die einstigen Berufsakade-

mien in seinem Bundesland durchgesetzt, sondern auch 

deren Finanzierung erhöht. 

Was für Thüringen gut ist, kann für Sachsen doch nicht 

schlecht sein. Aus dem nach wie vor fehlenden Hoch-

schulstatus der Berufsakademie – so ist zu befürchten – 

ergeben sich Wettbewerbsnachteile, die zur Abwanderung 

von Studierenden in andere Bundesländer und zu nicht 

besetzten Studienplätzen an anderen akademischen 

Einrichtungen im tertiären Sektor führen können. 

Die Zahlen, die Frau Fiedler bezüglich Thüringen genannt 

hat, zeigen noch nicht die duale Hochschule in ihrer 

Praxis, da diese erst eingeführt wurde. Vor dem Hinter-

grund ist die Entwicklung diesbezüglich zu beobachten. 

Aus den genannten Gründen wird sich die Fraktion DIE 

LINKE bei der Abstimmung über den Gesetzentwurf zur 

Neuregelung der Berufsakademie der Stimme enthalten. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Nun die Fraktion SPD, Herr Abg. Mann. Bitte 

sehr, Herr Mann. 

Holger Mann, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Der Sächsische 

Landtag wird heute ein neues Berufsakademiegesetz 

beschließen. Damit arbeiten wir nicht nur einen weiteren 

Baustein des Koalitionsvertrages ab, sondern modernisie-

ren diese sächsische Institution, ausgehend von den 

Empfehlungen des Deutschen Wissenschaftsrates. 

Uns ist es wichtig, dass jede öffentliche Einrichtung im 

tertiären Sektor und Bildungsbereich ihre Funktion 

ausfüllt und entsprechend ihrem eigenen Profil auch eine 

Abgrenzung gegenüber den anderen geschieht. Kurz 

umrissen: die Universitäten mit dem Schwerpunkt auf der 

Grundlagenforschung und der Sicherung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses, die Fachhochschulen mit einer 

stärker praxisorientierten Lehre und angewandten For-

schung und zu guter Letzt unsere sächsische Berufsaka-

demie mit dem eigenständigen Merkmal eines echten 

dualen Studiums und transferorientierten Forschungspro-

jekten. 

Zudem – das sei hier auch noch einmal deutlich anerkannt 

– sichern die sieben Standorte der Berufsakademie vor 

allen Dingen den Nachwuchs für kleine und mittelständi-

sche Unternehmen in den sächsischen Regionen. Deshalb 

ist uns das echte duale Studium wichtig, das heißt, wech-

selnde und gleichberechtigte Studienphasen zwischen 

Akademie mit Theorie und bei den Praxispartnern mit der 

Anwendung – nicht zu verwechseln mit kooperativen 

Studiengängen unserer Fachhochschulen oder der ent-

sprechenden Verzahnung von dualer und akademischer 

Bildung. 

Die Berufsakademie Sachsen verkörpert das duale Studi-

um mit sehr hohen Studienerfolgsquoten und überdurch-

schnittlichen Vermittlungsquoten in den Arbeitsmarkt. Ja, 

das liegt natürlich in der Natur der Sache, da Unterneh-

men ihrem Fachkräftenachwuchs das Studium finanzieren 

und auch die Besten entsenden. Aber gerade deswegen ist 

dieses spezifische BA-Modell in seiner Einzigartigkeit 

eine Stärke – eine Stärke und eben keine Schwäche. 

Das duale Studium ist so auch für Arbeiterkinder interes-

sant oder, wer mit diesem Begriff fremdeln mag, für die 

erste Generation aus Familien, in denen noch niemand 

studiert hat, da durch die Finanzierung während des 

Studiums Hürden und Risiken abgebaut werden. Die 

Berufsakademie in Sachsen trägt damit insbesondere nach 

dem Bologna-Prozess zu Aufstiegschancen und Durchläs-

sigkeit bei. Auch deshalb treten wir aktiv dafür ein, dass 

die Akzeptanz der Bachelor-Abschlüsse der Berufsaka-

demie an den Universitäten weiter wächst. Der Bachelor-

Abschluss an einer BA ist die formale Zugangsberechti-

gung zum Master an allen Hochschulen. Punkt. 

Der Deutsche Wissenschaftsrat hat überdies die Stärkung 

der Eigenständigkeit unter Bündelung der Kompetenzen 

auf zentraler Ebene angemahnt. Deshalb haben wir die 

Rechtsform zu einer Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz 

in Glauchau geändert. Das heißt, die bislang sieben 

selbstständigen Studienakademien in Bautzen, Breiten-

brunn, Dresden, Glauchau, Leipzig, Plauen und Riesa 

werden institutionell zusammengeführt. Entscheidungs-

kompetenzen werden in der Direktorenkonferenz und 

beim Präsidenten, dem Vorsitzenden dieser Konferenz, 

gebündelt. Weiteres Novum: Der Präsident kann zur 

Stärkung seiner Unabhängigkeit gemäß Geschäftsordnung 
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hauptamtlich beschäftigt sein. Die BA erhält zudem eine 

Kompetenz- und Aufgabenerweiterung um transferorien-

tierte Forschung und Herstellung der Drittmittelfähigkeit 

bei der Wirtschaftsführung. Das heißt, Drittmittel können 

nicht nur eingenommen, sondern auch selbstständiger 

bewirtschaftet werden. 

Zukünftig verleihen wir den Professorentitel für Dozenten 

direkt bei der Berufung. Sie bleiben aber weiterhin 

Beschäftigte im Sinne des Personalvertretungsgesetzes; 

Mitbestimmung war uns in der Novelle wichtig. Zur 

Unterstützung – auch das wurde bereits lobend erwähnt – 

in Forschung und Lehre werden studentische Hilfskräfte 

eingeführt, die auf Antrag der Koalitionsfraktionen 

nunmehr ebenso ins Personalvertretungsgesetz aufge-

nommen werden. 

Nachgesteuert haben wir zudem beim Aufsichtsrat. Dieser 

wird um einen Professor der Berufsakademie auf Vor-

schlag des Personalrates ergänzt, damit auch die Perspek-

tive der Dozenten in diesem Gremium eine Stimme erhält. 

Zum Ausgleich gibt es auch hier – konstituierend für das 

Modell – einen Sitz für die Praxispartner, um die Parität 

zwischen Theorie und Praxis zu wahren. Zusätzlich 

bekommt der Präsident – auch ein Wunsch der Direkto-

renkonferenz – das Initiativrecht zur Einberufung von 

Aufsichtsratssitzungen. 

Auf Wunsch der kommunalen Ebene – Kollegin Fiedler 

ist darauf schon eingegangen –, insbesondere der Land-

kreise, wurde auch die Zuständigkeit für die Bearbeitung 

der BAföG-Anträge geändert. Bislang war diese ja zentral 

im Erzgebirgskreis erfolgt; jetzt sind die lokalen Land-

ratsämter zuständig. Dies ist ein Punkt, den die SPD-

Fraktion im Sinne der Studierenden sicherlich enger im 

Blick behalten wird; gegebenenfalls ist hier ein Nachsteu-

ern hin zu Studentenwerken denkbar. 

Nichtsdestotrotz sind im Wintersemester 2016/2017 

4 056 Studierende an der Berufsakademie eingeschrieben. 

Mit dem Gesetz entwickeln wir diese Institution weiter – 

auch im Bewusstsein der Prozesse in Thüringen und 

Baden-Württemberg mit der Etablierung einer dualen 

Hochschule. Der Wissenschaftsrat hat unter den derzeiti-

gen hochschul- und arbeitsmarktpolitischen Rahmenbe-

dingungen keine duale Hochschule in Sachsen empfohlen 

und gleichwohl weitere Hausaufgaben aufgetragen – die 

Hebung der Dozentenvergütung auf die E 15 oder auch 

die Steigerung der hauptamtlichen Quote –; diese Maß-

nahmen müssen mit dem kommenden Doppelhaushalt 

diskutiert werden. Finanziell umgesetzt haben wir aus 

diesem Katalog unter anderem die Schaffung einer 

zentralen Geschäftsstelle mit fünf Stellen, von denen drei 

im letzten Doppelhaushalt bereits entfristet wurden. 

Der nächste große Schritt ist also bereits umrissen; heute 

aber, meine Damen und Herren, machen wir einen Satz 

nach vorn. Die BA Sachsen gewinnt an Freiheiten, Kom-

petenzen, Ressourcen und, ja, auch an Mitbestimmung. 

Ihre Kritik aufnehmend, Herr Neubert: Nein, dieses 

Gesetz schafft keine Akademie im Gewand einer Hoch-

schule. Es belässt die BA aber auch nicht im institutionel-

len Rahmen einer unselbstständigen Fachschule im 

Gewand einer Akademie. Nein, die BA gewinnt echte 

Kompetenzen und Freiheiten. 

Mit der Zwischenbewertung der Hochschulentwicklungs-

planung und den aktuellen Zielvereinbarungen werden 

wir erneut prüfen, wo die Berufsakademie Sachsen in der 

tertiären Bildungslandschaft steht.  

Bis dahin rufe ich uns allen zu und gilt es, das ab 

1. August in Kraft tretende neue Gesetz mit Leben zu 

erfüllen und die neuen Freiheiten und notwendige Ver-

antwortung zu nutzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU – 

Beifall bei der Staatsregierung) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Nun die AfD-Fraktion; 

Frau Abg. Dr. Muster, bitte sehr. 

Dr. Kirsten Muster, AfD: Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der Staatsregie-

rung über die Neuregelung der Berufsakademie im 

Freistaat Sachsen hat den Anspruch, die Empfehlungen 

des Wissenschaftsrates aus dem Jahr 2014 umzusetzen; 

tatsächlich bleibt er aber weit hinter diesen Empfehlungen 

zurück. 

Für mich ist dieser Gesetzentwurf eine große Enttäu-

schung. Schon der Koalitionsvertrag bleibt in diesem 

Punkt nebulös: Wollen wir den Hochschulstatus wie in 

Baden-Württemberg, dem Mutterland der BAs, oder 

nicht? Nach diesem Gesetz nicht. Wird die BA ins Hoch-

schulfreiheitsgesetz aufgenommen? Bisher nicht. 

Der Verlust der rechtlichen Selbstständigkeit der Standor-

te ist für mich ein herber Rückschritt. Insgesamt 18 von 

23 Institutionen haben eine Stellungnahme abgegeben; es 

fehlte nicht an deutlicher Kritik. Alle wichtigen Fragen 

werden in diesem Gesetz ausgeklammert – auch eine 

Kunst. Das neue Gesetz verursacht höhere Kosten und ist 

überflüssig. Die AfD wird sich aus diesen Gründen 

enthalten. 

Nun zum Einzelnen. Erstens – die Einrichtung einer 

zentralen Geschäftsstelle. Der Gesetzentwurf sieht die 

Einrichtung einer zentralen Geschäftsstelle in Glauchau 

vor, ohne in der Begründung darzulegen, welche Syner-

gieeffekte durch die Einrichtung erzielt werden sollen. Es 

bleibt unklar, weshalb gerade Glauchau der Sitz der 

Geschäftsstelle wurde. Bei der Anhörung im Wissen-

schaftsausschuss betonten die Sachverständigen noch-

mals, dass alle sieben Direktoren der Berufsakademien in 

Sachsen mit dieser Wahl nicht einverstanden sind. Sie 

präferierten Chemnitz – einhellig. 

Auch das Verfahren zur Etablierung der zentralen  

Geschäftsstelle in Glauchau ist zu beanstanden. Das 

Landratsamt Erzgebirgskreis äußerte – Zitat –: „In einem 

völlig intransparenten Verfahren wurde der neue Sitz der 

Berufsakademie in Glauchau festgelegt.“ Die Geschäfts-

stelle wurde bereits am 5. Oktober 2015 an der Studien-
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akademie in Glauchau mit zusätzlichen Projektstellen 

errichtet. Hier wurden Fakten geschaffen; erst heute wird 

das Gesetz nachgeliefert. 

Zweitens – Doppelbelastung Präsident und Kanzler. Im 

Rahmen der Anhörung der Gesetzesnovelle wurde die 

unzumutbare Doppelbelastung der Präsidenten und des 

Kanzlers mehrfach gerügt. 

Wenn nun, Herr Mann, der Präsident eine Dotierung 

erhalten soll, dann wird es zu erheblichen Mehrkosten 

kommen. 

Drittens – fehlende Gleichstellung der Studenten. Die 

Angleichung der BA zu den Fachhochschulen wird nicht 

realisiert. Dadurch haben die BA-Studenten keinen 

Anspruch auf Dienstleistungen des Studentenwerks und 

keinen Zugang zu den Hochschulsportveranstaltungen. 

Schade! 

Viertens – fehlende Vereinbarung verbindlicher Standards 

für Praxispartner. Entgegen dem ausdrücklichen Rat des 

Wissenschaftsrates werden in die Gesetzesnovelle keine 

verbindlichen Standards für die Akkreditierung von 

Praxispartnern hinsichtlich einer Mindestvergütung der 

BA-Studenten aufgenommen. Daher kann es – wie bereits 

in der Vergangenheit im Bereich der sozialen Berufe – 

dazu kommen, dass Praxispartner gar nichts bezahlen und 

die Studenten auf BAföG angewiesen sind. Das ist kei-

nesfalls akzeptabel. 

Fünftens – die Bezeichnung der Dozenten als „Professo-

ren“. Die Titelführung der hauptamtlichen Dozenten als 

„Professoren“ stößt aus unserer Sicht auf erhebliche 

Bedenken; denn die Anforderungen an die wissenschaftli-

che Qualifikation der Dozenten an Hochschulen einerseits 

und an der Berufsakademie andererseits sind unterschied-

lich, und zwar eklatant. Dozent an der BA kann werden, 

wer ein Studium in der entsprechenden Fachrichtung 

absolviert hat. In der Regel ist eine Promotion erforder-

lich; aber sie ist nicht notwendig. Demgegenüber müssen 

Universitätsprofessoren nicht nur promovieren, sondern 

sich auch habilitieren. Sie müssen herausragende wissen-

schaftliche Fähigkeiten nachweisen, ihre Lehrbefähigung 

im entsprechenden Fach ebenfalls. Schließlich versteht 

der Rechtsverkehr unter dem Titel „Professor“ regelmäßig 

einen Universitätsprofessor, nicht einen hauptamtlichen 

Dozenten. Der akademische Hintergrund ist für den Titel 

prägend. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Klage, 

auf die beim Bundesverfassungsgericht der „Ordentliche 

Öffentliche Professor“ geprägt wurde. Der vorliegende 

Gesetzentwurf trägt zur weiteren Inflationierung des 

Professorentitels bei. 

Sechstens – Forschung. Mit der Gesetzesnovelle wird der 

BA zugestanden, transferorientierte Forschung und 

Wissenschaftstransfer zu betreiben. Dabei wird verkannt, 

dass die personellen Ressourcen für eine qualifizierte 

Forschung bei der Berufsakademie aktuell und auch nach 

der Gesetzesnovelle gar nicht da sind. Allein infolge der 

Abdeckung der Lehrtätigkeit bleibt den Dozenten der BA 

keine ausreichende Zeit, Forschung zu betreiben. Da die 

Dozenten keine Professoren sind, haben sie auch nicht das 

Recht auf ein sogenanntes Forschungssemester. Das ist 

einer Forschung im wissenschaftlichen Sinne abträglich – 

genauso wie die geringe wissenschaftliche Qualifikation 

der Dozenten sowie der sonstigen Mitarbeiter der BA im 

Vergleich zu Universitäten. Ferner setzt Forschung die 

Veröffentlichung der Ergebnisse voraus. Bisher verwahr-

ten sich die Praxispartner – regional agierende Klein- und 

Mittelständler – dagegen, um die Ergebnisse allein für 

sich verwenden zu können. Mit Forschung hatte dieses 

Konstrukt nicht viel zu tun. 

Die Sächsische Berufsakademie sollte entweder bleiben, 

wofür sie eigens gegründet wurde, nämlich eine Bil-

dungseinrichtung im tertiären Bereich, welche die Berufs-

ausbildung auf höherem Niveau gewährleisten soll, oder 

sie sollte konsequent zur dualen Hochschule umgewandelt 

werden. 

Der vorliegende Gesetzentwurf bewahrt aber weder das 

eine, noch schafft er das andere. Aus diesem Grund wird 

sich die AfD-Fraktion enthalten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist an 

der Reihe. Frau Abg. Dr. Maicher, bitte sehr. 

Dr. Claudia Maicher, GRÜNE: Sehr geehrter Herr 

Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man 

als Hochschulpolitikerin auf die Berufsakademie Sach-

sens schaut, sieht man vieles, was man sich auch für 

unsere anderen Hochschulen wünscht: Absolventen- und 

Vermittlungsquoten von weit über 80 %, flächendeckend 

akkreditierte Studiengänge, eine praxisnahe Ausbildung, 

die auch noch vergütet wird. Das alles ist sicherlich 

beispielhaft. 

Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das ist in den 

letzten Jahren deutlich hervorgetreten. Die Abschlüsse der 

Studierenden sind keine akademischen Grade, sondern 

staatlich vergebene Abschlüsse. Entsprechende Probleme 

haben Absolventinnen und Absolventen immer noch bei 

der Anerkennung an anderen Hochschulen. 

Die Berufsakademie hat keinen Forschungsauftrag, 

obwohl sie wegen ihrer Praxisnähe oder ihrer Nähe zu 

den Praxispartnern für anwendungsorientierte Forschung 

prädestiniert wäre. Das Gehalt der Dozierenden kommt 

nicht annähernd an die Entlohnung heran, die Lehrende 

an den staatlichen Hochschulen erhalten. In so gut wie 

allen Fragen der Lehre und der Personalpolitik entschei-

det das Wissenschaftsministerium. 

Andere Bundesländer sind in den letzten Jahren einen 

Schritt weiter gegangen und haben ihre Berufsakademien 

weiterentwickelt. Seit in Baden-Württemberg und Thü-

ringen duale Hochschulen die Vorzüge der dualen Hoch-

schulausbildung mit der einer akademischen Ausbildung 

verknüpfen, ist die sächsische Berufsakademie unter 

Druck geraten. Die Studierendenzahlen gehen zurück. 

Das Geschäftsmodell der BA in Sachsen gerät in Gefahr. 
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Es ist höchste Zeit für eine gesetzliche Erneuerung. Daher 

begrüßt meine Fraktion prinzipiell, dass nun ein Gesetz 

zur Neuregelung der Berufsakademie in Sachsen vorliegt. 

Wir erkennen an, dass mit dem Gesetz der Berufsakade-

mie in Sachsen größere Freiräume, etwa bei der Studien-

gangsgestaltung, gegeben werden und auch die Forschung 

an der Berufsakademie Erwähnung findet. Studentische 

Hilfskräfte und hochschulähnlichere Entscheidungsstruk-

turen sind ebenfalls Schritte in die richtige Richtung. 

Aber: Gleichzeitig bleibt der Gesetzentwurf in zu vielen 

Punkten hinter den Erwartungen zurück. Die neu einge-

führten Positionen von „Präsident“ und „Kanzler“ klingen 

zwar nach Fortschritt und akademieübergreifender Steue-

rung. In Wahrheit werden sie mit Personen besetzt, die 

bereits andere Funktionen an der Studienakademie 

Glauchau innehaben. Da sind Interessenkonflikte vorpro-

grammiert, meine Damen und Herren. Darauf haben die 

Direktoren der Staatlichen Studienakademien auch vehe-

ment hingewiesen – bisher ohne Erfolg. 

Das Gleiche gilt für den zukünftigen Sitz der Berufsaka-

demie. Auch hier wird staatlicherseits verordnet, dass der 

Sitz in Glauchau zu sein habe – wieder gegen den Willen 

der Direktoren. Es wäre nicht nur einfacher, sondern im 

Sinne echter Autonomie geradezu geboten, dass man die 

Berufsakademie selbst entscheiden lässt, wo sie ihren Sitz 

nimmt. 

An den Rahmenbedingungen  der hauptamtlich Lehren-

den wollen die Staatsregierung sowie die CDU- und die 

SPD-Fraktion nicht rütteln. Deren Mindestanteil bleibt bei 

40 % festgenagelt, auch wenn der Wissenschaftsrat 

mindestens 50 % empfohlen hatte. Dafür dürfen sie sich 

aber künftig „Professor“ oder „Professorin“ nennen. Dass 

sich die CDU/SPD-Koalition dazu durchringen konnte, 

aus dem Gesetzentwurf den Passus zu streichen, der 

unterstrichen hätte, dass diese Professorinnen und Profes-

soren keineswegs solche im Sinne des Hochschulgesetzes 

seien, muss da schon als Erfolg gelten. 

Beim Thema Forschung hat man den Eindruck, dass die 

Staatsregierung Angst vor der eigenen Courage hatte. Ja, 

Forschung soll nun auch an der Berufsakademie möglich 

sein, aber bitte nur im Einzelfall und bitte nur im Rahmen 

der Mittel, die der Berufsakademie zur Verfügung stehen. 

Wie soll denn Forschung unter diesen Rahmenbedingun-

gen  aussehen? 

Noch gravierender ist allerdings, dass die Empfehlung des 

Wissenschaftsrates, die Berufsakademie Sachsen zunächst 

nicht in eine duale Hochschule umzuwandeln, bei der 

Staatsregierung gleich zur völligen Arbeitseinstellung 

geführt hat. 

(Lachen der Staatsministerin  

Dr. Eva-Maria Stange, SPD) 

Im gesamten Entwurf ist kein Wort dazu zu finden, wie in 

Zukunft die Entwicklung der Berufsakademie systema-

tisch beobachtet und überprüft werden könnte. Das wäre 

aber wichtig, damit der Gesetzgeber nachjustieren kann, 

sollten die Änderungen nicht zu der erhofften Stabilisie-

rung der Berufsakademie führen. Diese Gefahr ist groß; 

denn während sich Ihr Gesetzentwurf nur zaghaft vom 

Status quo zu lösen traut, ist Gera mit seiner dualen 

Hochschule gerade einmal 40 Kilometer von Glauchau 

entfernt. 

In seiner jetzigen Form können wir dem Gesetzentwurf 

trotz positiver Punkte nicht zustimmen. Uns ist aber die 

Zukunft der Berufsakademie in Sachsen sehr wichtig. 

Deswegen bringen wir weitere Verbesserungsvorschläge 

ein. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Das war die erste Runde. Gibt es aus den Reihen 

der Fraktionen Bedarf für eine weitere Rederunde? – 

CDU-Fraktion? – DIE LINKE? – SPD? – Frau Abg. 

Friedel, bitte sehr, Sie haben das Wort. 

Sabine Friedel, SPD: Vielen Dank, Herr Präsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Ich will nichts mehr zu dem 

Thema Berufsakademie erzählen, weil wir nicht nur deren 

Neuregelung anstreben, sondern, wie es im Titel des 

Gesetzentwurfs heißt, auch die „Aktualisierung von 

gesetzlichen Regelungen für den tertiären Bildungsbe-

reich“ beschließen wollen. 

Ich möchte auf eine kleine Aktualisierung aufmerksam 

machen, die ein besonderer Gewinn für uns sein kann. 

Wir wissen um das Problem, dass wir auch an den sor-

bischsprachigen Schulen bei uns im Freistaat Sachsen 

Lehrermangel verzeichnen. Wir haben immer wieder 

darüber diskutiert, was wir tun können, um den Zugang 

von Menschen mit besonderen Befähigungen, beispiels-

weise mit guten Sorbischkenntnissen, zu Universitäten zu 

erleichtern. Dies ermöglicht unser Gesetzentwurf. Bewer-

ber um ein Lehramtsstudium – nicht nur im Fach Sor-

bisch, sondern auch in ganz normalen anderen Unter-

richtsfächern wie Mathematik, Biologie und Sport – 

können künftig einen Bonus erlangen, wenn sie über 

ausreichende Kenntnisse der sorbischen Sprache verfü-

gen, um dann an einer sorbischen Schule im Rahmen des 

Konzepts „2plus“ eingesetzt werden zu können. 

Was heißt das praktisch? Wir haben eine solche Bonusre-

gelung schon heute an der Uni Leipzig, eben für den 

Studiengang Sorabistik. Das heißt ganz praktisch, dass die 

Studierenden, wenn sie sich an der Universität bewerben, 

über das NC-Zulassungsverfahren universitätsintern einen 

Bonus bekommen. In der jetzigen Auswahlsatzung der 

Universität Leipzig heißt es zum Beispiel, dass die Stu-

dierenden die Abiturnote um einen Grad angehoben 

bekommen. Wenn ich also mit einem Abitur von 2,3 

ankomme, aber Sorbisch-Lehramt studiere, dann wird mir 

das Abitur als 1,3 gewertet. 

Es ist ein wichtiger Schritt, den dieses Gesetz geht, das 

jetzt auf alle anderen Lehramtsstudienfächer auszudeh-

nen. Er ist klein, wenn man in den gesamten Freistaat 

Sachsen schaut, und er ist klein, wenn man sich das 
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Problem, was die Sorbisch-Lehrer betrifft, anschaut, aber 

Sie kennen meine These: Wir werden kein Problem mit 

einer einzigen Maßnahme allein lösen, sondern wir 

brauchen viele kleine Einzelmaßnahmen. Das ist eine 

solche, und ich freue mich, dass wir sie hier unterbringen 

konnten. Ich bitte deshalb um Zustimmung. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Friedel. Gibt es weitere Wortmeldungen aus den Reihen 

der Fraktionen? – Die kann ich nicht erkennen. Ich frage 

die Staatsregierung. – Frau Staatsministerin Dr. Stange, 

bitte sehr. Sie haben das Wort. 

Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissen-

schaft und Kunst: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich erst einmal 

ganz herzlich für die intensive Diskussion in den letzten 

Monaten und auch die Diskussionsbeiträge heute. Die 

meisten der Diskussionsbeiträge haben deutlich gemacht, 

wie wichtig uns die Berufsakademie in Sachsen ist. Wir 

haben gleichzeitig diskutiert, dass mit dem Gesetz doch 

wesentliche Verbesserungen für die Berufsakademie 

eingezogen sind. Auch die Beiträge von Herrn Neubert 

und Frau Maicher haben in einzelnen Punkten darauf 

hingewiesen, dass wir mit dem Gesetz letztendlich einen 

deutlichen Schritt in Richtung der Umsetzung der Emp-

fehlung des Wissenschaftsrates gehen. 

Die Vorlage der Empfehlung des Ausschusses für Wissen-

schaft und Hochschule, Kultur und Medien, das Sächsi-

sche Berufsakademiegesetz in wesentlichen Punkten neu 

zu fassen, dokumentiert letztlich auch einen Abschluss 

dieses langjährigen Evaluations-, Meinungsbildungs- und 

Willensbildungsprozesses. Ich will aber hier auch gleich 

mit auf Frau Maichers Einwurf antworten, damit würde 

keine Entwicklungsperspektive aufgezeigt: Ein Gesetz ist 

nicht für die Ewigkeit geschrieben, ein Gesetz unterliegt 

permanent der Überprüfung, nicht nur der Funktionsfä-

higkeit, sondern auch der Anpassung an neue Gegeben-

heiten und insofern ist es der Staatsregierung und dem 

Landtag freigestellt, in Zukunft zu sehen, welche Anpas-

sungen bei der Berufsakademie notwendig sind. Das muss 

man nicht in ein Gesetz hineinschreiben, das ist normales 

politisches Geschäft. 

Nach vielen internen Vorbereitungen und Vergleichen mit 

Modellen dualer Studienformen auch aus anderen Bun-

desländern – sie sind bereits genannt worden, zumindest 

die, die denen in Sachsen sehr ähnlich sind –, wie Thürin-

gen und Baden-Württemberg, nahmen auf Bitten des 

SMWK der Wissenschaftsrat im Januar 2013 die Gutach-

ten der Berufsakademie Sachsen in sein Arbeitsprogramm 

auf. Als Anfang 2014 die Empfehlungen zur Weiterent-

wicklung der Berufsakademie vorgelegt wurden, war das 

der Startschuss für die Novellierung des Gesetzes. 

Wenn gewollt, hätte man ohne Weiteres bei den Ein-

gangsbewertungen dieser Empfehlung verbleiben können, 

nach der sich die Berufsakademie, und ich zitiere jetzt aus 

dem Gutachten, „mit der Verbindung von beruflicher und 

akademischer Bildung als effiziente Bildungseinrichtung 

des tertiären Bereichs erfolgreich etabliert hat“. Als 

Erfolgsindikator beschrieb der Wissenschaftsrat „die 

stetige Nachfrage von Studierenden und Praxispartnern, 

die breite Verankerung in der Region, die Wertschätzung 

des Studiums und der Studienabschlüsse seitens der 

Praxispartner, ein hoher Anteil von Abschlüssen in der 

Regelstudienzeit und eine hohe Vermittlungsquote“. Und 

weiter der Wissenschaftsrat: „Damit erfüllt die Berufs-

akademie Sachsen wichtige Funktionen im regionalen 

Ausbildungs- und Beschäftigungssystem.“ 

Die weiteren Ausführungen unterstreichen diese Ein-

schätzung. Sie betonen insbesondere den Beitrag der 

Berufsakademie zur Öffnung und Durchlässigkeit berufli-

cher und akademischer Bildungssysteme und sehen sie 

trotz Wettbewerb zu anderen akademischen Bildungsein-

richtungen gut aufgestellt, bestätigen also den Iststand der 

BA Sachsen als zeitgemäß und zukunftszugewandt. Also 

hätte alles beim Alten bleiben können, wenn wir so 

wollen. Und tatsächlich arbeitet die Berufsakademie als 

Ort der institutionalisierten Innovation heute so gut wie 

seinerzeit und aufgrund einer Vielzahl auch losgelöst von 

der Gesetzesnovelle aufgenommener Reformen in vieler-

lei Hinsicht deutlich besser als je zuvor. 

Ich kann daher mit Bestimmtheit sagen, und das haben 

mir auch Ihre Redebeiträge überwiegend gezeigt, dass die 

externe Begutachtung durch den Wissenschaftsrat und die 

ausführliche Befassung mit seinen Empfehlungen not-

wendig und weiterführend war und ist. Eine Vielzahl 

seiner Empfehlungen – darauf möchte ich kurz eingehen – 

wurde bereits außerhalb der Gesetzesnovelle umgesetzt, 

wenn es beispielsweise darum geht, die Studieneingangs-

phase zu verbessern und damit Studienabbrüchen vorzu-

beugen, bevor sie eintreten, die internationale Orientie-

rung durch Fremdsprachen oder interkulturelle Angebote 

zu erweitern, die verbindlichen Vergütungsstandards für 

die Leistungen, also die Anhebung der Mindestvergütung, 

die die Studierenden in den Praxisphasen erbringen, zu 

entwickeln oder auch Übergangsprobleme zu Masterstu-

dienangeboten in Kooperation mit den Hochschulen zu 

lösen. Bei Letzterem werden wir auch in Zukunft immer 

wieder darauf hinwirken, dass die Kooperation mit den 

Fachhochschulen im Besonderen, aber auch mit den 

Universitäten besser funktioniert. 

Den Empfehlungen folgend, wurde die Berufsakademie 

Sachsen in die Landesrektorenkonferenz eingebunden. 

Auch das ist ein wichtiger Schritt gewesen, sodass Fragen 

der Passfähigkeit von Studienangeboten, der Anerken-

nung von Studienleistungen, des Fächerabgleichs und 

weitere Fragen direkt und auf Augenhöhe geklärt werden 

können. Gleichwohl hat der Wissenschaftsrat eine Reihe 

von Empfehlungen gegeben, die nur über diese Geset-

zesnovelle umgesetzt werden können und deren Umset-

zung diese Gesetzesnovelle dient. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mir war beson-

ders wichtig, dass wir die Berufsakademie nach 25 Jahren 

ihrer Bewährung, wenn man es so will, endlich in eine 

größere Selbstständigkeit entlassen, um eine selbstbe-

wusste Einrichtung der tertiären Bildung tatsächlich in 

ihrer Handlungsfähigkeit zu stärken und interne Fragen 

rascher lösen zu können, wenn es beispielsweise studien-

akademieübergreifend um die Vereinheitlichung gleichar-

tiger Studienangebote oder Schwerpunktsetzungen an 

einzelnen Standorten geht. 

Dazu gehört als zentrales Element die Verlagerung des 

Berufungsverfahrens an die Berufsakademie. Der neu 

eingeführte Präsident hat nicht nur wie die bisherigen 

Vorsitzenden der Direktorenkonferenz eine koordinieren-

de Funktion. Er ist auch befugt und verpflichtet, Be-

schlüsse der Direktorenkonferenz umzusetzen. Das mag 

trivial klingen, war es aber nicht und bedarf deshalb der 

Gesetzesänderung. Die größere Selbstständigkeit der 

Berufsakademie im Verhältnis zum Staat, dem SMWK, 

ergibt sich durch die Verlagerung der Berufung der 

Professoren durch den Präsidenten, deshalb seine heraus-

gehobene Stellung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Weil von Frau 

Maicher angesprochen wurde, dass der Präsident keine 

eigenständige Persönlichkeit im Sinne von Unabhängig-

keit von seiner Studienakademie sei, möchte ich noch 

einen Hinweis geben. Das Gesetz sieht vor, dass die 

Direktorenkonferenz in ihrer Geschäftsordnung selbst 

festlegen kann, dass der Präsident eine eigenständige 

Persönlichkeit ist und damit eine Neubesetzung einer 

Direktorenposition vorgenommen werden kann. Wir sind 

gespannt, wie künftig die Berufsakademie mit dieser 

Möglichkeit umgehen wird, wenn denn dieser Wunsch 

besteht. 

Es gibt entsprechende Regelungen, dass zukünftig die 

Dozenten nicht erst durch einen zweiten Amtsakt den 

Professorentitel verliehen bekommen, sondern gleich bei 

Amtsantritt – natürlich nicht, und das wissen Sie, Frau 

Dr. Muster – adäquat oder gleich wie ein Universitätspro-

fessor. Dennoch ist es für die Attraktivität bzw. zur 

Dozentengewinnung wichtig, dass dieser Professorentitel 

von Anfang an verliehen wird. 

Ein zweiter Punkt ist wichtig: Innerhalb der Berufsaka-

demie wird jetzt auch Forschung – natürlich in dem 

begrenzten Umfang, den die Berufsakademie zulässt – mit 

Anwendungsbezug möglich sein. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissen-

schaft und Kunst: Bitte. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Frau Dr. Muster, bitte. 

Dr. Kirsten Muster, AfD: Frau Staatsministerin Stange, 

kann ich dem Briefkopf eines BA-Professors oder eines 

Universitätsprofessors ansehen, um welche Art von 

Professorentitel es sich handelt? Oder gibt es da eine 

Gleichheit im Äußerlichen? 

Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissen-

schaft und Kunst: Dem Professorentitel selbst nicht. Das 

haben Sie ja auch beim Honorarprofessor nicht: Ein 

Honorarprofessor darf sich Professor nennen, ohne dass 

irgendein anderer Titel dabei ist. Das ist ein ganz norma-

les Hochschulgesetz, genauso wie wir es hier im BA-

Gesetz geregelt haben. 

Auf der Berufungsurkunde eines Universitätsprofessors 

steht sogar, dass er Universitätsprofessor ist. Das ist nicht 

vom Briefkopf abhängig. 

(Dr. Kirsten Muster, AfD, meldet sich  

zu einer weiteren Zwischenfrage.) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Frau Ministerin, gestat-

ten Sie eine Nachfrage? 

Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissen-

schaft und Kunst: Jetzt nicht. 

Ich wollte noch einen zweiten Punkt ausführen. Wichtig 

ist – das ist vorhin auch schon angesprochen worden –, 

dass wir auch in der Besoldung einen Schritt weitergehen. 

Aber ich glaube, dabei sind wir in der Diskussion und in 

der Erkenntnis schon weit genug. Insofern ist es voll-

kommen richtig: Das BA-Gesetz kann den Haushaltsbera-

tungen nicht vorgreifen. Wir sollten uns aber bewusst 

sein, dass wir aufgrund der Notwendigkeit – wir hatten 

diese Diskussion gerade auch bei den Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften; auch dort ist es schwierig, 

Dozentennachwuchs zu gewinnen – vielleicht einen 

Schritt weitergehen sollten, vergleichbar mit anderen 

Bundesländern. 

Zur Unterstützung übergreifender Angelegenheiten – auch 

hier möchte ich noch auf einige Punkte eingehen – wurde 

an der Berufsakademie eine zentrale Geschäftsstelle 

eingerichtet. Es ist schon ein bisschen absurd, Frau 

Muster, wenn Sie uns zum Vorwurf machen, dass diese 

zentrale Geschäftsstelle schon im Jahre 2015 eingerichtet 

wurde, denn das entsprach einer Empfehlung des Wissen-

schaftsrats. Natürlich kann eine zentrale Geschäftsstelle 

eingerichtet werden, ohne dass es einer Gesetzesnovellie-

rung bedarf. Deswegen haben wir an dieser Stelle sofort 

gehandelt, weil es sinnvoll war, bestimmte Aufgaben zu 

zentralisieren, zum Beispiel Qualitätsmanagement, 

Marketing oder Campus-Dual – auch im Sinne von 

Qualitätsmanagement und Transfer. 

(Dr. Kirsten Muster, AfD, steht am Mikrofon.) 

Dass wir das jetzt auch mit einem Standort verbinden 

müssen, hat einfach etwas mit dem Status der Berufsaka-

demie zu tun. Insofern, Frau Maicher, funktioniert es eben 

nicht, zu sagen, die Direktorenkonferenz solle das ent-

scheiden. 

Die BA ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Der 

Freistaat muss festlegen, wo der Sitz dieser Anstalt des 

öffentlichen Rechts ist. Deswegen muss im Gesetz gere-
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gelt sein, wo sich dieser Sitz befindet. Das ist in diesem 

Fall Glauchau. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissen-

schaft und Kunst: Jetzt nicht. Ich möchte das erst einmal 

fertig ausführen. 

Warum Glauchau und nicht Chemnitz? In Chemnitz gibt 

es keine Studienakademie. Wir müssten also einen kom-

plett externen Ort wählen, an dem ein Direktor oder ein 

Präsident residiert. Was ergibt das für einen Sinn? Auch 

bei einer Hochschule tun wir das nicht. Wollte man den 

Argumenten folgen, die ja auch von den Direktoren 

gekommen sind – man müsse mehr Sichtbarkeit und 

Zentralität haben –, dann lägen eher Dresden oder Leipzig 

nahe. Aber dieser Vorschlag ist nicht gekommen, Dresden 

oder Leipzig zu wählen, weil man dort nämlich ebenfalls 

eine Studienakademie hätte wählen müssen. 

Ich glaube schon, dass wir mit Glauchau auch einen 

Standort im ländlichen Raum stärken. Ich erinnere noch 

einmal daran, dass die Berufsakademie mit fünf ihrer 

Standorte im ländlichen Raum verortet ist, und das ist 

auch gut so. Damit schließen wir nämlich Lücken inner-

halb unseres tertiären Systems, die wir nicht durch Hoch-

schulen besetzt haben oder auch nicht besetzen können, 

die aber einen ganz wichtigen Standort für Innovation und 

für Akademikernachwuchs darstellen. Damit kann 

Glauchau als Standort aufgewertet werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Novelle des 

Berufsakademiegesetzes bringt uns in den nächsten 

Jahren entscheidende Schritte voran. Die umfangreiche 

Beratung mit allen Betroffenen und Beteiligten war 

wichtig und sinnvoll – schon deshalb, weil die Berufsaka-

demie damit wieder ein bisschen mehr Öffentlichkeit 

bekommen hat. Sie leistet gute Arbeit, und wer gute 

Arbeit leistet, taucht in der Öffentlichkeit manchmal 

kaum auf, denn das ist nicht der Aufreger. Ich würde aber 

darum bitten – gerade jene Abgeordnete, die aus den 

Regionen der Berufsakademien kommen, also von den 

Standorten der einzelnen Studienakademien gerade in den 

ländlichen Räumen –, sich mit dieser Bildungseinrichtung 

besonders zu identifizieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, letzter Punkt 

zum Thema Duale Hochschule: Warum geht Sachsen 

diesen Schritt nicht? Schauen Sie sich einmal  Baden-

Württemberg an, schauen Sie sich Thüringen an. Ich habe 

das in den Ausschussberatungen und an verschiedenen 

Stellen schon gesagt. 

Baden-Württemberg hat seine Duale Hochschule im 

Jahr 2009 gegründet, zu einem Zeitpunkt, als die Zahl der 

Studierenden und der Hochschulabsolventen explodierte, 

nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch in anderen 

Bundesländern. Baden-Württemberg hat sich auf diese 

Art und Weise unter anderem einen Hochschulstandort 

geschaffen, der Lehre sehr preisgünstig anbietet. Denn 

aufgrund der höheren Lehrbelastung der Dozentinnen und 

Dozenten ist die Berufsakademie in den Kosten der 

Ausbildung noch günstiger, als es die Hochschule für 

angewandte Wissenschaften ist. Damit war auch klar, dass 

in Baden-Württemberg die Berufsakademie einen stärke-

ren Zulauf an Studierenden bekommen hat: durch ganz 

gezielte Lenkung in die Berufsakademien hinein – genau-

so wie in die Hochschulen für angewandte Wissenschaf-

ten in den westlichen Bundesländern. 

Thüringen ist mit uns wenig vergleichbar. Thüringen hat 

zwei Standorte mit unter 2 000 Studierenden insgesamt. 

Das ist eine kleine Hochschule; das kann man so machen. 

Ob das in den nächsten Jahren funktioniert – neben den 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften –, wird man 

sicherlich zu beobachten haben. 

Wir haben uns für einen klaren Weg entschieden. Vorhin 

wurde schon von der Abg. Aline Fiedler deutlich gemacht, 

dass wir ein klares, dreigliedriges System im tertiären 

Bereich haben. Jede dieser Stufen hat ihre ganz besondere 

Funktion. Das sollten wir auch nicht verwischen. 

Damit will ich nicht in Abrede stellen, dass wir – damit 

bin ich wieder bei dem, was Sie, Frau Maicher, eingangs 

gesagt haben – die BA natürlich weiterhin nicht in ihren 

Status einzementieren, sondern sehr wohl beobachten, wie 

die neue Gesetzesnovelle auf die Entwicklung der Berufs-

akademie wirkt – im Konzert mit den Hochschulen 

insgesamt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich 

noch einen letzten Punkt aus diesem Artikelgesetz benen-

nen, den schon die Abg. Sabine Friedel angesprochen hat. 

Es enthält nicht nur das Berufsakademiegesetz, sondern 

auch eine Änderung unseres Hochschulzulassungsgeset-

zes. Ich bin sehr dankbar, dass wir, wenn Sie dem heute 

zustimmen, noch vor der Einschreibung zum nächsten 

Wintersemester vielleicht eine Möglichkeit schaffen, 

mehr Lehramtsstudentinnen und -studenten mit Sorbisch-

kenntnissen zu gewinnen, auch an anderen Standorten der 

Lehramtsausbildung, also in Leipzig, Chemnitz oder 

Dresden. 

Das gilt nicht nur für die Kombination mit Sorabistik, 

sondern, um meine Fächer zu nehmen, beispielsweise 

auch dann, wenn jemand vertiefte Sorbischkenntnisse hat 

und Mathe- oder Physiklehrer wird. Derjenige kann 

zukünftig an einem sorbischen Gymnasium oder einer 

sorbischen Oberschule unterrichten; er kann mit seinen 

Sorbischkenntnissen auch andere Fächer in dieser Sprache 

unterrichten. 

Die Öffnung des Hochschulzulassungsgesetzes, die 

Bonusregelung würde diesen Weg eröffnen. Davon 

erhoffe ich mir, dass wir zukünftig mehr junge Menschen 

dafür gewinnen, das Lehramt Sorbisch zu studieren bzw. 

auf Sorbisch zu unterrichten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 
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2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Staatsministerin. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur Abstim-

mung. Aufgerufen ist das Gesetz zur Neuregelung der 

Berufsakademie im Freistaat Sachsen und Aktualisierung 

von gesetzlichen Regelungen für den tertiären Bildungs-

bereich, Drucksache 6/7080, Gesetzentwurf der Staatsre-

gierung. Abgestimmt wird auf Grundlage der Beschluss-

empfehlung des Ausschusses für Wissenschaft und Hoch-

schule, Kultur und Medien, Drucksache 6/9551. 

Meine Damen und Herren! Uns allen liegt hierzu  

ein Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN vor, Drucksache 6/9638. Dieser Änderungsan-

trag soll jetzt eingebracht werden. Frau Abg. Dr. Maicher, 

bitte sehr. 

Dr. Claudia Maicher, GRÜNE: Sehr geehrter Herr 

Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe 

bereits aufgezeigt, an welchen Stellen meine Fraktion 

Verbesserungsbedarf beim Gesetzentwurf sieht. Ich 

möchte deshalb kurz unsere Lösungen vorstellen. 

Erstens möchten wir die Forschung an der Berufsakade-

mie stärken, so wie es auch der Wissenschaftsrat emp-

fiehlt. Die vorgesehene Regelung, wonach Forschung nur 

im Einzelfall möglich sein soll, ist aus unserer Sicht nicht 

sinnvoll. Wir möchten diese Einschränkung streichen. 

Zweitens möchten wir der Berufsakademie im Rahmen 

einer größeren Autonomie überlassen, ihren Sitz selbst zu 

bestimmen. 

Drittens möchten wir die Qualität der Lehre erhöhen. 

Deswegen schlagen wir vor, die Empfehlung des Wissen-

schaftsrats nicht zu ignorieren. Mindestens 50 % der 

Dozierenden sollen hauptamtliche Dozierende sein. Das 

gehört in das Gesetz. Deshalb schlagen wir einen mindes-

tens 50-prozentigen Lehranteil von Professorinnen und 

Professoren vor. 

Viertens möchten wir die Berufsakademie stärken und 

Strukturen modernisieren. Die im Gesetzentwurf vorgese-

hene Zusammenfassung des Amtes des Präsidenten und 

des Direktors einer Studienakademie halten wir für 

neutralitätsgefährdend. Das Gleiche gilt für die Personal-

union des Amtes des Kanzlers und eines Verwaltungslei-

ters einer Studienakademie. Wir möchten einen unabhän-

gigen Präsidenten und Kanzler oder Kanzlerin und schla-

gen deshalb im Gesetzentwurf gesonderte Ämter vor. 

Außerdem regeln wir das Wahlverfahren des Präsidenten 

oder der Präsidentin. Der Aufsichtsrat bekommt bei der 

Wahl und Abwahl des Präsidenten/der Präsidentin ein 

Stellungnahmerecht. Das wird aus unserer Sicht der 

empfehlungsgebenden Aufgabe des Aufsichtsrats gerecht. 

Fünftens, unser letzter Änderungspunkt, soll die Brücke 

in die Zukunft schlagen. Wenn auch der Wissenschaftsrat 

zunächst von einer Weiterentwicklung der Berufsakade-

mie Sachsen zu einer dualen Hochschule abgeraten hat, 

darf eben die Tatsache, dass die Hochschullandschaft 

deutschlandweit in Bewegung ist, sich ändert und dies 

auch Folgen für die Berufsakademie Sachsen haben wird, 

nicht aus den Augen verloren werden. 

Wir möchten aus diesem Grund eine regelmäßige Bewer-

tung der Auswirkungen des neuen Berufsakademie-

Gesetzes auf die Berufsakademie und ihre Funktion im 

sächsischen tertiären Bildungsbereich einführen. Das 

beinhaltet ebenfalls, dass dem Landtag regelmäßig berich-

tet wird. Wenn sich danach Nachbesserungsbedarfe 

ergeben, dann sollen für den Gesetzgeber Empfehlungen 

erarbeitet werden, wie diese angegangen werden können. 

Frau Staatsministerin, ich verstehe nicht, was dagegen-

spricht, eine Evaluationsklausel in das Gesetz hineinzu-

schreiben, wie es bei anderen Gesetzen üblich ist. 

Unsere Änderungsvorschläge zielen darauf ab, dass am 

1. August ein Gesetz in Kraft tritt, das die Berufsakade-

mie wirklich erneuert und zukunftsfest macht. Ich möchte 

an die regionalen Abgeordneten, also an Sie, werte Kolle-

ginnen und Kollegen, appellieren, die die Leistungen der 

Berufsakademie, der einzelnen Studienakademien, in 

Ihrer Region kennen. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Bitte kommen Sie zum 

Schluss. 

Dr. Claudia Maicher, GRÜNE: Stimmen Sie unserem 

Änderungsantrag zu, weil er einen Schritt weitergeht als 

das zaghafte Verbessern des Gesetzentwurfs der Staatsre-

gierung. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN und  

vereinzelt bei den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Dr. Maicher. Meine Damen und Herren! Gibt es hierzu 

Wortmeldungen? – Bitte sehr, Frau Abg. Fiedler. 

Aline Fiedler, CDU: Herr Präsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Der Antrag der GRÜNEN macht die 

Debatte ein Stück weit wieder auf. Es geht um zwei 

zentrale Punkte. Sollen wir am Ende eine duale Hoch-

schule einführen oder nicht? Darf die Berufsakademie 

selbst regeln, wo sie ihren Sitz hat? 

Wenn man darüber spricht, ob es eine duale Hochschule 

geben soll oder nicht, dann hat es auch etwas mit der 

Forschung zu tun. Weil die BA aber mit diesem Gesetz 

keine Hochschule wird, wird die Forschung weiterhin ein 

Einzelfall bleiben. Sie wird aber nicht, wie sie in ihrer 

Bandbreite an Hochschulen oder Universitäten möglich 

ist, an Berufsakademien stattfinden. Ansonsten bräuchte 

man eine entsprechende Ausstattung, wenn man dies auf 

einem hohen Niveau durchführen wollen würde. Man 

benötigt Material, aber auch Personal. Diese Frage bleibt 

bei Ihnen völlig offen. 

Ihr zweiter Punkt dreht sich um den Sitz der Berufsaka-

demie. Sie möchten diesen nicht in Glauchau festzulegen, 

sondern offenlassen. In diesem Zusammenhang kam der 

Vorschlag, den Sitz Chemnitz auszuwählen. Dieser Punkt 
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hat mich am meisten verwundert. Es gibt für den Standort 

Chemnitz auch keine Begründung. Man hätte auch Dres-

den, Leipzig, Torgau oder Görlitz auswählen können. Das 

wären ebenfalls Möglichkeiten gewesen. Es gibt sehr 

wohl Begründungen dafür, warum man sich für Glauchau 

entschieden hat. Es ist ein Standort einer Berufsakademie. 

Der Sitz der Geschäftsstelle wurde vor mehreren Jahren 

an diesem Standort etabliert. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage? 

Aline Fiedler, CDU: Ja. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Frau Dr. Maicher, bitte. 

Dr. Claudia Maicher, GRÜNE: Vielen Dank, Herr 

Präsident. Liebe Kollegen! Ich habe zwei Fragen: 

(Aline Fiedler, CDU: Eine!) 

An welcher Stelle in unserem Änderungsantrag steht, dass 

wir den Standort Chemnitz fordern? An welcher Stelle 

fordern wir eine duale Hochschule? 

Aline Fiedler, CDU: Frau Kollegin Maicher, ich hatte 

ausgeführt, dass Sie über die Hintertür diese Debatte 

wieder aufmachen, weil es bei der Hochschule um The-

men wie beispielsweise Forschung geht. Indem Sie das 

Wort Einzelfallforschung streichen möchten, machen Sie 

den Punkt an dieser Stelle wieder auf. 

Ich wollte gerade auf das Thema Glauchau zu sprechen 

kommen. Es ist ein Stück weit unverantwortlich, wenn 

man diesen Punkt offenlässt. Wir haben uns für einen 

Standort entschieden. Sie müssten den Leuten ansonsten 

sagen, dass sie eventuell wieder umziehen müssten und es 

zu Mehrkosten käme, wenn man Standorte verlagert. Das 

lassen Sie an dieser Stelle ebenfalls offen. Wir überneh-

men Verantwortung und legen einen Sitz fest. Es ist ein 

Punkt, den die Berufsakademie für sich intern entschieden 

hat, indem die zentrale Geschäftsstelle vor mehreren 

Jahren an diesem Ort angesiedelt wurde. 

Sie sprachen auch den Punkt an, den Anteil von 40 auf 

50 % zu erhöhen. Das ist an dieser Stelle nicht zustim-

mungspflichtig. Sie hätten an dieser Stelle nämlich 

gleichzeitig aufführen müssen, dass Sie mehr Stellen 

benötigen. Das ist nämlich die Konsequenz dessen. Sie 

brauchen ebenfalls mehr Geld. Heute stehen nicht der 

Haushaltsplan 2017, 2018 oder zukünftige Haushaltspläne 

auf der Tagesordnung. Es steht das Gesetz zur Weiterent-

wicklung der Berufsakademie auf der Tagesordnung. 

Dieser Punkt wäre zu diskutieren, aber nicht hier. 

Ich komme auf Ihren letzten Punkt zu sprechen. Es ging 

darum, dass man einen Präsidenten und Kanzler in einer 

eigenen Funktion schaffen sollte. Dazu hat der Wissen-

schaftsrat klare Aussagen getätigt, indem er sagte, dass 

zur Entlastung eine zentrale Geschäftsstelle für die 

administrativen Einrichtungen zu empfehlen sei. Das 

haben wir gemacht. Deshalb halten wir die separaten 

Funktionen an dieser Stelle für verzichtbar. 

Insgesamt ist es ein gutes Gesetz. Ich glaube, dass es auch 

ohne die vorgeschlagenen Änderungen Ihrerseits zur 

Weiterentwicklung der Berufsakademie deutlich beitragen 

wird. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank. Gibt es 

weitere Wortmeldungen? – Die SPD-Fraktion. Herr Abg. 

Mann, bitte sehr. 

Holger Mann, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Ich möchte kurz Stellung 

zum Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN nehmen. Ich möchte dies jedoch nicht tun, 

ohne mich bei allen Fraktionen für die Behandlung des 

Gesetzes und durchaus gerade bei der angesprochenen 

Fraktion für die Würdigung des Gesetzentwurfs und die 

gute Debatte im Ausschuss zu bedanken. Dass dort keine 

Fraktion gegen den Gesetzentwurf und die Änderung 

gestimmt hat, zeigt auch, dass wir in groben Richtungen 

durchaus einig und nur bei einzelnen Aspekten unter-

schiedlicher Meinung sind. 

Ich hatte in meinem Redebeitrag schon etwas zur haupt-

amtlichen Quote gesagt, deshalb möchte ich darauf nicht 

mehr ausführlich eingehen. Es ist ein mittelfristiges Ziel, 

welches wir teilen und wofür man einen anderen Weg der 

Umsetzung finden muss. 

Ich komme zur hauptamtlichen Tätigkeit von Präsident 

und Kanzler. Hierzu möchte ich noch einen Gedanken-

gang aufzeigen. Wir halten es für einen Prozess, der 

sowohl die Gremienstruktur als auch die Entscheidungs-

wege innerhalb der Berufsakademie deutlich ändert, zu 

mehr Eigenverantwortlichkeit führt, auch von einzelnen 

Personen. Wir halten es in einem solchen Prozess nicht 

für sinnvoll, sodass dem eine externe Wahrnehmung 

zukommt. Wir sehen es als einen Gewinn für diesen 

Prozess an, wenn die Personen ihre Institutionen kennen. 

Nichtsdestotrotz haben wir dem Argument der Berufsaka-

demie, dass damit eine doppelte Arbeitsbelastung und 

stärkere Abhängigkeit gegeben sei, wenn ein Direktor 

zugleich Präsident wäre, entsprochen. Dies geschieht, 

indem – die Ministerin sagte es – der entsprechende 

Direktor beurlaubt werden kann und damit eine unabhän-

gigere Position und ein anderes Arbeitsvermögen gegeben 

ist. 

Eine ähnlich ablehnende Position müssen wir zu dem 

Vorschlag einnehmen, den Sie zum Sitz, der durch die 

Wahl des Gremiums bestimmt werden soll, machen. Der 

Landtag ist der Gesetzgeber und errichtet die Anstalt 

öffentlichen Rechts. Sie entziehen sich ein bisschen der 

Verantwortung, wenn Sie nicht sagen, wo dieser Sitz sein 

soll. Dazu sollte man Stellung nehmen. Es gibt keine 

andere Anstalt des öffentlichen Rechts, bei der es eine 

solche Regelung gäbe. Das heißt jedoch nicht, dass man 

so etwas nicht probieren könne. Wir halten dies aber nicht 

für sinnvoll. Man muss sich entscheiden. 
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Ich versuche, es einmal auf die Spitze zu treiben, was Ihr 

Modell hieße: eine neue reformierte und modernisierte 

Berufsakademie, die sich einen Direktor von außen 

beruft, der diese Institution nicht kennt, mit einer Ge-

schäftsstelle von fünf Personen in einem Ort, in dem es 

solch eine Institution nicht gibt. Versuchen Sie sich 

einmal vorzustellen, wie realistisch unter solchen Voraus-

setzungen ein Reformprozess innerhalb der Berufsakade-

mie durchgeführt werden kann. 

Deshalb sind wir nicht der Meinung, dass Ihr Vorschlag 

der richtige Weg ist. Wir sind der Meinung, die BA ist in 

den Regionen verwurzelt, sollte es sein, und deshalb 

haben wir uns für Glauchau entschieden. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Ich habe keine weiteren Wortmeldungen zu dem 

Änderungsantrag gesehen. Wer der Drucksache 6/9638 

seine Zustimmung geben möchte, zeigt das jetzt bitte an. 

– Vielen Dank. Die Gegenstimmen? – Danke sehr. Gibt es 

Stimmenthaltungen? – Vielen Dank. Bei Stimmenthaltun-

gen und Stimmen dafür hat der Änderungsantrag dennoch 

nicht die erforderliche Mehrheit gefunden. 

Meine Damen und Herren! Im Folgenden möchte ich 

Ihnen vorschlagen, über die Bestandteile des Gesetzent-

wurfes en bloc abstimmen zu lassen. Möchte jemand 

widersprechen? – Das ist nicht der Fall. 

So rufe ich auf zur Abstimmung über die Überschrift, 

Artikel 1 „Gesetz über die Berufsakademie im Freistaat 

Sachsen“, Artikel 2 „Änderung des Sächsischen Personal-

vertretungsgesetzes“, Artikel 3 „Änderung des Sächsi-

schen Hochschulzulassungsgesetzes“ und Artikel 4 

„Inkrafttreten/Außerkrafttreten“. Wer seine Zustimmung 

geben möchte, zeigt das jetzt bitte an. – Vielen Dank. Die 

Gegenstimmen? – Danke sehr. Gibt es Stimmenthaltun-

gen? – Vielen Dank. Bei keinen Gegenstimmen, zahlrei-

chen Stimmenthaltungen ist den genannten Bestandteilen 

des Gesetzentwurfes die Zustimmung erteilt worden. 

Damit rufe ich auf zur Schlussabstimmung über das 

Gesetz zur Neuregelung der Berufsakademie im Freistaat 

Sachsen und Aktualisierung von gesetzlichen Regelungen 

für den tertiären Bildungsbereich. Wer möchte zustim-

men? – Vielen Dank. Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich? – Vielen Dank. Auch hier keine Gegenstimmen, 

zahlreiche Stimmenthaltungen. Der Entwurf des Gesetzes 

ist als Gesetz beschlossen, meine Damen und Herren. 

Dieser Tagesordnungspunkt ist beendet. 

Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 5 

– Zweite Beratung des Entwurfs  

Erstes Gesetz zur Änderung des Sächsischen Normenkontrollratsgesetzes 

Drucksache 6/8368, Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drucksache 6/9559, Beschlussempfehlung des Verfassungs- und Rechtsausschusses 

– Bericht der Sächsischen Staatsregierung an den Sächsischen Landtag 

gemäß § 7 Satz 2 Sächsisches Normenkontrollratsgesetz 

Drucksache 6/8538, Unterrichtung durch die Staatsregierung 

Drucksache 6/9560, Beschlussempfehlung des Verfassungs- und Rechtsausschusses 

Meine Damen und Herren! Wir kommen nun zur Druck-

sache 6/8368, Gesetzentwurf der Staatsregierung, Erstes 

Gesetz zur Änderung des Sächsischen Normenkontroll-

ratsgesetzes. Den Fraktionen wird das Wort zur allgemei-

nen Aussprache erteilt. Wir beginnen mit der Fraktion 

CDU und für die Fraktion Herrn Abg. Modschiedler, 

danach DIE LINKE, SPD, AfD, BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN. Herr Modschiedler, Sie haben das Wort. 

Martin Modschiedler, CDU: Vielen Dank, Herr Präsi-

dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vorlie-

genden Gesetzentwurf soll die Amtsdauer des Normen-

kontrollrates bis zum Jahr 2020 verlängert werden. Ziel 

ist es, die richtige und notwendige Evaluation des Gremi-

ums auf eine breite Basis zu stellen. Wir brauchen 

schlichtweg mehr Informationen; denn eines müssen wir 

uns vor Augen halten: Erst Anfang Januar 2016 hat der 

Sächsische Normenkontrollrat seine Tätigkeit aufgenom-

men. Herzlichen Dank, dass sich das Gremium um Herrn 

Michael Czupalla als Vorsitzenden, Andreas Bösl,  

André Jacob, Ralf Leimkühler, Hanjo Lucassen und Herrn 

Prof. Dr. Michael Schefczyk dieser sehr anspruchsvollen 

Aufgabe angenommen hat. 

Nach § 7 soll die Tätigkeit des Normenkontrollrates zwei 

Jahre nach der Einsetzung des Rates bewertet werden. 

Das Gesetz würde also im Juli 2017 außer Kraft treten. 

Das soll hiermit nicht geschehen. Hintergrund ist, dass die 

Arbeit des Gremiums durch den zwischenzeitlich erfolg-

ten Beginn einer neuen Legislaturperiode des Sächsischen 

Landtags erst später beginnen konnte. 
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(Valentin Lippmann, GRÜNE: Das sollte man 

vorher wissen, wenn man etwas verändert!) 

Hinzu kommt, Herr Lippmann, dass auch erst geeignetes 

Fachpersonal gewonnen werden musste. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Ah!) 

Wir nehmen ja nicht jeden. 

(Zuruf der Abg. Katja Meier, GRÜNE) 

Der Normenkontrollrat ist also erst seit einem Jahr in 

dieser Besetzung tätig. Der wirklich zu kurze Evalua-

tionszeitraum entspricht nicht dem Gedanken dieses 

Gesetzes. Es ist nicht möglich, sich ein umfassendes und 

vor allem belastbares Bild über die ressortübergreifende 

Tätigkeit des Normenkontrollrates machen zu können. 

Was soll der Rat eigentlich leisten? Er soll den Erfül-

lungsaufwand von Gesetzen im Sinne eines sinnvollen 

und sparsamen Einsatzes von Ressourcen schon bei der 

Gesetzgebung prüfen und bewerten. Bislang konnte der 

Normenkontrollrat seinen Prüfauftrag erst bei 14 Vorha-

ben wahrnehmen. Das reicht unseres Erachtens nicht aus, 

um die Arbeit des Gremiums sinnvoll zu evaluieren. Der 

Bürokratieabbau und somit eine sinnvolle Umsetzung des 

Prüfungsauftrages sind uns jedoch sehr wichtig. Das 

erscheint auch im Hinblick auf die Entwicklung der 

sächsischen Wirtschaft eine sehr wichtige Sache, und es 

ist eine gute Gelegenheit, für Sachsen Standortvorteile zu 

schaffen. 

Deshalb soll die Amtsdauer des Normenkontrollrates nun 

zunächst bis 2020 verlängert und dann evaluiert werden. 

Noch einmal auf den Punkt: Verlängerung der Tätigkeit 

um drei Jahre und dann die Evaluierung. Dazu bitte ich 

Sie um die Zustimmung. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Modschiedler. Nun die Fraktion DIE LINKE, Herr Abg. 

Bartl. Bitte sehr, Herr Bartl. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Danke sehr, Herr Präsident. – 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Thema Sächsischer Normenkontrollrat hat etwas von 

unendlicher Geschichte. Erinnern wir uns einmal: Bereits 

im Koalitionsvertrag der aus CDU und FDP bestehenden 

Staatsregierung der 5. Wahlperiode, also im Jahr 2009, 

wurde die Einrichtung eines Sächsischen Normenkon-

trollrates verabredet. Erst kurz vor Ende der 5. Wahl-

periode, am 19. Juni 2014, kam der Gesetzentwurf in den 

Landtag. Der heiße Wahlkampf war schon eröffnet. 

Damals haben wir gesagt: Um Himmels willen, wie wollt 

ihr denn in der verbleibenden Zeit innerhalb von zwei 

Jahren evaluieren, ob der Normenkontrollrat – in Anleh-

nung an das Bundesmodell geschaffen – Sinn macht? 

Geht man nicht besser von drei oder fünf Jahren aus? 

Das war hier nicht zu vermitteln, und nun bekommen wir 

einen Gesetzentwurf, in dem uns mitgeteilt wird, dass der 

Normenkontrollrat erst 2016 eingerichtet werden konnte, 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Zufällig!) 

weil Landtagswahlen waren und weil man erst Personal 

suchen musste. Man musste erst einmal sortieren, wer 

hineinpasst. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Personal suchen!) 

Das ist richtig. Er kam tatsächlich erst 2016 überhaupt in 

die Gänge, und nun stehen wir vor der Frage, ob wir die 

Lauffrist dieses Gesetzes verlängern. 

Wir haben uns trotz dieser eingetretenen Panne mit der 

Zögerlichkeit der Staatsregierung im Zusammenhang 

damit, den Normenkontrollrat einzurichten, der Debatte 

nicht verweigert. Wir haben sogar auf der Ebene der 

Fraktionsspitze mit den Vertretern des Normenkontrollra-

tes gesprochen – mit dem Vorsitzenden des Normenkon-

trollrates, Herrn Czupalla, und mit Herrn Prof. Schefczyk 

als Kontrollratsmitglied –, weil wir uns Aufschluss 

darüber verschaffen wollten, was aus Sicht des Normen-

kontrollrates bisher geschehen ist, wie er sich bewährt 

und ob es Sinn macht, diese Tätigkeit weiter fortzusetzen. 

Als der Normenkontrollrat mit der Maßgabe eingerichtet 

wurde, er soll den Erfüllungsaufwand, der bei der Umset-

zung von neuen Rechtsnormen entsteht, bewerten und 

beurteilen, haben wir das begrüßt, weil wir gesagt haben: 

Es ist vielleicht interessant, welche Auswirkungen das für 

Wirtschaft, Verwaltung, Kosten etc. hat. In der Hinterfra-

gung gegenüber den Vertretern des Normenkontrollrates 

kam zum Ausdruck, dass es auch dort noch eine große 

Suche nach den entsprechenden effektiven Wegen gibt. 

Insofern verweigern wir uns hier in keiner Weise der 

Debatte über die Verlängerung der Evaluation. Allerdings 

ist uns der Ansatz nach wie vor zu kurz gesprungen. Wenn 

wir schon über ein Änderungsgesetz reden, müssen wir 

auch in andere Fragen hineingehen. Zum Beispiel ist für 

uns noch die Frage zu klären, was die Zusammensetzung 

des Normenkontrollrates angeht. Zum einen gibt es das 

Problem, das die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

mit einem Änderungsantrag im Verfassungs- und Rechts-

ausschuss thematisiert hat: Wir haben keine einzige Frau 

im Normenkontrollrat, obwohl fachbezogenes Wissen mit 

Sicherheit auch bei Frauen vorhanden ist. 

Wir sehen aber nicht nur dieses Problem. Wir sehen auch, 

dass dieses Gesetz im Grunde genommen mit vorsieht, 

dass in diesem Normenkontrollrat Menschen arbeiten 

sollen, die Erfahrung in Rechtssetzungsangelegenheiten 

haben. Keinem der jetzigen Kontrollratsmitglieder wollen 

wir zu nahe treten. Da akzeptieren wir durchaus die 

Arbeit. Aber Rechtssetzungserfahrung im engeren Sinne 

hat eigentlich nur Kollege Lucassen, der während einer 

Wahlperiode hier Mitglied des Hohen Hauses war. Das 

alles muss man bis spätestens 2018 bedenken, wenn die 

jetzige Amtszeit für die Mitglieder des Normenkontrollra-

tes abläuft. 
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Wir blicken aber auch über die entsprechende Debatte 

hinaus auf die Tatsache, dass bis dato für uns nicht ganz 

erklärlich ist, dass nach den Aussagen der Unterrichtung 

der Normenkontrollrat 2016 in 14 Regelungsvorhaben der 

Staatsregierung tatsächlich geprüft hat, und in zwölf 

Fällen Stellungnahmen zu den entsprechenden Landesge-

setzen gemacht hat. In der gleichen Zeit gab es aber 

21 Gesetze und 50 Rechtsverordnungen. Nach welchem 

Schlüssel wird denn nun der Normenkontrollrat tatsäch-

lich tätig? Dass er bei sogenannten Ressortverordnungen 

außen vor bleibt, bestimmt das Gesetz; das ist uns klar. 

Aber es ist für uns nicht ganz nachvollziehbar, wie sich 

das ergibt, und es ist für uns auch noch zu hinterfragen. 

Vielleicht kann uns Herr Staatsminister Gemkow etwas 

dazu sagen. Dass nur neun von den zwölf Stellungnahmen 

des Normenkontrollrats Befassung im Kabinett erfahren 

haben, ist auch erklärungspflichtig.  

Wenn wir über das Änderungsgesetz reden, stellt sich 

nach wie vor die Frage, warum das Normenkontrollrats-

gesetz vorsieht, dass nur Gesetzentwürfe der Staatsregie-

rung durch den Normenkontrollrat betreffs Erfüllungs-

aufwand angesehen werden. Warum wird nicht wie beim 

Bundesnormenkontrollrat die Möglichkeit eröffnet, dass 

auch Fraktionen oder Gruppen von Abgeordneten, die ein 

Gesetz aus dem Parlament heraus einbringen, auch 

vorlegen können, wenn sie das wünschen? Dann könnte 

der Normenkontrollrat diesen Erfüllungsaufwand analy-

sieren, bevor der Entwurf zur Entscheidung gelangt. 

Warum wird dies also nicht für das Parlament geöffnet? 

Auch diese Frage haben wir mit den Vertretern des 

Normenkontrollrats debattiert. Es stellt sich dann sicher-

lich die Frage, ob das mit der derzeitigen Besetzung zu 

leisten ist, aber darüber muss man dann entsprechend 

reden. 

Fazit: Wir haben nichts gegen die Verlängerung der 

Laufzeit, aber das ist bei Weitem nicht der „Bringer“, um 

dem Projekt Sächsischer Normenkontrollrat zum Erfolg 

zu verhelfen. Deshalb werden wir uns bei der Abstim-

mung der Stimme enthalten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Das Wort erhält jetzt die SPD-Fraktion. Herr 

Abg. Baumann-Hasske, bitte. 

Harald Baumann-Hasske, SPD: Herr Präsident! Meine 

sehr verehrten Damen und Herren Kolleginnen und 

Kollegen! Eigentlich könnte ich es ganz kurz machen, 

denn worum es geht, ist, so glaube ich, hinreichend 

dargestellt worden: Wir wollen das Normenkontrollrats-

gesetz in seiner Geltung verlängern, um es in dieser Zeit 

evaluieren zu können, weil der Zeitraum, aufgrund dessen 

evaluiert werden könnte, zu kurz ist. Jetzt hat Herr Bartl 

noch einiges dazu gesagt, auf das ich gern erwidern 

würde. 

Ich gebe zu, dass man über viele Aspekte reden könnte. 

Auch wir haben im Vorfeld mit Vertretern des Normen-

kontrollrats gesprochen; aber die Verlängerung des 

Evaluierungszeitraums ist damit, so glaube ich, nicht 

infrage gestellt. Natürlich gibt es weitere Dinge, über die 

man debattieren könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob die 

Staatsregierung auf Ihre Fragen vorbereitet ist oder ob wir 

das im Rahmen einer weiteren Diskussion machen müs-

sen, ob der Normenkontrollrat zu allem hinzugezogen 

werden muss, welche Auswahlkriterien herangezogen 

werden, um ihn tatsächlich zu befragen, und warum so 

wenige Antworten gekommen sind. Nur dies haben wir 

auch im Ausschuss nicht beraten. 

Es ging uns eigentlich nur darum zu sagen: Die Basis 

einer Evaluierung ist uns aus den Gründen, die Sie ge-

nannt haben, zu gering. Sie haben recht gehabt, wenn Sie 

vor vier oder fünf Jahren gesagt haben, dieser Zeitraum 

sei zu kurz. Ich glaube, das muss man einfach zugeben. 

(Zuruf des Abg. Enrico Stange, DIE LINKE – 

Widerspruch bei der CDU) 

Ich glaube, damit ist es aber auch getan. Alles andere 

kann man vielleicht auch noch im Zeitraum der nächsten 

Jahre erfahren und der Evaluierung zugrunde legen. 

Ich bitte Sie also alle um Zustimmung, und ich bitte die 

Linksfraktion, eventuell doch noch zu überlegen, ob man 

der reinen Fristverlängerung nicht einfach zustimmen 

kann. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Baumann-Hasske. Herr Abg. Bartl hat nun eine Kurzin-

tervention angezeigt. 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Ich möchte auf Herrn Kolle-

gen Baumann-Hasske reagieren: Nach zwei Jahren 

Laufzeit wollen wir jetzt quasi ein Änderungsgesetz zu 

diesem Gesetzentwurf beschließen. Da ist es naheliegend, 

wenn die Staatsregierung die Verlängerung als notwendig 

erachtet, dass wir auch darüber reden, wo am Gesetz 

eventuell Änderungsbedarf besteht. Insofern glaube ich, 

dass die heutige Debatte und der Umgang mit diesem 

Änderungsgesetz sich nicht nur auf die Evaluationszeit 

beziehen können. 

Vielleicht kann die Staatsregierung sagen, ob sie zumin-

dest plant, Änderungen im Gesetz in der Zeit bis 2020 

vorzusehen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Das war die Kurzinter-

vention auf den Redebeitrag von Herrn Baumann-Hasske. 

Meine Damen und Herren! Wir setzen die Aussprache 

fort. Für die AfD-Fraktion spricht jetzt Frau Abg. 

Dr. Muster. 

Dr. Kirsten Muster, AfD: Herr Präsident! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Die AfD-Fraktion wird dem Gesetz-
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entwurf zur Änderung des Sächsischen Normenkontroll-

ratsgesetzes zustimmen. Damit wird die Geltungsdauer 

des Gesetzes verlängert. Das Sächsische Normenkontroll-

ratsgesetz wurde bereits im Juli 2014 erlassen. Sachsen 

hat als erstes Bundesland einen Normenkontrollrat auf 

Landesebene nach dem Vorbild des nationalen Normen-

kontrollrats auf Bundesebene geschaffen. Es ist quasi der 

Nachfolger zum sächsischen Paragrafenpranger. 

Ziel der Sächsischen Staatsregierung ist es, „unnötige 

Kosten und bürokratische Hürden von Anfang an bereits 

bei der Schaffung neuer oder der Änderung bestehender 

Regelungen so weit wie möglich zu vermeiden und somit 

staatliche Regelungen auf das erforderliche Maß zu 

beschränken und die Qualität neuer Regelungen zu 

verbessern“. 

Zweck ist also der Bürokratieabbau, die Eindämmung der 

Regelungsflut und eine Steigerung der Regelungsqualität. 

Der Normenkontrollrat agiert als verwaltungsexternes, 

unabhängiges Gremium. Der Inhalt des Gesetzes ist gut, 

die zeitliche Umsetzung jedoch stark optimierungsbedürf-

tig. Das Normenkontrollratsgesetz wurde, wie schon 

ausgeführt, im Juli 2014 erlassen. Die Mitglieder des 

Normenkontrollrats wurden erst im Oktober 2015 beru-

fen. Im Dezember 2015 gab es die konstituierende Sit-

zung. Im Januar 2016 wurde der Normenkontrollrat 

erstmals prüfend tätig. 

Bis jetzt wurden 14 Vorhaben geprüft, unter anderem das 

neue Schulgesetz, das Gesetz zur Neuregelung der 

Berufsakademien im Freistaat Sachsen, das wir gerade 

eben verabschiedet haben. Zum BA-Gesetz äußert der 

Kontrollrat: „Unter dem Gesichtspunkt der besseren 

Rechtssetzung ist es fraglich, ob die organisatorischen 

Maßnahmen ausreichen, eine qualitative Weiterentwick-

lung der Berufsakademien in Sachsen zu gewährleisten.“ 

Wir danken den sechs ehrenamtlich tätigen Mitgliedern 

des Normenkontrollrats, die den Bereichen Politik, 

Wissenschaft, Wirtschaft und den Kommunen entstam-

men, für ihre bisherige Tätigkeit. 

Das Sächsische Normenkontrollratsgesetz tritt nach dem 

Gesetzeswortlaut im Juli 2017 außer Kraft. Die völlig 

verspätete Berufung des Normenkontrollrats führt dazu, 

dass alle weiteren im Gesetz genannten Termine und 

Kontrollmechanismen nicht eingehalten werden konnten. 

Die Staatsregierung sollte zwei Jahre nach Einsetzung des 

Rates seine Arbeit überprüfen. Dies sollte Mitte 2016 

geschehen. Diese Überprüfung fehlt – genau wie der 

Bericht der Überprüfung für den Landtag. Termin hierfür 

war eigentlich Februar 2017. Der neue Normenkontrollrat 

war bis zu diesem Zeitpunkt gerade einmal ein knappes 

Jahr tätig und bearbeitete gerade einmal 14 Vorgänge. Das 

ist zu kurz, um über die Bewährung dieses Gremiums und 

über seine Arbeit abschließend zu berichten, Herr Bartl. 

Daher soll mit dem Gesetzentwurf der Staatsregierung die 

Gültigkeit des Normenkontrollratsgesetzes zunächst bis 

2020 verlängert werden. Wir müssen einmal sehen, ob wir 

bis dahin die Kinderkrankheiten überwunden haben und 

die Arbeit zügig weitergeführt wird. Der Bund hat mit 

seinem Gesetz gute Fortschritte beim Bürokratieabbau 

erzielt. 

Die AfD-Fraktion wird dem Gesetz zustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Nun spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN Frau Abg. Meier. 

Katja Meier, GRÜNE: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Sehr geehrte Damen und Herren! In der vorletzten Land-

tagssitzung der letzten Legislaturperiode im Juni 2014 hat 

die damalige Koalition aus CDU und FDP das Gesetz zur 

Einsetzung des Normenkontrollrates beschlossen. 

Schon in der damaligen Debatte wurde von uns GRÜNEN 

die Frage aufgeworfen, warum dieses Gesetz, wenn es die 

Gesetzgebung doch transparenter und bürgerfreundlicher 

machen soll, nicht bereits am Anfang der Legislaturperio-

de beschlossen wurde. Diese wohl eher rhetorische Frage 

haben wir uns damals in der Debatte schon selbst beant-

wortet. Denn dann hätte unter anderem das sogenannte 

Standortegesetz auf den Prüfstand gehört, und das Ergeb-

nis wäre mit Sicherheit ernüchternd, wenn nicht sogar 

vernichtend ausgefallen. 

Nun also hat die damalige Koalition die Umsetzung auf 

die 6. Legislaturperiode geschoben, und die nächste 

Staatsregierung hat sich – sage und schreibe – anderthalb 

Jahre Zeit gelassen, bis die Verwaltungsvorschrift erarbei-

tet worden und am 01.01.2016 in Kraft getreten ist. Man 

könnte fast den Eindruck gewinnen, dass dieses Normen-

kontrollratsgesetz der FDP-Klotz am Bein der jetzigen 

Regierung ist. Dass die Datengrundlage, die einjährige 

Arbeit und damit die zwölf Stellungnahmen zu den 

vierzehn Regelungsvorschriften lediglich effektiv betrach-

tet wird, ist auch hausgemacht, da letztlich nur ein Jahr 

zur Verfügung stand. Wir können dieser Verlängerung 

auch nicht zustimmen, weil wir schon 2014 grundsätzlich 

Kritik an der Ausgestaltung dieses Normenkontrollrates 

hatten. 

Der Grundgedanke dieses Normenkontrollrates ist ja in 

der Tat nicht schlecht, aber wie so oft sind die Umsetzung 

und die konkrete Ausgestaltung doch eher mangelhaft. 

Letztlich ist es ja nichts anderes als eine Beratungsleis-

tung für die Regierung. Die Gesetze aus der Mitte des 

Landtages werden nicht geprüft. Die Zusammensetzung 

dieses Normenkontrollrates ist ebenso nebulös. Dafür, 

dass in diesem sechsköpfigen Gremium keine einzige 

Frau sitzt, haben Sie bei der CDU und der SPD noch nicht 

einmal ein Problembewusstsein, wie sich auch im Aus-

schuss dargestellt hat. 

Auf die relevanten Fragen, warum für Vorschläge zum 

Normenkontrollrat bestimmte Mitglieder von verschiede-

nen Institutionen herangezogen wurden, ob es mehr als 

sechs Vorschläge gegeben hat, ob die Vorschläge im 

Kabinett diskutiert wurden oder letztlich die Vorschläge 

der Lobbyorganisationen wie des Sparkassenverbandes 
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oder der Vereinigung Sächsische Wirtschaft einfach 

durchgewinkt wurden, haben wir keine zufriedenstellen-

den Antworten bekommen. Deswegen werden wir heute 

auch diesem Änderungsgesetz nicht zustimmen. 

Es bräuchte unseres Erachtens, wie schon in der letzten 

Legislaturperiode diskutiert wurde, eine grundsätzliche 

Änderung der Aufgaben und der Zusammensetzung statt 

einer bloßen Lebensverlängerung für diesen doch eher 

zahnlosen Tiger. 

Wenn Sie einmal sehen wollen, wie man so einen Nor-

menkontrollrat ausgestalten kann, welche Aufgaben er 

übernehmen kann, dann schauen Sie doch einmal nach 

Baden-Württemberg. Dort gibt es nämlich aktuell eine 

Kabinettsvorlage, weil auch dort ein solcher Normenkon-

trollrat eingerichtet werden soll. Nicht nur, dass Kosten 

und Nutzen geprüft werden, nein, es soll außerdem 

geprüft werden, ob die Neuregelung tatsächlich dem 

beschriebenen Zweck dient und inwieweit sie Nebenef-

fekte auf ökonomischer, sozialer und auch ökologischer 

Ebene verursacht. Auch mit schon bestehenden Vorschrif-

ten kann sich das Gremium in Baden-Württemberg 

beschäftigen, wenn es Hinweise aus der Bürgerschaft 

gibt. Im Gegensatz zu Sachsen soll dieses sechsköpfige 

Gremium in Baden-Württemberg nicht nur paritätisch 

besetzt sein, nein, es soll auch die Zivilgesellschaft in 

diesem Gremium vertreten sein. 

Ich kann Sie also nur auffordern, sehr verehrte Damen 

und Herren: Schauen Sie einmal über den sächsischen 

Tellerrand hinweg, schauen Sie, wie man dieses Gesetz 

weiterentwickeln kann, dass es eine fundierte Folgenab-

schätzung für alle Gesetze gibt. Dann werden wir viel-

leicht auch hier den Tag erleben, an dem ein Gesetz durch 

den Normenkontrollrat fällt. Das Gesetz, so wie es jetzt 

besteht und angewandt wird, wäre doch ein schönes 

Beispiel dafür. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Das war die erste Runde. Gibt es Redebedarf für 

eine weitere Runde aus den Reihen der Fraktionen? – Das 

ist nicht der Fall. Ich frage die Staatsregierung: Wird das 

Wort gewünscht? – Herr Staatsminister Gemkow, bitte 

sehr, Sie haben das Wort. 

Sebastian Gemkow, Staatsminister der Justiz: Sehr 

geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren Abgeordneten! Im September 2016 hat der Natio-

nale Normenkontrollrat sein zehnjähriges Bestehen mit 

einer Festveranstaltung begangen. 

Die Bundeskanzlerin hat dort an Zweifel und kritische 

Stimmen erinnert, die anlässlich der Einsetzung des 

Nationalen Normenkontrollrates befürchteten, dass per 

Gesetz mehr Bürokratie geschaffen würde, um Bürokratie 

abzubauen. Diese Kritik gegenüber dem Nationalen 

Normenkontrollrat vor zehn Jahren hörte man teilweise 

wortgleich gegenüber dem Sächsischen Normenkontroll-

rat. 

Dabei ist mir durchaus bewusst, dass Berechnung und 

Darstellung des Erfüllungsaufwands von Gesetzen einen 

nicht unerheblichen Mehraufwand verursachen. Mir ist 

auch bewusst, dass dieser Mehraufwand mit dem vorhan-

denen Personal abgedeckt werden muss. Ich vertrete aber 

die Auffassung, dass die transparente Darstellung der 

Kostenfolgen von Gesetzen eine Aufgabe ist, die die 

Staatsregierung leisten sollte. Bei der Erarbeitung von 

Gesetzen muss das Nachdenken über die Auswirkungen 

für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung selbstverständlich 

sein, und das ist in Sachsen auch so. 

Aufgabe des Sächsischen Normenkontrollrates ist nicht 

die Verhinderung von Gesetzesvorhaben, sondern ist, die 

transparente Darstellung der Kostenfolgen von Gesetzes-

vorhaben sicherzustellen, damit die Staatsregierung und 

letztlich der Landtag darüber entscheiden können, ob das 

verfolgte Ziel und der Zweck der Regelung den mögli-

cherweise entstehenden Aufwand überhaupt rechtfertigen. 

Um das zu erreichen, empfiehlt Ihnen die Staatsregierung 

heute eine Verlängerung des Sächsischen Normenkon-

trollratsgesetzes bis zum 30. Juni 2020. 

Der Grund für die Verlängerung ist, dass eine aussage-

kräftige Evaluation bisher nicht möglich war. Der Nor-

menkontrollrat hat bisher keine ausreichende Zahl von 

Vorhaben mit einer Darstellung des Erfüllungsaufwandes 

untersucht, um eine aussagekräftige Evaluation durchfüh-

ren zu können. Ohne eine solche aussagekräftige Evalua-

tion verbietet sich meines Erachtens eine abschließende 

Entscheidung darüber, ob ein Normenkontrollrat auf 

Landesebene eine sinnvolle Einrichtung ist oder nicht. 

Herr Abg. Bartl hat dazu die Frage aufgeworfen, warum 

in einigen Fällen keine Stellungnahme des Sächsischen 

Normenkontrollrates vorlag. Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 

Nrn. 1 bis 5 des Sächsischen Normenkontrollratsgesetzes 

entfällt das Prüfungsrecht bei Regelungsvorhaben, die 

dort ausdrücklich genannt sind, zum Beispiel, wenn 

Bundesrecht umgesetzt wird, wenn verbindliches Recht 

der Europäischen Union umgesetzt wird, wenn es um 

Festlegung von Zuständigkeiten geht, wenn Vorschriften 

aufgehoben werden oder wenn sich das Gesetz auf die 

Zustimmung zu einem Staatsvertrag beschränkt. In diesen 

Fällen ist dann folgerichtig auch keine Stellungnahme 

vorgesehen. Inwiefern es sich bei den Vorhaben, die nicht 

mit aufgeschlagen sind, um entsprechende Vorhaben 

handelte, kann ich jetzt nicht abschließend beurteilen. 

Aber es ist mit Sicherheit die Erklärung dafür, dass nicht 

alle Gesetze, die auf den Weg gebracht worden sind, eine 

Rolle beim NKR gespielt haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich empfehle 

Ihnen daher, die Geltungsdauer des Sächsischen Normen-

kontrollratsgesetzes zu verlängern und in etwa drei Jahren 

erneut über eine endgültige Entfristung oder das Auslau-

fen des Gesetzes zu beraten. 

Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 
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2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Staatsminister. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zur Abstim-

mung. Aufgerufen ist: Erstes Gesetz zur Änderung des 

Sächsischen Normenkontrollratsgesetzes. Abgestimmt 

wird auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des 

Verfassungs- und Rechtsausschusses, Drucksache 6/9559. 

Änderungsanträge liegen nicht vor. Ich möchte Ihnen also 

wieder vorschlagen, jetzt die einzelnen Teile zu benennen 

und dann en bloc abstimmen zu lassen. Ist jemand dage-

gen? – Das ist nicht der Fall. 

Wir stimmen also ab über die Überschrift: Artikel 1 

Änderung des Sächsischen Normenkontrollratsgesetzes, 

Artikel 2 Bekanntmachungserlaubnis und Artikel 3 

Inkrafttreten. Wer möchte hierzu seine Zustimmung 

geben? – Vielen Dank. Wer ist dagegen? – Wer enthält 

sich der Stimme? – Bei keinen Gegenstimmen – – 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

– Vielen Dank. Ich habe die Brille auf und das offenbar 

doch nicht wahrgenommen. Ich bitte um Nachsicht. Zum 

Glück ist auch ein Präsident nur ein Mensch, der deshalb 

auch Fehler machen darf, und Sie sind sehr aufmerksam. 

Also: Bei Gegenstimmen und zahlreichen Stimmenthal-

tungen ist den genannten Bestandteilen zugestimmt 

worden. 

Ich rufe damit auf zur Schlussabstimmung über Erstes 

Gesetz zur Änderung des Sächsischen Normenkontroll-

ratsgesetzes in der Fassung der Zweiten Beratung. Wer 

stimmt zu? – Vielen Dank. Wer ist dagegen? – Vielen 

Dank. Wer enthält sich? – Vielen Dank. Bei Gegenstim-

men und Stimmenthaltungen ist das Gesetz beschlossen, 

meine Damen und Herren. 

Dieser Tagesordnungspunkt ist noch nicht beendet. Ich 

habe aufmerksame Leute hinter mir. 

Wir kommen nun zur Drucksache 6/9560, Beschlussemp-

fehlung und Bericht des Verfassungs- und Rechtsaus-

schusses zum Bericht der Sächsischen Staatsregierung an 

den Sächsischen Landtag gemäß § 7 Satz 2 des Sächsi-

schen Normenkontrollratsgesetzes, Drucksache 6/8538, 

Unterrichtung durch die Staatsregierung. 

Hierzu ist keine Aussprache vorgesehen. Wünscht den-

noch eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter, das Wort 

zu ergreifen? – Das kann ich nicht feststellen. Wünscht 

die Berichterstatterin des Ausschusses, Frau Dr. Muster, 

das Wort? 

(Dr. Kirsten Muster, AfD: Nein, Herr Präsident!) 

– Auch das ist nicht der Fall. Vielen Dank. 

Meine Damen und Herren! Wir stimmen nun über die 

Beschlussempfehlung des Ausschusses in der Drucksa-

che 6/9560 ab. Wer möchte zustimmen? – Vielen Dank. 

Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Vielen Dank. Bei 

keinen Gegenstimmen und Stimmenthaltungen ist der 

Beschlussempfehlung zugestimmt worden, meine Damen 

und Herren. Nun ist dieser Tagesordnungspunkt abge-

schlossen. 

Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 6 

Stärkung der grenzüberschreitenden nachbarsprachigen Bildung 

Drucksache 6/6634, Antrag der Fraktionen CDU und SPD,  

mit Stellungnahme der Staatsregierung 

Die Aussprache erfolgt wie gehabt: CDU-Fraktion, dann 

die SPD-Fraktion, danach die Fraktionen DIE LINKE, 

AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Staatsregie-

rung, wenn das Wort gewünscht wird. 

Wir beginnen mit der Aussprache. Für die CDU-Fraktion 

Herr Abg. Lehmann. Bitte sehr, Herr Lehmann, Sie haben 

das Wort. 

Heinz Lehmann, CDU: Herr Präsident! Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Um ehrlich zu sein, be-

schränkt sich meine Fähigkeit, mich in der Sprache der 

Nachbarn auszudrücken, auf wenige, aber wichtige 

Phrasen, zum Beispiel: Chtěl bych jedno české velké 

světlé pivo, prosím! 

(Beifall des Abg. Sebastian Fischer, CDU) 

Ich weiß natürlich, dass man in einem Haus, an dem 

„Obuv“ angeschrieben steht, wahrscheinlich Schuhe 

kaufen kann, und in einem Laden mit der Überschrift 

„Potraviny“ Lebensmittel. 

Diese mangelnde Kompetenz ist nicht nur meiner persön-

lichen Trägheit geschuldet, sie ist auch Ausdruck der 

damaligen realen Situation. Während meiner Grundschul-

zeit war die tschechische Grenze noch mit Stacheldraht 

gesichert. Später, als man als Besucher nach Tschechien 

und Polen reisen konnte, fand sich stets ein Einheimi-

scher, der einem mit rudimentärem Deutsch weiterhelfen 

konnte. 

Spätestens seit 2004, mit dem Einzug der östlichen 

Nachbarn in unser gemeinsames europäisches Haus, hat 

sich das grundlegend verändert. Doppelte Sprachkompe-

tenz ist nachgefragt wie nie, in Wirtschaft, Service, 

Handel, Tourismus, aber auch im Verein. Die Fähigkeit, 

die Sprache des Nachbarn zu sprechen, verbessert die 

individuellen Berufs- und Lebensperspektiven. Das gilt 

für beide Seiten. 
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(Beifall bei der CDU und der SPD) 

Weil das die Tschechen und die Polen etwas eher begrif-

fen haben als wir, trifft man inzwischen in vielen Bran-

chen mit Kundenbezug deutschsprachige Mitarbeiter aus 

unseren Nachbarländern an. Das ist nicht zu beanstanden. 

Das ist der Markt. Das ist auch Ergebnis unserer europäi-

schen Arbeitnehmerfreizügigkeit. 

Die europäische Sprachenpolitik setzt auch für uns auf die 

Formel M+2. Englisch ist als Nummer 1 gesetzt. Die 

Nummer 2 kann insbesondere in den Grenzregionen die 

Sprache der Nachbarn sein. 

Mit ihrem Antrag zielt die Koalition darauf, die in Kitas 

und Schulen bereits bei Nachbarschaftssprachprojekten 

gemachten Erfahrungen auch für bisher nicht beteiligte 

Einrichtungen zugänglich zu machen sowie der Vermitt-

lung der Nachbarsprache eine stärkere politische Priorität 

zu verleihen. 

Die Grenzregionen sind in Bezug auf das Erlernen der 

Nachbarsprachen ein besonderes Biotop. Die Kinder 

müssen nicht abstrakt über Büchern brüten, sondern 

können, wenn es gescheit gemacht wird, an ihrem Woh-

nort spielerisch die Sprache der sprichwörtlich nächsten 

Nachbarn erwerben und erproben. 

In meiner Heimatstadt Neusalza-Spremberg feiern wir 

übermorgen das Richtfest für unsere neue Kita mit 170 

Plätzen. Ich würde mir wünschen, dass mit dem Einzug in 

das neue Haus auch inhaltlich ein Qualitätszuwachs 

stattfindet. Einen Nachmittag pro Woche sollen in unse-

rem Falle – wir liegen an der tschechischen Grenze – 

tschechische Fachkräfte die Kinder nach dem neuesten 

pädagogischen Konzept spielerisch an die Nachbarspra-

che heranführen. 

(Beifall bei der CDU und der SPD –  

Zuruf der Abg. Petra Zais, GRÜNE) 

Das wird aber – bevor Sie, meine sehr verehrten Damen 

und Herren, nervös werden – so lange ein Wunsch blei-

ben, solange der Freistaat nicht bei potenziellen Fachkräf-

ten in Tschechien und Polen für diese neue Aufgabe wirbt, 

ihnen eine Anpassungsqualifizierung an das sächsische 

Anforderungsprofil anbietet, für ihre Anstellung Poolstel-

len bei der regionalen Bildungsagentur einrichtet, den 

Kitas die Sachkosten für die zusätzlichen Aufwendungen 

zuweist und den Kitas zweckgebunden einen angepassten 

Personalschlüssel gestattet. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

Geht nicht? Geht doch! Bei der Vermittlung der sorbi-

schen Sprache nach dem Vitaj-Konzept wird das bereits 

seit mehreren Jahren sehr erfolgreich praktiziert. 

Wir helfen den Grenzregionen zweifelsfrei, indem wir 

ihnen leicht bessere Konditionen bei der Wirtschaftsförde-

rung anbieten. Wir können den Regionen aber noch besser 

helfen, wenn wir die dort vorhandenen Stärken als Lern-

ort für die Nachbarsprache nachhaltig stärken, 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU und der SPD) 

und zwar nicht wie bisher auf einer temporär angelegten 

Projektbasis, sondern strukturell und finanziell abgesi-

chert. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Das gilt natürlich nicht nur für meine Heimatstadt, son-

dern für alle Kitas entlang der sächsischen Landesgrenze 

zu Tschechien und Polen. 

(Beifall des Abg. Marko Schiemann, CDU) 

Das ist auch ein nicht zu unterschätzender Baustein für 

die Stärkung der europäischen regionalen Kohäsion. 

Der Bericht der Sächsischen Landesstelle für frühe 

nachbarschaftliche Bildung, die unter der Leitung von 

Frau Dr. Gellrich eine hervorragende Arbeit leistet, wurde 

vor wenigen Tagen vorgelegt. Er liefert für die Sprach-

vermittlung in Kitas wertvolle Handlungsempfehlungen. 

Über einige der erforderlichen Rahmenbedingungen 

sprach ich bereits. Darüber hinaus sind grenzüberschrei-

tende Kita-Partnerschaften rechtssicher – Versicherung 

und andere Dinge – zu regeln. Die Ausbildung von 

Erzieherinnen, die Fortbildung pädagogischer Fachkräfte 

sowie geeignete Beratungsangebote sind als Bestandteile 

der Qualifizierungsoffensive unverzichtbar. Die Durch-

gängigkeit des Nachbarsprachenlernens von der Kita über 

die Grundschule bis hin zu weiterführenden Schulen muss 

strukturell verlässlich geregelt werden. Wir brauchen ein 

Konzept des längerfristigen Monitorings und eine intensi-

vere Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Daneben sollten wir von den Erfahrungen anderer Euro-

paregionen beim Erwerb von nachbarschaftlicher Kompe-

tenz lernen. Vor wenigen Monaten hat unser Sächsisches 

Verbindungsbüro in Brüssel einen Workshop organisiert, 

bei dem Experten aus dem Saarland über die Frankreich-

strategie zum verpflichtenden Erwerb der Nachbarsprache 

Französisch berichteten. Etliche formalrechtliche Hinder-

nisse, die bei uns noch im Wege stehen oder im Wege zu 

stehen scheinen, etwa bei der Anerkennung ausländischer 

Qualifikationen, wurden dort bereits erfolgreich über-

wunden. 

Auf der Nachfolgekonferenz im Ausschuss der Regionen 

am 7. Juni 2017 in Brüssel werden wir den Erfahrungs-

austausch im europäischen Kontext fortführen. Die 

Situation ist günstiger denn je, weil viele Eltern verstan-

den haben, dass Kenntnisse in den Sprachen der Nachbar-

länder nicht nur praktisch, sondern für ihre Kinder auch 

langfristig karrierefördernd sind. Diesen Umstand sollten 

wir nutzen und dafür sorgen, dass der Samen bereits in 

sehr jungem Alter gelegt wird. Nicht jedes Samenkorn 

wird aufgehen, aber es ist den Versuch allemal wert. Wir 

werden die Staatsregierung bei ihren konsequenten 

Schritten hin zu einer konsequenten Strategie zur nach-

barschaftlichen Ertüchtigung in den Grenzregionen nach 

Kräften unterstützen und auch fordern. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 
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Ich würde mir wünschen, dass ich eines Tages mit meinen 

Enkeltöchtern nach Prag oder Breslau reisen und mich 

dabei entspannt auf ihre frisch erworbene Nachbarspra-

chenkompetenz verlassen kann. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Herr 

Lehmann. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Abg. 

Baumann-Hasske. Sie haben das Wort. 

Harald Baumann-Hasske, SPD: Herr Präsident! Meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Die Begegnungen und 

nachbarschaftlichen Beziehungen zu unseren Freunden 

und Nachbarn sind vielfältig. Damit sind nicht nur die 

sächsischen Verbindungsbüros in Prag und Breslau 

gemeint, sondern es gibt die grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit der Feuerwehren, der Polizei und die 

Zusammenarbeit im Austausch beim Freiwilligen Jahr, 

wie sie der Paritätische Wohlfahrtsverband vermittelt. 

Wir fördern seit dieser Legislaturperiode institutionell das 

trinationale Neiße-Filmfestival, dessen Eröffnung in der 

vergangenen Woche gut besucht war. Mit diesem aktuel-

len Haushalt kam das Europäische Zentrum für Bildung 

und Kultur in Zgorzelec, Meetingpoint Music Messiaen, 

hinzu. Das ist das herausragende Projekt einer langjähri-

gen deutsch-polnischen Zusammenarbeit im Bereich der 

Erinnerungskultur. Wir haben die Mittel für grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit aufgestockt. Meine Damen 

und Herren, zwar ist solcherart Begegnung möglich und 

wichtig, aber die Sprache des anderen zu beherrschen 

erleichtert über Begegnungen hinaus den Austausch. 

(Beifall des Abg. Marko Schiemann, CDU) 

Wir fördern die bilinguale Erziehung in Sachsen seit 

vielen Jahren. Trotzdem lernen in Polen zwei Millionen 

Menschen Deutsch, und viele Tschechen beherrschen 

unsere Sprache fließend. Nun ist es schwer, Sachsen mit 

ganz Polen oder Tschechien vergleichen zu wollen, weil 

dazu die Bevölkerungszahlen zu verschieden sind. Aber 

wir dürfen wohl festhalten, dass das Interesse an der 

deutschen Sprache bei unseren Nachbarn größer ist als 

umgekehrt. Dabei ist das Lernen einer Nachbarsprache 

besonders sinnvoll. Wenn ein Kind bereits die Sprache der 

Nachbarn und Freunde lernt, die sich von der seiner 

Eltern unterscheidet, gewinnt es Verständnis für die 

Kultur dieser Nachbarn, weil es merkt, dass sie so ähnlich 

sind wie man selbst auch – oder eben anders, aber nach-

vollziehbar und verständlich anders. Das ist dort, wo es 

diese Nachbarn unmittelbar gibt, besonders sinnvoll und 

notwendig, da die erlernte Sprache zugleich eine Kultur 

erschließt und diese nicht theoretisch und im Unterricht 

bleibt, sondern praktisch mit Leben erfüllt wird. Herr 

Lehmann hat das eben schon sehr schön angedeutet. 

(Beifall des Abg. Marko Schiemann, CDU) 

Hier sind wir bei einem Beitrag zu dem, was wir mit 

„interkulturelle und soziale Kompetenz“ umschreiben 

würden. In Sachsen gibt es seit den 1990er-Jahren viele 

Angebote zum Erlernen der Sprache, vor allem in den 

Kitas. Gefördert werden sie unter anderem über  

INTERREG-Kooperationsprogramme oder den Deutsch-

Tschechischen Zukunftsfonds. Um viele dieser Fragestel-

lungen zu bearbeiten, wurde die Landesstelle für frühe 

nachbarsprachliche Bildung gegründet und vom Freistaat 

gefördert. Mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 stehen 

200 000 bzw. 215 000 Euro dafür bereit. Angegliedert ist 

ein Expertenbeirat, der sich als Beratungsgremium des 

Schulministeriums versteht. 

Nach dem Berufsbefähigungsanerkennungsgesetz, Leh-

rer- und Lehramtsprüfungsordnung II, ist es zwar grund-

sätzlich möglich, dass mehr Muttersprachler als Lehrer 

für Schule und Kita zu gewinnen sind, aber wir müssen 

passfähige und praktikable Anschlüsse schaffen und 

organisieren und gegebenenfalls auch Einzelfallentschei-

dungen ermöglichen. Das gilt für die Schule gleicherma-

ßen wie für die Kita. Hinsichtlich der methodisch-

didaktischen Fragen können wir auf die guten Erfahrun-

gen mit dem Vitaj-Projekt bei den Sorben zurückgreifen. 

Auch das hat Herr Lehmann eben schon angedeutet. 

Auf der anderen Seite müssen aber auch für inländische 

Lehrer und Kita-Erzieher die Fort- und Weiterbildungsan-

gebote angepasst werden. Wir müssen beim Sprachenler-

nen Kontinuität in den Bildungsprozess bringen – von der 

Kita bis zur Oberschule und zum Gymnasium. Das ist 

unter anderem mit dem Punkt „Kontinuierliche Rahmen-

bedingungen“ gemeint. 

Es ist sehr schade, wenn es in einem Ort zwar eine Kita 

gibt, in der die Kinder Polnisch oder Tschechisch lernen 

können, die Sprache dann aber nicht in der Grundschule 

angeboten wird, die die Kinder besuchen. Sie besitzen 

dann zwar eine gewisse Grundbildung, der kontinuierli-

che Lernprozess reißt jedoch ab. 

Wir haben in unserer Koalitionsarbeit einen Schwerpunkt 

auf die kulturelle Bildung gelegt. Dazu wird ein landes-

weites Konzept unter der Federführung des SMWK 

erarbeitet. Darüber haben wir an dieser Stelle in diesem 

Hause bereits debattiert. Kultur ist per se interkulturell. 

Kunst und Kultur leben vom Austausch. Ich gehe davon 

aus, dass sich das Kultus- und das Sozialministerium 

intensiv und kooperativ in diesen Prozess einbringen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Zustimmung 

zu diesem Antrag. 

(Beifall bei der SPD und der Staatsregierung) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Nun die Fraktion 

DIE LINKE. Herr Abg. Kosel, bitte; Sie haben das Wort. 

Heiko Kosel, DIE LINKE: Herr Präsident! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Erst vorgestern sprach der 

neue französische Präsident Emmanuel Macron bei 

seinem Berlin-Besuch von der „Wiedereinführung zwei-

sprachiger Schulklassen“. Begründung: „nicht, weil 

Europa es verlangt, sondern weil Frankreich es braucht“. 

Nun ja, sei es drum! Es scheint sich also auch im Westen 
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unseres Kontinents die Erkenntnis Bahn zu brechen, dass 

die Sprachbarriere nach wie vor eines der größten Prob-

leme bei der Zusammenarbeit und beim Zusammenleben 

in Europa ist. Ganz besonders gilt dies für Sachsen, das an 

einer der schärfsten Sprachgrenzen der EU liegt. 

Bei allen Aktivitäten der grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit, zum Beispiel von Polizei, Rettungsdiensten, 

Feuerwehren, oder bei der Kooperation der Gemeinden 

und Städte in den Grenzregionen wird die Sprachbarriere 

durch die Akteure immer wieder als eines der größten 

Hindernisse genannt, wobei das Problem erkennbar auf 

der sächsischen Seite liegt. 

Es geht aber um mehr als nur um ein Kommunikations-

problem. Der Spracherwerb des Nachbarn jenseits der 

Grenze hilft nicht nur, ihn im Wortsinne zu verstehen, 

sondern trägt auch dazu bei, Vorurteile, die nach wie vor 

in unserer Bevölkerung präsent sind, schon von Kindes-

beinen an zu verhindern oder abzubauen. Den Menschen 

in Sachsen durch Mehrsprachigkeit den Wechsel der 

Perspektive zum Beispiel unserer polnischen und tsche-

chischen Nachbarn zu ermöglichen ist angesichts von 

vermeintlicher „Leitkultur“, Rechtspopulismus und 

nationalistischer Selbstüberhöhung eine bedeutende 

politische Fähigkeit. 

(Beifall des Abg. Marco Böhme, DIE LINKE) 

Darüber hinaus wird nur so eine wesentliche Grundlage 

geschaffen, Artikel 12 unserer Verfassung, das heißt, den 

Verfassungsauftrag zur grenzüberschreitenden Zusam-

menarbeit und zum Aufbau nachbarschaftlicher Bezie-

hungen für das Zusammenwachsen Europas und die 

friedliche Entwicklung in der Welt, wirklich mit Leben zu 

erfüllen. Es erstaunt mich, dass dieses Argument des 

Verfassungsrechts durch mich als Oppositionspolitiker 

vorgetragen werden muss und nicht durch die einreichen-

den Fraktionen der Koalition selbst. 

Aber sei es drum! Gerade vor dieser politischen und 

verfassungsrechtlichen Bedeutung der grenzüberschrei-

tenden nachbarsprachlichen Bildung ist es beschämend, 

dass sich nach dem mehr als 13 Jahre zurückliegenden 

EU-Beitritt von Polen und Tschechien der Spracherwerb 

von Polnisch und Tschechisch auf sächsischer Seite nach 

wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau bewegt. Nach 

den mir zugänglichen Statistiken lernen in Polen circa 

2,2 Millionen junge Leute die deutsche Sprache. 

In unserer Nachbarwoiwodschaft Dolny Śląsk – mit 

unserem Freistaat nach Größe und Bevölkerungszahl in 

der Tendenz vergleichbar – sind es etwa 300 000 Men-

schen, während in der gesamten Bundesrepublik nur 

40 000 Menschen Polnisch lernen. In Sachsen sind es 

2 222 Schülerinnen und Schüler. 

Das stellt zwar – bezogen auf die Daten von 2006 – eine 

Verdopplung dar, entspricht andererseits aber nur 0,46 % 

aller sächsischen Schülerinnen und Schüler. Die Teilneh-

merzahl am Tschechischunterricht ist nur unwesentlich 

größer. Aber zum Vergleich: In Tschechien nehmen nach 

Angaben des Goethe-Instituts beachtliche 30 % der 

Schülerinnen und Schüler am Deutschunterricht teil. In 

Sachsen sind es 0,46 %, in Tschechien sind es 30 %. Das 

sind die Relationen, mit denen wir es zu tun haben. 

Mir fällt vor dem Hintergrund dieser Zahlen kein vernünf-

tiger Grund ein, warum sich der Freistaat erst zehn Jahre 

nach dem tschechischen und dem polnischen EU-Beitritt 

dazu entschlossen hat, die sächsische Landesstelle für 

frühe nachbarsprachige Bildung zu fördern. 

Geradezu zornig macht mich die Mitteilung der Staatsre-

gierung, dass ebenfalls erst im Jahre 2014 mit einer – ich 

zitiere – „erstmaligen systemischen Bestandsaufnahme 

zur frühen nachbarsprachigen Bildung“ begonnen wurde. 

Welche Grundlage hatten denn die Äußerungen der 

Staatsregierung – nicht zuletzt in diesem Hohen Haus – 

vor dem Jahr 2014 zu diesem Thema? War das alles nur – 

mit Verlaub – substanzloses Geschwätz, was uns damals 

vom Kultusministerium dargebracht wurde? Auf welcher 

Grundlage erfolgte seinerzeit die wiederholte Ablehnung 

des im Rahmen der Haushaltsdebatten seit 2002 durch 

DIE LINKE wiederholt gestellten Antrags zur Initiative 

„Lerne die Sprache des Nachbarn“? 

Die wiederholte Ablehnung dieses Antrages durch die 

CDU hat leider dazu geführt, dass die Situation in Sach-

sen so ist, wie sie sich jetzt darstellt. Es ist bedauerlich, 

dass dadurch wertvolle Zeit verloren gegangen ist und 

viel Potenzial verschenkt wurde. 

Ohne Zweifel hat es in jüngster Zeit eine leichte Verbes-

serung in der grenzüberschreitenden nachbarsprachigen 

Bildung gegeben. Dies ist vor allem dem Engagement der 

Lehrerinnen und Lehrer, der Eltern und der Kita-

Erzieherinnen vor Ort zu verdanken. Die veröffentlichten 

Zahlen der Sächsischen Landesstelle für frühe nachbar-

sprachige Bildung lesen sich zwar vor dem Hintergrund 

der katastrophalen Ausgangslage von Anfang der 2000er-

Jahre nicht schlecht, aber selbst bei ausschließlicher 

Betrachtung aller Kitas und Grundschulen in grenznahen 

Raum kann der erreichte Stand noch nicht als ausreichend 

bezeichnet werden. 

Das Ziel sollte es sein, diese Sprachangebote eher zur 

Regel werden zu lassen, als dass es die Ausnahme ist, und 

das nicht nur im grenznahen Raum, sondern in ganz 

Sachsen. 

Es besteht also in jedem Fall dringender Handlungsbe-

darf. Auch in den Oberschulen und Gymnasien müssen 

Angebote für Polnisch und Tschechisch geschaffen 

werden. Zu den zwei bilingualen Schulen in Görlitz und 

in Pirna sollten weitere hinzukommen, um den in Kita 

und Grundschule begonnenen Spracherwerb weiter 

fortzusetzen und intensivieren zu können. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Wir begrüßen es, gezielt tschechische und polnische 

muttersprachliche Fachkräfte in unseren Kitas anzustellen 

und dafür zu werben. Dies sollte aber nicht auf ein stupi-

des Abwerben hinauslaufen, weil auch in Polen und in 

Tschechien die dortigen Erzieherinnen und Erzieher sowie 

Lehrerinnen und Lehrer dringend gebraucht werden. Um 
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das angestrebte gute Verhältnis zu unseren polnischen und 

tschechischen Nachbarn nicht zu belasten, sollte hier 

stärker der Lehrer- und Erzieheraustausch gepflegt wer-

den. 

Insofern hoffe ich, dass durch diesen Antrag ein verstärk-

ter Anschub für die Etablierung eines möglichst flächen-

deckendes Angebots zum Nachbarsprachenerwerb erfolgt, 

und fordere das Kultusministerium auf, mit mehr Nach-

druck daran zu arbeiten und zusätzliche Mittel zur Verfü-

gung zu stellen. 

Diese Hoffnung – die Hoffnung stirbt bekanntlich zu-

letzt – ist in Verbindung mit der geschilderten politischen 

und verfassungsrechtlichen Bedeutung der nachbarspra-

chigen Bildung der Grund für die Zustimmung der LIN-

KEN zu diesem Antrag. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Auf Herrn Kosel, der 

für die Linksfraktion sprach, folgt jetzt Frau Wilke. Sie 

spricht für die Fraktion der AfD. 

Karin Wilke, AfD: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Der vorliegende Antrag der 

Koalitionsparteien ist schwer zu bewerten. Er enthält 

weder neue Impulse noch grundlegende Verbesserungen. 

Bestenfalls schafft er mehr Stellen, mehr Gremien und 

bürokratischen grenzübergreifenden Schriftwechsel. 

Wahrscheinlich geht es den Antragstellern nur darum, der 

Landesregierung eine Chance zur Selbstdarstellung zu 

verschaffen. Geradezu peinlich ist aber die Inanspruch-

nahme des nachbarschaftlichen Spracherwerbs für den 

Abbau von Fremdenfeindlichkeit. Oder ist diese Entglei-

sung nur ein Versuch, den 100-Millionen-Propaganda-Etat 

des Projekts „Demokratie leben“ des Bundesfamilienmi-

nisteriums anzuzapfen? 

Auf dieses Niveau sollte sich Sachsen nicht begeben. 

Gute Nachbarschaft ist uns wichtig – von Natur aus. 

Besser wäre es, wenn wir alles tun würden, um die private 

nachbarschaftliche Kooperation zu stärken. Spracherwerb 

im alltäglichen Zusammenleben ist immer noch der beste 

Lehrer. Demokratie lebt von Gelegenheiten, sie zu leben. 

Das gilt für die Kinder genauso wie für ihre Bezugsperso-

nen. Dazu braucht es keine Lehramtsprüfung und keine 

Anpassungslehrgänge, sondern gelebte Nachbarschaft. 

Weniger Staat mit all seinen Rahmenrichtlinien ist immer 

das bessere pädagogische Konzept. 

Worüber man aber ernsthaft nachdenken sollte, sind 

attraktive grenzüberschreitende Sport- und Spielplätze, 

mehrsprachige Landvolkshochschulen mit einem breiten 

Angebot von sozialen Aktivitäten für Lesungen, Chöre, 

Tanzgruppen und selbst Bauernhochzeiten oder, Herr 

Lehmann, auch Richtfeste. Der Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt, und das ist wörtlich gemeint. 

Mehrsprachigkeit muss gelebt werden, nicht nur in Kitas 

und Schulen. Noch einmal: Der Antrag läuft durch die 

offenen Türen einer bürokratischen Welt der Banalitäten. 

Wir werden uns daher enthalten. 

Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war Frau Wilke. 

Jetzt kommen wir zur Fraktion GRÜNE. Es spricht Frau 

Kollegin Zais. 

Petra Zais, GRÜNE: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen! Selbstverständlich ist 

es auch unsere Auffassung, dass Mehrsprachigkeit immer 

stärker an Bedeutung gewinnt. Mehrsprachigkeit unter-

stützt und fördert Frieden und Toleranz in Europa. Davon, 

Kollegin Wilke, kann es nicht genug geben. Initiativen in 

dieser Art sind wichtig. Ihre Lesart – das muss ich ehrlich 

sagen – hat mich jetzt ein bisschen ratlos zurückgelassen. 

Ich habe nicht ganz verstanden, was Sie gesagt haben, 

aber vielleicht haben Sie es verstanden; das ist ja auch 

viel wichtiger. 

Die sächsischen Grenzregionen zu den europäischen 

Nachbarländern Polen und Tschechien sind besondere 

Lernorte. Hier erleben Kinder von klein auf die Nachbar-

sprachen Polnisch bzw. Tschechisch im Alltag. Sie kön-

nen sich hier die Sprache und Kultur ihrer Nachbarn in 

der unmittelbaren Begegnung und in der Interaktion mit 

Muttersprachlern erschließen. Kulturelle Gemeinsamkei-

ten, aber auch Unterschiede können durch Mehrsprachig-

keit verstärkt wahrgenommen werden. Kommunikations-

kompetenz und interkulturelle Kompetenz wachsen – 

immerhin zwei Schlüsselqualifikationen in einer globali-

sierten Welt. 

Bereits im Jahr 2002 haben die EU-Regierungschefs im 

Barcelona vereinbart, dass jeder EU-Bürger in seiner 

Muttersprache plus in mindestens zwei Fremdsprachen 

auf hohem Niveau kommunizieren <<können sollte. Der 

Blick nach Deutschland und Sachsen zeigt jedoch, dass 

die meisten Schulabgänger in Deutschland heute noch 

weit davon entfernt sind. Das Problem Lehrermangel – 

der eine oder andere möchte das vielleicht an dieser Stelle 

nicht unbedingt diskutieren – macht das auch nicht besser. 

Wir können hier natürlich über Mehrsprachigkeit reden, 

was die Nachbarländer Polen und Tschechien anbelangt, 

aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Absicherung des 

Fremdsprachenunterrichts in Sachsen insgesamt sehr 

schwierig ist. 

Für uns GRÜNE – unabhängig vom Thema Lehrerman-

gel – ist grenzüberschreitende nachbarsprachige Bildung 

selbstverständlich. Ich habe mich zum Beispiel in Zgor-

zelec an einer polnisch-deutschen Schule darüber infor-

miert und dort den ganzen Tag zugebracht. Das war im 

Rahmen des Euro-Primus-Projektes der DPFA, die auch 

in Sachsen viele Standorte hat. Es war eine internationale 

Schule. Da geht einem das Herz auf, wenn man erlebt, 

wie Kinder in der eigenen Sprache kommunizieren. 

Wir GRÜNE stehen dem Antrag positiv gegenüber. Es 

gibt keinen Grund, diesen Antrag abzulehnen. Einen 

Punkt muss ich aber doch kritisch bemerken: Wir haben 

vom Kollegen Lehmann eine sehr euphorische Rede 
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gehört, begleitet von euphorischem Klatschen aus seiner 

Fraktion. Aber ich wundere mich natürlich trotzdem. Wir 

sind die Legislative. Wenn man sich die Stellungnahme 

der Staatsregierung anschaut, dann müsste man eigentlich 

sagen, dieser Antrag hat sich erledigt; denn die Staatsre-

gierung berichtet zu I – wie Sie das gefordert haben; das 

macht sie bereits in der Stellungnahme – und zu II sagt 

sie, was sie macht, was sie plant. – Übrigens, Kollege 

Kosel, trotz aller berechtigter Kritik an dem, was vor 

2014 lief, muss man tatsächlich auch anerkennen, dass 

sich ab 2014 doch ein positives Handeln abzeichnet. Ich 

muss auch neidlos anerkennen, dass sich viel Positives 

tut. 

(Beifall des Abg. Marko Schiemann, CDU) 

– Ja, jetzt klatschen Sie, aber ich frage mich, warum Sie 

zum Beispiel Ihre Forderungen nach strukturellen Siche-

rungen, die über die Sächsische Landesstelle für nachbar-

schaftliche Bildung hinausgehen, nicht in ein Gesetz 

packen? Wenn Sie das alles wollen, was Sie hier genannt 

haben – „Pool-Stellen“ für Erzieherinnen usw. –, dann 

müssen Sie an das Kita-Gesetz. Da gehört das hin und 

nicht in so einen Goodwill-Antrag: Wir ersuchen mal die 

Landesregierung, dass sie doch mal bitte möchte ... Was 

die Landesregierung leisten kann, hat sie hier hineinge-

packt. Wenn Sie mehr möchten, dann – das gehört natür-

lich auch zum Verständnis der parlamentarischen Demo-

kratie und des Parlaments – packen Sie das Gesetz an und 

formulieren Sie das in das Gesetz. Dafür werden Sie 

gleichfalls unsere Zustimmung haben. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und des  

Abg. Enrico Stange, DIE LINKE) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Mit Frau Kollegin Zais, 

die für die GRÜNEN sprach, sind wir am Ende der ersten 

Runde angekommen. Wenn ich Herrn Kollegen Bienst 

jetzt so sehe, vermute ich, dass die CDU-Fraktion eine 

zweite Rederunde eröffnen will? – Wunderbar. Das 

Rednerpult gehört Ihnen, Herr Kollege. 

Lothar Bienst, CDU: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Man könnte meinen, die 

Landesregierung des Freistaates Sachsen sei bezüglich 

des heutigen Themas auf einem guten Weg. Es gibt 

unzählige Beispiele für gelebte grenzüberschreitende 

nachbarsprachliche Bildung und Erziehung. 

Frau Wilke, ich kann viele, viele, unzählige Beispiele 

bringen, wo sich Vereine annähern, wo Feuerwehren 

einen regen Austausch haben, wo sich Kitas auf den Weg 

machen, dort grenzüberschreitende Projekte zu initiieren, 

wo sich Schulen miteinander begegnen, dort Projekttage 

gestalten, ja, wo die kommunale Ebene, die Gemeinden 

sich finden, um sich auch familiär miteinander zu begeg-

nen. Das sind die Projekte, die tagtäglich stattfinden, und 

da gilt es, einmal denjenigen Dank zu sagen, die die 

Motoren sind, die das vorantreiben, die dort ständig 

dahinterstehen und bei solchen Aktionen auch die Initiati-

ve ergreifen. Also, nochmals herzlichen Dank von dieser 

Stelle an die Beteiligten! 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

Neben den vielfältigen binationalen Beispielen der kom-

munalen Ebene im grenznahen Raum im Freistaat Sach-

sen möchte ich die Sächsische Landesstelle für frühe 

nachbarsprachige Bildung, die LaNa, die im September 

2014 im Landkreis Görlitz eingerichtet wurde, nennen. 

Die LaNa arbeitet im Auftrag des Sächsischen Staatsmi-

nisterium für Kultus, sie fungiert als Schnittstelle zur 

sachsenweiten Vernetzung aller für die frühe nachbarspra-

chige Bildung relevanten Akteure aus Wissenschaft, 

Praxis, Politik und Verwaltung. Sie führt die unterschied-

lichen Akteure mit ihren Kompetenzen und Ressourcen 

zusammen und entwickelt gemeinsam mit ihnen Instru-

mente für die Qualifizierung der Bildungsarbeit vor Ort. 

Dabei geht es inhaltlich um den Aufbau eines Monitorings 

zur frühen nachbarsprachigen Bildung in den Grenzregio-

nen, um die Bereitstellung von Instrumenten für den 

sachsenweiten Transfer aktueller wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und guter Praxis vor Ort, um die Entwick-

lung von Qualitätsstandards sowie Umsetzungsinstrumen-

te zur Qualifizierung und Unterstützung der Fachkräfte in 

den Bildungseinrichtungen. Aber es geht auch und vor 

allen Dingen um Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Die LaNa greift auf langjährige und vielfältige Erfahrun-

gen im Bereich der Bildungsarbeit im Dreiländereck 

Deutschland – Polen – Tschechien zurück, also meiner 

Heimat. Diese Erfahrungen wurden unter anderem in dem 

Wirken des grenzüberschreitenden Bildungsnetzwerkes 

PONTES und der Zusammenarbeit mit dem Landkreis 

Görlitz im Modellvorhaben im Bundesprogramm „Lernen 

vor Ort“ gesammelt. 

Ich habe einmal in Vorbereitung auf die heutige Debatte 

den Blog von der LaNa aufgerufen. Da lese ich – ich 

zitiere –: „Spannende, intensive und vor allem erfolgrei-

che Veranstaltungstage liegen hinter der Landesstelle 

Nachbarsprachen.“ So tagte am 11.05.2017 der Experten-

beirat Frühe nachbarsprachige Bildung in Sachsen im 

Sächsischen Staatsministerium für Kultus. Die Arbeit des 

Landeskompetenzzentrums zur Sprachförderung an 

Kindertageseinrichtungen in Sachsen (LakoS) wurde 

vorgestellt, um Schnittstellen zwischen den beiden Insti-

tutionen herauszuarbeiten und zukünftig noch enger 

zusammenarbeiten zu können. Dazu gab es unlängst einen 

weiteren Fachtag „Ich sprech‘ Urdu, was sprichst du so? 

Mehrsprachige Bildung in Sachsens Kitas“. 

Ich zitiere weiter: „Die EUREGIO EGRENSIS lädt 

regelmäßig zu deutsch-tschechischen Sprachanimationen 

in Kitas ein: ,Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nim-

mermehr!‘ – so prophezeit es das altbekannte deutsche 

Sprichwort. Im Tschechischen bringt man diese Metapher 

sogar noch etwas deutlicher auf den Punkt: „Co se v 

mládí nenaučíš, ve stáří už nedohoníš!“, was wortwörtlich 

übersetzt so viel heißt wie: „Was du in deiner Jugend 

nicht lernst, holst du im Alter nicht mehr auf!“ 

http://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/expertenbeirat.html
http://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/expertenbeirat.html
https://www.smk.sachsen.de/
https://www.lakossachsen.de/
https://www.lakossachsen.de/
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Im Rahmen ihrer Sprachoffensive führt die EUREGIO 

EGRENSIS seit 2005 jährlich deutsch-tschechische 

Sprachanimationen in wechselnden Schulen und Kitas der 

Euroregion – hier geht es um das Erzgebirge, Vogtland-

kreis, Landkreis Greiz, Saale-Orla-Kreis und Böhmen – 

durch, um bereits von klein auf das Erlernen einer Nach-

barsprache zu fördern. 

Auch die AWO Oberlausitz unterstützt grenzüberschrei-

tende Kita-Kooperationen. Im Januar begann für die 

AWO Oberlausitz und drei ihrer Kindertagesstätten das 

mehrjährige Projekt „Gemeinsam spielen, voneinander 

lernen. – Společně si hrát a navzájem se učit“, welches 

durch Mittel der Europäischen Union gefördert wird. Hier 

kooperieren Einrichtungen aus Sachsen und Tschechien 

im grenznahen Raum 

Ich könnte noch viele, viele weitere Beispiele nennen. 

Ständiger Austausch tschechischer bzw. polnischer und 

deutscher Pädagogen, aber eben auch von jungen Men-

schen und ihren Familien steht für erfolgreiche Koopera-

tionsbeziehungen. 

Aber all diese vielen positiven Ansätze reichen bei Wei-

tem nicht aus. Ich bin der Meinung, dass eine grenzüber-

schreitende nachbarsprachliche Bildung den Ansprüchen 

von Humanismus, von Wertevermittlung – ja, Frau Wilke, 

von aktiver politischer Bildungsarbeit genügt. Wenn ich 

die Sprache meines Nachbarn spreche bzw. verstehe, kann 

ich auf die jeweiligen Probleme und Nöte meines Gegen-

übers eingehen; ich kann Freud und Leid teilen – wichtige 

Aspekte gerade in grenznahen Räumen. Es fällt den 

Sprachkundigen leicht, das Funktionieren von Wirt-

schaftssystemen der Nachbarn zu verstehen, politische 

Ansichten zu begreifen, Kulturen mit ihren Besonderhei-

ten zu akzeptieren. Ja, familiäre Bindungen einzugehen 

fällt leichter und Freundschaften sind einfacher zu schlie-

ßen und zu leben. Je eher man damit beginnt, umso 

nachhaltiger ist die Wirkung im Laufe des Lebens. 

(Beifall des Abg. Marko Schiemann, CDU) 

– Danke, Herr Schiemann. – Ich möchte Ihnen einmal 

ganz kurz meine Erfahrungen zum Thema darlegen. Vor 

circa 46 Jahren gab es einen regen Jugendaustausch 

unserer evangelischen Kirchengemeinde mit Jugendlichen 

aus dem Raum Pardubice. Ich hatte Ferien – ich war 

damals noch ein Schulkind – und meine Eltern waren 

bereit, in den Ferien einen Tschechen bei uns aufzuneh-

men. Dieser gleichaltrige Junge – Luboš heißt er – sprach 

so gut wie kein Deutsch und ich natürlich kein Tsche-

chisch. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Wir sind mit 

unseren Familien heute noch eng befreundet – er, seine 

Frau und die beiden Kinder sprechen vorzüglich Deutsch 

– ich eher miserabel Tschechisch; ich verstehe vielleicht 

mehr, als ich spreche. Aber durch die vielen Ferientage 

damals und in Kontakt mit meinen Freunden behaupte ich 

zumindest, die Mentalität der Menschen zu kennen; ja, 

meine Nachbarn in Tschechien als Freunde bezeichnen zu 

können. 

Übrigens, gleicher Jugendaustausch fand mit polnischen 

Jugendlichen statt, da kamen die politischen Freiheitsak-

tivitäten der Polen dazwischen. Weitere christliche Ju-

gendaustausche waren dann leider nicht mehr möglich; 

der sozialistische Staat DDR hat das verhindert. Vielleicht 

könnte ich sonst auf gleiche Erfahrungen mit polnischen 

Bürgern verweisen. 

Ich möchte wieder zum Thema zurückkehren. Ja, wir 

müssen auf dem eingeschlagenen Weg weitergehen und 

diesen qualifizieren. Wir brauchen Fachkräfte aus unseren 

Nachbarländern in unseren Einrichtungen. Ebenso sollten 

auch unsere sächsischen Bürger die Möglichkeit ergrei-

fen, in Nachbarländern fachlich-pädagogische Unterstüt-

zung zu geben. Wir brauchen tschechische Pädagogen, die 

muttersprachlich die sorbische Sprache in den Schulen im 

sorbischen Siedlungsgebiet vermitteln. 

Berufsabschlüsse müssen anerkannt werden; vor allen 

Dingen sehe ich Reserven in einer unkomplizierten und 

einfachen Behördenbehandlung. Gerade am vergangenen 

Freitag waren wir in der sächsischen Vertretung in Prag, 

und da berichtete eine tschechische Lehrerin, die in einer 

Oberschule in Pirna unterrichtet, dass ihr Berufsanerken-

nungsverfahren über zwei Jahre gedauert hat. 

Vielleicht ist das nur ein Einzelfall; ich hoffe es. Wenn 

wir aber auf dem Weg grenzüberschreitender nachbar-

sprachiger Bildung weitergehen wollen, müssen wir 

gerade im Anerkennungsverfahren direkte, schnelle und 

unbürokratische Wege gehen. Das gilt sowohl für die 

Pädagogen im schulischen Bereich als auch und vor allem 

für die Pädagogen im frühkindlichen Bereich. 

Meine Damen und Herren, ohne der Haushaltsdebatte 

vorgreifen zu wollen, will ich doch darauf hinweisen, dass 

wir gemeinsam prüfen müssen, ob die zur Verfügung 

stehenden Haushaltsmittel angesichts der gestiegenen 

Ansprüche in diesem wichtigen Bildungsbereich noch 

angemessen sind. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Gestatten Sie eine 

Zwischenfrage, Herr Kollege Bienst? 

Lothar Bienst, CDU: Bitte. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Bitte, Frau Wilke. 

Karin Wilke, AfD: Wir haben Freizügigkeit in Europa. 

Daher haben wir überhaupt kein Problem, auch heute 

schon, das heißt, ohne ein neues Gesetz zu schaffen, 

Erzieher, auch Kita-Erzieher, aus Polen oder aus Tsche-

chien in unseren Kitas anzustellen. Das ist doch völlig 

unproblematisch. 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Was ist jetzt Ihre Frage? 

Karin Wilke, AfD: Andersherum können auch deutsche 

Erzieher, wenn sie es denn wollen, in polnischen oder 

tschechischen Kitas ohne Probleme tätig sein. Das ist 

doch so, oder nicht? 

Lothar Bienst, CDU: Das ist die Frage gewesen? 

http://www.euregio-egrensis.de/sprachoffensive.htm
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Karin Wilke, AfD: Ja, das ist die Frage. 

Lothar Bienst, CDU: Das ist sicherlich richtig. 

Karin Wilke, AfD: Deshalb verstehe ich nicht, weshalb 

wir noch – – 

(Christian Piwarz: Die Frage stellen!) 

– Okay, das war die Frage. 

Lothar Bienst, CDU: Ich wollte gerade darauf eingehen, 

dass wir kein Gesetz brauchen, wie es von den GRÜNEN 

gefordert wurde. Wir haben schon Möglichkeiten, auch 

die, die Sie geschildert haben. Aber was natürlich forciert 

werden muss, ist die Verkürzung der bürokratischen 

Wege, die man durchschreiten muss, um hier in Sachsen 

ständig arbeiten zu können. Das ist mein Ansinnen. 

Um die notwendigen Antworten auf die gestellten Fragen 

zu bekommen, aber vor allen Dingen um die erforderli-

chen Schlussfolgerungen – auch in Vorbereitung der 

Haushaltsdebatte – ziehen zu können, brauchen wir diesen 

Antrag. Ich bitte Sie deshalb um Zustimmung. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Kollege Bienst hat für 

die CDU und für uns alle eine zweite Rederunde eröffnet. 

Jetzt schaue ich in die Runde: Gibt es aus den Fraktionen 

weitere Kolleginnen oder Kollegen, die die zweite Runde 

bestreiten wollen? – Ich kann keinen Redewunsch zu 

erkennen. 

Damit kommt die Staatsregierung zu Wort. Sie, Frau 

Staatsministerin Kurth, möchten es ergreifen. 

Brunhild Kurth, Staatsministerin für Kultus: Sehr 

geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 

Herren Abgeordneten! Um es gleich vorweg zu sagen: 

Wir befürworten den Antrag der Fraktionen der CDU und 

der SPD, die grenzüberschreitende nachbarsprachige 

Bildung zu stärken. 

(Marco Böhme, DIE LINKE: Wie überraschend!) 

– Ich begründe das gleich ausführlich. – Die Sächsische 

Staatsregierung misst der nachbarsprachigen Bildung seit 

vielen Jahren hohe Priorität zu. Wir konnten in den letzten 

Jahren auch gute Fortschritte erzielen. 

Wir haben in den letzen Jahren die Bedingungen für das 

Angebot der Nachbarsprachen Polnisch und Tschechisch 

im vorschulischen und im schulischen Bereich geschaf-

fen, insbesondere in den sächsischen Grenzregionen, und 

möchten dieses Angebot natürlich weiter ausbauen. Dass 

dies richtig und wichtig ist, kann tagtäglich und ganz 

praktisch in den Kommunen des sächsisch-tschechischen 

und des sächsisch-polnischen Grenzgebietes erlebt wer-

den; denn die wechselseitige Nutzung kommunaler 

Infrastruktur – ob das die Kita oder die Schule ist, ob das 

Einkaufsgelegenheiten oder Freizeitangebote sind – ist 

Realität im Grenzgebiet. Dabei findet in diesen Regionen 

ein wunderbarer europäischer Integrationsprozess statt: 

Grenzen verschwinden einfach. Nachbarsprachen werden 

auf diese Weise unkompliziert gelehrt. Sie verbinden die 

Menschen. 

Einige Beispiele für den Bildungsbereich sollen das 

verdeutlichen: Mit Stand November 2016 wurden in 

65 Kindertageseinrichtungen Sprachlernangebote in einer 

Nachbarsprache – Polnisch bzw. Tschechisch – vorgehal-

ten und/oder eine Partnerschaft mit einer Kita aus dem 

Nachbarland gepflegt. Betrachtet man die Schulpartner-

schaften in Sachsen, so stellt man fest, dass die Schul-

partnerschaften mit Tschechien Rang 1 und die mit Polen 

Rang 2 belegen. Aktuell wird das Fach Tschechisch an 20, 

das Fach Polnisch an 29 allgemeinbildenden Schulen im 

Freistaat Sachsen unterrichtet. 

Obwohl an unseren Oberschulen die Lehrersituation 

besonders kompliziert ist – das weiß auch ich –, wird dort 

Tschechisch bzw. Polnisch als zweite Fremdsprache 

angeboten, im Besonderen natürlich in den Grenzregio-

nen. 

An Gymnasien werden Tschechisch und Polnisch als 

zweite oder als dritte Fremdsprache angeboten. Darüber 

hinaus gibt es eine binationale/bilinguale Ausbildung ab 

Klassenstufe 7 – in Tschechisch am Schiller-Gymnasium 

in Pirna, in Polnisch am Annen-Gymnasium in Görlitz. 

Das, meine Damen und Herren, ist bundesweit einzigar-

tig. Unsere Gymnasien in Pirna und in Görlitz weisen 

dieses Alleinstellungsmerkmal auf. Sie genießen einen 

hervorragenden Ruf in ganz Deutschland. An rund 

30 Schulen werden Arbeitsgemeinschaften Polnisch oder 

Tschechisch angeboten. 

Seit September 2014 fördert das SMK die Sächsische 

Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung; das 

wurde bereits gesagt. Die LaNa ist in Trägerschaft des 

Landkreises Görlitz. Ihr Auftrag ist es, als Schnittstelle zu 

fungieren und alle Akteure, die für frühe nachbarsprachi-

ge Bildung in den Kitas des grenznahen Raumes wirken, 

zu vernetzen. Darin ist die LaNa sehr, sehr erfolgreich. 

Ein wissenschaftlich fundiertes Konzept zu entwickeln 

und zu erproben ist eine weitere Aufgabe. Die LaNa hat 

schließlich das Zusammenwirken fachlich zu begleiten 

und zu moderieren sowie den wechselseitigen Erfahrungs- 

und Erkenntnistransfer zwischen Wissenschaft, Praxis, 

Politik und Verwaltung sicherzustellen. 

2016 beteiligte sich Sachsen erstmals an der Kofinanzie-

rung des Programms „Von klein auf“ des Koordinierungs-

zentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch TAN-

DEM zur Unterstützung grenzüberschreitender deutsch-

tschechischer Kita-Begegnungen. 

Durch die INTERREG-Kooperationsprogramme „Frei-

staat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020“ und 

„Polen – Sachsen 2014 bis 2020“ werden grenzüber-

schreitende Projekte von Kitas, Schulen und anderen 

Bildungsträgern unterstützt, zum Beispiel im Schulbe-

reich unter Leitung der Bildungsagentur das Projekt 

Regionalmanagement, mit dem die sächsischen und die 

polnischen Schulen nicht nur das Erlernen der Nachbar-
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sprache, sondern vor allem auch das interkulturelle 

Verständnis im Grenzraum vertiefen. 

Auch zukünftig werden nachbarsprachige Bildung in Kita 

und Schule sowohl im Rahmen des Fremdsprachener-

werbs als auch durch die Vermittlung von interkulturellen 

und sozialen Kompetenzen als übergreifende Ziele geför-

dert, insbesondere durch Aus-, Fort- und Weiterbildung 

des pädagogischen Personals, indem polnische und 

tschechische Muttersprachler in sächsischen Bildungsein-

richtungen eingesetzt werden. Dabei ist das SMK be-

strebt, den Anteil von in Sachsen eingesetzten Lehrkräften 

und Erziehern aus Polen und Tschechien zu erhöhen. Über 

diesen Prozess sind wir gerade intensiv in Gesprächen. In 

weiterführenden Projekten zur frühen nachbarsprachigen 

Bildung im Kita-Bereich sowie in schulischen Fremd-

sprachenkonzepten werden Vorschläge erarbeitet, um die 

Rahmenbedingungen für die Umsetzung nachbarsprachi-

ger Bildungsangebote zu sichern und die Angebote vor 

allem auch zu verzahnen. 

Trotz der wunderbar positiven Entwicklung, die ich 

gerade skizziert habe, und des positiven Ausblicks darf 

ich einen Punkt nicht unerwähnt lassen: Dem weiteren 

Ausbau der fremdsprachigen Bildung in Polnisch und 

Tschechisch werden durch die personellen Ressourcen im 

Lehrerbereich natürlich objektive Grenzen gesetzt. Genau 

deshalb sind wir mit unseren Nachbarländern im Ge-

spräch, um Lehrerinnen und Lehrer aus Tschechien und 

Polen für unsere Sprachausbildung und für den Unterricht 

zu gewinnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ungeachtet dieser Feststellung begrüße ich den Antrag 

zur Stärkung der nachbarschaftlichen Bildung. Ich emp-

fehle dem Plenum die Annahme. 

Ich bedanke mich bei all jenen, die diesen nicht einfach 

umzusetzenden Prozess aktiv unterstützen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Für die Staatsregierung 

war Frau Staatsministerin Kurth die Letzte in der Rede-

runde. Aber das Schlusswort haben natürlich die einbrin-

genden Fraktionen von CDU und SPD. Wer möchte jetzt 

das Wort ergreifen? – Ich sehe den Abg. Lehmann. Es 

folgt das dreiminütige Schlusswort, das eigentliche 

Finale. 

Heinz Lehmann, CDU: Herr Präsident! Liebe Kollegen! 

Frau Staatsministerin! Vielen Dank für die sehr konstruk-

tive Debatte. Ich habe, wie Sie wissen, die Ehre, seit über 

sieben Jahren den Freistaat im Ausschuss der Regionen in 

Europa zu vertreten. Wir befassen uns mit komplizierten 

Überlegungen und Stellungnahmen, wie wir für die 

Zukunft das Projekt Europa mehr an die Herausforderun-

gen des 21. Jahrhunderts heranführen können. Bei allen 

Dingen ist am Ende entscheidend, wie die Kohäsion 

zwischen den Mitgliedsländern, wie die Kohäsion zwi-

schen den Regionen hält. 

Wenn wir die kleinen Dinge fördern, also die Sprachfähi-

gkeit über Grenzen hinweg möglich machen, stärken wir 

die Kohäsion, stärken wir die Standfestigkeit der Europäi-

schen Union. Wir haben heute in diesem Hause ein sehr 

gutes Beispiel dafür geliefert, dass wir hier Schrittmacher 

sein wollen. Dafür bedanke ich mich und empfehle Ihnen 

die Annahme unseres gemeinsamen Antrags. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Das war das Schluss-

wort der einbringenden Fraktion, gesprochen von Herrn 

Kollegen Lehmann. 

Meine Damen und Herren, ich stelle nun die Drucksa-

che 6/6634 zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung 

um Ihr Handzeichen. – Vielen Dank. Gibt es Gegenstim-

men? – Keine. Gibt es Stimmenthaltungen? – Einige 

Stimmenthaltungen. Damit ist die Drucksache 6/6634 mit 

großer Mehrheit beschlossen und der Tagesordnungspunkt 

beendet. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen nun zu 

Tagesordnungspunkt 7 

Kinderarmut im Freistaat Sachsen gemeinsam beseitigen! 

Drucksache 6/9430, Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Hierzu können die Fraktionen Stellung nehmen. Die 

Reihenfolge ist: DIE LINKE, CDU, SPD, AfD, GRÜNE 

und die Staatsregierung, wenn gewünscht. Für die ein-

bringende Fraktion DIE LINKE ergreift jetzt Frau Kolle-

gin Schaper das Wort. 

Susanne Schaper, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr 

Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum 

dritten Mal in dieser Legislaturperiode beschäftigen wir 

uns mit einem Thema, welches es in einem so reichen 

Land wie dem unsrigen nicht geben sollte, nämlich 

Kinderarmut. 

Es gab eine Große Anfrage inklusive Entschließungsan-

trag zu diesem Thema sowie einen Antrag von uns, 

welcher zum Ziel hatte, die Bildungslandschaft unter 

Berücksichtigung der Kinderarmut neu zu gestalten. 

Diese Anträge finden jedoch hier wenig Gehör geschwei-

ge denn Zustimmung. Nach der Veröffentlichung des 

Fünften Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregie-
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rung hoffen wir, dass nun endlich auch bei der Regie-

rungskoalition die Erkenntnis gereift ist, gegen Kinderar-

mut aktiv zu werden und etwas zu unternehmen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. In diesem Bericht 

finden Sie die Folgen von Kinderarmut beschrieben. 

Weiter davor die Augen zu verschließen und sie zu 

leugnen, ist unverantwortlich. Wir versuchen heute noch 

einmal, Ihnen das Thema näherzubringen. So geht aus 

dem Bericht hervor, dass der sozioökonomische Status der 

Eltern immer noch entscheidende Auswirkungen auf 

Bildungswege und Schulerfolg hat. Bildungsungleichheit 

kann auf Armut zurückgeführt werden. So zeigt sich, dass 

auch das Bildungs- und Teilhabepaket wenig an der 

Situation geändert hat. Wenn nur 10 Euro monatlich für 

die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der 

Gemeinschaft oder 100 Euro pro Schuljahr für den per-

sönlichen Schulbedarf zur Verfügung stehen, ist das 

wenig verwunderlich, von der Bürokratie mal ganz 

abgesehen. 

Weiterhin ist dem Armuts- und Reichtumsbericht zu 

entnehmen, dass Kinder aus einkommensschwachen 

Haushalten öfter an psychischen Auffälligkeiten wie 

ADHS leiden und auch das Risiko, daran zu erkranken, in 

dieser Gruppe wesentlich höher ist. Kinder und Jugendli-

che aus diesen Haushalten leiden doppelt so häufig – 

nämlich bis zu 20 % – an Übergewicht wie Kinder aus 

Haushalten mit mittlerem und hohem Einkommen. Sie 

erkranken auch häufiger an Adipositas, und der Tabak-

konsum ist bei ihnen wesentlich stärker verbreitet. 

Das, meine Damen und Herren, ist das Ergebnis der 

Hartz-IV-Gesetzgebung, wofür sich hier fast alle Fraktio-

nen auf die Schulter klopfen dürfen, denn Hartz IV hat zu 

einer Vergrößerung der Armut in Deutschland sowie 

zunehmender Ungerechtigkeit geführt. Ihre Einstellung zu 

Hartz IV ist uns hinlänglich bekannt. Wir wissen auch, 

dass Sie nicht bereit sind, die unwürdigen Sanktionsmaß-

nahmen gegen Hartz-IV-Bezieher auszusetzen, mit denen 

Sie letztendlich auch deren Kinder treffen. 

Um diese Kinder soll es im heutigen Antrag gehen, denn 

diese können für die Armut ihrer Eltern nichts. Damit 

auch Sie den dringenden Handlungsbedarf endlich erken-

nen, fordern wir Sie auf, einen runden Tisch zur Bekämp-

fung von Kinderarmut im Freistaat Sachsen zu etablieren, 

zu welchem Sie Expertinnen und Experten der Kinder- 

und Jugendhilfe, Sozialforschung und Sozialwissenschaft, 

der Kinderrechts- und Kinderschutzorganisationen, der 

Familienverbände, der Selbstvertretungen von Kindern 

und Jugendlichen sowie Kommunen einbeziehen. Dessen 

Ziel soll es sein, konzentrierte Maßnahmen zur Beseiti-

gung von Kinderarmut herauszuarbeiten und zu ergreifen. 

Weiterhin fordern wir Sie auf, sich parallel auf Bundes-

ebene für eine Kindergrundsicherung in Höhe von 

560 Euro, die Erhöhung des Kindergeldes auf 328 Euro 

als ersten Schritt in Richtung Kindergrundsicherung, die 

nur hälftige Anrechnung des Kindergeldes auf den Unter-

haltsvorschuss und die Nichtanrechnung des Kindergeldes 

auf SGB-II-Leistungen sowie für die Einführung eigen-

ständiger bedarfsgerechter Regelsätze für Kinder und 

Jugendliche einzusetzen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Für die Forderung nach einer Kindergrundsicherung 

erwarten wir zumindest von der SPD eine breite Zustim-

mung, hat doch die SPD-Landtagsfraktion in Bayern eine 

solche in Höhe von 573 Euro gefordert. Mit der Forde-

rung nach einer solchen Kindergrundsicherung schließen 

wir uns außerdem etlichen Fachverbänden und Experten-

meinungen an, die schon lange erkannt haben, dass nur 

eine eigenständige Kindergrundsicherung in Höhe von 

560 Euro die gesellschaftliche Teilhabe, Bildungschancen 

und Gesundheit von Kindern unabhängig vom Einkom-

men der Eltern gewährleistet. 

Wenn von fast 100 000 Kindern in Hartz-IV-Bedarfs-

gemeinschaften nur rund ein Drittel bis die Hälfte Leis-

tungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch 

nehmen, eben auch weil man als Eltern zu Bittstellern 

wird, muss man einen Handlungsbedarf erkennen und 

feststellen, dass es nicht das Allheilmittel gegen Kinder-

armut und Benachteiligung von Kindern zu sein scheint, 

so wie Sie es hier immer wieder verkünden und lobprei-

sen, vor allem, wenn man den Armuts- und Reichtumsbe-

richt liest und feststellen muss, dass sich an der Benach-

teiligung von Kindern aus einkommensschwachen Haus-

halten seit Jahren überhaupt nichts geändert hat. 

Einen Rechtsanspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistun-

gen haben insbesondere Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene, die Arbeitslosengeld II, Sozialgeld oder 

Sozialhilfe erhalten oder deren Eltern den Kindergeldzu-

schlag oder Wohngeld beziehen. Auch Eltern, die keine 

Sozialleistungen beziehen, haben ein Recht auf Bildungs- 

und Teilhabeleistungen, wenn sie entsprechend bereit 

sind, einen Antrag auszufüllen und Nachweise vorzule-

gen. Mit einer Kindergrundsicherung entfiele diese von 

manchen als entwürdigend wahrgenommene Praxis. Die 

Kindergrundsicherung würde Eltern unabhängig von 

ihrem Einkommen in die Lage versetzen, ihren Kindern 

die gesellschaftliche, kulturelle und soziale Teilhabe zu 

ermöglichen. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, sollte doch 

unser aller Ansinnen sein. 

Da es bis zur Kindergrundsicherung sicher ein weiter und 

steiniger Weg sein wird, wäre ein erster Schritt in diese 

Richtung die Anhebung des Kindergelds auf mindestens 

328 Euro. Ebenso wie bei der Berechnung des Unter-

haltanspruchs von Kindern gegenüber dem unterhalts-

pflichtigen Elternteil beim Unterhaltsvorschuss dürfte 

dies aber nur zur Hälfte auf SGB-II-Leistungen angerech-

net werden, damit es dort ankommt, wo es ankommen 

soll: beim Kind. 

(Beifall bei den LINKEN) 
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In Sachsen leben rund 87 500 Kinder unter 18 Jahren in 

Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften und gelten somit als 

arm. Aber nicht nur Kinder aus den Bedarfsgemeinschaf-

ten sind betroffen. Tatsächlich sind in Sachsen weitaus 

mehr Kinder von Armut betroffen, wenn die Maßstäbe 

des Konzepts „child well-being“ von UNICEF Anwen-

dung finden. 

Arme Kinder in Deutschland leiden aufgrund der wirt-

schaftlichen Situation ihrer Familien unter körperlichen 

und seelischen Belastungen, haben schlechtere Aussichten 

für ihre schulische und berufliche Ausbildung, werden 

schlechter mit materiellen Gütern versorgt und sind 

zuweilen fehlernährt, für Krankheiten anfälliger und 

haben weniger soziale Kontakte und Freunde. Gerade 

angesichts der Tatsache, dass Kinder aus wirtschaftlich 

starken Familien bundesweit über 10 Milliarden Euro zur 

Verfügung haben, wird die eigene relative Armut – „Ich 

habe nichts, und wenn, dann nicht das Neueste“ – als 

diskriminierend, ausgrenzend und beschämend empfun-

den. 

Heute früh lautete der Titel der Ersten Aktuellen Debatte 

„‘Dem Volk aufs Maul schauen‘ – Luther heute – Kennen 

und leben christlicher Werte in unserer Zeit“. In Psalm 82 

heißt es: 

(Thomas Colditz, CDU: Nein, bitte nicht!) 

„Schaffet Recht dem Armen und dem Waisen und helfet 

dem Elenden und Dürftigen zum Recht.“ Stimmen Sie 

unserem Antrag daher zu und leben Sie selbst christliche 

Werte! 

(Zuruf von der CDU) 

Verhelfen wir gemeinsam den von Armut betroffenen 

Kindern zu ihrem Recht! 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Der Antrag der Fraktion 

DIE LINKE wurde durch Kollegin Schaper eingebracht. 

Jetzt spricht Herr Kollege Krauß für die CDU-Fraktion. 

Alexander Krauß, CDU: Herr Präsident! Meine sehr 

geehrten Damen und Herren! Ich könnte es mir jetzt 

einfach machen und sagen: 

(Zuruf von den LINKEN: „Wir stimmen zu!“) 

Dieses Thema ist bundespolitischer Natur. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Ach, Quatsch!) 

Der Familienausschuss im Deutschen Bundestag hat es 

heute diskutiert. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Wir wollen  

Ihnen doch die Möglichkeit geben, zu lernen!) 

Das ist abgelehnt worden, aus guten Gründen. Sie haben 

ja noch nicht einmal darüber gesprochen, wie viel das 

Ganze kostet, was Sie fordern – 14 Milliarden Euro. 

Aber ich möchte es mir nicht einfach machen, sondern 

schon noch einmal in die Debatte einsteigen und ein paar 

Argumente einführen. 

Sie definieren Kinder, die im Hartz-IV-Bezug sind, als 

arm. Das war Ihre Definition, die Sie anführen. Ich will 

dahinter zumindest ein Fragezeichen setzen. Denn genau 

diese sozialen Sicherungssysteme, die wir haben, sollen ja 

dazu führen, dass niemand in Armut fällt. Dazu haben wir 

sie. Dafür sind wir weltweit sehr anerkannt, weil es kaum 

ein Land gibt, das eine so hohe soziale Sicherung hat wie 

Deutschland. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Aber schauen wir uns die Zahlen trotzdem an; lassen wir 

uns einmal auf das Argument ein. Wir wollen natürlich, 

dass möglichst wenige Menschen, wenige Kinder im 

Hartz-IV-Bezug sind. Sie haben richtig gesagt, dass wir in 

Sachsen jetzt 76 000 Kinder unter 15 Jahren im Hartz-IV-

Bezug haben. Vor acht Jahren waren es 110 000. In den 

letzten acht Jahren gab es also einen rapiden Rückgang 

um 34 000. 

Es gibt eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung vom 

vergangenen Jahr, in der man die Zahlen von 2011 mit 

jenen von 2015 verglichen hat. Bei dieser Untersuchung 

ist eines deutlich geworden: In keinem anderen Bundes-

land der Bundesrepublik Deutschland ist die Zahl der 

Kinder im Hartz-IV-Bezug so stark gesunken wie in 

Sachsen. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Das liegt  

aber daran, dass wir weniger Kinder haben!) 

Kein Land in der Bundesrepublik Deutschland tut gegen 

Kinderarmut so viel wie Sachsen, wenn Sie Ihre Definiti-

on anlegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU – Widerspruch  

der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

Im Westen ist die Zahl sogar gestiegen. – Nein, Entschul-

digung: Die Zahl der Kinder im Hartz-IV-Bezug ist 

deutlich gesunken. Das hat etwas mit der Arbeitsmarktpo-

litik zu tun. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Es sind weniger Kinder, Herr Krauß!) 

Wir können an die Debatte von heute Morgen anknüpfen: 

Wenn es uns gelingt, dass die Wirtschaft funktioniert, 

wenn Arbeitsplätze vorhanden sind, wenn Menschen mit 

ihrer Hände Arbeit etwas verdienen, dann geht es auch 

den Kindern dieser Familien gut. 

Da kann man einmal schauen, was hier in den vergange-

nen Jahren geleistet worden ist. Wir haben in Sachsen 

mittlerweile eine Arbeitslosenquote von 6,9 %. Wer hätte 

das vor zehn Jahren gedacht? 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Wir sind nicht nur besser als Mecklenburg-Vorpommern, 

als Berlin, als Sachsen-Anhalt und als Brandenburg – 

nein, wir haben auch westdeutsche Bundesländer über-
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holt. Wir sind besser als Bremen, besser als Hamburg, 

besser als das größte westdeutsche Bundesland – Nord-

rhein-Westfalen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU –  

Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Dann füge ich als Erzgebirger noch einen Satz hinzu: Wir 

waren einmal das Schlusslicht in ganz Deutschland, wir 

hatten in der Arbeitslosenstatistik einmal die rote Laterne. 

Im vergangenen Monat sind wir zum ersten Mal unter den 

Bundesdurchschnitt gerutscht. Der Erzgebirgskreis liegt 

in der Arbeitslosenstatistik unter dem Bundesdurch-

schnitt. Hätte ich das vor fünf Jahren gesagt, hätten Sie 

mich für verrückt erklärt – zu Recht. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Sie haben  

im Erzgebirge keine Menschen mehr,  

die arbeitslos werden können!) 

Jetzt schauen Sie sich die Entwicklung dort einmal an. – 

Nein, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir Industrie 

haben, die gut funktioniert, dass neue Jobs entstanden 

sind. Schauen Sie sich an, wie viele neue Jobs entstanden 

sind. Das ist der Punkt. Deswegen gibt es auch mehr 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, deswegen gibt 

es weniger Hartz-IV-Empfänger, und das ist gut so. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Aber noch jede Menge Aufstocker!) 

Dann schauen wir uns einmal an – auch das ist wichtig –, 

wie dieser Hartz-IV-Satz eigentlich berechnet wird. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Ja, das frage ich mich auch!) 

Da gibt es die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, 

bei der man sich die unteren Prozente der Haushalte 

anschaut: Haushalte, in denen die Mutter um 6 Uhr früh 

aufsteht, die Schnitten schmiert und das Kind in den 

Kindergarten bringt, aber nicht toll verdient, weil sie 

vielleicht Krankenschwester ist. Man schaut dann, was 

die unteren 20 % bekommen. Das soll auch jemand 

bekommen, der Hartz IV bezieht. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Die Kinder sollen es bekommen!) 

Das finde ich nicht ungerecht, das ist nicht zu wenig – 

und bei Kindern gilt das Gleiche. Früher hat man gesagt: 

Wir nehmen bei Kindern einen prozentualen Abschlag 

von einem Erwachsenen vor. Was hat man dann getan? 

Dann hat man sich die Kinder ganz genau angeschaut und 

ermittelt, was der Bedarf bei einer normalen Familie ist. 

Das entspricht auch dem Bedarf eines Hartz-IV-Kinds; 

das ist doch vollkommen anständig. Ich finde, ein Hartz-

IV-Kind soll für Kleider genauso viel bekommen wie 

mein Kind. 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE:  

Das ist ja nicht so!) 

Aber eben auch nicht mehr, denn es muss sich auch ein 

bisschen lohnen, dass die Leute noch arbeiten gehen. 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE: Ja, genau! –  

Zuruf von der CDU: Natürlich!) 

Dann schaue ich mir einige andere Sozialleistungen an. 

Beim besten Willen: Wenn ich Sie höre, habe ich das 

Gefühl, wir lebten hier in bitterster Armut. 

(Zuruf von den LINKEN) 

Ich will gar nicht darüber sprechen, dass wir vorige 

Woche mit dem Sozialausschuss in Vietnam waren. Wenn 

man sich das einmal anschaut, kann man sagen, dass wir 

hier auf einem Stern der Glückseligen leben. Aber solche 

Vergleiche möchte ich gar nicht bringen. 

Ich möchte nur noch sagen, was wir in den letzten Jahren 

getan haben. Sie, Frau Kollegin Schaper, haben es schon 

eingeführt: Das Bildungs- und Teilhabepaket ist auch eine 

solche Neuerung. Wir geben jenen Zuschüsse zum Mit-

tagessen, die es sich nicht leisten können. Wir bezahlen 

die Mitgliedsbeiträge für den Sportverein. Wir bezahlen 

Nachhilfestunden extra. Wir bezahlen Schulausflüge. Wir 

bezahlen den Schulbedarf extra. In Klammern: Es gibt 

auch noch ein paar Familien, die ganz normal arbeiten 

und das ebenfalls finanzieren müssen – nur einmal neben-

bei. 

Wir sagen: Für Hartz-IV-Empfänger tun wir das – das ist 

in Ordnung, ich bin auch dafür. Jetzt aber so zu tun, als ob 

bei uns die große Armut ausgebrochen wäre, finde ich ein 

bisschen unanständig. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU –  

Susanne Schaper, DIE LINKE: 100 000 Kinder!) 

Ich könnte die Sozialleistungen noch fortsetzen: Wer 

Hartz-IV-Empfänger ist, bezahlt keine Kita-Gebühren. 

Außerdem haben wir in Sachsen Ermäßigungen für 

Mehrkindfamilien – was auch richtig ist – und anderes. 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

Die Hälfte zahlt im Kindergarten ermäßigte oder gar 

keine Gebühren. Alles richtig; das finde ich gut so. Jetzt 

aber zu sagen, das sei vollkommen unsozial, damit habe 

ich schon ein Problem. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Ich habe gesagt: 

Wir müssen jetzt etwas für die armen Kinder tun!) 

– Ja, das müssen wir auch tun. 

Ich möchte noch einmal beim Geld beginnen, Frau 

Kollegin Schaper. Wenn Sie sagen – richtigerweise; ich 

hätte mich gar nicht getraut, das zu sagen –, die Zahl 

übergewichtiger Kinder sei bei den Hartz-IV-Empfängern 

besonders hoch und auch die Zahl der Raucher unter den 

Kindern im Hartz-IV-Bezug sei überdurchschnittlich 

hoch, muss man doch einmal die Frage stellen: Hat das 

damit zu tun, dass sie zu wenig Geld haben? Das kann ich 

zumindest daraus nicht ableiten. Das muss man erfragen. 

(Patrick Schreiber, CDU:  

Sie bekommen es vorgelebt!) 
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Was sind die Gründe, wieso das so ist? Es liegt aber nicht 

daran, dass man zu wenig Geld zur Verfügung hat. 

(Zurufe der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE, 

und Patrick Schreiber, CDU) 

– Ja, weil sie wahrscheinlich verpflichtet sind, zu rauchen. 

(Patrick Schreiber, CDU:  

Weil sie es vorgelebt bekommen!) 

– Ja, das ist richtig. Es hat damit nichts zu tun. Wenn ich 

rauche, dann brauche ich Geld, um zu rauchen. Das ist 

nachvollziehbar. Deswegen muss man einmal fragen, ob 

man mit mehr Geld hilft oder ob man nicht mit anderen 

Instrumenten helfen sollte. Man sollte beim Thema 

Bildung anknüpfen. Bildung ist der Schlüssel zum sozia-

len Aufstieg. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Das stimmt!) 

Ich finde, dass wir mit unserem Schulsystem viele gute 

Möglichkeiten bieten. Es gibt Studien dazu, dass dies bei 

uns besonders durchlässig ist. Gerade unser sächsisches 

Bildungssystem führt dazu, dass man individuell geför-

dert wird. Dazu könnte ich Ihnen die Studien nennen. 

Wir haben gesagt, es ist richtig, dass wir eine Schule 

haben möchten. Wir möchten keine Schule für alle. Wir 

möchten die passende Schule für jedes Kind – jedem 

Kind seine Schule, jeder soll individuell gefördert wer-

den. Das ist mit unserem Schulsystem möglich: Wir 

haben keine Einheitsbrei-Schule, sondern eine individuel-

le Förderung von Kindern. 

(Beifall bei der CDU) 

Lassen Sie mich mit Blick auf das Thema Armut noch 

einmal auf einen anderen Aspekt eingehen, den wir 

ansprechen müssen. Wir haben eine Armut an Kindern. 

Uns fehlen Kinder. Das ist eigentlich die gesellschaftliche 

Herausforderung, vor der wir stehen – nicht erst seit 

heute. Wir haben eine Geburtenrate von 1,4 Kindern je 

Mann und je Frau. 

(Patrick Schreiber, CDU: 1,5!) 

Wir sind das Bundesland mit der höchsten Geburtenrate 

in Deutschland. Egal, ob wir von deutschlandweit 1,4 

oder in Sachsen 1,5 Kindern sprechen, es sind zu wenig. 

Bestandserhaltend sind 2,1 Kinder je Mann und je Frau. 

Das ist schade. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Das ist ein Armutsrisiko!) 

Das ist kein Armutsrisiko. 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

Wir haben doch das Problem, dass diejenigen, die ein 

hohes Einkommen haben, keine Kinder mehr haben, und 

nicht diejenigen mit niedrigen Einkommen. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Weil sie nicht mehr arbeiten gehen können!) 

Entschuldigung, nein, das ist nicht der Fall. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Doch!) 

Das ist ganz einfach. Gibt es in Afrika pro Familie sie-

ben Kinder, weil sie dort so reich sind? Erzählen Sie nicht 

solchen Unsinn! 

(Beifall bei der CDU – Zuruf von den LINKEN) 

Wir haben eine Wohlstandsgesellschaft und wir sind 

existenziell auf Kinder angewiesen. Ich möchte den Punkt 

nicht weiter vertiefen. Es hat nichts damit zu tun, dass die 

Leute bei uns so arm sind und deswegen die Geburtenrate 

so niedrig ist. Es ist eine Frage, mit der wir uns beschäfti-

gen müssen, weil sie existenziell ist. Wenn wir die Alters-

sicherungssysteme stabil halten möchten, dann brauchen 

wir künftige Beitragszahler und Kinder, die die Gesell-

schaft tragen und die Alterssicherung für die Senioren, 

wenn wir einmal alt sind, finanzieren. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist ein Thema, mit dem wir uns tiefergehend beschäf-

tigen sollten. 

Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Sie haben gese-

hen, dass wir Ihrem Antrag relativ wenig abgewinnen 

können. Deswegen werden wir ihn ablehnen. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Die CDU-Fraktion war 

vertreten durch Herrn Kollegen Krauß. Nun spricht Frau 

Pfeil-Zabel für die SPD. 

Juliane Pfeil-Zabel, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielen Kindern in 

Sachsen geht es eigentlich ganz gut. Sie verbringen Zeit 

mit ihren Familien, genießen ein breites Freizeitpro-

gramm, machen Sport, Musik und beschäftigen sich mit 

der Natur. Ihnen stehen in unserer reichen Gesellschaft 

sehr viele Möglichkeiten offen. Es gibt aber auch viele 

Kinder in Sachsen, denen dieses Glück nicht zuteil wird. 

Es sind Kinder, die in Armut leben und sich nicht so 

entwickeln können, wie es jedes Kind eigentlich verdient 

hätte. 

Armut ist relativ. Arm sein heißt laut Statistik erst einmal, 

dass die Familie mit weniger als 60 % des durchschnittli-

chen Einkommens auskommen muss. In Sachsen betrifft 

dies circa 100 000 Kinder, auch wenn DIE LINKE mo-

mentan mit 150 000 Kindern auf ihrer Plakatkampagne 

wirbt. Wie genau diese Zahl zustande kommt, kann ich 

gegenwärtig nicht nachvollziehen. 

Klar ist jedoch Folgendes: Jedes Kind ist ein Kind zu viel. 

Mir geht es bei der jetzigen Debatte nicht darum, welches 

Bundesland etwas besser oder schlechter macht. Klar ist, 

dass die Datenlage in Sachsen bezüglich der Kinder, die 

in Armut leben, gegenwärtig noch nicht so ist, wie wir uns 

das wünschen. 

Der Antrag der LINKEN stellt umfangreiche Forderungen 

an den Freistaat. So wird zum einen ein Monitoring und 
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eine regelmäßige Berichterstattung gefordert, um politisch 

gezielt gegen Kinderarmut vorgehen zu können. Genau 

aus diesem Grund hat die Koalition im Jahr 2014 verein-

bart, erstmals eine Sozialberichterstattung zu etablieren. 

Ich meine, dass wir uns bei dem Ziel einig sind. 

(Zurufe von den LINKEN) 

Die Koalition hat dazu einen anderen Weg eingeschlagen. 

Es war uns eben nicht genug, auf Teilaspekte der Lebens-

bedingungen zu schauen. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Was ist daraus geworden?!) 

Wir wollten uns ein ganzheitliches Bild machen, um 

verschiedene Aspekte miteinander abgleichen zu können. 

Ja, auch wenn das Sozialministerium das Jahr 2016 nicht 

einhalten konnte, scheint die Berichterstattung nunmehr 

auf dem Weg zu sein. Wir erhoffen uns detaillierte und 

belastbare Erkenntnisse, nicht zuletzt über die Anzahl der 

Kinder, die in Sachsen in Armut leben bzw. von Armut 

bedroht sind. 

DIE LINKE fordert in ihrem Antrag außerdem den 

Lebenslagenansatz zur Analyse der Kinderarmut. Dieser 

Ansatz fordert eine ganzheitliche Betrachtung von Le-

benslagen von armen Eltern und deren Kinder. Das 

beinhaltet eben auch neben dem Einkommen die Bildung, 

die Wohnsituation sowie die Erwerbssituation der Be-

troffenen. Der letztgenannte Aspekt taucht in Ihrem 

Antrag leider nicht auf. Das überrascht mich beim Antrag 

der Fraktion DIE LINKE schon sehr. Es ist uns schlicht 

zu kurz gegriffen. 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

Ein Punkt ist meiner Fraktion besonders wichtig, wenn es 

um die Armutsbekämpfung speziell bei Kindern geht. Im 

Kern geht es doch um die Armut in den Familien. Die 

Kinder sind arm, weil die Eltern arm sind. Deshalb lautet 

unser Grundsatz, dass wir nicht nur mehr Arbeit, sondern 

mehr gute Arbeit in Sachsen brauchen. Wir brauchen 

Arbeit, von der diejenigen, die sie leisten, mit ihren 

Familien leben können. Leben heißt an dieser Stelle nicht 

überleben, sondern bedeutet Teilhabe der Eltern und ihrer 

Kinder. 

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns – entgegen 

dem vielfältigen Widerstand – war ein ganz wichtiger 

Schritt. Wir müssen in Sachsen nun auch die Tarifbindung 

steigern, damit die gute wirtschaftliche Entwicklung auch 

bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommt. 

Es gibt noch einiges nachzuholen. Der Förderbonus für 

Unternehmen bei der GRW-Förderung, die Tarife bezah-

len, ist ein wichtiger Schritt des SMWA in Richtung gute 

Arbeit. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE: Vielleicht  

stellt ihr einmal einen Wirtschaftsminister!  

Der kann sich darum kümmern!) 

Ja, er hat schon erste Schritte unternommen. Das habe ich 

gerade ausgeführt. 

Ein runder Tisch zur Bekämpfung der Kinderarmut ist uns 

zu kurz gegriffen. Mit dem Beirat für Familien, der 

zukünftig nicht nur berichten, sondern auch das Ministe-

rium beraten soll, werden alle Fragen rund um die Situati-

on der Familien in Sachsen diskutiert. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns doch 

einig: Es macht uns wütend, wenn Kinder in Armut leben. 

In Sachsen gibt es Kinder, die in ihrem Leben noch nie 

mit ihren Eltern gemeinsam im Urlaub waren, deren 

Sachen ausschließlich aus der Kleiderspende stammen 

und die sich nie Gedanken machen können, ob sie Flöte 

oder Klavier spielen möchten. Armut in Deutschland und 

Sachsen hat ein anderes Gesicht als Armut in Mali, 

Vietnam oder Somalia. Armut im Freistaat bedeutet 

fehlende Teilhabe, schlechtere Perspektiven und einen 

sehr niedrigen Lebensstandard im Vergleich zu Gleichalt-

rigen. Für uns als SPD ist klar, dass Bildung, Betreuung, 

Freizeit und Kultur keinen finanziellen Zwängen unterlie-

gen dürfen. Wir werden dies auch weiterhin im Sinne der 

sozialen Gerechtigkeit begleiten. Im politischen Macht-

verhältnis Sachsens ist es uns jedoch nicht möglich, dies 

gänzlich mehrheitsfähig zu machen. Der Antrag hilft uns 

leider an dieser Stelle keinen Schritt weiter. 

Was mich an diesem Antrag jedoch ärgert, ist der Um-

stand, dass er den Anschein erweckt, dass keinerlei 

Unterstützungsleistungen für Kinder existieren, die aus 

einer armen Familie stammen. Das ist nicht der Fall. Eine 

solche Schwarzmalerei hilft uns nicht weiter. 

(Beifall des Abg. Patrick Schreiber, CDU) 

Klar ist, dass immer mehr geht. Daran arbeiten wir. Es 

gibt bis dato aber nicht Nichts. Die vorhandenen Instru-

mente müssen wir ausbauen und verbessern. Gerade in 

Bezug auf eine bedarfsgerechte Infrastruktur waren wir in 

den letzten zwei Jahren auch nicht untätig. Wir sorgen 

beispielsweise für gute Bildungsangebote von Anfang an. 

Hierin lag und liegt ein Schwerpunkt der Arbeit der 

Koalitionsfraktionen. Die Verbesserung des Betreuungs-

schlüssels war ein entscheidender Schritt, um mehr 

Qualität in die Kindertageseinrichtungen zu bringen. Wir 

haben die Eltern-Kind-Zentren etabliert. Wir überarbeiten 

die Förderrichtlinie für Familienverbände. Wir gründen 

einen Familienbeirat. Wir werden zukünftig Schulsozial-

arbeiter durch ein eigenes Landesprogramm fördern. All 

diese Maßnahmen, die die Koalition im Sinne der Kinder 

und ihrer Familien getroffen hat, dienen ebenfalls dazu, 

Kinderarmut vorzubeugen. Gerade beim Thema Schulso-

zialarbeit gelingt es uns zukünftig, fast flächendeckend 

ein gezieltes Angebot für unsere Kinder zu etablieren. 

(Zurufe von den LINKEN) 

Keine Frage, weder Eltern-Kind-Zentren noch Schulsozi-

alarbeiter können Eltern einen Job verschaffen oder für 

ein höheres Einkommen kämpfen. Schulsozialarbeiter 

können aber die soziale Armut mindern. Sie können 

sensibilisieren und vermitteln. Dieser Antrag suggeriert 

eine Art Ohnmachtspolitik, die es so in Sachsen nicht 
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gibt. Dazu stehe ich an dieser Stelle auch. Mehr dazu 

möchte ich in Runde zwei sagen. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU) 

Präsident Dr. Matthias Rößler: Frau Kollegin Pfeil-

Zabel sprach für die SPD-Fraktion. Jetzt kommt Herr 

Wendt für die AfD zu Wort. 

André Wendt, AfD: Herr Präsident! Meine sehr verehr-

ten Damen und Herren! Als ich den Antrag der Fraktion 

DIE LINKE las, hatte ich ein Déjà-vu-Erlebnis. Ich hatte 

deshalb ein Déjà-vu-Erlebnis, weil in Ihrem Antrag 

Forderungen enthalten sind, die mit unseren bereits 

eingebrachten deckungsgleich sind. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Ach, Herr Wendt!) 

Herr Gebhardt, hierbei sei beispielsweise auf den Antrag 

zum Unterhaltsvorschussgesetz mit der Drucksa-

che 6/6167 und dem Antrag zur kostenlosen Schülerspei-

sung mit der Drucksache 6/6903 verwiesen. 

(Zuruf der Abg. Sarah Buddeberg, DIE LINKE) 

Neben den anderen Fraktionen haben auch Sie unsere 

Anträge ohne mit der Wimper zu zucken abgelehnt. 

In diesem Zusammenhang erinnere ich an den 10. No-

vember 2016, AfD-Antrag kostenloses Schulessen, 

Redebeitrag Frau Lauterbach, Fraktion DIE LINKE. Ihr 

Vorwurf damals – ich zitiere aus dem Plenarprotokoll: 

„Um ein kostenloses und gesundes Mittagessen für alle 

Schulkinder abzusichern, bedarf es einer gesetzlichen 

Grundlage.“ 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Da hat sie ja recht!) 

Absolut. Sie fordern aber jetzt in Ihrem Antrag das Glei-

che, und ich frage mich, Frau Lauterbach, Herr Gebhardt: 

Wo ist denn Ihre gesetzliche Grundlage? 

(Zurufe von den LINKEN) 

Ich hoffe, ich habe da nichts übersehen. Zumindest habe 

ich nichts im EDAS gefunden. 

Weiter führte Frau Lauterbach aus – ich zitiere wiederum: 

„Sie haben hier verschiedene Zahlen eingeworfen, 4 Euro 

pro Mittagessen, wie Sie das wünschen. Es ist ein richtig 

großer Brocken. Ausrechnen können Sie es sich allein. 

Die Staatsregierung beauftragen zu wollen, derartige 

Beiträge ohne Rechtsgrundlage und ohne entsprechende 

Mittel im Haushalt auszuweisen, zeugt mit Verlaub von 

einem hohen Maß an Weltfremdheit. Das ist weder 

sozialpolitisch noch finanzpolitisch seriös.“ 

(Zuruf von der AfD: Hört! Hört! –  

Alexander Krauß, CDU: Da hat sie recht!) 

Unglaublich! Nun frage ich Sie wiederum, werte Frau 

Lauterbach, werter Herr Gebhardt, werte Linksfraktion: 

Was ist denn dann Ihr Antrag? 

(Alexander Krauß, CDU: Das Gleiche!) 

Was Sie hier fordern, toppt unsere Forderungen um ein 

Vielfaches. 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

Nennen Sie das etwa seriös? Haben Sie eigentlich schon 

gemerkt, dass einige Forderungen Ihrerseits 

(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Haben Sie gemerkt, dass es darum geht,  

Handlungskonzepte zu erstellen?!) 

Sie auch ein Stück unglaubwürdig machen? Als Beispiel 

sei hier genannt – – 

(Sarah Buddeberg, DIE LINKE:  

Jetzt sind die Zettel durcheinander!) 

– Nein, das ist kein Problem. 

(Zurufe von den LINKEN) 

Als Beispiel sei hier genannt: Sie fordern eine Grundsi-

cherung in Höhe von 560 Euro pro Monat und Kind. 

(Zurufe von den LINKEN: Ja!) 

Das macht bei 14,5 Millionen Kindergeldberechtigten 

ungefähr 8,12 Milliarden Euro im Monat und pro Jahr 

ungefähr 97,4 Milliarden Euro nur für die Kindergrundsi-

cherung. 

(Zuruf des Abg. Mirko Schultze, DIE LINKE) 

In Anbetracht dessen, was Sie noch zusätzlich fordern, 

wäre das unter den derzeitigen Bedingungen einfach nicht 

bezahlbar. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Echt?) 

So viel muss zur Wahrheit gehören. Denn bei einem 

Bundeshaushalt in Höhe von etwa 320 Milliarden Euro 

würden nur die kinderbezogenen Leistungen sicherlich 

auf weit mehr als 100 Milliarden Euro pro Jahr ansteigen. 

Wie Sie das finanzieren wollen, darüber verlieren Sie kein 

Wort. Genau das lässt Ihren Antrag mehr als schlecht 

dastehen. 

Deshalb sind Ihre Forderungen – und das ist der zweite 

Grund – nichts anderes als ein verantwortungsloses und 

schwammiges Wahlgeplänkel in unseren Augen, das sich 

auch in Teilen in Ihrem Partei- und Wahlprogramm 

wiederfindet. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Stimmt! –  

Zurufe von den LINKEN) 

Ich hoffe nur, dass der Wähler das durchschaut und das 

Kreuz das nächste Mal bei der AfD macht. 

(Beifall bei der AfD – Zurufe von den LINKEN) 

So fordern Sie auch – ich zitiere und verweise hier auf 

Ihren Antrag – unter Punkt I e „Gewährleistung einer 

bedarfsgerechten Infrastruktur, insbesondere für Angebote 

der Kinder- und Jugendhilfe“ und unter Punkt I f „Kon-

zeption und Durchführung von arbeitsmarktpolitischen 

Maßnahmen für besonders von Armut betroffene Fami-

lien“. Ich weiß nicht, was Sie damit genau meinen. 
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(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Alleinerziehende oder Familien mit Kindern!) 

Sie hätten vielleicht genauer definieren müssen, 

(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Wenn Sie den Satz weiterlesen, steht das da!) 

was Sie unter arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen ver-

stehen, denn das fehlt in der Definition, 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

und was Sie 

(Uwe Wurlitzer, AfD: Halten Sie doch  

mal die Klappe! Das gibt’s doch gar nicht!) 

unter einer bedarfsgerechten Infrastruktur verstehen. 

(Susanne Schaper, DIE LINKE:  

Duzen Sie mich gefälligst nicht!) 

Diese Antworten sind Sie uns 

(Uwe Wurlitzer, AfD: Ich habe doch „Sie“ gesagt!) 

leider schuldig geblieben. Deshalb können wir Ihren 

Antrag nicht ernstnehmen. 

(Zurufe von den LINKEN) 

Dem nicht genug. Ihre Forderungen bekämpfen zudem 

einmal wieder nur die Symptome. Wir müssen doch 

zuerst dafür Sorge tragen, dass die Menschen mehr selbst 

erwirtschaftetes Geld in den Taschen haben und nicht auf 

die von Ihnen geforderte Vollalimentierung angewiesen 

sind. 

(Beifall bei der AfD) 

Hier verweise ich auf unsere Forderungen zum 

(Zuruf der Abg. Sarah Buddeberg, DIE LINKE) 

Familiensplitting und einer aktivierenden Grundsiche-

rung, die Sie im AfD-Programm nachlesen können. Wenn 

wir unterstützen, dann bitte dort, wo es den Kindern 

direkt zugutekommt und von den Eltern nicht zweckent-

fremdet werden kann. 

Werte Kollegen der Linksfraktion! Es ist allen bekannt, 

dass Sie sich mit der sozialen Marktwirtschaft etwas 

schwertun und sich eher zu sozialpolitisch planwirtschaft-

lichen Denkweisen hingezogen fühlen. Das haben Sie 

schon des Öfteren unter Beweis gestellt. Deshalb kommen 

wir als LINKE und AfD einfach nicht zusammen. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Das ist jetzt nicht sehr ärgerlich! –  

Zurufe von und Beifall bei den LINKEN) 

Wir würden sehr gern mit Ihnen die Kinderarmut, die von 

Schwarz-Rot und früher auch von der FDP zu verantwor-

ten ist, bekämpfen, 

(Zuruf der Abg. Susanne Schaper, DIE LINKE) 

aber Ihr staatlich organisierter sozialer Rundumschlag ist 

einfach nur unseriös. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Dann machen Sie mal die seriöse Politik!) 

Aber Erich Honecker, der übrigens genau an einer solchen 

Politik gescheitert ist, hätte Ihrem Antrag ganz sicher in 

Gänze zugestimmt. Wir tun das nicht und bitten deshalb 

innerhalb der Punkte I und II um buchstabenweise Ab-

stimmung. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD – Zurufe von den  

LINKEN und den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die Fraktion 

GRÜNE Herr Zschocke, bitte. 

Volkmar Zschocke, GRÜNE: Frau Präsidentin! Meine 

Damen und Herren! Herr Wendt, seien Sie doch einmal 

ehrlich: Bei Ihrem Antrag um kostenloses Schulessen 

ging es doch eigentlich nur darum, öffentliche Empörung 

über die Ignoranz der hier sitzenden sogenannten  

Konsensparteien zu erzeugen. Genau darauf war Ihre 

Kampagne und Öffentlichkeitsarbeit ausgerichtet. 

(Zurufe von der AfD) 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist 

wichtig, heute ein weiteres Mal über das Thema Kinder-

armut hier im Landtag zu sprechen. Die Antworten auf die 

Großen Anfragen zu Kinderarmut sowie zu Lebenslagen 

Alleinerziehender und ihrer Kinder haben das Armutsrisi-

ko deutlich aufgezeigt. Der Antrag der LINKEN greift 

zentrale wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse aus diesen 

zwei Großen Anfragen auf und leitet politische Forderun-

gen ab, die wir GRÜNEN natürlich unterstützen. 

Also: Ein Monitoring zur Inanspruchnahme der Leistun-

gen, zum Bildungs- und Teilhabepaket ist notwendig; 

denn so viel steht fest: Das Bildungs- und Teilhabepaket 

ist ein Bürokratiemonster, das seinem Anspruch nicht 

gerecht wird. Wir wissen nicht, wie viele Familien mit 

geringem Einkommen Unterstützung beantragt und 

erhalten haben. Mir scheint, die Staatsregierung will es 

auch gar nicht wissen; denn sie verweist an dieser Stelle 

wie so oft auf die Zuständigkeit von Bund oder Kommu-

nen. 

Ich meine aber, es lohnt sich genauer hinzuschauen. Auch 

wenn viele Stellschrauben zur Vermeidung von Kinder-

armut auf der Bundesebene liegen – das wurde hier 

ausgeführt –, sage ich ganz klar: Auch Sachsen hat Hand-

lungsspielräume, und durch einen Landesaktionsplan 

gegen Kinderarmut könnten diese Spielräume klar be-

nannt werden. Dieser Antrag nennt die konkreten Stich-

worte dafür: flexible Betreuung in den Kitas und Schulen, 

mehr Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder 

und Familien in schwierigen Lebenssituationen, eine 

tragfähige Finanzierung von Kinder- und Jugendarbeit 

sowie sozialer Arbeit. Diesen landespolitischen Gestal-

tungsanspruch scheint die Staatsregierung von sich aus 

nicht zu haben. Deshalb braucht es diesen Handlungsauf-

trag durch den Landtag, meine Damen und Herren. 
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Bei der Berichterstattung sollten wir uns allerdings nicht 

verzetteln. Sachsen braucht kein – ich will einmal sagen – 

ausuferndes Berichtswesen, aber dringend eine Sozialbe-

richterstattung, die ihren Namen verdient. Dabei geht es 

nicht nur um Zahlen, sondern um Lebenslagen. Wir 

müssen endlich wie viele andere Bundesländer wissen-

schaftlich untersuchen, welche Lebensumstände in Sach-

sen arm machen, und zwar bei Jung und Alt. Genau da 

klemmt es ja. 

Beginnend ab 2016 sollte es laut Koalitionsvertrag eine 

wissenschaftsbasierte, qualifizierte und kontinuierliche 

Sozialberichterstattung geben. Frau Pfeil-Zabel, Sie haben 

darauf hingewiesen: Vor 2018 werden wohl keine Ergeb-

nisse vorliegen. Das ist aber nicht nur eine Verzögerung, 

sondern das ist ein Problem, denn diese Analyse sollte ja 

die Grundlage für richtungsweisende sozialpolitische 

Entscheidungen noch in dieser Legislaturperiode sein. 

Wenn diese aber erst 2018 kommt, dann wird das Zeit-

fenster sehr klein. 

Die Forderungen unter II sind bundespolitisch – im 

Grundsatz liegen wir da nicht so weit auseinander, schla-

gen im Detail aber doch einen anderen Weg vor. Kinder-

armut wollen wir GRÜNE mithilfe eines Familienbudgets 

verhindern. Konkret heißt das, das Existenzminimum von 

Kindern unabhängig vom Einkommen der Eltern erst 

einmal abzusichern und die Regelsätze für die Kinder 

entsprechend ihrem Bedarf nach oben zu korrigieren. 

Familien sollen nach unserem Vorschlag zusätzlich durch 

einen Kinderbonus entlastet werden, wenn sie zu den 

geringen oder mittleren Einkommensgruppen gehören. 

Außerdem wollen wir die Alleinerziehenden, die keinen 

oder zu wenig Unterhalt für ihre Kinder erhalten, verläss-

lich absichern. 

Noch eine Anmerkung in Richtung der Koalition: Wir 

durften ja letzte Woche Ihre Halbzeitbilanz bewundern. 

Ihr Tenor lautete: „Viel geschafft, alles ist auf einem guten 

Weg“. Ich möchte diesem Zwischenfazit zum Teil wider-

sprechen, und ich kann dies auch mit Blick auf das Thema 

Armut deutlich belegen. Sie haben ja im Koalitionsvertrag 

festgeschrieben, dass Sie bis zum Jahr 2016 eine sächsi-

sche Präventionsstrategie erarbeiten wollten. Es sollten 

Maßnahmen zum Abfedern der Folgen bestehender Armut 

sowie zur Minimierung von Armutsrisiken insbesondere 

bei Kindern und Jugendlichen entwickelt werden. Bis 

heute liegt dazu nichts vor. Sie müssen gerade bei diesem 

Feld aufpassen, dass Sie sich hier nicht in allgemeinen 

Absichtserklärungen verlieren, meine Damen und Herren. 

Zum Antrag der LINKEN selbst möchten wir eine punkt-

weise Abstimmung von I und II beantragen, also nicht 

jeden einzelnen Unterbuchstaben. Den landespolitischen 

Forderungen stimmen wir natürlich zu. Bei den bundespo-

litischen Vorschlägen verfolgen wir, wie ausgeführt, ein 

anderes Konzept. 

Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Frau Abg. Pfau 

spricht jetzt für die Fraktion DIE LINKE. 

Janina Pfau, DIE LINKE: Frau Präsidentin! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Ich möchte mit einem Zitat 

beginnen: „Beengtes Wohnen, wenig Geld für gesundes 

Essen, Bildung, Hobbys oder Urlaub – für rund zwei 

Millionen Kinder und ihre Familien in Deutschland ist 

dies Realität. Im Vergleich zu 2011 leben heute mehr 

junge Menschen von staatlicher Grundsicherung. Die 

existierenden Maßnahmen reichen nicht aus, um Kinder-

armut zu vermeiden und Armutsfolgen werden bisher nur 

lückenhaft erforscht.“ Dies war in einer Pressemitteilung 

der Bertelsmann-Stiftung im September 2016 unter dem 

Titel „Kinderarmut in Deutschland wächst weiter – mit 

Folgen für das ganze Leben“ zu lesen. 

(Alexander Krauß, CDU: In Sachsen geht  

es aber zurück mit der Kinderarmut –  

das steht auch in dieser Bertelsmann-Studie!) 

Leider hat die Staatsregierung kaum Daten über Kinder-

armut. Damit ist sie in Deutschland nicht allein. Um 

Kinderarmut aber besser bekämpfen zu können, ist es 

wichtig, dass regelmäßig über das Problemfeld berichtet 

wird und Daten für die Analyse erhoben werden. Wenn 

Sie heute unserem Antrag zustimmen würden, könnte 

Sachsen hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Kinder, die in 

Armut leben, ernähren sich oft ungesünder als Gleichalt-

rige in Familien mit gesichertem Einkommen. Die Mobi-

lität ist eingeschränkt; ein Monatsticket im Nahverkehr ist 

beispielsweise kaum finanzierbar. Außerdem haben arme 

Kinder einen weitaus beschwerlicheren Bildungsweg vor 

sich. Verschiedene Untersuchungen belegen, dass das 

Armutsrisiko bei steigender Qualifizierung abnimmt. Im 

Umkehrschluss bedeutet dies, dass Menschen mit niedri-

gerer Qualifikation häufiger von Armut bedroht sind. 

Eine Große Anfrage meiner Fraktion in der letzten Wahl-

periode hatte ergeben, dass das Armutsrisiko bei Men-

schen mit niedriger Qualifikation fast sechsmal höher 

liegt als bei Menschen mit hoher Qualifikation. Auch 

andersherum lassen sich Auffälligkeiten feststellen: In 

Regionen mit besonders hoher Kinderarmut ist die Schul-

abbrecherquote deutlich höher als in anderen Regionen. 

Daraus folgt leider oft eine neue Generation armer Men-

schen und Kinder. 58,3 % der armen Kinder im Alter von 

sieben bis 15 Jahren sind in Sachsen länger als drei Jahre 

auf Grundsicherungsleistungen angewiesen und leben 

somit in Armut. Das liegt leider über dem Bundesdurch-

schnitt. 

Kindliches Wohlbefinden umfasst aber nicht allein die 

materiellen Bedingungen, sondern auch Faktoren wie den 

Zugang zu frühkindlicher Förderung. Allerdings wird hier 

ein Problem von armen Familien sichtbar: Selbst wenn sie 

prozentual von ihrem Einkommen genauso viel Geld für 

die Bildung ihrer Kinder aufwenden wie nicht arme 

Familien, können sie mit diesen bei Weitem nicht mithal-

ten. Studien belegen dies. Diese Erkenntnis zeigt, wie 

wichtig Punkt d unseres Antrages ist, dass für Kinder und 
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Jugendliche Kostenfreiheit im Bereich der Bildung und 

der sozialen Teilhabe herrschen muss. Wie wichtig eine 

gute Ganztagsbildung ist, zeigen die Ergebnisse weiterer 

Langzeitstudien: Die schulische Bildungsbiografie ist bei 

armen Kindern deutlich stärker belastet als bei Kindern 

von nicht armen Familien. 

Internationale Forschungen auf dem Gebiet der Kinder-

armut weisen darauf hin, dass das Konzept zur Armutsbe-

kämpfung nur dann erfolgreich sein kann, wenn die 

Betroffenen eingebunden werden. Genau deswegen 

wollen wir die Einberufung eines runden Tisches, welche 

unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten sowie 

aller wesentlicher Akteure, also auch der Betroffenen 

selbst, erfolgt. Maßnahmen zur Beseitigung der Kinder-

armut sollen erarbeitet werden, und diese sollen dann in 

einem Landesaktionsplan gegen Kinderarmut festge-

schrieben werden. 

Die Studie der Bertelsmann-Stiftung belegt auch, dass 

bereits der Schulstart für diese Kinder deutlich weniger 

regelhaft verläuft. Es gibt deutlich mehr Rückstellungen 

bei der Einschulung. Am Ende der Grundschule wird das 

Ausmaß der Probleme deutlicher: Kinder aus armen 

Familien haben häufiger eine Klasse wiederholt. Am Ende 

der Sekundarstufe I werden Kinder aus armen Verhältnis-

sen deutlich häufiger im Übergangssystem vertreten sein 

und deutlich mehr Hauptschulabschlüsse erreicht haben 

als ihre nicht armen Mitschülerinnen und Mitschüler. 

An dieser Stelle möchte ich auch noch auf einen anderen, 

durch mehrere Studien belegten Punkt hinweisen: Arme 

Kinder wachsen häufig in einer Umgebung mit hoher 

Armutskonzentration auf. Verbessert man nun die Aus-

stattung von Kitas in diesen Brennpunkten, dann wirkt 

sich das positiv auf die Entwicklung von Kindern aus. 

Das Gleiche gilt natürlich auch bei der Ausweitung von 

Schulsozialarbeit und Jugendarbeit in diesen Bereichen. 

Beispielsweise konnte durch die bessere Ausstattung der 

Kitas erreicht werden, dass eine deutlich bessere Sprach-

kompetenz der Kinder festgestellt werden konnte. Leider 

wird in Zeiten der Haushaltskonsolidierung immer wieder 

bei den Kommunen in diesem Bereich gespart, sodass die 

Kommunen hier natürlich finanzielle Unterstützung vom 

Land benötigen. 

In einer UNICEF-Vergleichsstudie aus dem Jahr 2012 

wurde bereits darauf hingewiesen. Zitat: „In Zeiten der 

Haushaltskonsolidierung tut es besonders not, die am 

meisten benachteiligten Kinder gezielt zu unterstützen. 

Bund, Länder und Kommunen müssen sich gemeinsam 

klare Ziele mit konkreten Zeitangaben setzen, um Armut 

und Ausgrenzung Schritt für Schritt abzubauen. In reichen 

Industrieländern sollte kein Kind notwendige Dinge 

entbehren müssen“, so Christian Schneider, Geschäftsfüh-

rer von UNICEF Deutschland in einer Presseerklärung 

zur Vergleichsstudie. In Sachsen scheint dies aber bisher 

leider auf taube Ohren gestoßen zu sein. 

Herr Krauß, Sie haben vorhin gesagt, Hartz IV solle vor 

Armut schützen. Leider ist dies aber nicht der Fall. Leider 

ist es so, dass Armut in Deutschland mit Hartz IV Armut 

per Gesetz ist. Armut grenzt aus, entmutigt und raubt 

Kindern ihre Chance auf Entwicklung. Die bisher existie-

renden Maßnahmen reichen nicht aus, um Kinderarmut zu 

vermeiden, und Armutsfolgen werden bisher kaum 

dauerhaft erforscht. Es ist deshalb höchste Zeit, das 

Thema Kinderarmut ernst zu nehmen und ihm entgegen-

zuwirken. Daher hoffen wir auf eine breite Zustimmung. 

Danke. 

(Beifall bei den LINKEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Wird vonseiten der 

CDU nochmals das Wort gewünscht? Das ist nicht der 

Fall. Dann erhält das Wort die SPD-Fraktion. Frau Pfeil-

Zabel, bitte. 

Juliane Pfeil-Zabel, SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte noch einige 

Worte zu den bundespolitischen Themen sagen, die die 

LINKE aufmacht. Grundlage dafür, dass kein Kind in 

Armut aufwächst, ist gute Arbeit. Denn von Armut 

betroffen sind doch vor allem diejenigen Kinder, deren 

Eltern im Niedriglohnsektor arbeiten. So gehen unsere 

Forderungen dahin, dass die niedrigen Einkommen 

mithilfe eines veränderten Steuersatzes aufgewertet 

werden müssen. Mehr Netto vom Brutto, das ist das 

Credo. Das Ehegattensplitting muss durch einen Famili-

entarif ersetzt werden, und ein einkommengestaffeltes 

Kindergeld würde auch zur finanziellen Entlastung der 

Eltern führen. 

Wenn ich mir die Punkte der LINKEN anschaue, überlege 

ich mir Folgendes: Wenn Sie eine Kindersicherung haben, 

haben Sie weder Kindergeld noch SGB-II-Leistungen, 

und es braucht daher auch keine bedarfsgerechten Regel-

sätze mehr. Ihre Forderungen sind somit – denn wenn Sie 

A haben wollen, fallen B, C und D weg – komplett 

irrelevant. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Weiterhin fordern Sie gezielte arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen. Dabei wäre ich gern etwas genauer. Wir 

fordern nämlich im Moment auf Bundesebene die Famili-

enarbeitszeit, die an einer entscheidenden Stelle vor 

Armut schützen kann. Die Vereinbarkeit von Vollzeit und 

Kinderbetreuung ist für viele, meist Frauen, schwer 

realisierbar. Sind Frauen und Männer dann auch noch auf 

das Einkommen der Vollzeitstelle angewiesen, um ihren 

Lebensunterhalt bestreiten zu können, kann dieses Modell 

der Ausgleichszahlungen im Falle der Kinderbetreuung 

oder der Pflege von Angehörigen einen wichtigen Beitrag 

leisten. Wir müssen dafür sorgen, dass Eltern arbeiten 

gehen können, um sich ihren eigenen Lebensunterhalt zu 

verdienen. Hierbei muss es auch ein Recht auf Ganztags-

betreuung von der Kita bis zur Schule geben. Wir müssen 

Eltern darin bestärken, dass sie ihrer Arbeit nachkommen 

können. 

Im Übrigen unterscheidet sich die Situation in Thüringen 

nur wenig von der Situation hier in Sachsen. Während die 

Bertelsmann-Stiftung im vergangenen Jahr noch vermel-
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det hat, dass die Kinderarmut in Thüringen sinkt, ist die 

Quote nach einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-

Stiftung wieder gestiegen. 

In der Endbetrachtung beinhaltet der Antrag Teile, die 

nach unserer Auffassung zu kurz greifen und durch 

bessere Wege der Koalition abgedeckt sind. Er enthält 

Teile, die im Moment nicht mehrheitsfähig sind, und 

Teile, die wir mit Blick auf die anstehende Bundestags-

wahl eventuell neu bewerten werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir werden diesen 

Antrag an dieser Stelle ablehnen. Aber für uns alle ist 

doch klar: Wenn Kinder in Armut leben – und das ist 

mehr als eine materielle Armut, es ist eine soziale Armut, 

es ist eine Abgrenzung –, dann ist es ein Umstand, den 

wir in Sachsen auch weiterhin gemeinsam und gezielt 

bekämpfen wollen. 

Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Wird weiterhin 

von den Fraktionen das Wort gewünscht? – Das ist nicht 

der Fall. Dann bitte jetzt die Staatsregierung, Frau 

Staatsministerin. 

Barbara Klepsch, Staatsministerin für Soziales und 

Verbraucherschutz: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Wohl 

unserer Kinder ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, und 

es ist unser aller Ziel, dass alle Kinder die gleichen 

Chancen haben. 

Mit der Antwort auf die Große Anfrage „Kinderarmut in 

Sachsen – Situation, Herausforderungen, Initiativen“ steht 

ein umfangreiches Datenmaterial zur Verfügung. In der 

Plenarsitzung des Sächsischen Landtags im November 

2016 haben wir uns in einer sachlichen Debatte bereits 

sehr intensiv darüber ausgetauscht. 

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht in Zeitungsarti-

keln auf das Thema Armut hingewiesen wird. Aber bei all 

diesen Berichten und darauffolgenden Diskussionen 

werden unterschiedliche Definitionen zugrunde gelegt. In 

der fachwissenschaftlichen Literatur wird einerseits eine 

deutliche Erhöhung der Sozialtransfers gefordert, und auf 

der anderen Seite wird ein aufgeblähter Sozialstaat 

gesehen, der Eigeninitiative und Eigenverantwortung 

verhindere. Forschungseinrichtungen, Stiftungen und 

Verbände haben zu vielen Einzelfragen Studien vorgelegt 

und Lösungsansätze vorgeschlagen. 

Der vorliegende Antrag greift Forderungen nach umfang-

reichen rechtlichen, fiskalischen, strukturellen und politi-

schen Neuerungen auf. Wir sind uns sicher einig, dass vor 

allem die eine Lösung, nach der immer gerufen wird, 

eben nicht einfach nur mehr Geld ist. Mehr Geld bedeutet 

nicht automatisch mehr Kindeswohl. Die Lebenssituatio-

nen von Kindern sind wesentlich vielschichtiger. 

Meine Damen und Herren! Der Staat erbringt für Kinder 

und Eltern umfangreiche Leistungen und gewährt um-

fangreiche Unterstützung. Wir, die Sächsische Staatsre-

gierung, stellen ergänzend zu den bundesrechtlich gere-

gelten Sozialleistungen weitere Leistungen zur Verfü-

gung. Denn Ziel ist es, Kinder und Jugendliche im Sinne 

einer individuellen Förderung auch wirklich zu erreichen. 

Einkommensschwache und armutsgefährdete Familien 

werden unter anderem – hier einige Beispiele – mit 

Landeserziehungsgeld, Landesfamilienpass, Leistungen 

der Stiftung Hilfe für Familien oder Mutter und Kind oder 

durch die Förderung von Schulfahrten unterstützt. 

Ja, es ist entscheidend, dass den Kindern Bildung und 

Teilhabe ermöglicht wird. Das Einkommen der Eltern ist 

in diesem Zusammenhang natürlich ein wichtiger Ge-

sichtspunkt. Die Gründe für Einkommenschwäche der 

Familien sind vielfältig. Erwerbslosigkeit, Teilzeittätig-

keit, geringe Entlohnung, Verschuldung, Krankheit, hohe 

Lohnnebenkosten, hohe Lohnhaltungskosten sind bekann-

te Ursachen, hier nur als Beispiele mit angeführt. Damit 

sind alle Politikbereiche angesprochen, alle Politikberei-

che, die über die sozialen Sicherungssysteme noch weit 

hinausgehen. 

Ja, es handelt sich hier um eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. Wir, die Sächsische Staatsregierung, bereiten 

derzeit die Einberufung einer interministeriellen Arbeits-

gruppe dazu vor. Entsprechende Vorgaben aus dem 

Koalitionsvertrag wird die Arbeitsgruppe letztlich in eine 

sächsische Präventionsstrategie einarbeiten. Auch darauf 

wurde bereits von den Vorrednern hingewiesen. Darin 

sollen Maßnahmen zum Abfedern der Folgen bestehender 

Armut sowie zur Minderung von Armutsrisiken, insbe-

sondere bei Kindern und Eltern, entwickelt werden. Die 

zu erarbeitende Strategie wird dann natürlich mit den 

Trägern der Jugendhilfe, den Verbänden und weiteren 

Institutionen erörtert. 

Unser Ziel ist es, die Lebensverhältnisse der Bevölkerung 

in Sachsen zu verbessern, die Armutsgefährdungsquote 

von Kindern, ja von allen Menschen zu senken. Ja, es ist 

unser gemeinsamer Auftrag, uns um das Kindeswohl 

fortwährend zu kümmern. Erforderlich sind hier Anstren-

gungen des Landes, Anstrengungen der Kommunen, der 

Träger, der Verbände, der Familien und letztlich eines 

jeden Einzelnen. Daher, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, wollen wir auch weiter diesen Weg gemeinsam 

gehen und gemeinsam gestalten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Das Schlusswort 

hat die Linksfraktion, Frau Abg. Schaper, bitte. 

Susanne Schaper, DIE LINKE: Sehr geehrte Frau 

Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zur Einlassung der Frau Pfeil von der SPD-Fraktion 

möchte ich sagen: Die Einführung einer eigenen Leistung 

nur für Kinder wäre ein erster Schritt in Richtung Chan-

cen- und Teilhabegerechtigkeit bei Bildung, Gesundheit 

und Freizeit und würde effektiv Armut verringern. 
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„Als Gesellschaft dürfen wir nicht zulassen, dass sich 

Ungleichheit bereits von Geburt an zentriert.“ Das ist 

nicht von mir, das ist von der SPD-Fraktion des Landtags 

Bayern, als sie den Vorstoß zur Kindergrundsicherung 

gewagt hat. Auch wir würden diese Forderung stützen. 

Wir verlangen in unserem Antrag, die Forderung zu 

stützen, und zwar ohne Anrechnung. Das hatte ich eigent-

lich in meiner Rede hinreichend erklärt. 

Nun zu den Maßnahmen, die wir bis jetzt getroffen haben. 

Natürlich möchte ich nicht verhehlen, dass es so ist wie 

dargelegt. Natürlich, Herr Krauß, haben Sie recht, dass 

der Freistaat Sachsen das Problem nicht völlig negiert. 

Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die 

Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, schlichtweg 

nicht ausreichend sind und dass Sie sich jedes Mal hier 

wieder Argumente aus den Fingern saugen, warum Sie 

Anträgen nicht zustimmen. 

Wir sollten uns doch über eines einig sein: Jedes einzelne 

Kind von den 100 000 Kindern hier im Freistaat Sachsen, 

die von Armut betroffen sind, ist eines zu viel. 

(Beifall bei den LINKEN –  

Alexander Krauß, CDU: 69 000 bis 70 000!) 

Es ist höchste Zeit, dass sich Sachsen noch mehr dieser 

Aufgabe stellt, um ohne Ausnahme jedem Kind und 

jedem Jugendlichen gute Chancen auf Entfaltung der 

eigenen Möglichkeiten zu bieten. Eine falsche Reihe, wie 

viel es dann sind, ist einfach nur armselig. 

(Beifall bei den LINKEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Meine Damen und 

Herren! Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Bevor ich 

abstimmen lasse, möchte ich Herrn Kollegen Wendt 

fragen, ob wir den Kompromiss finden, über I und II 

abzustimmen. Oder wollen Sie wirklich über jeden 

einzelnen Buchstaben unter I und II abgestimmt haben? 

(André Wendt, AfD: Wir gehen  

auf Ihren Kompromiss ein!) 

– Dann bedanke ich mich. Ich glaube, das erleichtert uns 

das auch ein bisschen. 

Ich rufe jetzt den soeben diskutierten Antrag in der 

Drucksache 6/9430 auf und lasse jetzt über Punkt I 

abstimmen. Wer gibt die Zustimmung? – Gibt es Gegen-

stimmen? – Gibt es Stimmenthaltungen? – Bei Stimmen 

dafür und Stimmenthaltungen ist dennoch Punkt I mit 

Mehrheit abgelehnt worden. 

Ich rufe zum gleichen Antrag Punkt II auf. Wer gibt die 

Zustimmung? – Die Gegenstimmen, bitte? – Stimment-

haltungen? – Auch hier eine ganze Reihe von Stimment-

haltungen und Stimmen dafür; dennoch ist auch Punkt II 

mit Mehrheit abgelehnt worden. Damit erübrigt sich die 

Gesamtabstimmung über den Antrag. 

Ich schließe den Tagesordnungspunkt und rufe auf 

Tagesordnungspunkt 8 

Profilquote für Spitzensportler 

Drucksache 6/9503, Antrag der Fraktion AfD 

Hier können die Fraktionen wieder Stellung nehmen. Es 

beginnt die einreichende Fraktion, die AfD, danach folgen 

CDU, DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und die Staatsregierung, wenn sie es wünscht. 

Wir beginnen mit der AfD-Fraktion. Frau Abg. Kersten, 

bitte. 

Andrea Kersten, AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Fraktion der Alter-

native für Deutschland möchte eine Profilquote für 

Spitzensportler in Sachsen initiieren. 

Zur kurzen Erläuterung: Eine Profilquote ist eine bevor-

rechtigte Zulassung von Spitzensportlern bei der Studi-

enimmatrikulation. 

Unser Antrag umfasst drei Forderungen: 

Erstens Schaffung einer Profilquote für Sportler, die dem 

A-, B-, C- oder D/C-Kader für eine vom Sächsischen 

Olympiastützpunkt betreute Sportart angehören. Bis zu 

1 % der landesintern zulassungsbeschränkten Studiengän-

ge sollen diesen Sportlern vorbehalten werden. 

Zweitens. Vorrangig sollen Spitzensportler zugelassen 

werden, die dem Kader einer Schwerpunktsportart des 

Olympiastützpunktes Sachsen angehören. 

Drittens. Die Profilquote ist bis zum Wintersemester 

2018/2019 einzuführen. 

Meine Damen und Herren! Die Profilquote ist nichts 

Unbekanntes. In acht Bundesländern gibt es sie schon. 

Sachsen gehört leider nicht dazu, und das, obwohl auf 

Vorschlag – ich betone: auf Vorschlag – von Innenminis-

ter Ulbig schon 2013 auf der Innenministerkonferenz 

beschlossen wurde, die Einführung einer Profilquote für 

Spitzensportler in allen Bundesländern prüfen zu lassen. 

Seit 2013 wird also in Sachsen geprüft. Was wohl bis dato 

dabei herausgekommen ist? Ich hätte gehofft, dass In-

nenminister Ulbig diese Frage heute noch beantwortet. Er 

ist jetzt leider nicht da. Vielleicht kommt er noch. Aber 

eines kann ich schon vorwegnehmen: Eine Profilquote ist 

sicher nicht herausgekommen. 

Währenddessen verlassen Spitzensportler unseren Frei-

staat, weil sie nicht das von ihnen gewünschte Studium an 

ihrem Trainingsort beginnen können – so geschehen bei 
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einer U-23-Weltmeisterin im Rudern. Sie gehörte zum 

Bundesstützpunkt Dresden. Nach dem Abitur wollte sie 

hier in Dresden an ihrem Trainingsort studieren. Ihr 

gewünschtes Studienfach gehörte zu den NC-Studien-

gängen. Eine Einzelfallprüfung wird ihr vom sächsischen 

Wissenschaftsministerium zugesagt, doch es passiert 

nichts. Die junge Dame weiß, dass sie nicht ewig rudern 

kann. Sie will deshalb ihre berufliche Karriere trotz 

sportlicher Erfolge nicht vernachlässigen. Sie erkundigt 

sich daher bei anderen Bundesstützpunkten nach Studi-

enmöglichkeiten. Kurz darauf erhält sie vom Bundes-

stützpunkt in Frankfurt am Main eine Zusage zu ihrem 

Wunschstudium und trainiert seitdem in Hessen. Hessen 

hat eine Profilquote für Spitzensportler. 

Die Aktualität dieses Themas ergibt sich aber nicht nur 

wegen nicht umgesetzter Aussagen unseres Sportministers 

oder weil Sachsen anderen Bundesländern hinterherhinkt. 

Nein, auch die aktuelle Leistungssportreform wirft ein 

Schlaglicht auf die Profilquote. Im Eckpunktepapier des 

Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist zu lesen 

– ich zitiere –: „Zudem ist eine flächendeckende Profil-

quote, die sicherstellt, dass Athleten das von ihnen ge-

wünschte Studium in jedem Land und damit in der Nähe 

des geeignetsten Trainingsortes durchführen können, noch 

nicht realisiert. Empfohlen wird die Einführung einer 

Hochschulprofilquote in allen 16 Bundesländern.“ 

Die Wichtigkeit einer Profilquote wurde demnach er-

kannt, vom DOSB, von anderen Bundesländern und 

natürlich auch von der AfD-Fraktion. Die Sächsische 

Staatsregierung hängt aber immer noch im Startblock fest. 

Warum ist eine solche Profilquote für Spitzensportler und 

im weiteren Sinne für Sachsen überhaupt wichtig? Dazu 

möchte ich drei Aspekte benennen. Es geht erstens um die 

duale Karriere von Spitzensportlern. Es geht zweitens um 

deren Bindung an Sachsen. Es geht drittens um Vorbilder 

für unsere Gesellschaft. 

Zur dualen Karriere. Das bedeutet, sportliche und berufli-

che Karriere gehen Hand in Hand. Dafür müssen Spitzen-

sportler unterstützt werden. Die meisten sind eben keine 

Profifußballer, die nach ihrer Karriere finanziell ausge-

sorgt haben. Ganz im Gegenteil, trotz Medaillen, Siegen 

bei Olympia oder Welt- und Europameisterschaften sind 

viele nach ihrer Sportkarriere nicht nur weitestgehend 

unbekannt, sondern haben auch kein finanzielles Polster, 

welches ihnen eine sorgenfreie Zukunft sichert. Diese 

Sportler müssen, egal, ob sie wollen oder nicht, gleich 

nach ihrer sportlichen Karriere in einen Beruf einsteigen. 

Die duale Karriere, also Spitzensport und berufliche 

Karriere parallel, ist für viele Spitzensportler überhaupt 

erst die Voraussetzung, Spitzensport zu betreiben. Dass 

das aber nicht so einfach ist, wissen wir alle. Mehrere 

Trainingseinheiten pro Tag, Wettkämpfe, Trainingslager, 

kaum Freizeit für Freunde und Familie, daneben noch 

Schule – da kann das Abitur auch einmal nicht so gut 

ausfallen. Bei diesem Leistungsspagat müssen wir Hoch-

leistungssportler unterstützen. Wer studieren will, dem 

sollten wir den Zugang zum Wunschstudium ermögli-

chen. 

In Sachsen sind circa 30 % aller Studiengänge derzeit 

zulassungsbeschränkt. Von diesen dürfen wir unsere 

Sportler nicht ausschließen, vor allem nicht wegen feh-

lender Leistungen. Das wäre wirklich lächerlich. 

Max Hartung, derzeitiger Athletensprecher aller deut-

schen Spitzensportler beim DOSB, meint zur dualen 

Karriere: „Wenn man weiß, nach dem Sport kommt noch 

etwas, es gibt noch ein weiteres Feld, auf dem man gut ist, 

dann gibt das Sicherheit.“ Genau dazu kann die Profilquo-

te beitragen. Dass wir uns um die duale Karriere küm-

mern, hat auch etwas mit Wertschätzung und Verantwor-

tung gegenüber unseren Spitzenathleten zu tun. 

Zweitens. Was meine ich mit Bindung an Sachsen? Wir 

wollen doch sicher, dass Sportler, die ihre Talente in 

Sachsen entwickeln, die hier den Grundstein für ihre 

Sportlerkarriere gelegt haben, auch in Sachsen ihre Siege 

feiern. Sie sind für Sachsen Aushängeschilder. Mit Blick 

auf die Leistungssportreform, nach der stark angenommen 

werden kann, dass es künftig weniger Talente gibt, welche 

gefördert werden, ist es wichtiger denn je, dass alle 

sächsischen Talente langfristig an Sachsen gebunden sind. 

Da geht es auch um den Erhalt der leistungssportlichen 

Infrastruktur. 

Als dritten Aspekt, für den eine Profilquote wichtig ist, 

hatte ich die Vorbildfunktion genannt. Das dürfte uns 

allen klar sein. Spitzensportler, Olympiasieger, Weltmeis-

ter, sie alle sind Vorbilder für uns. Mit ihnen freuen wir 

uns, wenn sie siegen, und mit ihnen weinen wir manch-

mal auch, wenn sie verlieren. Da werden Fahnen ge-

schwenkt, da werden Hymnen gesungen, da wird die 

beste Leistung hervorgehoben. Meine Damen und Herren, 

da ist die Welt noch in Ordnung. Noch! 

Spitzensportler und Spitzenleistungen symbolisieren 

Leistungsbereitschaft in unserer und für unsere Gesell-

schaft. Sie repräsentieren unser Deutschland und natürlich 

auch den Freistaat Sachsen im nationalen und im interna-

tionalen Vergleich. Dafür, dass das noch möglichst lange 

auf hohem Niveau so bleibt, wird die Profilquote in 

Sachsen ein kleines Stück beitragen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die CDU-

Fraktion Herr Abg. Rost, bitte. 

Wolf-Dietrich Rost, CDU: Sehr geehrte Frau Präsiden-

tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Als Sportpo-

litiker meiner Fraktion ist es mir ein Anliegen, dass wir 

im Sport erfolgreich sind. Dazu gehören die Erfolge 

unserer Sportlerinnen und Sportler bei Wettkämpfen wie 

auch die Entwicklung unserer Sportvereine und der 

Sportinfrastruktur. 

Aber auch die Aus- und Weiterbildung nach einer erfolg-

reichen sportlichen Karriere sind wichtige Bausteine 
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unserer Politik, da beides Hand in Hand mit der Laufbahn 

und dem Lebensweg unserer Sportler geht. Sie erbringen 

hervorragende Leistungen und sind Repräsentanten 

unseres Landes. Als Freistaat wollen wir ihnen daher 

Rahmenbedingungen schaffen, die es besonders begabten 

Sportlerinnen und Sportlern erleichtern, bereits während 

ihrer aktiven Karriere ein Studium aufzunehmen und so 

die Herausforderungen von Leistungssport und Ausbil-

dung besser zu bewältigen. 

Die Frage nach einer Profilquote für Leistungssportler ist 

eine weitere Möglichkeit, den Sport im Freistaat zu 

stärken und zu unterstützen. Deshalb beschäftigen sich 

CDU und SPD bereits seit geraumer Zeit mit diesem 

Thema und haben sich im Koalitionsvertrag das Ziel 

gesetzt, mit den Hochschulen ins Gespräch zu kommen, 

um unseren Leistungssportlern den Zugang zu Studienfä-

chern zu erleichtern. 

(Zurufe von der AfD: Aha!) 

Aus diesem Grund kündigten CDU und SPD bereits in 

der letzten Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft und 

Hochschule, Kultur und Medien einen eigenen Antrag und 

eine Anhörung zum Thema an. Diese soll nun dazu 

dienen, sich ausführlich mit diesem Thema zu befassen 

und besonders die fachkundige Meinung von Sachver-

ständigen einzuholen. 

Dass Sachsens Hochschulen die Möglichkeit bekommen 

sollen, eine Profilquote unter anderem für junge Leis-

tungssportlerinnen und Leistungssportler einzurichten, ist 

nicht nur notwendig, sondern auch ein wichtiger Schritt. 

Die Reformierung der Hochschulzulassung hat aber auch 

zahlreiche unterschiedliche Aspekte, und alle müssen in 

unseren Überlegungen eine Rolle spielen. Leider erfüllt 

der hier vorliegende Antrag diese Bedingungen augen-

scheinlich nicht und erscheint zum jetzigen Zeitpunkt 

eher wie ein Schnellschuss: in der Sache richtig, aber 

gänzlich zu kurz gegriffen und unausgereift. 

(Lachen bei der AfD) 

Ein Beispiel hierfür ist Punkt 2 des Antrages. Darin wird 

gefordert, dass zunächst Spitzensportlerinnen und Spit-

zensportler, die dem Kader einer Schwerpunktsportart des 

OSP angehören, bevorzugt werden. Die Antragstellerin 

scheint aber nicht zu wissen, dass Hochschulen bei einer 

Vorabquote allgemein nach Bedürftigkeit entscheiden und 

dazu eine Rangfolge erstellen. Diese Tatsache macht die 

gestellte Forderung daher überflüssig. Auch wirft die im 

Antrag geforderte Quote von bis zu 1 % grundsätzlich die 

Frage auf: Wie kommen Sie, liebe Damen und Herren der 

AfD, auf diese Zahl, und warum glauben Sie, dass 1 % 

ausreicht? 

(Jörg Urban, AfD: Mal nachrechnen!) 

Letztlich – das muss bei genauerer Betrachtung des 

Antrages festgestellt werden – scheint sich die AfD 

keinerlei Gedanken darüber gemacht zu haben, wie die 

Zukunft unseres Leistungssports aussehen soll. Wir haben 

im Dezember hier im Haus eine ausführliche Debatte zur 

Leistungssportreform geführt. Darin ging es um die 

Inhalte. Da hätte man einiges lernen können. 

Sie scheinen vergessen zu haben, dass in der Leistungs-

sportreform des DOSB, die mit den Sportfachverbänden 

und in enger Zusammenarbeit mit den einzelnen Bundes-

ländern angestoßen wird, die hier genannten A-, B-, C- 

und D/C-Kader in Zukunft so nicht mehr relevant sind; 

denn zukünftig sprechen wir über eine andere Kaderstruk-

tur. Darauf sind Sie im Antrag überhaupt nicht eingegan-

gen. Das heißt also, wenn wir jetzt dieses Gesetz fassen, 

dann hantieren wir sozusagen mit alten Strukturen, wie 

Sie es eben formuliert haben. 

(Dr. Kirsten Muster, AfD: Ach!) 

Sie sind in Sachen Sportfachpolitik nicht auf der Höhe der 

Zeit, das muss ich einmal so deutlich sagen. Wenn wir 

Ihrem Antrag zustimmen würden, dann wäre das Ergeb-

nis, dass wir in kurzer Zeit, wenn die Leistungssportre-

form umgesetzt ist, das Gesetz noch einmal neu fassen 

müssten. Das wollen wir doch nicht. Wir sollten also jetzt 

schon ein Stück in die Zukunft arbeiten. Was die inhaltli-

che und fachliche Reife des vorliegenden Antrages 

betrifft, so muss man sagen: gut gemeint und schlecht 

gemacht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es ist offensichtlich, dass sich das Hinzuziehen fachkun-

diger Meinungen, etwa durch Gespräche mit Fachverbän-

den und Hochschulen, hier nicht nur anbietet, sondern 

absolut notwendig ist. Eine Anhörung, wie für den ge-

meinsamen Antrag der SPD- und meiner Fraktion vorge-

sehen, wurde von der AfD nicht beantragt, obwohl sie 

sinnvoll wäre. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Novellierung, die 

den Bildungsweg unserer Sportlerinnen und Sportler an 

unseren Hochschulen betrifft, ist zu wichtig, als dass wir 

überstürzt und ohne jede Rücksprache mit Sportverbän-

den, Hochschulen und nicht zuletzt mit unseren Sportlern 

handeln sollten. Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab und 

werden zu einem späteren Zeitpunkt nach Rücksprache 

mit allen Beteiligten über einen fundierten, ausgereiften 

Antrag, nämlich den der Koalitionsfraktionen, hier im 

Plenum entscheiden. 

Ganz herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Für die Linksfraktion 

Frau Abg. Meiwald, bitte. 

Uta-Verena Meiwald, DIE LINKE: Frau Präsidentin! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und 

Herren! In meiner Rede zur Aktuellen Debatte im De-

zember zum Thema Spitzensport habe ich zur Einführung 

einer Profilquote Folgendes gesagt: „Ganz wichtig ist die 

Einführung der sogenannten Profilquote für Spitzensport-

ler und der erleichterte Zugang zu Hochschulen und 

Universitäten. Ich habe mich sehr gefreut, zu hören,“ – 

das war zum damaligen Zeitpunkt – „dass es diesbezüg-
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lich schon Gespräche zwischen Innenministerium und 

Wissenschaftsministerium gibt. Das fordert die Reform 

übrigens, und andere Bundesländer machen es vor.“ 

Nun hat Herr Rost bereits erläutert, dass die Koalitions-

fraktionen eine Änderung des Hochschulzulassungsgeset-

zes planen und in diesem Zusammenhang auch die im 

Zuge der Spitzensportreform geforderte Einführung einer 

Profilquote vorhaben. Dort übrigens, nämlich ins Hoch-

schulzulassungsgesetz, gehört sie auch hin, und nicht ins 

Hochschulgesetz. 

(Aline Fiedler, CDU: Genau!) 

Ich hätte mir gewünscht, dass die Staatsregierung bei 

ihren bereits genannten Gesprächen im Dezember 2016 

etwas weiter gekommen wäre. Aber sei es drum! Ich freue 

mich auf die Anhörung im Herbst. 

Nun ist es allerdings etwas seltsam, dass gerade Sie, 

meine Damen und Herren von der AfD, diese Quote nun 

einfordern. Wirft man einen Blick in Ihre Programmatik, 

so kann man Folgendes lesen: Im Grundsatzprogramm 

der AfD steht auf Seite 53: „Planwirtschaftliche Zielvor-

gaben zu Studentenzahlen, Studienerfolg und Frauenanteil 

lehnen wir ab. Auch für Studienabschlüsse darf es keine 

Quoten geben.“ 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Aha! So was! – 

Heiterkeit bei den LINKEN) 

In Ihrem Wahlprogramm steht auf Seite 40: „Der durch 

planwirtschaftliche Zielvorgaben zu Studentenzahlen, 

Studienerfolg und andere Quoten erzeugte Zwang zur 

Nivellierung ist zu beenden.“ 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Ah! – 

Kerstin Köditz, DIE LINKE: Hört, hört! – 

Gegenruf des Abg. Carsten Hütter, AfD) 

Ich glaube, meine Damen und Herren von der AfD, Sie 

sollten sich erst einmal darüber klar werden, was Sie 

wollen: eine Quote oder keine Quote, und im Zweifel 

dann vielleicht auch nur für sogenannte geburtsdeutsche 

männliche Sportler. 

(Zuruf von der AfD: Hallo!  

Sie dürfen auch mitmachen!) 

Selbstverständlich gibt es in den meisten anderen Bundes-

ländern, zum Beispiel in Brandenburg, im Hochschulzu-

lassungsgesetz eine entsprechende Profilquote. Aber diese 

gilt dann nicht nur für Sportlerinnen und Sportler. In § 4 

im Brandenburgischen Hochschulzulassungsgesetz steht 

folgender Passus unter den Vorabquoten: „... Bewerberin-

nen und Bewerber, die einem im öffentlichen Interesse zu 

berücksichtigenden und zu fördernden Personenkreis 

angehören und aufgrund begründeter Umstände an den 

Studienort gebunden sind (Profilquote).“ So hat Branden-

burg die sechs Personengruppen im § 9 des Staatsvertra-

ges über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung 

für Hochschulzulassungen übernommen und um diese 

siebte Personengruppe, worunter die Leistungssportlerin-

nen und Leistungssportler fallen, ergänzt. 

(Jörg Urban, AfD: Das ist dann Planwirtschaft!) 

Diese Regelung finde ich auch sinnvoller, da sie auch 

andere Gruppen einschließt. Zudem ist eine flexiblere 

Angabe zur Höhe der Quote besser als die von Ihnen 

geforderte und von Herrn Rost schon angemahnte von 

1 %. Das ist eine doch recht starre Grenze. In Branden-

burg gibt es eine Vorabquote für die Besetzung von 

Studienplätzen von mindestens 10 bis maximal 20 %. 

Darüber hinaus ist die bereits erwähnte Einteilung in A-, 

B-, C- und D-Kader ohnehin obsolet, wenn die Reform 

des Spitzensports ab 2019 gelten wird. 

Sie werden sich sicherlich nicht großartig wundern, dass 

wir allein aus diesen Gründen Ihren Antrag ablehnen 

müssen. Aber lassen Sie mich zum Schluss doch noch 

eine Bemerkung machen. Sie zitieren den DOSB, dass 

Leistungssportler Vorbilder für viele Menschen seien, und 

schlussfolgern, dass sie Botschafter für die Bundesrepub-

lik und damit auch für den Freistaat Sachsen sind. Sie 

gestatten, dass ich auch noch etwas zitiere, und zwar 

Ihren Spitzenkandidaten Herrn Gauland, 

(Uwe Wurlitzer, AfD:  

Jetzt kommt wieder Boateng!) 

der vor ziemlich genau einem Jahr über den Spitzensport-

ler und Fußballnationalspieler Jérôme Boateng sagte: 

„Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber sie 

wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Ah!) 

Ja, meine Damen und Herren, solche Nachbarn wie 

Jérôme Boateng sind Botschafter für unser Land – ganz 

im Gegensatz zu Ihnen, Sie schaden dem Ansehen des 

Landes und damit dem Sport. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den LINKEN und der  

Abg. Hannelore Dietzschold, CDU) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die SPD 

spricht Herr Mann; bitte. 

Holger Mann, SPD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Auch auf die Gefahr hin, dass 

alles schon gesagt wurde, aber noch nicht von jedem, will 

auch ich meine Verwunderung darüber zum Ausdruck 

bringen, dass die AfD jetzt ihr Herz für Quoten entdeckt 

hat. Wir hatten im letzten Plenum die Debatte über die 

Landarztquote, deren Antrag zur Anhörung in den Aus-

schuss gegeben werden musste. Mal schauen, was wir 

beim nächsten Mal besprechen. 

Sehr geehrte Damen und Herren von der AfD! Sie rufen 

ein Thema auf, das – wie schon mehrfach erwähnt – in 

den Fraktionen von CDU und SPD seit Längerem disku-

tiert wird und derzeit auch Gegenstand der Debatten um 

die Leistungssportreform ist. 

Im Koalitionsvertrag 2014 heißt es wörtlich: „Die Verein-

barkeit von Leistungssport, Beruf und Studium fördern 

wir ebenso wie den Spitzensport und die Olympiastütz-
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punkte. Wir werden in Gesprächen mit den Hochschulen 

auch prüfen, inwiefern Leistungssportlern ein erleichterter 

Zugang zu Studienfächern gewährt werden kann.“ – Es ist 

also ohne Zweifel kein neues Thema. 

Genau das haben wir getan und das tun wir auch weiter-

hin: mit den Hochschulen reden und sie anhören, bevor 

das Sächsische Hochschulzulassungsgesetz novelliert 

wird. 

Bereits in der Debatte zum neuen Staatsvertrag über die 

gemeinsame Einrichtung der Hochschulzulassung im 

März 2017 habe ich im Hohen Haus ausgeführt: „Sicher-

lich sind noch viele Aspekte zu diskutieren, ich denke 

dabei beispielsweise an die Vereinbarkeit von Leistungs-

sport und Studium oder aber an einen erleichterten Zu-

gang zum pädagogischen Studium bei beruflicher Vorqua-

lifikation.“ 

Zudem werden darüber hinausgehende Aspekte auch in 

Zukunft Gegenstand des schon angesprochenen Sächsi-

schen Hochschulzulassungsgesetzes sein, das nach Ratifi-

zierung des Staatsvertrages novelliert werden muss. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Hochschulzulas-

sung greift in verfassungsrechtlich verbriefte Rechte beim 

Zugang zum Beruf ein. Daher muss sehr genau geprüft 

und abgewogen werden oder, um es einmal deutlich zu 

sagen: Jeglicher Eingriff muss rechtssicher ausgestaltet 

werden, denn: Die Bevorzugung des einen ist de facto 

eine Benachteiligung des anderen, im Zweifelsfall auch 

leistungsstärkeren anderen oder anderer. 

Die Koalition hat deshalb mit Drucksache 6/9648 einen 

Antrag eingebracht, der einerseits einen Bericht zur 

bisherigen Nutzung von Vorabquoten vorsieht, anderer-

seits aber den Impuls zur Novellierung des Sächsischen 

Hochschulzulassungsgesetzes gibt, auch unter – aber 

nicht nur – dem Aspekt einer Vorabquote für Spitzen-

sportlerinnen und Spitzensportler. 

Wie in der letzten Sitzung des Wissenschaftsausschuss 

vom 8. Mai 2017 angekündigt, wollen wir diesen Antrag 

gern anhören. Über den Termin werden wir uns noch zu 

verständigen haben. Genau abgewogen werden muss aber 

die Ausgestaltung zum Hochschulzulassungsgesetz. 

Nichtsdestotrotz ist es so: Es treibt uns nichts, denn auch 

die Novelle des Staatsvertrages auf Bundesebene muss 

noch in allen Bundesländern ratifiziert werden. Wir haben 

also noch genügend Zeit, uns dieser Sachdebatte zu 

stellen. Über die Kaderreform und die falschen Begriff-

lichkeiten in Ihrem Antrag ist schon gesprochen worden. 

Auch wir sind der Meinung, dass der AfD-Antrag mit 

einer starren Ein-Prozent-Quote das Ganze doch zu sehr 

verengen würde, und die Kriterien in Nr. 2 Ihres kurzen 

Antrages zu unspezifisch sind. 

Aus diesen Gründen und weil wir als Koalitionsfraktion 

einen klaren Fahrplan wie Kurs haben, werden wir diesen 

Antrag ablehnen. 

Danke schön. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die Fraktion 

GRÜNE spricht Frau Abg. Zais. 

Petra Zais, GRÜNE: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die duale Karriere, 

das heißt die Vereinbarkeit von Ausbildung, Studium und 

Beruf mit dem Spitzensport, ist ein zentrales Anliegen 

von Athletenkommission und dem Deutschen Olympi-

schen Sportbund. 

Da wir GRÜNE, was Sie unschwer nachvollziehen 

können, tatsächlich Quotenfetischisten sind – aber natür-

lich nicht ausschließlich für den Spitzensport –, unterstüt-

ze ich auch ganz persönlich das Anliegen, Spitzensport-

lern diesen Weg zu ermöglichen, weil – das haben Sie, 

Kollegin Kersten, richtig gesagt – nach der leistungssport-

lichen Karriere das berufliche Leben letztlich die Voraus-

setzung dafür ist, dass man weiter unabhängig agieren 

kann. 

Im Bildungsbereich funktioniert das sehr gut. Wenn Sie 

die Presse verfolgen, wissen Sie, dass es ein Pilotprojekt 

gibt, das die duale Berufsausbildung mit Abitur für 

Nachwuchssportler faktisch ermöglicht. Auch in der DDR 

hatte dieses Prinzip der Förderung in diesem Bereich gut 

funktioniert. 

Trotzdem habe ich mich gefragt, als ich diesen AfD-

Antrag gelesen habe, was die AfD jetzt mit diesem Antrag 

will. „Die Staatsregierung“ – jetzt nenne ich das einmal 

wörtlich, was darin steht – „soll die rechtlichen Rahmen-

bedingungen für eine Profilquote für Spitzensportler und 

Spitzensportlerinnen schaffen“, und zwar in allen zulas-

sungsbeschränkten Studiengängen in Sachsen, also 

unabhängig davon, welche Quoten sich die einzelnen 

Hochschulen selbst gegeben haben. 

Die Regelungen bei zulassungsbeschränkten Studiengän-

gen finden sich – Kollege Mann hat darauf verwiesen und 

auch Kollege Rost – im Sächsischen Hochschulzulas-

sungsgesetz, das derzeit keine Länderquoten vorsieht. 

Grundsätzlich wäre eine Spitzensportlerquote jedoch 

möglich. Allerdings – darauf hat Kollege Mann auch 

verwiesen – setzt das ein etwas kompliziertes Verfahren 

voraus. 

Einige der zulassungsbeschränkten Studiengänge in 

Sachsen fallen unter die bundesweite Studienplatzverga-

be. Um auch dort eine Quote für Spitzensportlerinnen und 

Spitzensportler einzuführen, müssten Sie den Staatsver-

trag – wir haben es gerade gehört – über die gemeinsame 

Einrichtung für Hochschulzulassung ändern, und alle 16 

Bundesländer müssten zustimmen. 

Wenn Sie das umgehen und nur eine Quote für die zulas-

sungsbeschränkten Studiengänge in Sachsen wollen, die 

nicht unter die zentrale Vergabe fallen, hätten Sie das in 

Ihrem Antrag klarer benennen müssen. Das haben Sie 

nicht getan. 

Ferner müssten Sie bei einer solchen Gesetzesänderung 

auf das Chancengleichheitsgebot bei der Studienplatz-

vergabe achten. Auch das haben wir bereits in den voran-
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gegangenen Debatten gehört. Spätestens hier wird es dann 

schwierig. Wieso – muss man fragen – sollte ausgerechnet 

für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler eine Quote 

eingeführt werden und warum nicht auch für andere 

Personengruppen wie Ehrenamtliche, Engagierte oder 

alleinerziehende Eltern? Ich erinnere in diesem Zusam-

menhang an unseren Entschließungsantrag zu unserer 

Großen Anfrage, was die Alleinerziehenden anbelangt. 

Kollegin Meiwald hat zu Recht – danke für die herzerfri-

schende Rede – auf die Regelungen in Brandenburg 

verwiesen. Vielleicht ist es aber auch das komplizierte 

Verfahren, das Sie abgehalten hat, diesen Weg zu gehen. 

Wir werden den Antrag ablehnen, weil er auf einem 

eigenartigen Verständnis von Legislative und Exekutive 

beruht und – das muss ich auch sagen – der Autor bei der 

Erarbeitung dieses Antrages wirklich nicht in Höchstform 

war. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei den LINKEN) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Wird von den 

Fraktionen weiter das Wort gewünscht? – Bitte, Frau 

Kersten. 

Andrea Kersten, AfD: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ja, Ihre Redebeiträge 

waren wieder recht nett und typisch. Es ist wahrscheinlich 

so, dass wenn die AfD mit einem Antrag die Staatsregie-

rung auffordern würde zu sagen, das Gras ist grün, sie 

sicherlich auch irgendeine Formulierung findet, dass das 

nicht stimmt. 

(Beifall bei der AfD – Zurufe der  

Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE,  

und Valentin Lippmann, GRÜNE) 

Ich möchte in meiner zweiten Rederunde auf einige 

Redebeiträge eingehen. Zuerst zu Herrn Rost. Sie hatten 

gefragt, warum diese Ein-Prozent-Regelung in unserem 

Antrag steht. Das ist nicht einfach so gegriffen. Letztlich 

sind diese 1 % der landesinternen zulassungsbeschränkten 

Studienplätze circa 50 bis 70 Plätze. Wir haben Informa-

tionen, dass ein Bedarf von circa 20 bis 25 Sportlern pro 

Jahr besteht. Hier haben wir noch ganz gutes Spiel nach 

oben. 

Wir wissen auch, dass in anderen Bundesländern – ich 

hatte erwähnt, das acht Bundesländer diese Profilquote 

schon haben – diese Quote nicht groß anders aussieht. Die 

meisten haben eine Ein-Prozent-Quote. Es gibt noch ein 

paar andere. Bayern hat die Quote jetzt auf 3 % aufge-

stockt. Sie sehen, man kann auch wieder etwas ändern, 

wenn so eine Zahl genannt ist; es ist nichts Statisches. 

Sie hatten kritisiert, dass wir die falsche Kaderstruktur 

hätten. Wir wären angeblich nicht auf der Höhe der Zeit. 

Das sehe ich nun wieder ganz anders. Wir sind sehr wohl 

auf der Höhe der Zeit, weil wir genau die Kaderstruktur 

im Antrag stehen haben, die jetzt gültig ist. 

Ich kann jetzt nicht von Olympiakader, Perspektivkader, 

Nachwuchskader sprechen, wenn es die noch gar nicht 

gibt. 

(Uta-Verena Meiwald, DIE LINKE: Das müssen 

Sie aber! Sie müssen sagen, was Sie wollen!) 

Natürlich können wir dann im Nachgang diese Kader-

struktur auch ändern; denn alle anderen acht Bundeslän-

der, die diese Profilquote in ihren Hochschulgesetzen 

schon haben, müssen das ja auch anpassen. Die sagen 

dann ja nicht, oh Gott, jetzt gibt es auf einmal keine 

Profilquote mehr. 

– Ja, Frau Meiwald, Ihr Zwischenruf hat auch wieder 

belegt, dass Sie hier einfach nur ideologisch agieren. Sie 

lehnen das ab, weil es von der AfD kommt. Sie werden 

dem im Herbst, wenn dieser andere Antrag in der Anhö-

rung ist, dann wahrscheinlich zustimmen. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE: Das ist nicht  

gesagt! Kommt darauf an, wie er aussieht!) 

Hinsichtlich Ihrer Argumente zur Quote: Wenn 1 % Quote 

vorbehalten wird, dann ist das kein Zwang für irgendje-

manden. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Ich denke, Sie lehnen Quoten ab?!) 

Es nehmen die die Quote in Anspruch, die das möchten; 

und wenn die Quote nicht ausgeschöpft wird, dann kann 

sie natürlich auch von anderen in Anspruch genommen 

werden. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Wissen Sie, was Sie jetzt geredet haben?) 

– Ja, das weiß ich sehr wohl, Herr Gebhardt. Das können 

Sie dann sicher auch noch im Protokoll nachlesen. Viel-

leicht stellen Sie sich hin, seien Sie nicht so faul, gehen 

Sie mal ans Mikrofon, und dann können Sie hier eine 

Frage stellen. So. 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Frau Zais, Sie hatten kritisiert, dass es wohl keine Tren-

nung gibt zwischen landesinternen und zentral vergebe-

nen Studiengängen. Das ist nun ganz und gar nicht so. 

Wie Sie in Punkt 1 lesen, soll diese Ein-Prozent-Regelung 

ausschließlich für die landesintern zulassungsbeschränk-

ten Studiengänge gelten. Das wissen wir auch, dass für 

die zentral vergebenen Studienplätze jemand anderes 

zuständig ist. Das muss natürlich auch noch geregelt 

werden. Das sollte der DOSB dann schon in Angriff 

nehmen. 

Sie hatten auch bemängelt, dass es hier nur um Spitzen-

sportler ginge. Ja, hier geht es eben nun mal nur um 

Sportler. Morgen geht es dann um Behinderte. Man 

begrenzt das eben. Aber das heißt doch nicht, weil man 

eine Quote für Spitzensportler hat, dass man nicht auch 

eine Quote für andere Zielgruppen machen kann. Das 

schließt sich ja nicht aus. Man muss oder kann ja in einem 

Antrag nicht immer alles erfassen. 
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2. Vizepräsident Horst Wehner: Frau Kersten, gestatten 

Sie eine Zwischenfrage? 

Andrea Kersten, AfD: Nun bin ich aber gerade am Ende, 

aber gut. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Also, Sie brauchen nur 

Ja oder Nein sagen. 

Andrea Kersten, AfD: Ja. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Ja. 

Jörg Vieweg, SPD: Frau Kersten, würden Sie mir zu-

stimmen, wenn ich sage, es gehört bei so einer Gesetzes-

änderung – bei einer Änderung des Hochschulgesetzes – 

nicht nur zu den guten Gepflogenheiten unseres Hauses, 

sondern es ist sogar notwendig, hier Experten anzuhören, 

zu beteiligen, Fachleute in dieses Verfahren einzubezie-

hen? Halten Sie es für notwendig, so eine wichtige Ände-

rung über eine Anhörung auch hier im Landtag zu beteili-

gen? 

Andrea Kersten, AfD: Das kann man machen, muss man 

aber nicht. Ich hatte ja gesagt, die Profilquote ist nichts 

Neues; das ist keine Geburt des Freistaates Sachsen, das 

haben andere Bundesländer schon gemacht. Die haben sie 

schon seit vielen Jahren und man kann auf deren Erfah-

rungen zurückgreifen. Ich denke, das wäre auch ohne eine 

Anhörung gegangen. 

Wir haben auch extra eine längere Frist gelassen. Wenn 

hier noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht würde, dann 

hätten wir bis zum Wintersemester 2018/2019 die Zeit 

gehabt, es so zu regeln, dass es Hand und Fuß hat. 

Danke. 

(Beifall bei der AfD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren, gibt es aus den Reihen der Fraktionen weitere 

Wortmeldungen? – Das kann ich nicht erkennen. Ich frage 

die Staatsregierung, ob das Wort gewünscht wird. – Frau 

Staatsministerin Dr. Stange; bitte sehr, Sie haben das 

Wort. 

Dr. Eva-Maria Stange, Staatsministerin für Wissen-

schaft und Kunst: Vielen Dank. Sehr geehrter Herr 

Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Frage, 

ob und gegebenenfalls wie man eine Vorabquote für 

Spitzensportler gesetzlich einführt, muss sehr gewissen-

haft geprüft werden, wie schon mehrfach ausgeführt 

wurde. Wir werden uns wahrscheinlich in Kürze wieder 

mit einer neuen Quote beschäftigen; von daher plädiere 

ich ausdrücklich für eine gewissenhafte Prüfung. Schnell-

schüsse, meine sehr geehrten Damen und Herren von der 

AfD, helfen uns gerade an diesem Punkt nicht weiter. 

Es geht letztlich darum, dass in einem zulassungsbe-

schränkten Studiengang – und nur über diese wird hier 

gesprochen – für Spitzensportler eine sogenannte Vorab-

quote im Sächsischen Hochschulzulassungsgesetz ge-

schaffen werden soll. Ich mache nochmals darauf auf-

merksam: Der überwiegende Teil unserer Studiengänge 

ist nicht zulassungsbeschränkt; wir reden nur über einen 

Bruchteil der Studiengänge. 

Wer unter diese Quote fällt, erhält dann so lange einen 

Studienplatz, bis die Quote ausgeschöpft ist; er muss sich 

nicht dem Auswahlverfahren um einen Studienplatz 

stellen. Vorabquoten schränken damit – das kann ich nur 

noch einmal betonen – die Zahl der Studienplätze ein, die 

nach fachlichen Leistungskriterien vergeben werden 

können. Vorabquoten sind – wie der NC insgesamt – ein 

gesetzlicher Eingriff in die verfassungsrechtlich gesicher-

te freie Berufswahl, die auch die freie Wahl des Studien-

platzes umfasst. Das muss man sich gerade als Gesetzge-

ber, der der Landtag ist, immer wieder vor Augen führen. 

Es geht folglich um den verfassungsrechtlich gesicherten 

Zugang zur Berufsausbildung unter Berücksichtigung des 

Sozialstaatsprinzips und des Gleichbehandlungsgrundsat-

zes. Das ist zu beachten. Im Sächsischen Hochschulzulas-

sungsgesetz gibt es schon jetzt verschiedene Vorabquoten, 

zum Beispiel eine soziale Härtefallquote für Studienbe-

werber, für die eine Ablehnung der Zulassung eine außer-

gewöhnliche Härte bedeuten würde. Genau diese Quote 

wird derzeit auch in Einzelfällen genutzt, wie vorhin 

schon angesprochen wurde. 

Eine Regelung für Spitzensportler muss derart sachlich 

gerechtfertigt und sozial ausgewogen sein, dass genau 

diese Personengruppe vom Grundsatz der Bestenauslese 

für ein Studium nach Eignung und Leistung ausgenom-

men wird. 

Wir müssen uns also stets bewusst sein, dass mit der 

Zulassung zum Studium über die hier besprochene Vorab-

quote fachlich besser geeignete Bewerber um einen 

Studienplatz verdrängt werden. Deren Rechte würden also 

beschnitten. Ein solches Vorgehen muss verfassungsrecht-

lich gut geprüft und begründet sein. 

(Beifall des Abg. Jörg Vieweg, SPD) 

Ich halte daher in Abwägung dieser Rechte eine Exper-

tenanhörung für unerlässlich. Dies ist bereits in der letzten 

Woche angekündigt worden und für den seit Längerem 

schon in der Abstimmung befindlichen Antrag der Regie-

rungsfraktionen meines Erachtens auch vorgesehen. 

Neben den verfassungsrechtlichen Implikationen und den 

Lösungsmöglichkeiten hierfür sollten auch Experten und 

Praktiker aus dem Bereich des Sports und der Hochschu-

len zu Wort kommen, um ein umfassendes Bild über die 

Notwendigkeit und die praktische Umsetzungsmöglich-

keit erhalten zu können. 

Zudem sollte das 2010 erstellte Gutachten der Kultusmi-

nisterkonferenz zur Weiterentwicklung des Hochschulzu-

lassungsrechts im Hinblick auf die besondere Lage der 

Spitzensportler berücksichtigt werden – auch das spielte 

bereits eine Rolle. Die Ergebnisse dieser Anhörung 

müssen bei einer möglichen Änderung des sächsischen 

Hochschulzulassungsrechts mit bedacht werden. 
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Noch ein Wort zum Thema Notwendigkeit. Wir sprechen 

hier über eine potenzielle Änderung des Sächsischen 

Hochschulzulassungsgesetzes. Mit diesem Gesetz können 

nur die Vorabquoten von sogenannten örtlich zulassungs-

beschränkten Studiengängen in Sachsen geändert werden. 

Die Zulassung zu Studiengängen des zentralen, das heißt 

bundesweit abgestimmten Verfahrens über die Stiftung für 

Hochschulzulassung in Dortmund – also Medizin, Zahn-

medizin, Pharmazie und Tiermedizin – wird jedoch in 

dem Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für 

Hochschulzulassung geregelt. Das ist hier bereits ange-

sprochen worden, scheint mir aber vom Antragsteller 

nicht berücksichtigt worden zu sein. In diesem Staatsver-

trag – und somit für diese Studiengänge – gibt es keine 

Vorabquote für Spitzensportler. Diese müsste bundesweit 

einheitlich geregelt werden, und es gab in den letzten 

Jahren von keinem Land Bestrebungen, in diesen Staats-

vertrag eine Spitzensportlerquote aufzunehmen. Eine 

Vorabquote für Spitzensportler könnte – darauf will ich 

nur der Vollständigkeit halber hinweisen, weil das gerade 

so großzügig dargestellt wurde – ohnehin erst zum Win-

tersemester 2018/2019 in Kraft treten. Bis dahin hat der 

Landtag noch genügend Zeit, dieses Vorhaben zu prüfen. 

So habe ich auch den vorliegenden Antrag und die Anhö-

rung verstanden. 

Der Antrag der AfD ist nicht ausgereift, und da schließe 

ich mich den Vorrednern an. Die AfD-Fraktion möchte 

eine Quote für Kadersportler für bis zu 1 % der Studien-

plätze. Innerhalb dieser Quote sollen nur Spitzensportler 

einer Schwerpunktsportart eines Olympiastützpunktes 

zugelassen werden – bis zu 1 %. Aktuell können die 

Hochschulen eine Vorabquote für beruflich Qualifizierte 

einrichten, die aber nicht gebildet werden soll, wenn zu 

erwarten ist, dass weniger als 1 % der Bewerber beruflich 

qualifiziert sind. Das heißt, mit der Quote der AfD würde 

wohl entsprechend verfahren werden, dass diese Quote 

gar nicht erst zustande kommt, weil gar nicht so viele 

Bewerber da sind. 

Ein weiterer Punkt ist unklar: Kann denn die AfD-

Fraktion den Unterschied zwischen normalen Sportlern, 

die einem Kader eines Olympiastützpunktes angehören, 

und einem Spitzensportler in einem Kader definieren? 

Das ist von meinem Kollegen Rost bereits sehr deutlich 

gemacht worden. 

Ich schlage vor, auf der Grundlage eines ausgereiften 

Antrags mit einer umfassenden Anhörung sowie unter 

Beachtung der tatsächlichen Notwendigkeit und der 

verfassungsrechtlichen Möglichkeiten das Anliegen zu 

prüfen. Der Antrag der AfD ist dazu meines Erachtens 

nicht geeignet. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und der CDU) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Das Schlusswort hält Frau Abg. Kersten, AfD-

Fraktion. Bitte sehr, Sie haben das Wort. 

Andrea Kersten, AfD: Vielen Dank, Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Ich muss jetzt ein bisschen 

schneller reden; ich möchte nämlich noch ganz kurz auf 

Ihre Ausführungen reagieren, Frau Ministerin. Sie haben 

ziemlich heftige Kritik an der Quotenregelung geübt. Ich 

erinnere daher an die von der SPD gewollte – und auch 

durchgepeitschte – Frauenquote, die Sie ja so gern haben. 

(Staatsministerin Dr. Eva-Maria Stange: Aber  

nicht im Bereich der Hochschulzulassung!) 

Meinen Sie nicht auch, dass es gegebenenfalls fachlich 

besser geeignete Männer geben könnte? Wie sieht es denn 

da mit dem Gleichheitsgrundsatz aus? Das sollte viel-

leicht noch einmal überdacht werden. 

Doch nun zu meinem Schlusswort! Ich möchte es mit 

einer Aussage des Deutschen Olympischen Sportbundes 

beginnen. Auf die Frage, warum der Leistungssport 

überhaupt staatlich gefördert wird, ist auf dessen Webseite 

folgende Antwort zu finden: 

„Der Leistungssport hat eine wichtige Funktion in der 

Gesellschaft. Spitzensportler sind Vorbilder für viele 

Menschen, sich selbst zu bewegen. Sie sind Botschafter 

unseres Landes. Die Spitzensportler leben die Werte des 

Sports vor, die für die Gesellschaft bedeutend sind: 

Fairness, Respekt, Miteinander, Leistung. Ein Bekenntnis 

zur Leistung ist für unsere Gesellschaft in allen Bereichen 

wichtig. Gerade ein Land wie Deutschland wird in seiner 

internationalen Wahrnehmung über seine Eliten – unter 

anderem aus dem Sport – stark geprägt.“ 

Meine Damen und Herren! Diese Antwort fasst auf 

wunderbare Weise zusammen, was eingangs von mir 

dargelegt wurde. Deutschland ist ein Sportland, und auch 

Sachsen ist ein Sportland. Wir werden in Deutschland mit 

Umsetzung der Leistungssportreform höchstwahrschein-

lich weniger Talente haben, die perspektivisch gefördert 

werden. Gerade deshalb ist es so wichtig, möglichst alle 

von ihnen zu entdecken und keines zu verlieren. 

Wenn ich an die jährlich stattfindende Sächsische Sport-

gala denke – an der ich mittlerweile drei Mal teilnehmen 

durfte –, an all die jungen Talente, an all die erfolgreichen 

Athleten, die auf der Gala ausgezeichnet wurden, dann 

muss ich sagen: Ich möchte auf keines dieser Talente, auf 

keinen Olympiasieger oder Weltmeister verzichten. Sie 

alle repräsentieren die Werte des Sports und auch den 

Freistaat Sachsen. 

Es läuft nicht alles rund im Gesamtkomplex der Spitzen-

sportförderung. Wir können als Freistaat Sachsen auch 

nicht alles regeln. Doch wir können die duale Karriere 

unserer sächsischen Talente etwas runder machen, und 

zwar mit der Profilquote. Diese kommt nämlich direkt 

den Sportlern zugute. Sie beweist, dass wir als Bundes-

land Sachsen uns unserer Fürsorge und Verantwortung 

gegenüber den Sportlern bewusst sind. 

Sehr geehrte Abgeordnete! Heute könnte Sachsen das 

neunte Bundesland sein, welches eine Profilquote hat. 

Damit sind wir zwar nicht mehr Vorreiter, aber eben auch 
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nicht mehr Schlusslicht. Und das wollen wir doch nicht 

wirklich werden! 

Halten wir es daher wie im Sport: Nicht reden, sondern 

machen! – Die AfD-Fraktion wird entsprechend handeln. 

Wie steht es mit Ihnen? 

(Beifall bei der AfD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Ich stelle nun den Antrag in der Drucksa-

che 6/9503 zur Abstimmung. Wer zustimmen möchte, 

zeigt das bitte an. – Wer ist dagegen? – Gibt es Stimment-

haltungen? – Bei Stimmen dafür und keinen Stimmenthal-

tungen ist dieser Antrag nicht beschlossen worden. 

Dieser Tagesordnungspunkt ist beendet. 

Wir kommen zu 

Tagesordnungspunkt 9 

Informationen zum Spracherwerb für zugewanderte Menschen in Sachsen 

Drucksache 6/7712, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Die Fraktionen nehmen wie folgt Stellung: zunächst 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, dann die CDU, DIE 

LINKE, die SPD und die AfD; danach die Staatsregie-

rung, wenn sie das Wort wünscht. 

Wir beginnen mit der Aussprache. Für die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Frau Abg. Zais. 

Bitte sehr, Frau Zais. 

Petra Zais, GRÜNE: Danke schön, Herr Präsident! Sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute einen 

kleinen Antrag vorbereitet, für den man weder ein Gesetz 

erarbeiten noch großartig eine Anhörung inszenieren 

muss. Es ist ein Antrag, in dem es darum geht, eine 

vorhandene Förderrichtlinie zu nutzen, um ein kleines 

Tool zu schaffen, das große Wirkung entfalten kann. 

Ich möchte Ihnen kurz zwei Geschichten erzählen, die aus 

den Begegnungen resultieren, die ich in Sachsen habe. In 

der vergangenen Woche bin ich zum Beispiel in Pirna 

gewesen und habe dort mit Geflüchteten geredet. Ich hatte 

auch Geflüchtete aus Libyen, dem Irak und aus Afghanis-

tan hier im Landtag zu Gast. Der Spracherwerb ist dabei 

immer wieder Thema. Die Frage, wie entsprechende 

Informationen erlangt werden können, ist durchaus 

wichtig. 

Aber zu meinen kleinen Geschichten: Azadeh O. wohnt in 

Olbernhau. Vor einem Jahr flüchtete sie aus Afghanistan. 

Sie ist glücklich, in Sachsen in Sicherheit zu sein. In 

Scherbaga, einer Stadt im Norden des Landes, war sie in 

einer Logistikfirma beschäftigt. Sie würde auch hier gern 

arbeiten. Die größten Probleme bereitet ihr jedoch die 

deutsche Sprache. Gern würde sie diese Sprache gut 

erlernen, so gut, dass es für die Berufsausübung reicht. 

Leider kann sie nicht herausfinden, welcher Sprachkurs 

für sie infrage kommt. Sie hat schon einmal gehört, dass 

Abschlüsse wie A 1 oder B 1 existieren. Was sich aber 

dahinter verbirgt, ist ihr nicht klar. 

Anders ergeht es Demsas E. aus Eritrea. Demsas lebt seit 

gut einem Jahr in Leipzig in einer Gemeinschaftsunter-

kunft. Der in der Einrichtung tätige Sozialarbeiter, den ich 

gut kenne, ist gut informiert und hilft Demsas, den für ihn 

richtigen Sprachkurs zu finden. 

Unser Antrag, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist 

so simpel wie sein Anliegen notwendig, geeignet, nach-

vollziehbar und umsetzbar ist. 

Zunächst einmal möchte ich die Gelegenheit nutzen und 

ganz ausdrücklich die Initiative von Frau Köpping begrü-

ßen, aus Landesmitteln Sprachkurse zu finanzieren und 

damit vor allem Menschen in den Fokus zu nehmen, die – 

noch – nicht berechtigt sind, einen Integrationskurs zu 

machen. Sich verständigen zu können ist enorm wichtig. 

Darin sind wir uns, glaube ich, alle einig. 

Gelder bereitzustellen und Strukturen zu schaffen ist das 

eine. Ich glaube, insoweit sind wir in Sachsen auf einem 

sehr guten Weg. Das sind natürlich die Voraussetzungen 

für alles Weitere. 

Aber dabei, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, darf 

es nicht bleiben. Das andere ist – und das darf eben nicht 

vernachlässigt werden –, die Menschen darüber zu infor-

mieren, dass es diese Sprachlernangebote gibt. Was eignet 

sich dazu im 21. Jahrhundert besser als das Internet? 

Deshalb fordern wir die Staatsregierung auf, eine mehr-

sprachige Internetplattform einzurichten, die die aus 

Landes- und Bundesmitteln finanzierten Sprachkurse 

darstellt und – das ist das Wesentliche – Informationen zu 

Ort, Kursträger, Kursbeginn, Platzkapazität, Zugangsvo-

raussetzungen und dem zu erreichenden Sprachniveau 

enthält. 

Nun werden Sie sagen: Das gibt es schon alles! Alle 

Sprachkurse sind zum Beispiel auf der Seite kursnet.de zu 

finden. – Aber haben Sie schon einmal versucht, sich auf 

dieser Seite zurechtzufinden? Ich habe das getestet, 

mehrfach. Die Seite ist für die Sprachkurssuche von 

Menschen, die kein oder nur sehr wenig Deutsch spre-

chen, nicht geeignet. Sie richtet sich ausschließlich an 

Trägerinnen und Träger sowie Unterstützerinnen und 

Unterstützer, deren Muttersprache Deutsch ist, oder an 

Menschen, die schon sehr gut die deutsche Sprache 

beherrschen. Für alle anderen sind diese Informationen 

nicht zugänglich. Außerdem sind darin nicht alle vom 

Land geförderten Sprachkurse abgebildet. 
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Nun werden Sie sagen: Es gibt Flyer und Poster zu den 

Sprachkursen! – Ja, es gibt sehr viel sehr schön bedruck-

tes Papier. Aber auch diese Materialien richten sich 

ausschließlich an die Sprachkursträger und informieren 

über Fördermöglichkeiten durch die Richtlinie „Integrati-

ve Maßnahmen“. Zielgruppe der Flyer und Poster sind 

nicht die potenziellen Sprachkursnutzerinnen und Sprach-

kursnutzer. 

Nun werden Sie sagen: Der Bund fördert Bildungskoordi-

natoren, so auch in den sächsischen Landkreisen und 

kreisfreien Städten. Diese könnten das doch machen. – 

Auch das stimmt. Aber die Bildungskoordinatoren sind 

ausdrücklich nicht zuständig für die Beratung von ge-

flüchteten Menschen, also von potenziellen Nutzerinnen 

und Nutzern der Sprachkurse. 

Nun werden Sie sagen: Aber wir haben doch die kommu-

nalen Integrationskoordinatoren, und davon jede Menge. 

Da wird ja richtig Geld hineingesteckt! – Auch deren 

Aufgabe ist es ausdrücklich nicht, geflüchtete Menschen 

zu beraten. Also helfen auch sie nicht weiter. 

Diejenigen, die für Beratung zuständig sind, nämlich die 

Jugendmigrationsdienste, die Migrationsberatungsstellen 

oder die Flüchtlingssozialarbeiterinnen und Flüchtlings-

sozialarbeiter in den Gemeinschaftsunterkünften, sind 

heillos überfordert, und das in der Mehrzahl der Fälle, die 

mir begegnet sind. 

Die Jobcenter sind erst zu spät zuständig. Ich habe bei 

meinem letzten Besuch im Jobcenter in Chemnitz die 

dortige Chefin Frau Hugel gefragt, wie sie das Kurs.net-

Angebot einschätzt. Sie hat mir ganz klar gesagt, die 

Zielgruppe dieses Angebotes sind die Anbieter, nicht die 

Nutzer. Es gibt also in Sachsen einen echten Mangel an 

Beratungsinfrastruktur für geflüchtete Menschen. Das 

wird mir immer wieder zugetragen. 

Wir favorisieren auch deshalb eine mehrsprachige webba-

sierte Lösung, weil sie hervorragend geeignet ist, die 

geflüchteten Menschen zu stärken. Sie werden in die Lage 

versetzt, selbstbestimmt zu handeln, sich Wissen zu 

verschaffen und dann entsprechend auszuwählen. Unser 

Ansatz, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, heißt 

Empowerment. 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Bitte zum Schluss 

kommen. 

Petra Zais, GRÜNE: Das ist der einzig richtige Weg und 

ermöglicht das Agieren auf Augenhöhe. Stimmen Sie 

deshalb unserem Antrag zu. 

(Beifall bei den GRÜNEN und  

vereinzelt bei den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen  

und Herren, und nun die CDU-Fraktion; Herr Abg. 

Kiesewetter. Bitte sehr, Sie haben das Wort. 

Jörg Kiesewetter, CDU: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Mit dem 

vorliegenden Antrag begehrt die einbringende Fraktion 

die Einrichtung einer mehrsprachigen Website, welche 

Informationen zu den aus Bundes- und Landesmitteln 

geförderten Sprachkursen enthält nebst Angaben zu Ort, 

Kursträger, Platzkapazität – Frau Zais hat das alles ausge-

führt. Zielstellung ist hier das Zurechtfinden von Zuge-

wanderten und für diejenigen, die die Zugewanderten 

entsprechend beraten und unterstützen. Zum Weiteren 

verweise ich auf den Inhalt und die Begründung des 

Antrages sowie die Ausführung der Kollegen. Gestatten 

Sie mir, dass ich dazu für meine Fraktion Stellung nehme 

und ein paar Ausführungen mache. 

Zur Überwindung der Herausforderungen der Flücht-

lingskrise wurden unter anderem im Verlauf der letzten 

beiden Jahre zahlreiche Angebote zum Spracherwerb auf 

Bundes-, Landes- und Kommunalebene auf den Weg 

gebracht. Dies hat zu einem regelrechten Angebotswirr-

warr geführt, welches gerade die handelnden Personen 

täglich neu beschäftigt. Der Blick in die aktuell veröffent-

lichte Integrationskursstatistik des BAMF 2016 zeigt das 

bereits deutlich. Danach wurden im vergangenen Jahr 

über 530 000 Berechtigten eine Integrationskursteilnahme 

ausgesprochen. Die Gesamtzahl der neuen Kursteilneh-

mer ist im Vergleich zum Vorjahr um 90 % gestiegen und 

lag bei fast 340 000 Personen in Deutschland. Die meisten 

Teilnehmer in den Kursen stammen aus Syrien, dem Irak 

und Eritrea. Der Anteil der Kursteilnehmer aus den 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ist gesunken. 

Lediglich 58,5 % der Kursteilnehmer einschließlich 

Wiederholer schlossen den Kurs mit dem Niveau  B 1 ab. 

Rund 20 000 Kurse wurden begonnen. Das entspricht 

einer Steigerung von 50 %. Auch die Zahl der zugelasse-

nen Kursträger hat sich erhöht. Die größte Gruppe sind 

hier immer noch die Volkshochschulen. 

Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass es zur Förde-

rung einer raschen Integration von Bleibeberechtigten 

unter anderem einer effektiven Prozesssteuerung im 

Bereich des Spracherwerbs bedarf mit dem obersten Ziel, 

Integration prioritär im Hinblick auf den Arbeitsmarkt zur 

forcieren. Aus meiner Sicht ist es notwendig, sich dem 

Thema aus der Perspektive der jeweiligen Aufgabenträger 

zu nähern. Dabei dürfen insbesondere bundesgesetzliche 

Vorgaben bei der Spracherwerbsförderung hinsichtlich 

Organisation, Zuständigkeit und Verfahren nicht außer 

Acht gelassen werden. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Spracherwerb und 

Sprachförderung für alle rechtmäßig auf Dauer im Bun-

desgebiet lebenden Ausländer zunächst über das klassi-

sche Mittel des Integrationskurses erfolgt. Die Integrati-

onskurse umfassen den Basis- und Aufbausprachkurs 

sowie Orientierungskurs. Dies wird vom Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge koordiniert und durchgeführt, 

das sich hierzu privater und öffentlicher Träger bedient. 

Die Einzelheiten dazu regelt die Integrationskursverord-

nung. Das BAMF führt die Integrationskurse in Zusam-

menarbeit mit Ausländerbehörden, dem Bundesverwal-

tungsamt, Kommunen, Migrationsdiensten und Trägern 

der Grundsicherung für Arbeit Suchende nach dem 
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SGB II durch und gewährleistet ein ausreichendes 

Kursangebot. Der Bund ist folglich gehalten, dies ent-

sprechend auszubauen. Das ist im vergangenen Jahr 

massiv geschehen und der weitere Ausbau läuft. 

Ich sehe hier die landesrechtlichen Sprachangebote 

subsidiär zu den Angeboten des Bundes. Wir wissen auch, 

dass die überwiegende Anzahl der Menschen mit Bleibe-

recht in den Wirkungskreis des SGB II einmündet. Daher 

lohnt es sich, einen Blick in den Bereich der Sprachförde-

rung zu werfen. Da sehe ich in erster Linie die berufsbe-

zogene Deutschförderung, die jetzt neu ist. Die Maßnah-

men bauen in der Regel auf die allgemeine Sprachförde-

rung der Integrationskurse auf. 

Auch hier verhält es sich wie bei den Integrationskursen, 

die Durchführung ist Aufgabe des BAMF. Das BAMF 

berücksichtigt darüber hinaus die von der Bundesagentur 

für Arbeit und für die Durchführung der Grundsicherung 

zuständigen Stellen erstellten Meldungen und Bedarfe. 

Die Zuständigkeit und Verfahren sind je nach Rechtskreis 

unterschiedlich. Ausländerbehörden bestätigen die Teil-

nahmeberechtigung und das Recht auf Teilnahme am 

Integrationskurs. Die Träger der Grundsicherung machen 

das für diejenigen, die im Bereich der berufsbezogenen 

Deutschförderung infrage kommen und die Träger der 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

bestätigen, dass für bestimmte Leistungsberechtigte deren 

Recht auf Teilnahme an entsprechenden Spracherwerbs-

maßnahmen angezeigt ist. 

Ausgehend von dieser Steuerungslogik ist es wichtig, 

Informationen zu Sprachangeboten dort zusammenzufüh-

ren, wo sie im Integrationsprozess gebraucht werden, 

nämlich bei den unteren Ausländerbehörden, dem BAMF, 

den Jobcentern und der BA und nicht auf der Ebene des 

Freistaates. Frau Zais, Sie haben zu Recht darauf hinge-

wiesen, dass die zentrale Plattform dafür das KURSNET 

ist, das Portal der BA. Das beinhaltet nicht nur Informati-

onen über Sprachkursangebote, sondern auch weitere 

Integrationsangebote. Ich gebe Ihnen recht, dass das noch 

ausbaufähig ist im Hinblick auf die geforderte Mehrspra-

chigkeit und als Übersicht für diejenigen, die außerhalb 

der Verwaltungen stehen. Aber es ist in Arbeit. 

Gleichwohl macht es Sinn, die Transparenz bei den 

zahlreichen bestehenden Angeboten herzustellen. In 

Ergänzung der Regelangebote des Bundes haben wir ein 

Landessprachenprogramm auf den Weg gebracht. Einzel-

heiten regelt die Richtlinie „Integrative Maßnahmen“ in 

Teil 3. Dort ist aktuell eine Novellierung beabsichtigt. 

Dabei soll es insbesondere um Verfahrensvereinfachun-

gen und eine bessere Steuerung von Landesintegrations-

angeboten gehen. So ist beispielsweise in den Zuwen-

dungsvoraussetzungen vorgesehen, dass Kursträger 

künftig verpflichtet sind, ihre Angebote im Kurs.net 

einzutragen. Das Befüllen dieser Plattform mit Informati-

onen über landesrechtlich geförderte Sprachkurse stellt in 

gewisser Weise eine Win-win-Situation für alle Beteilig-

ten dar. Darüber hinaus finde ich hinsichtlich der aus 

Bundesmitteln geförderten Sprachkurse auf der Internet-

seite des BAMF zahlreiche Informationen zu Angeboten 

des Bundes zu Integrationskursen, zu Orten, zur Platzka-

pazität. 

Es sei hinsichtlich der Angebote des Freistaates Sachsen 

auf das Aufgabenspektrum der unteren Ausländerbehörde 

verwiesen, zu deren Tätigkeit es gehört, über Spracher-

werb und die damit im Zusammenhang stehenden Mög-

lichkeiten zu informieren. Aufklärung und Beratung sind 

seit jeher bewährte Bestandteile jedes Verwaltungsverfah-

rens. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass gerade 

die unteren Ausländerbehörden und die Jobcenter diese 

Aufgabe verantwortungsvoll wahrnehmen. Da jeder 

Einzelfall anders ist, zählt für mich das persönliche 

Gespräch. Dies ist durch keine mehrsprache Website zu 

ersetzen. 

Wir haben ferner nach unserer Richtlinie „Integrative 

Maßnahmen“ noch kommunale Integrationskoordinatoren 

bei den Landkreisen zur Unterstützung der Verantwor-

tungsträger in den kreisangehörigen Städten und Gemein-

den. Zu deren Aufgaben gehört es, die Unterstützung von 

niederschwelligen und ehrenamtlichen Initiativen im 

Bereich Spracherwerb, Orientierung sowie Kulturvermitt-

lung, die mit kommunalen Trägern, Trägern der freien 

Wohlfahrtspflege, gemeinnützigen Trägern oder aner-

kannten Religionsgemeinschaften sowie deren Unterglie-

derungen kooperieren können. 

Kurzum, im Ergebnis ist festzustellen: Der Antrag ist gut 

gemeint. Ich teile vieles davon. Im Hinblick auf bestehen-

de Verfahrens- und Zuständigkeitsregularien insbesondere 

im Bundesrecht ist es aus meiner Sicht jedoch wenig 

sinnvoll, dies weiter zu verfolgen. 

Ich halte den Antrag inhaltlich für obsolet, auch aufgrund 

der zukünftig weiterhin vorgeschriebenen Befüllung der 

Landessprachkurse ins KURSNET der BA. Er dient 

insoweit auch nicht der gewohnten Vereinfachung und ist 

daher leider nicht zustimmungsfähig. 

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Nun hat die Fraktion DIE LINKE das Wort. Bitte, 

Herr Abg. Richter. 

Lutz Richter, DIE LINKE: Herr Präsident! Meine sehr 

geehrten Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN findet 

unsere volle Zustimmung. 

Herr Kiesewetter, wir reden über eine Webseite. Was wir 

hier an Angeboten haben ist nicht nur ausbaufähig, 

sondern es ist eigentlich traurig, dass die Staatsregierung 

es bisher noch nicht geschafft hat, ein solches Angebot 

vorzulegen. Es ist traurig, dass wir über dieses Thema 

überhaupt hier im Plenum reden müssen. Das ist wirklich 

nur ein ganz geringer Teilaspekt, mit dem viel geholfen 

wäre. 

Einiges an Material zum Thema Asyl ist in den letzten 

beiden Jahren entstanden – keine Frage: im Haus des Inte-

grationsministeriums, im Haus des Sächsischen Auslän-
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derbeauftragten, aber auch – und das ist wahrscheinlich 

der größte Teil – durch eine Vielzahl von Initiativen, die 

es in Sachsen gegeben hat. Dafür von dieser Stelle ein 

ganz großes Dankeschön von den LINKEN im Landtag. 

(Vereinzelt Beifall bei den LINKEN) 

Ich will zwei Projekte hervorheben: das Projekt „Afeefa“, 

eine virtuelle Plattform für Geflüchtete sowie Helferinnen 

und Helfer zur Vernetzung und zur Orientierung in zehn 

Sprachen, sowie die facettenreiche Plattform „angekom-

men.eu“, die Geflüchteten bei der Beschaffung und beim 

Transport von Möbeln und anderen Einrichtungsgegen-

ständen hilft – um nur zwei einfache Projekte zu nennen, 

die schon arbeiten und die wirklich ganz vorbildlich sind. 

Es ist ganz wichtig, dass Information und Orientierung 

zur Alltagsbewältigung digital zur Verfügung gestellt 

werden sollen, denn das entspricht dem Stand unserer Zeit 

und ermöglicht Flexibilität, um bei den bereitgestellten 

Informationen Veränderungen vorzunehmen. 

Nicht zuletzt haben immer mehr Geflüchtete auch Zugang 

zu internetfähigen Handys, was keine Frage von Luxus 

ist, sondern der Alltagsbewältigung dient und natürlich 

auch der Kommunikation mit den Daheimgelassenen. 

Nichts ist für Geflüchtete in dieser Lage nützlicher, als 

sich mit modernen Kommunikationsmitteln orientieren zu 

können, um sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden. 

Konkret geht es in diesem Antrag um ein virtuelles 

Angebot, das über Sprachangebote informieren soll. Das 

ergibt auch Sinn. Selbst erfahrene Beraterinnen und 

Berater haben seit der Öffnung der BAMF-Integrations-

kurse, der Einführung der Landessprachkurse und dem 

Boom weiterer Anbieter kaum mehr erkannt, welches 

Angebot wem offensteht, zu welchem Sprachniveau es 

führt und welcher Anbieter am Ende noch seriös ist. 

Eine staatliche Instanz, eine im Internet angesiedelte 

Plattform, die diese Informationen verteilt, ist doch ein 

absoluter Gewinn für die Geflüchteten, für die Ehrenamt-

lichen und natürlich auch für die Hauptamtlichen in der 

Flüchtlingsarbeit. Deswegen unterstützen wir das. 

(Beifall bei den LINKEN und  

vereinzelt bei den GRÜNEN) 

Es ließe sich an dieser Stelle viel über die Bedeutung von 

Sprache als Schlüssel zur Teilhabe in dieser Gesellschaft 

sagen. Deswegen ist es wichtig, dass der Zugang zu 

diesen Sprachkursen so barrierefrei wie möglich gestaltet 

wird. Jedoch nicht nur das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge gewährt Integrationskurse ausschließlich dem 

Kreis der Personen mit Bleibeperspektive – übrigens ein 

Kriterium, das nirgends eine wirkliche Rechtsgrundlage 

hat –, auch die Landessprachkurse schließen bestimmte 

Menschen weiterhin von diesen Sprachkursen aus. 

Der Anteil von Sprachkursen, die zu einem Sprachniveau 

führen, das in die Lage versetzt, eine Ausbildung, eine 

Arbeit oder sogar ein Studium aufzunehmen, ist leider 

sehr übersichtlich. 

Um über weitere existierende handfeste Barrieren zu 

sprechen: Informationen müssen nicht nur einfacher zur 

Verfügung gestellt werden, sondern es muss auch dafür 

gesorgt werden, dass der Ausschluss von Geflüchteten 

ganz und gar vermieden wird. Das heißt andererseits aber 

auch, dass Mehrsprachigkeit zum Standard werden muss 

– gerade in den Behörden. Daran haben wir noch viel zu 

arbeiten. Es gibt noch viel zu tun, um echte Teilhabe zu 

ermöglichen. 

Dieser Antrag, den wir unterstützen, ist dazu ein Mosaik-

stein. Dafür dankt die LINKE und stimmt dem zu. 

(Beifall bei den LINKEN und  

vereinzelt bei den GRÜNEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Für die SPD-Fraktion hat Frau Abg. Pfeil-Zabel 

das Wort. 

Juliane Pfeil-Zabel, SPD: Sehr geehrter Herr Präsident! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass eine gelingende 

Integration unzweifelhaft mit dem Erlernen der deutschen 

Sprache zusammenhängt, dass Sprachbarrieren in unse-

rem bürokratischen Denken zweifelsohne auch auf ver-

schiedenen Webseiten ausgrenzend sein können und dass 

ein jedes Angebot nur so gut ist wie die Kenntnis darüber 

– darin stimme ich mit Ihnen überein. 

Ich stimme auch darin überein, dass das Internet die 

vermeintlich einfachste Möglichkeit der Vermittlung ist. 

Ferner stimme ich darin überein, dass wir in den vergan-

genen Jahren und Monaten auf vielen Ebenen Neuerun-

gen und Änderungen im Sprachkursangebot erlebt haben. 

Ja, zum Teil war das nicht mehr sonderlich durchsichtig. 

Als ich den Antrag las, stellte ich mir zwei wesentliche 

Fragen. Erstens: Welche Informationsportale gibt es 

bereits und wie verständlich sind diese? Zweitens: Welche 

weiteren Zugangswege zu Informationen zum Spracher-

werb gibt es jenseits von Internetportalen? 

Um die erste Frage zu beantworten, habe ich gegoogelt. 

Das erste Ergebnis war die umfangreiche und regional 

untergliederte Seite der Bundesagentur für Arbeit. Aber 

ja, Frau Zais, ich gebe zu: Als ich dann nach einem 

Kursangebot bei mir vor Ort suchte, geriet ich an meine 

Grenzen. Um es mir jedoch nicht ganz so einfach zu 

machen, suchte ich gezielt nach Kursangeboten in einzel-

nen Landkreisen und kreisfreien Städten. 

(Zuruf der Abg. Petra Zais, GRÜNE) 

An dieser Stelle muss ich sagen: Man findet ohne Prob-

leme zwei bis drei Seiten. Gerade wurden einige Beispiele 

genannt: Seiten von Landkreisen und Städten, die alle 

Informationen bereitstellen. Viele von ihnen bieten ihr 

Angebot mehrsprachig oder zumindest auf Englisch an. 

Der Vorteil einer regionalen Aufgliederung liegt doch auf 

der Hand: Damit ist nicht nur Übersichtlichkeit gegeben, 

man findet auch schnell entsprechende Ansprechpartner. 

Damit komme ich zur zweiten Frage. Hier musste ich 

etwas genauer hinschauen und wurde nicht nur fündig, 
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sondern ein Stück weit auch überzeugt: In jedem Land-

kreis und in jeder kreisfreien Stadt stehen Menschen in 

der Verantwortung und können zielgenau und persönlich 

über Kursangebote informieren und beraten. 

Frau Zais, Sie haben in Ihrer Auflistung zwar viele Perso-

nen aufgezählt, die per se eigentlich nicht direkt beraten 

können; sie können die Informationen aber ohne Proble-

me an Dritte weitergeben. Ich glaube, das ist an dieser 

Stelle das Entscheidende. 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Jeder kann jeden informieren! –  

Zuruf der Abg. Petra Zais, GRÜNE) 

Eine Plattform – in welcher Sprache auch immer – kann 

nicht alle Fragen schnell und zuverlässig klären, sie kann 

nicht bei der Einschreibung helfen und kann auch nicht 

prüfen, ob der Betroffene das richtige Angebot für sich 

gewählt hat. Das alles sind Aspekte, die nur ein direkter 

Kontakt klären kann. 

Ich sage gar nicht, dass ich per se gegen eine solche 

Landesseite bin. Ich habe nur ein Problem damit, weil ich 

die Befürchtung habe, dass wir damit Kapazitäten binden, 

die wir an anderer Stelle effektiver einsetzen können. Ich 

habe auch ein Problem damit, wenn wir Doppelstrukturen 

schaffen, wenn es sowohl eine Bundesseite als auch 

bereits viele gut gegliederte regionale Seiten gibt. Wir 

werden den Antrag also ablehnen. 

(Beifall bei der SPD und des  

Abg. Christian Piwarz, CDU) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Für die AfD-Fraktion spricht Herr Abg. Wurlitzer. 

Uwe Wurlitzer, AfD: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Kollegen! Sehr geehrte Frau Zais, auch wenn uns 

Ideologien trennen, respektiere ich Sie und Ihre Arbeit 

hier im Plenum. Als ich aber diesen Antrag gelesen habe, 

war ich doch ein Stück weit erstaunt, denn er liegt qualita-

tiv definitiv weit hinter denen, die Sie sonst einbringen. 

(Zuruf der Abg. Petra Zais, GRÜNE) 

Sie wollen ein Informationsportal für Asylbewerber – 

nicht nur für geflüchtete und zugewanderte Menschen – 

einrichten. Wir sollten hier von Anfang an die richtigen 

Begriffe verwenden, damit kein falsches Bild erzeugt 

wird. Weil wir gerade bei Sprache sind: Sie haben den 

Antragstext und auch die Begründung gegendert. Schon 

aus diesem Grund müsste man den Antrag ablehnen. 

(Vereinzelt Lachen bei den LINKEN) 

Wollen Sie die Internetseite und die Texte auf dieser 

Internetseite ebenfalls gendern? Ich frage mich, was der 

eine oder andere Asylbewerber sagen würde, wenn ER 

zum Beispiel mit „*innen“ angesprochen würde. Das 

überlasse ich einfach einmal Ihrer Fantasie, vor allem bei 

Asylbewerbern, die ein antiquiertes und mittelalterliches 

Frauenbild haben. 

(Zuruf von den LINKEN: Wie bei Ihnen!) 

Es gibt aber noch mehr Gründe, diesen Antrag abzu-

lehnen. Auf einige möchte ich eingehen. 

Aus der Begründung Ihres Antrages können wir drei 

Zielgruppen identifizieren, an die der Antrag gerichtet ist: 

erstens die Interessenten/Asylbewerber, zweitens die 

Unterstützer und drittens die Integrationskoordinatoren. 

Wir brauchen also eine Webseite auf Deutsch, und das mit 

einer Vielzahl verschiedener anderer Sprachangebote. 

Aber wie viele eigentlich? Ich meine: Wie viele Sprachen 

und Dialekte dürfen es denn sein? Wer soll das, bitte 

schön, alles übersetzen? Vor allem: Wer soll das regelmä-

ßig pflegen? Und was ist mit Analphabeten, die nicht 

lesen und schreiben können? 

(Rico Gebhardt, DIE LINKE:  

Die gehen zu Ihnen!) 

Ich glaube, mittlerweile dürfte den meisten klar sein, dass 

das Märchen von den Fachkräften, die unsere Gesellschaft 

bereichern sollen, die man mit Gold aufwiegen kann und 

auf die wir so dringend angewiesen sind, eben doch nur 

ein Märchen ist. Vielleicht sind die Fachkräfte gemeint, 

die vor allem unsere Kriminalitätsstatistik bereichert 

haben. 

(Zuruf von den LINKEN: Nein!) 

Vielleicht kann man das Kind auch beim Namen nennen 

und Folgendes sagen: Es war eine Lüge. Es war eine Lüge 

mit den Fachkräften. Sie kennen das. Eine Lüge muss nur 

groß genug sein und oft genug wiederholt werden, damit 

sie geglaubt wird. Das ist ein Instrument, dessen wir uns 

nicht bedient haben. 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Wir haben auch nicht wie gewisse andere Leute die 

Geschäftsordnung des Bundestages geändert, um be-

stimmte Ziele zu erreichen. 

Ich komme zurück zum Antrag. Es gibt derartige Inter-

netportale, bei denen man gegebenenfalls nachbessern 

könnte. Das ist zum Beispiel KURSNET. Es ist ein 

Projekt, welches mit Bundesmitteln finanziert wird. Dies 

könnte mit verhältnismäßig wenig Geld bewerkstelligt 

werden. Ich habe dazu ein paar Links. Diese kann ich 

Ihnen gern zur Verfügung stellen, damit Sie nachschauen 

können. 

Ich möchte jetzt einmal ein paar Zahlen aus Dresden 

nennen, Stand 12. Mai. Es gibt acht BAMF-Integrations-

kurse mit zwölf bis 25 Plätzen: erster Kurs 14 Personen, 

ausgebucht. Zweiter Kurs 14 Personen, ein freier Platz. 

Dritter Kurs 25 Personen, komplett frei. Vierter Kurs 

25 Personen, 24 Plätze frei. Fünfter Kurs 12 Personen, 

zwei Plätze frei. Sechster Kurs 15 Personen, drei Plätze 

frei. Siebenter Kurs 14 Personen, sechs Plätze frei. Achter 

Kurs 25 Personen, wieder komplett frei. Von 144 Plätzen 

sind 84 Plätze frei. Rund 60 % werden nicht genutzt. 

Wie sieht es hier mit dem tatsächlichen Bedarf aus? 

Wieso werden die Ankommenden nicht sofort bei der 

Aufnahme in diese Kurse geschickt? Man lernt etwas, 
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man ist beschäftigt, man kann die Sprache lernen, auch 

wenn man nicht bleiben kann, und schafft damit eine 

ordentliche Grundlage für eine wirkliche Integration. Man 

kann vor allem den linksgrünen Trommelvereinen das 

Geld wegnehmen und den Sumpf der teilweise korrupten 

Asylindustrie trockenlegen. 

(Beifall bei der AfD – André Barth, AfD: Genau!) 

Ich komme zurück zum Antrag. 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Die eben genannten Zahlen – – Wir haben genug Zeit, Sie 

können sich herausreden. Haben wir es? 

(Zuruf des Abg. Rico Gebhardt, DIE LINKE) 

Dass Sie einmal sagen, dass wir dran sind. Herr Gebhardt, 

ich bin begeistert. 

Die eben genannten Zahlen kann man in wenigen Minu-

ten recherchieren. Dafür braucht man keine teure, neue 

und pflegeintensive Homepage. Wenn man für die unter-

schiedlichen Sprachniveaus zum Beispiel für Ärzte oder 

andere Berufsgruppen die Brücken- und Anpassungskurse 

darstellen möchte, in verschiedenen Sprachen und Dialek-

ten, dann ist es ein Fass ohne Boden. Es ist Bürokratie 

ohne Ende. Das ist mit uns nicht zu machen. Wir sind für 

einen Grundkurs. Dafür gibt es aber entsprechende 

Portale. Den Rest kann man selbst recherchieren. Folgen-

des sagen wir ehrlich: Wer wirklich will, der kann auch. 

Das sind Hol- und keine Bringschulden. 

Was ist mit dem Status der Großinteressenten: anerkannte 

Flüchtlinge, Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive, 

Asylsuchende mit mittlerer Bleibeperspektive, Asylsu-

chende aus sicheren Herkunftsländern, EU-Zugewanderte 

sowie aus Drittstaaten geplante Zuwanderungen wie zum 

Beispiel der Familiennachzug. Wenn Sie das alles unter 

Zugangskriterien verstehen, dann ist dies in Ihrem Antrag 

relativ kurz gefasst und würde auf dem Internetportal 

wahrscheinlich auch zu kurz kommen. 

Zum Schluss sprechen wir über das liebe Geld. Ich 

möchte ein Zitat aus der „Welt“ vorlesen: „Der Bundes-

rechnungshof prüfte Einstiegskurse, die Ende 2015 

veranlasst und für die bis zu 400 Millionen Euro ausgege-

ben wurden. Es sei davon auszugehen, dass ein Großteil 

der eingesetzten Mittel de facto ins Leere lief. Die Bunde-

sagentur habe keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen, 

um den Erfolg der Einstiegskurse strukturiert zu prüfen“, 

hieß es. Die Kurse seien aufgrund der schlechten Qualität 

des Lernmaterials von verschwindend gering bis zur 

Kursauflösung führenden Teilnehmerzahlen geprägt 

gewesen. Bei den Abrechnungen habe es ebenfalls Un-

stimmigkeiten gegeben. Es seien einige Fälle von Doppel-

förderungen und -abrechnungen entdeckt worden. Zudem 

habe die Arbeitsagentur Sprachkurse für Kinder zwischen 

null und 13 Jahren abgerechnet, obwohl die Maßnahme 

als aktive Arbeitsmarktförderung gedacht war. Wunder-

bar. 

Abschließend ist Folgendes zu sagen: Da der Umfang des 

Projekts nicht genannt ist, ist folglich daraus auch nicht 

abzuschätzen, in welchem Zeitraum eine Umsetzung 

erfolgen kann. Verbunden damit ist eine Finanzierung 

nicht geplant. Deshalb lehnen wir den Antrag ab. Es 

handelt sich ausschließlich um einen Schaufenster- oder 

Wahlkampfantrag. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Das war die erste Runde. Gibt es aus den Reihen 

der Fraktionen weitere Wortmeldungen? – Diese kann ich 

nicht erkennen. Ich frage die Staatsregierung: Wird das 

Wort gewünscht? – Frau Staatsministerin Köpping, Sie 

haben das Wort. 

Petra Köpping, Staatsministerin für Gleichstellung 

und Integration: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine 

sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben in den 

letzten Jahren eine ganze Vielzahl von neuen und verbes-

serten Spracherwerbsangeboten in Sachsen etabliert, 

sowohl vom Bund als auch vom Land. Herr Kiesewetter 

hatte vorhin die Zahlen genannt, die für den Bund gelten. 

Ich möchte benennen, was wir seit dem Jahr 2016 im 

Land gemacht haben. Wir haben zum Beispiel mit Blick 

auf die Bundesangebote circa 4 700 Teilnehmern die 

Möglichkeit gegeben, die deutsche Sprache zu erlernen. 

Das waren über 818 Kurse. Das Land hat seit dem letzten 

Oktober immerhin auf Basis von 380 Kursen 8 340 

Teilnehmern den Sprachzugang ermöglicht. Das sind 

Kurse, die beim Bund die klassischen Integrationskurse 

darstellen. Sie kennen sie. Es sind die BAMF-berufs-

bezogenen Sprachförderkurse, die noch bis zum Ende 

dieses Jahres laufen. Die berufsbezogenen Sprachkurse, 

die Alphabetisierungskurse sowie die Zweischriftlerkurse 

sind neu. Beim Land ist das der Alphabetisierungskurs 

sowie der Kurs „deutsch sofort“ und „deutsch qualifi-

ziert“. Dazu kommen noch weitere regionale und ziel-

gruppenspezifische Angebote. Warum trage ich das vor? 

Herr Richter, das unterscheidet sich von dem Angebot, 

wenn ich Möbel von A nach B schaffen soll und eine 

Internetplattform schaffen möchte. Das geht nicht so 

einfach. Es ist ein sehr komplexes System. Deswegen 

wollte ich den Unterschied einmal herausstellen. 

Ja, eine transparente Sprachkursübersicht ist wirklich 

wichtig, um teilnahmeberechtigte Personen gezielt zum 

geeigneten Kurs leiten zu können. Liebe Frau Zais, ich 

gebe Ihnen vollumfänglich Recht. Diese tragen zu einer 

optimalen Integration bei. Deshalb hat mein Haus auch 

eine Sprachkursübersicht über die vorhandenen Angebote 

erarbeitet. Diese muss auch immer wieder aktualisiert 

werden, weil Sprachkurse beginnen und enden. Das ist ein 

relativ hoher Aufwand, der dafür notwendig ist. Wir 

haben diese Kursübersicht an alle Abgeordneten verteilt. 

Wir haben sie im Rahmen unserer Gespräche an die 

Verbände verteilt. Sie steht auf unserer Internetseite. Wir 

haben gerade gehört, dass man die Kursangebote durch-
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aus findet, auch wenn sie mir noch immer nicht richtig 

vom Angebot her gefallen. Das ist nach wie vor schwie-

rig. 

Das entscheidende Instrument für die Transparenz im 

Bereich des Spracherwerbs bleibt aber trotzdem das 

KURSNET. Das KURSNET wird durch die Bundesagen-

tur für Arbeit in das Netz gestellt. Deswegen ist es für uns 

nicht ganz so einfach, Veränderungen herbeizuführen. Auf 

diesen Punkt komme ich gleich noch einmal zu sprechen. 

Die Integrationskursträger sind grundsätzlich durch das 

BAMF zur Eintragung verpflichtet. Das ist der erste 

Punkt. Gleiches gilt für die Sprachkurse des Bundes. 

Selbstverständlich haben wir dort auch unsere Kurse im 

Rahmen des Landessprachprogramms einstellen lassen. 

Dies haben wir auch im Zuwendungsbescheid festgelegt. 

Es ist somit verpflichtend. 

Das Gute daran ist, dass wir ein bewährtes System nutzen. 

Dazu haben wir hier Diskussionen geführt. Es war von 

einem Wirrwarr die Rede. Das möchten wir in diesem 

Bereich nicht erneut aufbauen. Es sind aber auch andere 

Bildungsangebote über KURSNET abrufbar, wie bei-

spielsweise die berufliche Grundbildung, Berufsvorberei-

tung zur beruflichen Grundqualifikation und Qualifizie-

rungsmaßnahmen zur Anerkennung ausländischer Ab-

schlüsse. Diese können ebenfalls über KURSNET recher-

chiert werden. 

KURSNET bietet eine bundesweite einheitliche Plattform 

zur Recherche von Sprachangeboten und im Anschluss 

daran auch zur Recherche von Bildungsangeboten. Diese 

Komplexität bietet KURSNET an. Ich gebe zu, dass es 

Probleme gibt. Eines der Probleme, das wurde heute 

bereits angesprochen, ist wegen des gerade angedeuteten 

Umfangs der Komplexität die Bedienerfreundlichkeit. Ich 

stehe auf Ihrer Seite. Ich sehe dies ebenfalls. Zweitens ist 

ebenfalls wichtig, dass es noch nicht mehrsprachig zur 

Verfügung steht. Eine Nachbesserung ist hierbei ebenfalls 

notwendig. Wir wissen aber aus unseren Quartalsgesprä-

chen mit dem BAMF, dass es zurzeit erhebliche Anstren-

gungen gibt, die Qualität und Vollständigkeit der Informa-

tionen für die berufsfördernden Kurse zu sichern. Wir als 

Landesministerium arbeiten dazu eng mit den Bundesbe-

hörden zusammen, so wie wir es bei der Ausrichtung 

unserer Landessprachkurse bereits getan haben. Für den 

Teilnehmer ist es egal, ob er einen Landes- oder Bundes-

sprachkurs besucht. Alles soll miteinander verbunden 

sein, je nachdem, wie sich bei der jeweiligen Person der 

Status ändert. Es war uns wichtig, dass wir keine Parallel-

strukturen, sondern vorhandene Strukturen nutzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine zusätzliche durch den Freistaat zu tragende und zu 

pflegende Plattform würde sowohl für die Träger der 

Sprachkurse – das bitte ich zu beachten – als auch für die 

öffentliche Verwaltung einen erheblichen Mehraufwand 

bedeuten, weil sie ihre Kurse bereits im KURSNET 

einstellen und zusätzlich auf unserer Plattform ständig 

aktualisieren müssten. 

Das hieße, dass wir ein Parallelangebot erschaffen wür-

den. Das würde aus meiner Sicht in der Tat weder zur 

Klarheit noch zur Transparenz beitragen. 

Haben Sie etwas Geduld, geben Sie uns ein wenig Zeit, 

damit es qualitativ verbessert werden kann. Ich glaube, 

dass wir auf dem richtigen Weg sind, was die Sprachan-

gebote betrifft. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD, der CDU  

und der Staatsregierung) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Vielen Dank, Frau 

Staatsministerin. Wir kommen zum Schlusswort. Das hat 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und es spricht 

Frau Abg. Zais. Bitte sehr, Frau Zais. 

Petra Zais, GRÜNE: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte zu 

unserem Antrag war nicht wirklich überraschend. Ich 

habe mir drei Punkte aufgeschrieben, auf die ich noch 

eingehen will. Unter Punkt 1 möchte ich grundsätzlich 

einmal betonen, dass es nicht das Ziel dieses Antrags war, 

den Umfang der Mittel usw., die Bemühungen der Staats-

regierung, vor allem des Integrationsministeriums, zu 

kritisieren. Wenn ich mit den Menschen rede, ist man sehr 

froh, dass das Geld da ist, dass es funktioniert, dass sich 

die Gruppe der Berechtigten erweitert hat. Das war echt 

nicht der Punkt. 

Der Punkt – und ich muss sagen, darauf sind alle Redne-

rinnen und Redner leider zu wenig eingegangen –, warum 

wir diesen Antrag gestellt haben, ist, dass wir bemerken, 

dass ein Perspektivwechsel notwendig ist, dass man sich 

einmal in die Situation des Menschen hineinbegibt, der 

selbstständig und eigenständig agieren will, die Sprache 

lernen, einen Beruf ausüben will, weil er einen Schulab-

schluss nachholen will oder Ähnliches. Ich glaube, wir 

sollten diesen Perspektivwechsel zulassen und fragen, wie 

unsere Angebote bei denen wirken, für die sie gemacht 

sind. 

Unsere Zielgruppe sind nicht die vielen Sprachkursträger. 

Unsere Zielgruppen sollen die Menschen sein, die bei uns 

sind, von denen wir verlangen, dass sie die Sprache 

lernen, die oft auch selbst gern diese Sprache lernen 

möchten. Der zweite Punkt ist: Mit diesem Antrag wollen 

wir einen Perspektivwechsel. 

Das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist: Wir 

haben zumindest den kleinen Erfolg erreicht – Frau 

Köpping, Sie haben es dankenswerterweise angesprochen, 

auch Herr Kiesewetter ist darauf eingegangen –, dass man 

sich sehr wohl der Schwächen des KURSNET bewusst 

ist. Dass wir Ihnen Zeit geben sollen, um entsprechende 

Nachbesserungen zu machen, finden wir gut. Insofern hat 

dieser Antrag vielleicht dazu beigetragen, ein wichtiges 

Thema in die Öffentlichkeit zu holen: das Thema Em-

powerment und eigenständiges Agieren. Insofern ist 

zumindest ein Teil des Ziels des Antrages erfüllt. 
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Nichtsdestotrotz stehen wir nach wie vor dazu, dass es 

durchaus möglich sein kann, ohne Doppelangebote in 

Konkurrenz zur Seite KURSNET zu machen, dass man 

das als Information zur Verfügung stellen kann. Ich kann 

mir durchaus ein Projekt, das man fördern kann, was die 

Erstellung einer solchen Plattform anbelangt, vorstellen. 

Wir bitten Sie trotzdem um Zustimmung zu unserem 

Antrag. 

(Beifall bei den GRÜNEN und den LINKEN) 

2. Vizepräsident Horst Wehner: Meine Damen und 

Herren! Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer der 

Drucksache 6/7712 seine Zustimmung geben möchte, 

zeigt das jetzt an. – Vielen Dank. Wer ist dagegen? – 

Vielen Dank. Gibt es Enthaltungen? – Bei einer Enthal-

tung, Stimmen dafür ist die Drucksache dennoch nicht 

beschlossen, meine Damen und Herren, und dieser Tages-

ordnungspunkt ist beendet. 

Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 10 

– Wesentliche Ergebnisse der Prüfung der Bavaria Media GmbH sowie das 

Beteiligungscontrolling über die Global Screen GmbH und die CineMedia 

Film AG durch den Bayerischen Obersten Rechnungshof (BORH) 

Drucksache 6/5987, Unterrichtung durch die Staatsregierung 

Drucksache 6/9552, Beschlussempfehlung des Ausschusses  

für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien 

– Wesentliche Ergebnisse der Prüfung der Haushalts-  

und Wirtschaftsführung der Sächsischen Landesanstalt  

für privaten Rundfunk und neue Medien 

Drucksache 6/6341, Unterrichtung durch den Sächsischen Rechnungshof 

Drucksache 6/9553, Beschlussempfehlung des Ausschusses  

für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien 

– Wesentliche Ergebnisse der Prüfung ausgewählter  

Auftragsproduktionen des Mitteldeutschen Rundfunks 

Drucksache 6/7215, Unterrichtung durch den Sächsischen Rechnungshof 

Drucksache 6/9554, Beschlussempfehlung des Ausschusses  

für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien 

Meine Damen und Herren! Es ist keine Aussprache 

vorgesehen. Wünscht dennoch eine Abgeordnete oder ein 

Abgeordneter, das Wort zu ergreifen? – Das kann ich 

nicht erkennen. Ich frage nun den Berichterstatter des 

Ausschusses, Herrn Neubert, ob er das Wort wünscht. – 

Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zu den Abstim-

mungen über die Beschlussempfehlungen des Ausschus-

ses für Wissenschaft und Hochschule, Kultur und Medien. 

Ich rufe nur noch die Drucksachennummern auf. Wer der 

Drucksache 6/9552 seine Zustimmung geben möchte, der 

zeigt das jetzt bitte an. – Vielen Dank. Wer ist dagegen? – 

Wer enthält sich? – Damit ist die Drucksache einstimmig 

angenommen. 

Wer stimmt der Drucksache 6/9553 zu? – Vielen Dank. 

Wer ist dagegen? – Gibt es Enthaltungen? – Bei Stimm-

enthaltungen ist die Drucksache beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir stimmen ab über die 

Beschlussempfehlung zur Drucksache 6/9554. Wer 

stimmt zu? – Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? – 

Stimmenthaltungen? – Hier stelle ich Einstimmigkeit fest, 

meine Damen und Herren. Dieser Tagesordnungspunkt ist 

beendet. 

Ich rufe auf 
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Tagesordnungspunkt 11 

Beschlussempfehlungen und Berichte der Ausschüsse zu Anträgen 

– Sammeldrucksache – 

Drucksache 6/9562 

Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist offensichtlich 

nicht der Fall, meine Damen und Herren. Gemäß § 102 

Abs. 7 der Geschäftsordnung stelle ich hiermit zu den 

Beschlussempfehlungen die Zustimmung des Plenums 

entsprechend dem Abstimmungsverhalten im Ausschuss 

fest. Meine Damen und Herren, dieser Tagesordnungs-

punkt ist beendet. 

Ich rufe auf 

 

Tagesordnungspunkt 12 

Beschlussempfehlungen und Berichte zu Petitionen 

– Sammeldrucksache – 

Drucksache 6/9563 

Zunächst frage ich in die Runde, ob eine der Berichter-

statterinnen oder Berichterstatter zur mündlichen Ergän-

zung der Berichte das Wort wünscht. – Das ist nicht der 

Fall, meine Damen und Herren. Ich darf Sie darauf 

hinweisen, dass zu verschiedenen Beschlussempfehlun-

gen einige Fraktionen ihre abweichende Meinung bekun-

det haben. Diese Information, welche Fraktionen und 

welche Beschlussempfehlungen dies betrifft, liegt Ihnen 

zu der genannten Drucksache ebenfalls schriftlich vor. 

Meine Damen und Herren! Gemäß § 102 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung stelle ich hiermit zu den Beschluss-

empfehlungen die Zustimmung des Plenums entsprechend 

dem Abstimmungsverhalten im Ausschuss unter Beach-

tung der mitgeteilten abweichenden Auffassungen einzel-

ner Fraktionen fest und erkläre diesen Tagesordnungs-

punkt für beendet. 

Meine Damen und Herren! Die Tagesordnung der 

54. Sitzung des 6. Sächsischen Landtags ist abgearbeitet. 

Das Präsidium hat den Termin für die 55. Sitzung auf 

morgen, Donnerstag, den 18. Mai, 10 Uhr, festgelegt. Die 

Einladung und die Tagesordnung dazu liegen Ihnen 

bereits vor. Die 54. Sitzung des 6. Sächsischen Landtags 

ist geschlossen. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Wir sehen uns 

morgen wieder. Bis dahin. 

 

 

 

 

(Schluss der Sitzung: 18:59 Uhr) 
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